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V o r r e d e . 

33on der Ansicht ausgehend, daß es ein eitel Beginnen 
sei, dem Leser auf dem Wege der Bevorwortung eine be
sondere Stimmung abgewinnen zu wollen, überlassen wir 
demselben dieses Werk, wie es sich ihm von selbst geben 
wi rd, und glauben uns darüber hier ausnehmend kurz 
fassen zu können. W i r haben die Juden in Oesterreich 
einer unbefangenen Betrachtung aus den drei Standpunk
ten der Geschichte, des Rechts und des S t a a t s 
in teresses zu unterziehen gesucht, weil uns deren 
bisherige Erfassung Lücken darbot, auf welche wir wenig
stens hinweisen wollten, wenn wir sie auch keineswegs 
auszufüllen vermeinen. Seit längerer Zeit damit be
schäftigt und uns dem Gegenstande mit Liebe hingebend, 
glaubten wir auf unserer Hut sein zu müssen« um uns 
nicht auf einer erregteren Stimmung zu überraschen, als 
wir bei dem zahlreicheren Theil unserer Leser zu gewärtigen 
hatten. Der Möglichkeit eines solchen Mißverhältnisses 
gedachten wir kaum besser vorzubeugen, als wenn wir vor
zugsweise Thatsachen sprechen ließen, deren Glaubwür
digkeit keinem Zweifel unterläge, und unter den Meinun
gen und Urtheilen, die wir anzuführen hatten, mit sicht-
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barer Vorliebe solche erwählten, welche man am wenigsten 
der Parteilichkeit f ü r unsere Sache zeihen konnte, mit 
einem Wort, indem wir — ohne der Farblosigkeit Ranm 
zu geben — der W a h r h e i t alle anderen Rücksichten 
unterzuordnen bemüht waren. 

Sehr glücklich würden wir uns schützen, dürften wir 
uns schmeicheln, das bisher noch immer zu eingeengte Fo
rum über die Angelegenheiten der Inden erwei tern zn 
können, wozu uns die mehrfachen Anregungen der Ge
genwart und die angezeigten, aus sich selbst heworgcheu-
den Verknüpfungen mit ihren hochwichtigen Interessen 
einige Hoffnnng darbieten. Bereits hat die Verkündigung 
ueuer Iudengesetze in Preußen, Hannover, Norwegen 
dargcthan, wie dieser Gegenstand immer mehr ans seiner 
Isolirung heranstritt und selbst die Besten uud Hoch
gestelltesten uusers Jahrhunderts in eine edle Beweguug 
versetzt. So glanben wir aber auch zur Verbreitung 
solcher Theilncchme beizutragen, versuche» wir es, darzu-
thun, wie unser Gegenstand sie nicht nur von denen in 
Anspruch nimmt, welche sich für den Gang der Zeit 
überhaupt interessiren, sondern auch von deneu, die sich 
in die besonderen Fächer der Geschichte, Gesetzge
bung , S t a t i s t i k nnd S t a a t s w i r t h s c h a f t versenkt 
uud abgeschlossen haben: ja wir erwarten sie voll den Ge
nannten in kaum geringerem Grade, als von denen, welche 
als Oesterreicher für die Zustände im herrlichen Vatcr-
lande und deren Vervollkommnung ein bewegtes Herz im 
Busen fühlen, oder selbst durch Glaubensbekenntniß uud 
daran geknüpftes Geschick am nächsten davon berührt er
scheinen. 

Wir finden uns zu dem Bekenntniß veranlaßt, daß 
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der im ersten Vnch enthaltene historische 3heil dieses 
Werks nicht von derselben Feder wie die übrigen her
rührt, wohl aber einer sehr achtbaren nnd kompetenten 
angehört. Waren die nns gemachten diesfälligen Mitthei-
lnngcn anch ursprünglich nicht der Drucklegung bestimmt, 
so fanden sie sich doch auf eine Weise abgefaßt, wodurch 
die Publicität auf keine Weise zu scheuen schien, zumal 
sie nicht — wie in so manchem anderen Falle — auf 
unlauterem Wege, solidem auf dem freien Felde der ge
lehrten Forschung gewonnen worden waren: somit nahmen 
wir nicht Anstand, nns einen Gebrauch davon zu erlau
ben , der nns auch keineswegs verwehrt worden ist. Zu 
unserm Bedauern legen uns zarte Rücksichten die Pflicht 
ans, den Namen des Verfassers zu verschweigen, da er, 
wenn schon nicht mehr den Lebenden angehörend, noch 
immer diesem Werke zu einer würdigen Anempfehlung 
dienen würde. — 

Dieselben Gründe, die uns die Zustände der un
garischen nnd italienischen Juden mit Stillschweigen über
gehen hießen, und die wir bei deren Einleitung berührten, 
haben nns auch vermocht, deren Geschichte unerörtert zu 
lassen,'was wir um so weniger zu bereuen Ursache finden, 
als sich dem Vernehmen nach bereits eine besondere Schrift 
über die ungarischen Juden unter der Presse befindet. 

Znm Schlüsse nur noch Eines! Wenn wir auch 
von dieser Arbeit das Streben, ans eine entferntere Zeit 
einzuwirken, nicht auszuschließen vermeinen, so blieb 
uns die Idee, daß sie eine ans ihrem cigenthümlichcn 
Boden zeitgemäße sei, doch immer der nächste nnd 
mächtigste Antrieb dazu. Zwar hatten schon langst Ge-
schichtfchreiber und Neiscbeschreiber eine auffallende Unknndc 
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mit der Vergangenheit und Gegenwart der Juden in 
Oesterreich an den Tag gelegt, zwar fanden wir dort selbst 
einen Schleier über deren Zustände so dicht gebreitet, daß 
er uns wie ein schwerer Nebel erschien, der das Durch
dringen einer hellen und warmen Sonne hinderte: doch 
dachten wir , daß in dem Augenblick, in welchem ein edler 
und kräftiger Geist des Fortschreitens sich in Oesterreich 
in allen Bahnen regt, auch so anomale Zustände, wie die 
hier dargestellten, nicht länger unbeachtet bleiben könnten, 
auch die Iudenfrage an die T a g e s o r d n u n g kommen 
müsse und, wenn wir gut unterrichtet sind, auch bereits 
gekommen sei. 

Darum möge man uns nicht verargen, wenn wir 
versucht, auch unser Sandkorn zum Vau für die Ewigkeit 
beizutragen, und w ie wir es versucht. W i r haben es 
ohne Aufforderung, so wie unsrerseits ganz ohne Mitthei-
lungen gethan, wenn gleich manche letztere uns eher vor 
einem und dem anderen I r r thum hätte bewahren können. 
W i r haben es, dem stillen Drange nnsers Herzens fol
gend, gethan, nnd nicht gemeines Interesse, nicht eitle 
Ruhmsucht haben uns dazu gestachelt. W i r wollen nicht 
dafür belohnt, wir wollen nicht dafür gerühmt, wir wol
len nicht gekannt sein, aber wir fürchten auch nicht, allen
falls dafür angefeindet und verfolgt zu werden. Ein 
freudig Opfer bringen wir es D e m , durch dessen Segen 
dies schwache Thun, wie jedes menschliche, allein gehei
ligt werden kann! 



Ginleitung. 

33evor w i r uns der historischen Betrachtung der Juden in 

Oesterreich zuwenden, erachten wir es nicht für überflüssig, auf 

eine höchst merkwürdige Thatsache aufmerksam zu machen, die 

uns wie ein schöner Etern erscheint, der, nachdem er eine 

lange Nacht mit seinem milden Lichte erleuchtet hat, auch 

noch den anbrechenden Morgen erhellt, und den Blicken nur 

durch die überstrahlende Sonne entzogen wird. Am dunklen 

Horizonte der Geschichte des jüdischen Volkes ist es, wo dieser 

Ctern dadurch erglänzt, daß, so drangsalvoll sich auch die Schick

sale jenes Volkes ergaben, dennoch es beinahe zu allen Zeiten 

Fürsten und geistliche Oberhirten, und in den neuesten auch 

Nationen und unsterbliche Schriftsteller gab, welche als deren 

Beschützer und Fürsprecher hervorragen, und daß unter jener 

lZahl die herrlichsten Namen uns entgegenleuchten, welche das 

^Menschengeschlecht zu seiner Ehre aufzuweisen hat, während 

unter der Reihe der Verfolger der Juden verhältnißmäßig sich 

nur sehr wenige befinden, welchen die Nachwelt ähnliche Denk

male geseht hätte. Vergessenheit und Vergebung diesen Letzteren, 

1 
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eine dankbare Erinnerung den (öfteren, wenn auch der Raum 

kaum mehr gestaltet, als sie in einer bloßen Aufzahlung voll 

Namen bestehen zu lassen, von denen ohnehin die wenigsten in 

anderer Beziehung jemals verloren gehen konnten. Ungeachtet 

es hicbci unsere Absicht war, nicht weiter zurück als bis zur 

Verbreitung des Ehrlstcnthums zu gehen, so drängen sich doch 

schon bei Betrachtung der vorchristlichen Zei t , ja selbst schon seit 

dem ersten Fall des israelitischen Reiches solche ehrenvolle Erin

nerungen auf, daß wir uns nicht entschließen können, sie bei 

dieser Gelegenheit mit völligem stillschweigen zu übergehen. 

N e b u c a d n e z a r , dem seine Zeit den Namen des Großen 

beilegte, behandelte die besiegten Juden mit Menschlichkeit und 

M i l de ; nicht nur wurden sie unter ihm und seinen Nach

folgern den Eolonistcn gleichgestellt, und durften im medischcn 

und babylonischen Reiche sich den verschiedensten Nahrungs-

zweigcn ergeben und Grundstücke ^md« Sklaven erwerben, son

dern eS standen auch die Propheten bei ihm in Ehren, und die 

fähigem jüdischen Gefangenen wurden zu Etaatsdicncrn er

hoben, die seiner Person nahe standen. D a n i e l blieb bei 

ihm und seinen Nachfolgern einer der ersten Staatsverwaltcr 

und konnte seine Glaubensgenossen schützen. Auch scheinen 

die Versuche, deren die Überlieferungen erwähnen, ihn und 

seine vorzüglichsten Anhänger vom väterlichen Glauben abzu

bringen, nur augenblickliche Eingebungen böser Hcrrscherlaunen 

gewesen zu sein, und die Geschichte schweigt von einer wei

tern derartigen Einflußnahme auf das Schicksal der Juden. 

C y r u s , D a r i u s , A r t a r e r r e s (LongMmus) begünstigten 

bekanntlich die Rückkehr der Juden und die Wiederaufbauung 
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des TcmpelS und erstatteten ihnen nicht mir die abgenom

menen Gcräthschaften, sondern verliehen ihnen kräftigen Schutz 

und Beistand zu diesen, Unternehmen. A lexander der 

G r o ß e , der von Tyrus auf Jerusalem hinzog, um die w i 

derspenstigen Juden zu züchtigen, ward, wie die Sage berich

tet, von Ehrfurcht ergriffen, als er ihres Hohenpriesters an

sichtig wurde, und gewiß ist es, daß er ihnen Religions

freiheit zusagte und viele Freiwillige in seine Dienste nahm. 

Auch begegnete er ihrem festen Widerstände gegen das An

sinnen, daß sie dem Baal einen Tempel zu Babylon errich

ten sollten, mit schonender Achtung. Die P t o l c m a e r be

zeigten sich im Ganzen mild gegen die Juden und hielten 

es der Wohlfahrt der eroberten Städte und Länder ange

messen, jüdische Colonicen daselbst anzulegen. Sehen wir auch 

einmal einen unter ihnen den Tempel entweihen und Glau

benszwang ausüben, so stoßen wir doch selbst unter den dem 

Iudenthum feindlich gesinnten syrischen Konigen auf einen 

An t iochus den G r o ß e n , der den Tempel für heilig er

klärte, den Juden gleiche Rechte mit den Gr iechen ver

lieh und jüdische Familien Mir Veschühung der eroberten Fe

stungen verwandte, indem er sie mit Häusern und Aeckern 

beschenkte. Dieser ruhige und befriedigende Zustand dauerte 

über 'ein Jahrhundert lang, bis das gewaltsame Benehmen 

der fremden Beherrscher den glorreichen jüdischen Befreiungs

krieg und die Wiederherstellung eines selbstständigen- jüdischen 

Königreiches hervorrief. Die bemcrkenSwcrchcn Constictc, 

die sich weiterhin ergeben, sind mit den R ö m e r n . Hier 

begegnen wir zuvörderst P o m p e j u s dem G r o ß e n , wie 

1 * 
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er mit stiller Scheu das Innerste des Tempels betritt, den 

heiligen Schah unberührt läßt und für Erhaltung des Got

tesdienstes sorgt. Sein erlauchter Rival zeigt sich darum 

nicht minder den Juden günstig, und wir finden im weitern 

Verlaufe Gelegenheit, umständlicher der Achtung und Freund

schaft zu erwähnen, welche J u l i u s Cäsar den jüdischen 

Fürsten und Feldherren bezeigte. Auch bestätigte er den 

ägyptischen Juden ihre alten Rechte, die er in eine Säule 

in Alerandrien eingraben ließ, und schützte die Gemeinden 

KlcinasicnS und des Archipelagns gegen Eingriffe römischer 

Statthalter. Auch Augustus begünstigte die Juden Roms, 

sindcm er sie an den Gctrcidespcnden Theil nehmen ließ, und 

dabei, wenn die Vertheilung auf einen Sabbath siel, ihren 

Antheil am Tage darauf auszuhändigen befahl. Ist es fer

ner nicht bemerkenswert), daß wir unter den folgenden ro

mischen Kaisern einen T i b e r i u s , C l a u d i u s , C a l i g u l a , 

D o m i t i a n als Verfolger der Juden, dagegen einen A n -

t o n i n u S P i u s und M a r k A u r e l als ihre Beschützer 

finden? Denn die offenen Kriege, welche VespasiaTl und 

T i t u s gegen sie führten, gehören wohl nicht hiehcr. So 

nahm A n t o n i n u s P i u S die drückenden Einschränkungen 

seiner Vorgänger zmück, und M a r k A u r e l gestand ihnen 

Religionsfreiheit und sogar Zutritt zu Staatsämtcrn zu. 

A lexander S e v e r u s und der jedenfalls geisteskräftige J u 

l i a n beschließen die Reihe der heidnischen Kaiser, welche 

sich durch den Schuh, den sie den Juden angedeihen ließen, 

deren Dankbarkeit versichert haben. Aber auch Cons tan t in 

der G roße kränkte die Juden keineswegs durch irgend ein 
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drückendes Gesetz, und im Oegenthcil hatten sie nicht nur 

ihr B ü r g e r r e c h t unter seiner Regierung behalten, son

dern ward dieses vom Kaiser in Anspruch genommen, um 

sie auch zu den lästigen Bürgerpflichten und Ctadtämtern mit 

Ausnahme ihrer Synagogendiener und Lehrer anzuhalten. 

Die nachfolgenden christlichen Kaiser, worunter auch T h e o -

dos ius der G r o ß e , schützten die Juden gegen fanatische 

Zerstörungen ihrer Synagogen, und nô ch in seinem letzten Le

bensjahre erließ T h e o d o s i u s strenge Befehle gegen alle 

solche Eingriffe in die Rechte der Juden. Auch A r c a d i u s 

und H o n o r i u S beachteten diese, beehrten den jüdischen 

Patriarchen mit dem Titel illuztri« und befahlen, seiner stets 

uiit Achtung zu gedenken. Auch ward unter ihnen die Kirche 

gewarnt, nicht jeden jüdischen Ueberläufer ohne Prüfung auf

zunehmen, da sich öfters Verbrecher durch die Taufe nur 

ihrer verdienten Strafe zu entziehen suchten, Manche auch 

mehrmals sich taufen ließen, um öfter beschenkt zu werden. 

Allein die vorangestellte Betrachtung erstreckt sich auch 

auf die Zeitlaufe, welche der Auflösung des römischen Rei

ches folgen, und ungeachtej, die eigentlichen Judenverfolgun

gen bald darauf anfingen, so finden die Juden fast auf allen 

Thronen wieder unter den ausgezeichnetsten Regenten ihre 

Beschützer und Befreier. T h e o d o r ich, der große Gothen-

könig, schützte sie in ihren Rechten und Freiheiten, und wenn 

er gleich sie gern bekehrte, so wählte er doch nur die Milde 

hiezu und verwarf alle feindseligen Mit te l . Wi r finden in 

den hinterlassenen Schriften seines LebenSbeschreiberS Cas-

s iodor die Belege, daß die Juden in den bedeutendsten 
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Städten wohnten, als in Genua, Mailand, Rom, Neapel 

und andern, und daß er keine Eingriffe in ihre Rechte dul

dete. Gleicher Gesinnung war Theodot . Unter K a r l 

dem G r o ß e n lebten die Juden in Sicherheit und Frieden, 

ihre bedeutenden Handelsgeschäfte in Südgallien wurden von 

ihm gewürdigt, und ein jüdischer Kaufmann soll sogar seiner 

Person nahe gestanden haben, während ein Anderer von ihm 

als Abgesandter bei dem Chaliftn H a r u n - A l - R a s c h i d 

verwendet ward, welcher selbst̂  stets einen jüdischen Astrolo

gen um sich hatte. Das gome Mittelalter war bis inch 

dreizehnte Jahrhundert den Juden sehr günstig.' lieber dett 

Schuh und die Freiheiten, welche Herzog F r ied r i ch der 

S t r e i t b a r e und der große H ö h en staufe Kaiser F r i ed r i ch 

U. den Juden angedeihen ließen, finden wir Gelegenheit, uns 

ausführlicher auszusprechen, und es eben so nachzuweisen, wie 

die berühmtesten Kaiser aus dem erlauchten H a b S b u r -

gischen Gtamme ihre Wohlthäter wurden. An ihrer Spitze 

steht der edle Stifter dieses Hauses, R u d o l p h vonHabS-

b u r g , welcher-sie nicht nur in ihren Rechten und Freihei

ten beschützte, sondern (nach Tschybv) sogar das Schwer t 

f ü r sie gezugen hat. Denn als die Berner Juden wegen 

angeblichen Mords eines Chriftenknaben lMsS"Feußerste ver

folgt wurden, wandten sie sich an Rudolph ihren Souveraln 

und Beschützer. Der Kaiser verlangte hierauf von den Ber

nern, daß sie die Juden r u M ' i n dem Asyl ließen, da4 er 

ihnen gewährte, und auf ihre Weigerung zieht er ins Feld 

gegen sie; allein er stirbt, ohne sie zu unterwerfen. Es 

ist diese Gesinnung Rudolph'S um so merkwürdiger, als auch 
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sein berühmter Nebenbuhler O t t o c a r I I . sich den Juden «aus

nehmend günstig erwies und ihnen viele Freiheiten ertheilte, 

so daß wir hiedurch an das ähnliche edle Zusammentressen 

zwischen P o m p e jus und Cäsar erinnert werden. Wir 

stoßen ferner auf Beweise der Huld, womit Albrecht l . 

und als deutscher Kaiser selbst K a r l V., M a x i m i l i a n U., 

R u d o l p h I I . , unter den Fürsten der Neuzeit aber vor allen 

Joseph der Z w e i t e gegen sie verfuhren. 

Bekannt ist, wie glücklich die Juden in S p a n i e n unter 

der Herrschaft der Mauren lebten; allein auch unter den 

christlichen Königen ragen die Namen von AlphonS X., 

N^ t ^ r - dem G r a u s s m t u (vielmehr dem Gerechten) und M 

ausgezeichneten Konigin I s a b e l ! « , die bis zum letzten Au

genblick ihrer Vertreibung entgegen war, als ihre Beschützer 

hervor. I n I t a l i e n waren es außer den Päpsten, von denen 

wir besonders sprechen, die wegen ihrer Geistesbildung hoch

berühmten Herzoge von Fer rMH_M^THHca.na^ deren be

sonderen Schutz die Juden dankbar zu rühlmn haben. Von 

F e r r a r a melden die Geschichtsschreiber, daß es stets eine 

Freistätte für die Juden gewesen, und daß sie mit solcher 

Gunst und Gnade der Herzoge gelebt hätten, daß man sie 

von den Christen nicht mehr hätte unterscheiden können, wäh

rend die erleuchteten M e d i c ä e r , so wie Venedig in dem 

Handelsstnne der auS Spanien geflüchteten Juden ein vor

zügliches Mittel zur Hebung der Etaatswohlfahrt erblickten 

und ihnen viele Rechte und Freiheiten einräumten. I n S i -

cilien ertheilte Roger , als erMessiua-zurHauptstadt, tthob^ 

den Juden v ö l l i g gleiche Rechte mit den übrigen Bürgern, 
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welche sehr ausgezeichnete Freiheiten erhielten. Der Kaiser 

Friedrich II. hob als König von Neapel diese Rechte nicht 

auf. I n Frankreich haben sie Ludwig den Frommen, 

Heinrich den V ier ten und Navo'leon als ihre Be

schützer aufzuweisen. I n Schweden zeigte sich die Köni

gin Christine den Juden persönlich geneigt. I n Po len 

hatten sie sich des besondern Schuhes von Casimir dem 

Großen und von Johann SobieSky, dem Befreier WienS,^ 

zu erfreuen, während in Rußland Peter der Große chre 

Einwanderung begünstigte, und in neuester Zeit Kaiser N i -

colaus sich mit umfassenden Entwürfen für ihre Regene

ration in Polen beschäftigt. 

Allein auch unter denen, welche die katholische Kirche 

als Heilige und Kirchenväter verehrt, namentlich aber unter 

den Päpsten fanden die Juden ihre wärmsten, ja oft in 

Zeiten der Verfolgung ihre einzigen Beschützer, und eS er

scheinen darunter auch hier die ausgezeichnetsten Namen. 

H i l a r i u S , Bischof.HW ArleS, und S t . Ga l luS, B i 

schof von Clermont, bezeigten sich so wohlwollend und 

mild gegen die Juden, daß dieselben bei den Leichenbegäng

nissen mit Fackeln in den Händen weinend folgten*). St . 

Bernard , der berühmte Abt von Clairvaur, schützte die 

Juden bei den blutigen Verfolgungen, die sich bei Anregung 

deS zweiten Kreuzzuges gegen sie erhoben. Mit dem En

thusiasmus schöner Menschlichkeit empfiehlt der heilige Hiero-

nymuS, sie zu lieben, und nennt dankbarst öffentlich den Rabbi 

*) vre«» I'ur. Vit. r»tr. «»?' Vll. 
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Barbue seinen Lehrer*). Von besonderer Wirksamkeit zeigte 

sich aber solcher Schuh bei den P ä p s t e n " ) . 

Bemerkenswerth ist, daß, während man die Juden in 

Frankreich 1180 unter Philipp I I . , 1253 unter Ludwig IX., 

dem Heiligen, 1307 unter Philipp IV., dem Schönen^1318 

unter Philipp V. vertrieb, doch stets mitten in Frankreich, 

nämlich in der Grafschaft Avignon, Juden geduldet wurden, 

weil diese Grasschaft bekanntlich dem Papste zugehörte. ES 

ist überhaupt höchst sonderbar, daß, während aus schiefem 

Religionseifer, größtentheilS auch aus Habsucht, die christli

chen Herrscher die Juden m chren Staaten verfolgten, ver

bannten oder ermordeten, die Päpste als Oberhäupter der 

Christenheit sie mächtig und milde beschützten. 

Als der Bischof Victor in Sicilien ihnen zu Palermo 

ihre Synagogen mit allen darin enthaltenen Reichthümern 

wegnahm, befahl ihm Papst G r e g o r der G r o ß e , ihnen 

Alles wieder zu erstatten, und * " ) erließ einen Hirtenbrief, 

abzustehen von dem Frevel gegen die Juden, sie zu schvnen 

und mit Sanftmuth zu behandeln. So beschützte Alexander N. 

1040 die Juden in Spanien wider Ferdinand I . " " ) , und als 

1492 Ferdinand V. alle Juden in Spanien und seinen übri-

* ) 8. Nleron. in le». o»p. I . 

" ) Wir entnehmen das Nachfolgende den höchst schatzbaren Ana -

l e i t e n zur Geschichte der Juden von I e i t t e l e « im Oest. Archiv für 

Geschichte. Jahrgang 1811,.H. 129 u. 130. 

* " ) Arnold, Kirchenhistorle Th. 1. B. 6. S . 250. 

* * " ) Lusnn^«, Üistoira äes luils lidr. 7. c»p. 5. p. 1530. 
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gen Königreichen mit gräßlicher Grausamkeit vertrieb*), er-

theilte ihm Alexander VI. den Beinamen des Katholischen, 

nahm aber selbst 15000 dieser Unglücklichen in Rom au f " ) . 

„ U «e wo^ulllt" — sagt Vasnage — „»eeretewout äe 

1» tolle H'nn ?«1lti<zue l l l l t in6, yul ä^enplui t »o» Ntllt» 

ä'un noiubre eou8iä6r2b1e ä'Il»dit»n8 riede» et Iwdile» »u 

eomweroe, penälwt «zu'ii äonu»it äe zranä» öloge» ^ «» 

9l6ts." — 

Gregor IX. ertheilte 1235 den Juden ein Privilegium, 

daß sie von Königen und Fürsten nicht sollten schimpflich 

behandelt werden; daß ihnen erlaubt sei, Christen in ihren 

Diensten und Christinnen zu Eäugammen zu haben " * ) . 

Er schrieb über ihre Verjagung aus Frankreich an König 

Philipp I I . eine Bulle, die sich mit den Worten anfängt: 

„I^crMlckllem 5nä2«orum I>»uci»e" — datirt von Ricci, 

13. Septbr. 1236; auch an Ludwig den Heiligen in einer 

anderen Bulle, datirt von Perugia aus im 9. Jahre seines 

PontisicateS, verbietet er unter Strafe des Bannes ihre Miß

handlung. 

I n der allgemeinen großen Judenverfolgung durch ganz 

Europa, ^348 und 1349 hat, wie der gelehrte Abt Tri-

themiuS bezeugt, Clemens VI. allein die zu Avignon woh-

*) I^mborcl», I>Kil.» Uistori» Inquisition!«. I<. 1. v. 24. 
V»«n»^y l. o. p. 1874. 

" ) Politische Fragen von Ehristian Weiß. 2. Xhell. Eap. 8. 
z. 11. S. 304. 

54*) N»ttn»ou» ^laciu» in cawl. rer. 534. 
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nenden Juden kräftig von dieser Vertilgung erhalten*). Inno-

cenz X I . nöthigte die Venetianer mit Gewalt, die vom Ge

neral Morostni mitgebrachten und in Venedig eingekerkerten 

Juden frei zu geben **). Innocenz XI I . lieh sogar den Juden 

in Rom 100,000 Scudi gegen 5H, um ihre Schulden zu 

bezahlen*"). 

Als Johann XX. seine eigene Schwester Eangisa vor

stellte, er mochte doch als Statthalter Christi die Juden 

nicht in seinem Gebiete dulden, erwiederte er ihr: „ 0 »tu-

porem wuliorl«! guidu« <zerv»t«r lp»e peperolt, et nt 

ooull »uä puxlU<un t»nzi vetmt, ü» nou P2rc2wu8? »eä 

newpe mulier colo »u»e ^lüx» d»ee «llt» et zubluula nou 

e»pltl" 

Alerander'S ll. erstes Decret war, daß man die Juden 

nicht.mit Gewalt zur Annahme des christlichen Glaubens 

zwingen solle 5). Unter Aleranber N . im Jahre 1162 soll 

ein gewisser Rabbi Iehiel Verwalter aller Güter, sowie Haus

hofmeister — ein sehr bedeutender Posten — gewesen sein-l^). 

Der Gegenpapst Benedict XI I I . hatte sogar Jüdinnen 

zu Leibwäscherinnen und Leinwandverwalterinnen 5 ^ ) ; daß aber 

5) Iritnemius in Onron. Uirseng. I 'om. 2. lol. 207: ,, solns 

l?2v» Olemen» V I . ^uä»eo« in ^venione n»dit»nte» »d n « intei-

nvotione potenter »ervuvit." 

" ) ünsnLßo l. o. I<. 7. o. 29. p. 2044. 

*'»"»') I nea t i . Nurop. I'om. XV. kol. 505. 

-z») r»1»tiu» so redlu, ß««ti» ?«ntiHo. Vol. 2. eol. 347. 

55) ^Vklßen8vil, ?«r» juvenil!«. I'om. 2. 1^. 2. c. 1. p. 129. 

555) ^l»rim llsßli ^rclu»tri ?ontMcü. Kom» 1784. I'om. I . 

P. 118. 
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überhaupt selbst am päpstlichen Hofe Juden Aemter beklei

den können, ist die Meinung vieler Kanoniften. Der rö

mische Kanonift Vincent, Theolog und Missionär, führt an: 

„D ie Lehrer sagen, eS sei eine sonderbare Sache, daß, ob

gleich die Verordnung bleibt, daß keiner zu einem Amte soll 

erwählt werden, der nicht der heiligen römischen Kirche er

geben sei, die Juden doch durch dies Decret von einem Amte 

nicht ausgeschlossen waren, weil sie können genannt werden: 

Getreue und Ergebene der heil, römischen Kirche, wenn sie 

ftiedlich mit unS umgehen und leben"'"). 

Der nämlichen Meinung ist auch der gelehrte päpst

liche Jurist de Eusannis, wenn er sagt: „Fuä»e! älmmtur 

«en älel po»»unt tiäelo» vt äevotl «»nct»e rom»n»e Neole»l»e" 

(„die Juden werden genannt, oder können genannt wer

den Getreue und Ergebene der heil, römischen Kirche""). — 

Die Juden haben auch die Päpste stets für ihre Beschützer 

erkannt. I n einer Supplik, welche sie 1670 zu Wien dem 

Kaiser Leopold übergaben, um nicht vertrieben zu werden, 

berufen sie sich auf die Päpste, daß diese sie schon über 

1200 Jahre in Rom wohnen ließen und väterlich behandel

ten"*) . M i t Recht sagt daher der Geschichtsschreiber BarrioS, 

ein portugiesischer Jude: „!<» rontMei» Aom» »iomxro 1o, 

b» ^»troolnlläo äes H« ynv äostrn^o » ^ftlusillem »u Vv-

Q«l»I D t o " („das päpstliche Rom hat sie lote Juden) 

*) 6iov«mnl Kl»ri» Vincent, II bl«s»l» r«n»to p. 7. 
**) bl»ryu»rüu« ü« 8n«»nni«: v« Zuä»ei» «t D«url». k>»n«o-

fort. 1613. in 8. I,. 2. o. 2. No. 2. p. ISO. 
* " ) I'Ko^tr. Lurop. ? . X. 8. 2. t. 25K b. 



13 

stets beschützt, seitdem Jerusalem durch den General TituS 

zerstört worden"*). Bei dieser Gelegenheit muß ich bemer

ken, daß, wenn nach der Anordnung Urban's VI I I . die Päpste 

den Juden bei einer Audienzertheilung, anstatt wie gewöhn

lich den Pantoffel, die Stelle, des Fußbodens küssen lassen, 

wo der Fuß gestanden hat, dies keineswegs einer Erniedri

gung wegen, fondern bloS deshalb geschieht, weil auf den 

päpstlichen Pantoffel ein Kreuz gestickt ist. ( S . Schudt. W 

discke Merkwürdigkeiten 3. Z H ^ L ^ 1 5 9 ) . 

Diesen schätzbaren Nachrichten fügen wir noch hinzu, daß 

auch die Päpste CalirtuS, Eugenius, Honorius I I I . sich den 

Juden günstig erwiesen. Selbst Gregor VI I . wollte ihre 

Rechte nicht geschmälert wissen. Urban V., SirtuS V., Cle

mens VIII., Alnander IN . , NiclaS HI. , Innocenz IV. , Mar 

tin V. , Gregor IX. bezeigten sich entschieden als Beschützer 

der Juden. Auf Befehl Clemens' VI I I . wurden die Juden 

(1464) als eonelve» (Mitbürger) aufgenommen. Innocenz 1 ^ , 

schrieb den Erzbischöfen und Bischöfen von Deutschland und 

Frankreich einen Brief (1244), worin er die Gerüchte, die 

sich unter dem gemeinen Volke verbreitet hatten, als ob die 

Juden am Osterfeste Christenkinder mordeten, als falsch und 

abgeschmackt erklärt, die geistlichen als weltlichen Fürsten, 

Edelleute und andere Mächte, welche, wie er sich ausdrücke 

mit teuflischen Ränken und Cabalen den Juden Gebrechen 

aufbürden, de ren sie sich n ie schuldig gemacht, u m 

sie i h r e r G ü t e r zu berauben, streng t a d e l t und 

* ) V»rrio», Ni«torl» univer»»!. Fuäluc» p. 15. 
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zur Mensch l ichke i t e rmahn t * ) . Er verlangt als Be

weis für den angeblichen Mord eines Christenkindes von Seite 

der Juden christliche und jüdische Zeugen, und verordnet, 

daß, falls der Angeber den Beweis nicht herstellen könne, 

er selbst als Mörder zu behandeln sei. Vom Papst Sirtus V . 

wird gemeldet, daß er einen französischen Juden, Namens 

Gabriel Mazin, der die Kunst, Seidenwürmer zu vermehren 

t̂ck> ihre Producte zu verarbeiten, sehr gut verstand, nach 

Rom kommen ließ und ihm sowohl für sich, als für seine 

Nachkommen ein Monopol für die Seidenmanufactur gab, 

auch alle Gegenerklärungen seiner Vorgänger aufhob. — End

lich heißt eS von NiclaS I I I . : „Hu trvl«le«e «ieole, l'orsr« 

wonLstlyuo äe» lrere«, mluenr« yui ävplo^oit une lervour 

o»tr6e pour I» proz>2g»tiou äe 1'6z1i»v oatdoliyus voul»lt 

«wpöcllsr »N8»l 1«» ^nil» äe prnti^uer 1o8 rite» äu mo-

«»l«ne. Oeux-ci r^elawerent In protection än p»pe. I.« 

8»int-sieze 6tolt »1o« oocupö p»r ^iicol»« lll, pontite «znl 

eowprtt »2 Mission 6e p»lx et äe soucenr. l l exz»6äl» 

en l»venr ä«8 ^ulk« une bulle ^nl e»t un lllre wonnwent 

Üb to16r»nco ü»n« co tew8 äe K«uv» et ä« Fer»6oution» 

reUzlvn»o»l »u«i Iss l̂uik« I» eon«elversnt-il« pr6cls«,e-

went. On en z«lläo »u tis«ur üe« cll^rto» ü ?»rl» «l« 

eopi« Ü^nr6e <zui leur «, »pp«»tenn. Î e nllpo «ppsllo 

»u clerzs p v oette bulle <zue I» religlon obr^tleune «oN-

Pl»lwä« 1» m»n«u6tuäe, «zue o'vst l^ 1'exemple ^>u'ont 

Ho»us »e8 plsäseo88eur», 1e» 0»1ixte, Ie8 Lugöno, le» 

^) vibUotllö<jUs critî u« äu K. ?. Simon l '. I. p. 115 et 116. 
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4lex»näro, lo» Olöwont, 1e» Innoebnt, !e» ltonors; I« 

?ontil commanäe 6e I»i88er le« Fmt» Houlr äe» oouce8-

»ton» «zui leur ollt 6t6 k^ite», l l ü^lenä äs 1e» koroer 

»u (!liri»tl»lli8me" ete.^) 

Aber auch ganze Nat ionen, und wahrlich keine zu 

verachtenden, haben durch daS Organ ihrer Repräsentanten 

ihre menschenfreundliche und brüderliche Gesinnung für die 

Juden ausgesprochen; Zeugniß davon geben die hol län

dische, amerikanische, französische, englische, unter 

den deutschen Volksstämmen namentlich die kurhessische und 

würtembergische, endlich die ungarischer Nation! 

Und sind es nicht die edelsten Geister Deutschlands, 

ungeachtet ihre Bestrebungen einer Anwaltschaft der Juden 

weit entfernt lagen, welche dennoch ihre Stimmen zu Gun

sten ihrer gerechten Sache erhoben und einer edlen Empö

rung über ihre unwürdige Behandlung Raum gaben: ein 

Lessing, Klopstock, Herder , Schi l ler , Jean P a u l , 

und allerneuestens Alerander v. Humboldt?! ! 

Ja auch Oesterreich hat in neuester Zeit diesen schönen 

Verein beschickt, und braucht sich seiner Repräsentanten nicht 

zu schämen; froh und dankbar nennen wir AnaftasiuS 

G r ü n und Nic las Lenau. 

Und endlich, wie viele ausgezeichnete christliche Schrift

steller älterer und neuerer Zeit haben es sich nicht zum schö

nen Ziel geseht, für die mißhandelten Rechte der Juden 

* ) Aehnllche Erlässe werden vom Papste Clemens V I . und Gregor I X . 
nachgewiesen. 
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eigenS in die Schranken zu treten. So die Dichter Ro

main de Hooghe und Barläus, Preyerius, Calvin, der be

rühmte RechtSlehrer Hugo G r o t i u s , Wagenseil, die bei

den Vurtorfe, Sebastian Münster, Cardinal Cäsar BaroniuS, 

Cameron, Selden, VossiuS, Hottinger, Hackspem, Schnell 

U.A.M., so wie in neuerer Zeit der geist- und gemüchvolle 

Prinz de Ligne, Dohm, Ewald, Buchholz, Krug, von Ulmen-

ftein, Robert Haas, der norwegische Dichter und Professor 

Wergeland und so viele Andere. 

Doch noch einmal! Wi r bezwecken mit dieser Aufzäh

lung, — den jüdischen Religionsgenossen allerdings ein Ruhm 

und Trost für alle Zeiten, — keineswegs eine o»pt»tlo de-

nevolenti»«, keineswegs irgend ein günstiges Vorurtheil zu 

erwecken, sondern mit dem Gewichte solcher Stimmen die un

günstigen wenigstens lange genug niederzuhalten, um daß der 

Inhalt dieser Schrift mit Unbefangenheit aufgenommen werde. 

8lue ir» et oäio bestrebten wir uns zu reden, »ln« lr» 

et oäio mögen wir angehört werden! 

W i r erinnern uns einst am Eingange reizender Park

anlagen die Inschrift gefunden zu haben: 0 vol «l»' entr»te, 

»pozU»tevl s l »«Kimi! Eben so möchten wir am Eingang 

unseres Werkes die Inschrift voranstellen: 0 voi ek' en-

tr»te, «poglilttevi ül prezluäiH! 
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nen. Die Juden bildeten eine Corporation, welche als solche allen andern 

im Lande gleich geachtet ward. Entfernung von Druck und Schmach und 

große Vorsorge für die Wahrung ihrer Rechte in Ansehung ihrer Person 

und ihres Verkehrs, namentlich aber des Lelhgeschäftes, an das sie zunächst 

gewiesen erschienen. 

Nachweisungen einer solchen besonder« Vorsorge durch comparative 

Angabe der auf Verletzung und Kraulung der Juden angesetzten verscharf« 

ten Strafen. Untersuchung, ob die niedergeschriebenen Rechte und Ge

wohnheiten auch wirklich ins Leben traten. Die Juden blieben zwei Jahr

hunderte fort im Besitz ihrer Rechte. Nachwcisungen darüber. Ueber die 

Selbstständigkeit ihrer Genossenschaft. Ucber die Iudenrlchter. Jüdische 

Gemelndeanstaltcn. Unbewegliches und bewegliches Gcmelndcelgenthum der 

Iudenschaft. Urkundliche Beweise hierüber. Ueber das Leihgeschäft der 

Juden und die Wucherklagen. Verflichtungen der Juden. Günstiges Re

sultat, das sich aus der Verglelchung derselben mit denen der Christen 

herausstellt. Urkundliche Beweise hierüber, so wie über den sonst den 

Juden verliehenen Schutz. Spatere Beispiele von Anulllrung von christ

lichen Schuldscheinen an Juden durch Machtsprüche. Erklärung dieser Er

scheinung. Urkundliche Beweise, daß diese Acte der Willkür ohne gesetz

liches Präjudiz waren. Anstellung von Juden als herzogliche Beamte, 

selbst bis zur Verleihung der Kammergrafenwürde. Maßregeln für 

Schutz und Aufrechthaltung der Gerechtsame der Juden von Rudolph von 

Habsburg bis auf Albrecht V . Nachweisungen hierüber. 

Ueber die Rechtsbeeinträchtigungen und Verfolgungen der Juden bis 

zur Katastrophe von 1421. Die Schuld lag nicht in ihnen, am wenig, 

sten in den Massen, sondern vorzüglich im Fanatismus und gemeiner Ge

winnsucht. Entwicklung dieser Ansicht. Feindselige Sahungen der Klr-

chenconclllen. Ih re Wirkung war aber nur eine m o r a l i s c h e , nicht, wie 

selbst angesehene Schriftsteller behauptet haben, e ine p o l i t i s c h e . Nach

weisungen hierüber. Weitere Elemente der Abneigung. Da« Ber lMn iß 

der Schuldner zu den Gläubigern. Größere Bedeutung des Hondels und 

des Etädtewefens. Aufleben des römischen Rechtes. Neuer Begriff, der 

dadurch der Benennung Kammerlnecht« beigelegt wird. Die Fürsten, welche 

sich von den ersten Vabenbergern an bisher den Juden günstig erwiesen 

hatten, werden hiedurch wider ihren Willen zu Verfolgungen und am 

Ende zu Machtsprüchen veranlaßt. 

Angeblicher Vorfall mit einer Hostie im Jahre 1302 zu Kornneuburg. 
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Die beiden Beschädigten werben ohne Untersuchung verbrannt und alle 

übrigen Inben aus Kornneubnrg vertrieben. Aehnlicher Vorfall zu Kloster

neuburg. D e r B i s c h o f v o n P a s s a u entdeckt den B e t r u g e i n e r 

abs ich t l i ch durchstochenen Hos t i e . Nichtsdestoweniger werden 

( I 3 l 2 ) in Fürsteufclo in Steiermark und (1338) in Pulka in Nicdcrbster-

«ich ähnliche Geschichten ruchbar, wodurch die Juden ans vielen Orten 

vertrieben werden, und ein großer Theil das Leben «inbüßt. D ie Juden 

im Jahre 1349 als Urheber der Pest, bann eines verbrecherischen An

schlags gegen die christlichen Bewohner Indeuburgs angegeben. Ans diese 

letztere Angabe hin werden alle Juden zu Iudeuburg tu E i n e r Nacht 

ermordet. Gleichzeitige Klagen über Geldervrcssungrn nud Wucher. Das 

willkürliche Verfahren der Fürsie» ermnthigt und begünstigt den alten Haß 

der Städte. Plünderung der Inden zu Wien im Jahre 140tt beim Aus

bruche cluer Fcucrsbrunst in der Iudengasse. Borbereitungen, die in allein 

diesen zu dein großen Schlag von 1421 lagen. Herzog Albrecht V. Sein« 

Gesinnung und Denkart. ibre Ä n ^ e des 

mit einer Hostie von einigen Juden daselbst 

Juden in Oesterreich au ciuem und demselben Tage ins Gefängnis) zn wer

fen. Androhung des Feuertodes. Um demselben zu entgehen, nehmen 

mehrere das Ehristenthum an. Andere geben sich und den Ihrigen den 

Tod. Bon den Abtrünnigen kehren wieder viele znr Religion ihrer Bater 

zurück. Eine große Anzahl bleibt unter allen Schrecknissen ihrem Glauben 

getreu. Ncber diese, wenn sie auch nicht Mitschuldige an dein Verbrechen 

ver Mcßucnu waren, ergeht das Urthcil des Feuertodes, und wird ans 

einer Wiese bei Crdberg vollzogen. Gleichzeitige Consiseation des jüdischen 

Eigcnthmns nnd Verbot sür alle Israeliten, in Zukunft ihren Wohnsitz in 

Oesterreich aufzuschlagen. K u r z ' s Betrachtungen über diese Begebenheit. 

Se l l 'Mnd ige Beleuchtung derselben mit völliger Uebergehnug des daniali-

gcn Proceßverstihreus, des solidarischen Urthcils und der Tortur. Wie so 

die ungereimte Anklage der Hostienentwcihnng Raum gewinnen konnte. Alle 

Aullagen über entweihte Hostien gehen M s der Mit te herzoglicher Städte 

hervor, nud selbst die Vlnlnrthcile des Jahres 142 l ersinne» sich nieil 

über diese hinaus. Die Juden auf dem flachen Laube blieben bis zum 

Jahre 1462 im unangefochtenen M M ihrer Rechte. Auch ergeht das 

Strafgericht vornehmlich über die re ichen Juden. Anwendung der Tor

tur und unfreiwillige Bekenntnisse. Aufklärungen, die sich hieburch ergeben. 

Reue Acra, die für die Rechtsg'cschichte der Juden mit dem Act 
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von 142l beginnt. M i t Beseitigung der früher erworbenen Rechte und 

Freiheiten hängen sie fortan von der Gnust ober Ungunst der Umstände 

ab. Es zeigen sich jedoch bald wieder Juden in Wien. Vorstellung der 

Wiener Nerzte im Jahre 1453 wegen Entfernung eines jüdischen Arztes. 

Weitere Nachwcisungcu über die Seßhaftigkeit der Juden in Oesterreich 

im ferneren Verlauf des fünfzehnten Jahrhunderts. 

Die Juden in Steiermark, Kärnthen und Krai» wahrend des fünf

zehnten Jahrhunderts. Die Stände erwirken im Jahre 1494 die Entfer

nung aller Juden aus den drei Landern. Angebliche Verbrechen der Juden 

zur Begründung dieser Vertreibung, welche sofort aus Neustadt, Ncun-

klrchen und der ganzen Steiermark, so wie aus Kärnthen und Krain statt

findet. Größere Mäßigung der österreichischen Landständc. Nachrichten 

über die weitere Lage der Juden in Oesterreich durch die Iudeuordnung 

vom Jahre. 1528 unter Ferdinand I . __ 

Vcrgleichuug zwischen dem Privilegium Friedrich's des Streitbaren und 

der gedachten Ordnung. Die „ Tiulengefahr" veraulaßt neue Nuschuldi-

guugcn gegen die Juden, was auf ihre Verhältnisse nicht ohne Eiufluß 

bleibt. Folgerungen auf die Wohn-, Markt- und Handelsfreiheit der Ju 

den aus der Ferdinandischen Ordnung. Unwirksamkeit der Mandate. Wei

terer Einfluß der Städte. Patent vom 3 1 . Jänner 1544. Es bleibt 

ebenfalls ohne nachhaltige Wirkung. Ohne irgend eine Unterbrechung 

bleiben die Inden an vielen Orten wohnhaft und hausbesitzend. Macht-

geböte von 1551 und 1554. Wiederholte Grstrcckungcn des letzteren 

Verbannungsediets, damit die Juden ihre Schulden von den Christen ein

bringen, ihre H ä u s e r , W e i n g ä r t e n und G ü t e r verkaufen können. 

Dieselbe Proccbnr erneuert sich bei den Verbannungsedicten von 1567 und 

1572, 1614 und 1625. 

Auch in, siebzehnten Jahrhundert nimmt die Staatsverwaltung theils 

stillschweigend, theils offen die harten Beschlüsse gegen die Juden zurück. 

Nachweisungen über die nur einseitige Handhabung der Iudeubeschräukun-

gen. I m Jahre 1629 erhält die in Wien befugte Iudcnschaft einen 

eigentümlichen Begräbmsiplatz. Die Iudcnstadt und ihre beiden Synago

gen. Normalpatent vom 9. Apri l . 1652 für die Juden außerhalb Wien. 

Ueber das schwankende, jedoch keineswegs entschieden feindselige Benehmen 

der Negierung. Die Jesuiten. Die Wiener Bürger. Der Vorfall eines 

ermordet gefundenen Frauenzimmers wird ausgebeutet, nm das Volk gegen 

die Juden aufzuregen. 
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Die Iudcuvertreibung von ^ f F . Bericht über deu Hergang und 

die Veranlassung vom Jesuiten Wagner. Ein anderer Bericht von Nink. 

Folgerungen. Auch diesmal werden nur im Allgemeinen vage Anschuldi

gungen gemacht, und die etwaigen Verbrechen der Einzelnen werden der 

Gesammtheit zur Last gelegt. Naives Geständnis, Wagner's hierüber. 

Ucbcr die eigentlichen Ursachen der Austreibung. D i e bedeu tends te» 

M a n n e r i m S t a a t s r a t h e s i nd gegen diese M a ß r e g e l . 

Patent vom 2. August 1669 und weitere Bestimmungen über den 

Abzug der Iubcu. Diese erlaufen den Maunen ihrer Vorfahren unent-

wcihte Nuhe in ihren Grabstätte». Nachtheilige Folgen, welche sich aus 

dieser Maßregel für den Staat ergaben, von einem Hofkammerbcamtc» 

(1678 — 1689) geschildert. 

Schon mit dem Jahre 1673 cruencrn sich Begünstigungen für die 

Juden. Besondere Privilegien der Juden Oppenhcimer und Werthhcimer. 

Auflauf vor dem Oppenhemüscheu Haufe im Jahre 1700. Dabei be

gangene Ercesse. Strenge gegen die Rädelsführer und Schutzedlet für 

die Juden. 

Das achtzehnte Jahrhundert. I n der ersten Hälfte desselben bleiben 

die Verhältnisse ungefähr dieselben. M i t Maria Theresia, so sehr ihre 

Verordnungen das Gepräge der nächsten Vergangenheit tragen, schwindet 

die bisherige Unsicherheit in der Stellung der Indcn. Die positive Ge

setzgebung findet sich veranlaßt auf die älteren Rechtsverhältnisse Rücksicht 

zu nehmen. Kaiser Joseph und das Toleranzedict vom Jahre 1782. Schluß. 

Anmerkungen 1 — 24. 

Die Juden in Böhmen und Mähren. 
Aehnlichkelt ihrer früheren Zustände mit denen der Juden in Oester« 

reich. Acltcste Urkunde über ihre Rechte von Ottoear c t t h M . Verglei-

chung derselben mit jener F M r M s des Streitbaren. Päpstliche Bulle 

von Innocenz I V . Das Wiener ssonnlium von 1267. Gleichwie in 

der Geschichte der österreichischen Juden zeigen sich in derjenigen der böh

mischen die eigenthümlichen Elemente der Judenverfolgungen. Greesse der 

Prager Bürger. Vorwände dazu. Der königliche Schutz erweist sich als 

unzureichend. Die Präger Juden werden wiederholt geplündert. Kar l I V . 

Wenzel. ^ D i e Juden werden von ihnen abwechselnd beschützt und bedrückt. 

Unitriebe der Städte. Der Adel bleibt ihnen fortwährend günstig. Land-

tagsbeschlnß vom Jahre 1501. König Wladlsla!» bestätigt ihre Privilegien. 
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Auch Ferdinand I . bestätigt anfänglich ihre Privilegien, zeigt sich 

ihnen aber weiterhin ungünstig und beschließt ihre Vertreibung, die aber 

auf Fürsprache der Großen des Reichs zurückgenommen wird. Schutz

steuer. Mariinilian l l . , Rudolph ! ! . , Matll'iaS und Ferdinand I I . be

stätigen den Vlajestätsbrief von 1501 in seiner vollen AuSbchnnng, Lehrer 

aber erweitert noch ansehnlich die Freiheiten der böhmischen Juden. Ver

suche, die Inden zum Ucbcrtritt zu bewegen. Wachsende Thätigkeit und 

zunehmender Wohlstand der Prager Juden unter Ferdinand l l . Beschrän

kungen in ihrem Lcihgcschäfte. Tapferes Venehmeu der Juden bei der 

Belagerung Prags. Anerkennung derselben durch bedeutende Erweiterungen 

ihrer Freiheiten. Der große Brand Prags im Jahre 1680 versetzt ihrem 

Wohlstand einen empfindlichen Schlag. Gegen die Umtriebe der Präger 

Bürger gestattet ihnen Kaiser Leopold I. den Wiederaufbau ihrer Häuser; 

doch wird aus Anlaß jenes MementarereignisscS die Anzahl ihrer Syna

gogen beschrankt und eine größere Absperrung von dem christlichen Verkehre 

bewirkt. Gintritt von Beschränkungen für die im Jahre 1708 nach Böh

men einwandernden fremden Juden. Erleichterungen für die inländi

schen; dennoch ein fortwährendes Schwanken im Nechtszustand der böhmi

schen Juden. 

Plötzliche Verweisung der Juden aus Böhmen im Jahre 1744. 

Ncscripte der Kaiserin Maria Theresia. Verlängerung der ihnen zugestan

denen Nufenthalisfrist zuerst auf sechs Monate, dann auf unbestimmte 

Zelt, endlich auf Fürsprache der Stände zehnjähriger Reeeß. Ginführung 

der Neceßstener im Betrage vo» 205,000 F l . im Jahre 1748. Späterhin 

tr i t t noch unter Maria 'Theresia eine festere Begründung ihres Nechtszu-

standcs ein, und es werden sogar mehrere Erleichterungen deeretlrt. Kaiser 

Joseph und seine nach Gleichstellung mit den übrigen Unterthanm abzielen

den Gdiete. I n gleichen, Smne sprechen sich Kaiser Leopold l l . und 

Kaiser Franz l l . ausdrücklich ans. Hinweisnugeit auf die bisherigen Hin

dernisse und die neuesten tröstlichen Maßregeln. Urkunden. 
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E i n e Geschichte der Juden in Oesterreich, deren Aufgabe 

eS zunächst ist, die Rechtsverhältnisse festzustellen, unter wel

chen sie zu allen Zeiten hier gelebt haben, kann nicht früher 

beginnen, als Oesterreich selbst. Oesterreich aber als ein 

selbstständiges, abgeschlossenes Ganzes Heglnnt„M!ZM_Hem.. 

_G.VAm, und wie alle Untersuchungen über Oesterreich, zu 

den Zeiten der Römer oder in den Tagen der Volkerwan

derung, nur geograph ische Resultate liefern, die Begeben

heiten aber, welche sich an den beiden Ufern der Donau zu

getragen haben, entweder in die Geschichte der Römer oder 

in jene der Völkerwanderung gehören: so sind auch selbst die 

strengsten Nachweisungen über das frühzeitige Auftreten der 

Juden in unfern Gegenden von keinem Belange für unsere 

Aufgabe. 

Es ist mehr als wahrscheinlich, daß mit den ersten 

Colonisten, welche die Römerherrschaft an die Ufer der Donau 

verpflanzte, Juden gekommen — indessen ihre damaligen Rechts

verhältnisse sind ohne Folgerungen für die Eristenz in einem 

Staate geblieben, der erst sieben Jahrhunderte später entstand, 

und es ist noch weit wahrscheinlicher, daß in den Tagender 

2* 
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Stürme, vor welchen die römischen Colonisten die Flucht er

griffen und ihre Sitze für immer verließen, auch die Juden 

diesen wieder folgten und sich nach Ital ien zurückzogen. 

Die Nachrichten unserer ältesten Chroniken, die Anga

ben eines Hasselbach, Hagen und Nasch, und die Träume

reien des viel späteren Paulanermönches Fuhrmann über ein 

alteS Iudenreich im Lande unter der Enns, gehören in das 

Gebiet der Sage und sind, richtig verstanden, nicht ohne 

allen Werth für Cultur-und Sittengeschichte; allein sie ver

dienen in einer historischen Untersuchung über Juden durch

aus keine Beachtung. 

Wenn die genannten Geschichtsschreiber, wie manche 

Genealogen berühmter Geschlechter bis zu den Griechenhelden 

vor Troja's Mauern hinaufsteigen, mit der S ü n d f l u t h 

beginnen und nun voll ernster Treuherzigkeit erzählen, daß 

bald hierauf in unserem Vatcrlande ein Iudenreich gegrün

det worden, dessen Könige, Herzoge und Markgrafen ab

wechselnd zu Tu l ln , Kornneuburg, Stockerau und Wien resi-

dirten; wenn sie mit erstaunenswerthcr Bestimmtheit die 

Schicksale dieser Städte und die Thronfolge ihrer Beherr

scher angeben; wenn wir erfahren, dgß Abrahgm 33 Jahre 

regiert hat und zu Stockerau begraben liegt: so ist es wohl 

»begreiflich, wie Hier. Petz, der berühmte Herausgeber der 

8orlptoie» rornm ^u«trlllc»rum, kritisch zu verfahren glaubte, 

wenn er bei Hagen's Chronik den Inhalt des Eingangs 

in zwanzig Zeilen angab und im Uebrigen denjenigen Theil 

Wegließ, „ l n yu» tot t»du1« et äelirswent» leK« yuot 

verd»«" Wi r sind anderer Meinung; wir finden auch in 
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diesen „Fabeln und Träumereien" S inn und Bedeutung, wenn 

nicht als Hinweisungen zu einer Geschichte der Juden in 

Oestcrreich, doch als Ueberreste alter Sagen, welche die 

Männer des vierzehnten und fünfzehnten IahrhunderteS nicht 

mehr zu beherrschen verstanden und daher mit anderen Ue-

berlieferungen in Verbindung brachten. 

Die Forschungen über die Juden in Oesterreich, über 

die Begründung und Ausbildung ihrer Rechtsverhältnisse und 

die vielfachen, meistens willkührlichen Eingriffe in dieselben 

können, wie schon gesagt, nicht weiter hinaufgeführt werden, 

als bis zu Kar l dem Großen, und sie gewinnen selbst hier, 

abgesehen davon, daß sie großtentheils nur zu Vermuthungen 

und mehr oder minder unstatthaften Schlüssen führen, keine 

selbstständige nachwirkende Haltung. Die Bestimmung der 

neuen Ostmark, eine Schuhwchr zu sein gegen die benach

barten Hunnen und Avaren, war schon an und für sich, 

wenigstens in der ersten Zeit, nicht sehr geeignet, Verkehr 

und Handel zu begünstigen, und waren auch mit den neuen 

Colonisten, den Franken, Schwaben und Slawen, Juden ge

kommen, so blieben ihre Verhältnisse zu der übrigen Bevöl

kerung dieselben, wie in allen andern Theilen der fränkischen 

Monarchie; und auch diese sind für unsere Darstellung ohne 

nachhaltigen Einfluß, da die neue Ostmark bald wieder unter

g i n g ^ 

Die Magyaren, welche das Land bis zum Ennsstuß 

verwüstet und beseht, blieben beinahe ein Jahrhundert im 

Besitze desselben, und wenn wir auch nicht annehmen wollen, 

baß sie durch und durch entvölkert haben, so mußten doch 
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die kaum gegründeten Institute und Rechtsverhältnisse dar

über zu Grunde gehen. Sie gewähren jedenfalls keinen 

Ausgangspunkt, und wir sind gezwungen, einen andern, halt

bareren zu suchen. Diesen giebt unS die k le ine Os tmark 

v o n der E n n s b i s zur E r l a f , welche entstand, als Kaiser 

Otto I. die Ungarn auf dem Lechfelde bei Augsburg schlug, 

und diese sich hinter ihre Festung Melk zurückzogen. 

Streng genommen beginnt erst jetzt die Entwickelung 

des Landes Österreich, das mit Leopold, dem ersten Mark

grafen aus dem Hause Babenberg, das K a h l e n g e b i r g e , 

und unter Albrecht, dem zweiten Sohne Leopold's, bereits die 

L e y t h a als Grenzscheide gegen Ungarn erhält. 

Alle kommenden Cultur- und Rechtszustände knüpfen sich 

an diesen Ausgangspunkt, der nun auch in unserer Dar

stellung festgehalten werden muß, wenn man gleich die näch

sten Erscheinungen vollkommen verstehen wi l l . 

Daß schon in den ersten Decennien der Vabenberger 

Juden in der Ostmark vorkommen, läßt sich mit großer Zu

verlässigkeit annehmen. Sie waren über ganz Deutschland 

verbreitet, und es stand ihnen nichts entgegen, in die neue 

Provinz überzusiedeln, ja wir möchten die Behauptung wagen: 

^ e w a r e n B e d ü r ^ n i Z . Den Boden zu cultiviren und 

die Marken des Landes in jedem Augenblick kräftig zu ver-

theldlgen, waren unstreitig die beiden nächsten Aufgaben der 

neuen christlichen Colonisten, und sie erscheinen so hervor

tretend, daß darüber andere Bedürfnisse und Interessen, wie 

Verkehr und Handel, kaum in ihren Wirkungskreis gezogen 

werden konnten. W i r bemerken, um verstanden zu werden, 
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daß Bürgerthum und Etädtewesen einer späteren Zeit ange

hören, und glauben nicht erst nachweisen zu dürfen, wie Ver

kehr und Handel, so unvollkommen sie immer sein mochten, 

doch unabweisbare Bedingungen waren, um die genannten 

beiden nächsten Aufgaben zu lösen. — ES fragt sich nun, 

unter welchen Garantieen treten die Juden in der neuen Ost

mark auf; in welchem Verhältnisse standen sie zu der übri

gen Bevölkerung, und wie mußte sich nothwendig ihre nächste 

Zukunft gestalten? — Einige allgemeine Bemerkungen über 

die Stellung des Landes und seiner Markgrafen zum deutschen 

Reich, über die ständische Gliederung der Bewohner und ihre 

Rechtsbcgründung werden uns die Beantwortung der Frage 

näher rücken und erleichtern. Sie werden uns zeigen, daß 

die Lage der Juden den anderen Genossenschaften gegenüber 

eine a u s n a h m s w e i s e güns t ige war, und wir werden in 

den Stand gesetzt, die weitere EntWickelung und Fortbildung 

mit Ruhe und Sicherheit zu verfolgen. — Die e igent l i che 

B a s i s unserer Darstellung, die Epoche einer selbstständigen, 

unabhängigen Rechtsbcgründung fällt freilich in eine noch spä

tere Zeit in die Tage Heinrich Iasomirgott'Sz allein diese 

kann ohne genaue Kenntniß der früheren Verhältnisse nicht 

mehr so verstanden werden, wie es die Wichtigkeit des Ge

genstandes erfordert. 

Die Ostmark, als eine neue Schöpfung der deutschen 

Kaiser, erhielt ihre Verfassung und selbst ihre Verwaltlmgs-

normen in dem Grade von Ausbildung, zu dem das öffent

liche germanische Leben bisher gekommen war. Einzelne Be

stimmungen und Modalitäten bedingten Lage und Aufgabe — 
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in Allem aber lag das Lebensprincip freudiger EntWickelung 

und Fortbildung nach Zeit und Umständen. 

Die Mark war ein Lehen des Reiches; der Markgraf 

Stellvertreter des Kaisers, im Kriege als Feldherr, im Frie

den als Sprecher des Rechts auf den großen Gerichtstagen 

(Landtaidingcn), die jährlich bald in T u l l h bald in Mautern 

und dann in H.ornneuburg gehalten wurden. Entschieden 

jwurde von Gleichen über Gleiche nach den bestehenden Rech

ten und Gewohnheiten, die man später unter dem Namen 

„Schwabensplegel" gesammelt hat. 

Noch unter den Markgrafen aus dem Hause Babenberg, 

die übrigens gleich Anfangs von den Kaisern großen Grund

besitz erhielten, folgten die Söhne dem Vater aus kaiserlicher 

Gnade und der Verdienste ihrer Väter willen, und erst durch 

das ?livi lozlum I'riäorlolanum vom Jahre 1156, Welches, in 

jeder Beziehung von außerordentlicher Wichtigkeit, das Land ob 

der EnnS mit der Ostmark vereinigt, wurden die Babenberger 

erbl iche Fürsten und Herzoge. 

I m Lande herum saßen die D ^ n a h e n , relchSun-

mittelbare Grundbesitzer, für. ihre Verdienste im Kampfe gegen 

die Ungarn von den Kaisern in der Ostmark reichlich beschenkt, 

und in allen ihren Rechtsbeziehungen nur dem kaiserlichen 

Ausspruche unterworfen—, der höhere Adel. 

Um die Person des Markgrafen waren die M i n i s t e r i 

a l e n , eine geschlossene Genossenschaft von Dienern und Be

amten, durchaus abhängig von dem Markgrafen und in der 

ältesten Zeit vollkommen u n f r e i . Sie konnten weder über 

ihre Person noch über ihre Kinder, noch über ihr Eigen-
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thum außerhalb der Genossenschaft frei und selbstständig be

stimmen, und erst, als im Verlauft der Zeit die überwiegenden 

Vortheile, welche den Einzelnen die dankbaren Fürsten zu

wendeten an Einfluß und Besitz, die nachgebornen Söhne des 

Adels bestimmten, in ihren Verband mit Hintansetzung der 

Reichsunmittelbarkeit zu treten, milderten sich ihre Verhält

nisse und steigerten sich nach und nach, zu einer Art von 

Selbstständigkeit, so daß sich endlich aus ihnen der n iedere 

A d e l bildete. 

I n einem viel geringeren Verhältnisse von Abhängig

keit zum Markgrafen standen die V a s a l l e n —der spätere 

Ritterstand. Sie besaßen Lehen vom Markgrasen, Grund und 

Boden, Unterthanen, die Gerichtseinkünfte bestimmter Bezirke. 

Dagegen hatten sie die Verpflichtung, dem Aufgebote des 

Markgrafen Folge zu leisten, in den Tagen des Krieges 

persönlich und mit einer ihrem Lehen entsprechenden Anzahl 

von wohlgerüsteten Reisigen zu erscheinen und diese während 

des Krieges zu unterhalten. 

Waren die Ministerialen in Allem und Jedem streng 

an das Hofrecht gebunden» so entschieden über die RechtS-

streittgkeiten der Vasallen auf den Landtaidingen die Genossen 

frei nach Landrecht und altem Herkommen. 

Die übrige Bevölkerung der Mark zerfiel in F re ie 

und U n f r e i e . 

Die F r e i e n standen den Vasallen sehr nahe, sie be

saßen Grund und Boden gegen gewisse, wenig beschränkende 

Verpflichtungen, und konnten erwerben und frei verfügen über 

sich und ihre Errungenschaft. 
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Die U n f r e i e n waren Ueberreste der Sklaverei bei 

den alten Deutschen, und sie bilden bei Weitem die Mehr

zahl der LandeSbewohner als Leibeigene, Hörige u. s. w. 

Wenn auch die Lehren des Christenthums und die rastlosen 

Bemühungen der Kirche ihr hartes Verhältniß in Etwas 

milderten, so hafteten doch noch immer die wenigen Rechte, 

die sie genossen, an der Scholle, auf der sie sich bewegten. 

Allerdings haben die Ausdrücke ^Verschenken", . . N e f f e n " 

bereits an dem alten Umfange verloren; allein sie bestehen 

fort, und nicht ohne entwürdigende Bedeutung. Erst nach 

langen Kämpfen gelingt es, ihnen den milden Sinn von 

„Entlassen" zu geben, aber es bedarf Jahrhunderte, bis die 

letzten Schwingungen des alten Sklaventhums aufhören und 

verschwinden. 

Die kirchl iche V e r w a l t u n g leiteten die Bischöfe 

von Passau und Salzburg. Ihnen war der C l e r u s des 

Landes unterworfen. Der Stand der Geistlichen fand also 

außer der Mark sein Centrum, das unabhängig genug war, 

um vielfache Bestimmungen zu treffen, die selbst noch später 

den Verfügungen der bürgerlichen Verwaltung geradezu ent

gegentraten. Diese Thatsache ist für die Geschichte der Juden 

in Oesteneich von außerordentlicher Wichtigkeit, und sie muß 

um so mehr festgehalten werden, als Barthenheim und Hormayr 

rein kirchliche Beschlüsse zu rechtskräftigen Folgerungen ver

wenden zu müssen glaubten. 

Der B ü r g e r stand gebort, wie schon bemerkt worden 

ist, einer späteren Zeit an. Wir werden bei seiner Ent

stehung gezwungen sein, ihn näher zu betrachten, da gerade 
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er es i f t der als gedornt ^eind der Juden cm ihren wohl-

erworbenen Rechten, so., lange rüttelte, bis sie schonungslos 

angegriffen, beschränkt und verkürzt, für manche Perioden end

lich ganz zerfielen. Warum das Städtewesen den Juden 

gefährlich war, liegt wohl sehr nahe; die nachthciligen Wir

kungen zeigen sich frühzeitig genug, und der Kampf, bald 

offen, bald heimlich geführt, hat noch jetzt sein Ende nicht 

gefunden. Alle Verfolgungen und Anschuldigungen der Juden! 

sind von Städten ausgegangen, selten nahmen Fürsten, nie 

der Adel und die vroducirenden Stände daran Theil. Es 

läßt sich übrigens nicht übersehen, daß sie dabei nicht selten 

auch von einem irregeleiteten Glaubenscifer unterstützt wur

den, und daß schon in den ältesten Zeiten die kirchlichen 

Satzungen dem Verkehre der Christen mit Juden wenig gün

stig waren. 

Diese kurzen Bemerkungen mögen denn genügen, um 

uns den Ueberblick zu erleichtern, unter welchen Verhältnis

sen die Juden in der neuen Ostmark auftraten, und welche 

Stellung sie den übrigen Bewohnern gegenüber einnahmen. 

Die Juden hatten schon von den Karolingern einzelne 

^Privilegien und Freiheiten erhalten: sie konnten ohne a l l e 

B e s c h r ä n k u n g Handel treiben*); sie hatten das Rechts 

Grund und Voden zu besitzen, und in Streitfällen zwischen! 

Christen und Juden sollten drei Juden und drei Christen 

Schiedsrichter sein. War indessen der Gegenstand von zu 

* ) Die Christen zahlten von ihren Maaren den e i l f t e n , die 
Juden den zehnten Pfennig! 
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großer Wichtigkeit, so sollte er vor den Kaiser selbst oder des

sen Abgeordnete gebracht werden; den Grafen und den übri

gen öffentlichen Autoritäten war es strenge untersagt, sich 

darein zu mischen. 

Diese und ähnliche Bestimmungen dauerten ungeachtet 

der vielfachen Versuche, welche dagegen von einzelnen B i 

schöfen in ihren Diöcesen gemacht wurden, mehr oder min

der kräftig fort, bis endlich letztere, welche nie ganz aufhö

ren wollten, die deutschen Kaiser geradezu bewogen, d i e 

J u d e n i n i h r e n u n m i t t e l b a r e n Schutz zu nehmen. 

Dieses geschah um die Mit te des zehnten Jahrhunderts, ge

rade zur Zeit, als die Ostmark von Neuem ins Leben trat. 

Die damals geltenden Grundsätze lassen sich etwa auf fol

gende zurückführen. 

1) Die Juden sind u n m i t t e l b a r e Unterthanen des 

Reiches (nicht der Person des Kaisers); sie gehören mit Leib 

und Gut der^kaijerlichen Kammer zu, und es hat kein Reichs-

ftand oder sonstiges Herrenthum über ihr öffentliches Recht 

zu verfügen. 

2) Wer die Iudenschaft des Reiches in irgend einer 

Art beeinträchtigt, wird dem Reich und dessen Hofgerichte 

dafür verantwortlich. 

3) Die Hubenschast bildet eine Gemeinde für siH, in 

deren innere Verfassung sich das Reich nicht einmischen darf, und 

Niemand sonst sich zu mischen hat. Sie regiert sich selbst. 

Es wird ihr kein Oberhaupt aufgedrungen, sie zerspaltet sich 

in so viele Gemeinden, als die Umstände gestatten j jede ein-
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zelne kann von den anderen und vom Ganzen unabhängig 

sein, und sie ist in dieser Beziehung völlig unbeschränkt*). 

Den ersten Grundsatz haben neuere Juristen an das 

römische Recht anzuknüpfen versucht, und den Umstand, daß 

man später die Juden kaiserliche Kammerknechte <8ervl e»iue-

r»e) nannte, dazu benützt, um eine vollkommene Leibeigen

schaft derselben darzuthun. Wie ganz unhaltbar diese Ansicht, 

hat selbst Jung , einer der animosesten Eiferer gegen Juden 

und Iudenthum, zugestehen müssen. 

„?lou »U8lm t»men aMrm»re", sagt er in seiner Ab

handlung äe Hure recipionäi ^uä2eo8, „nt nonnulli „ lbl 

ver8u»6out, 5uä»eo8 »nuä 6elw»u08 cum 8orvl8 Nom»no-

nun ^1»no »o omuino «owp2l»näo8. N»dentur euiw no-

8tr»t08 pro por8oni8, ^»näeut Hure eontrllotuuw etv." 

^lon od8t»t äenowln^tlo „8ervi (.»merze," ex û u» 

a^uiäem et «llii» eoznomlnlbu8 8umm» imver»torum ln 5u-

ü»eo8 vote8t»8 «luilli» e» prizco »evo kuit, n»us «b8«ure 

«ollißi vote8t; »ttamen t»ntum »be8t, ut iäeo «orvl» Na-

W»nl8, nui ne«zue nomen, ne^ue äomlnlum n»beb«mt 8eä 

emortu» velnt llumilnl generl8 eoßn»tione, rebu» Mlmoipl 

»eeen8et»«lntur, »äzerioenäi 8unt, ut votiu8 gul» » »olo 

Iwveratore äevonäeute8 er»nt, einue t»nau»m vnbllci u«u-

r»rll in dellio» exveäitloue »likaus nvev8»lt»tibu« peeu» 

nl»m nbivl» völligere, «ju8<iue o»mer»v lnlsrre äebedlmt, 

t»1l nomine «ive oner»tl «lve nouoretl «unt." 

- ) I o f t , Gesch. der Israeliten. Berlin 1827. Vb. 7. S. 182—84. 
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Am einfachsten und dem historischen sowohl als dem ju

ridischen Geiste des Mittelalters getreu, hat das damalige 

Verhältnis der Juden zu Reich und Kaiser Lymnaeus in 

seinen Erläuterungen zur goldenen Bulle festgestellt. D e r 

K a i s e r ist oberster H e r r , R ich te r und Beschützer 

der J u d e n ; d a f ü r zah len sie ordent l iche und a u 

ßerordent l iche S t e u e r n , doch letztere nie in einer Art 

und Ausdehnung, die den Christen gegenüber ausnahmsweise 

brückend erscheinen. Als Kammerknechte, eine Benen

nung, die mehr ein Amt als ein S e r v i t u t bezeichnet, 

haben sie die Geldgeschäfte deS Kaisers zu besorgen und 

Gold und Silber in die kaiserliche Münze zu liefern. 

Diejenigen, welche mit dem Worte »ervu« e»mor»s 

zur römischen Bedeutung hinaufsteigen und folgerichtig ihre 

Deduktion mit der Zerstörung Jerusalems beginnen, überse

hen vollkommen, daß die Deutschen des zehnten Jahrhunderts 

nichts vom römischen Rechte wußten, daher die Uebersehung 

des Wortes Knecht mit »ervu« als eine bloS wö r t l i che 

genommen werden muß. Dafür sprechen viele unwiederleg-

bare Beweise; einer möge genügen. 

I n Oefterreich besaßen das Landrecht noch im fünf

zehnten Jahrhunderte „ R i t t e r und Knech te " und ent

schieden über die Streitfragen des Adels. Es wird doch 

Niemandem einfallen, unter diesen Knechten römische «ervi zu 

suchen l l 

Dabei ist noch zu bemerken, wie eS recht eigentlich 

Aufgabe des christlichen germanischen Lebens war, die Ueber-

refte des alten heidnischen Sklaventhums auszurotten, und 
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wie durchaus die Annahme von der Verpflanzung eines frem

den Sklaventums auf heimischen Boden der Zeit und ihrer 

sittlichen Richtung widerspricht'). 

Die Thatsache des unmittelbaren Rechtsschuhes, den die 

Juden seit der Mitte des zehnten Jahrhunderts genossen, be

legen zahlreiche Urkunden, und wenn die Kaiser unter den 

besonderen Privilegien, welche sie den einzelnen Reichsfürsten 

ertheilten, häusig auch jenes, Juden unter den geltenden 

Grundsätzen halten zu dürfen, anführen, so förderten sie da

durch nur die größere Sicherheit der letzteren. Den einzel

nen Bischöfen, Herzogen, Markgrafen und Städten war es 

viel leichter, die Aufrechthaltung der verliehenen Freiheiten 

in ihren Bezirken zu überwachen, und die Juden gewannen 

eine schnellere Abhülfe ihrer Beschwerden. Wo aber ein sol

ches Privilegium nicht bestand, da schützte der Kaiser un

mittelbar die Juden in ihren Rechten, und diese hatten ihre 

V e r p f l i c h t u n g e n nur gegen Kaiser und Reich zu erfüllen. 

Auch abgesehen von den allgemeinen Grundsähen, die 

wir bereits oben als vorherrschend bezeichnet haben, dürfen 

Wir die damaligen Rechte der Juden nach v o l l g ü l t i g e n 

U r k u n d e n , wie folgt, bestimmen: 

Die Juden sollen in ihrem Handel und Wandel un

gestört sein, soweit die Grenzen des Reiches gehen; 

sie können sich n iede r lassen , wo sie w o l l e n ; 

s ie w ö g e n G r u n d und B o d e n e r w e r b e n , Syn

agogen, Schulen und Häuser bauen, ohne dabei an 

bestimmte Plätze gebunden zu sein, und mit den Chri

sten rechtskräftige Contracte schließen. 
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Die spater entstandenen Iudenplähc nnd Juden gasten?, 

«haben einen ganz einfachen Grund. Es lag im Geiste der! 

^Genossenschaften, daß die Bürger desselben Handwerks dicscl-5 

5ben Straßen bezogen, daher noch die alten Namen in Wien:» 

z,'TuchlauM^__KlMMmöc, Naalcraasse u. s. w., und diel 

Schriftsteller, welche in den Iudcnplätzcn und Iudengassen' 

eine Beschränkung finden, nren gewaltig. Es war nichts 

so natürlich, als daß sich die Juden um ihre - Synagogen 

! oder in der Nahe ihrer Glaubensgenossen ansiedelten) wenn 

' Beschrankungen stattfanden, so gehören sie einer viel svätc-

' ren Zeit an 2). ^ / / . ^ 

Auch die Erscheinung, wie' sich die Juden ausschließend 

dem Handel^und im Ucbrigen mit Vorliebe nur der Zrznei-

^kunde zuwendeten, findet nicht sowohl in ihrem Charakter, als 

in äußern Umständen ihre Erklärung. Beide Richtungen 

waren V e d ü r f n i ß und von den Christen bisher noch we-j 

nig cultivirt; in allen andern war die Bewegung mehr oder 

minder erschwert, einerseits, weil sie schon besser versehen wa

ren, als man gewöhnlich annimmt, andererseits, weil sie den 

Juden wirklich nur sehr geringe Aussichten boten. .Nichts-

und > 

I M n ; nichtsdestowenisser treiben sie Handwerke, und selbst j 

als kaiserliche und fürstliche Beamte finden einzelne einen 

ehrenvollen Wirkungskreis ^ ) ! 

Die V e r p f l i c h t u n g e n der Juden, dem Kaiser und 

Reich gegenüber, zerfielen, wie schon bemerkt worden, in or

dentliche und außerordentliche. Sie mußten jährlich um Weih

nachten einen Goldguldcn in die kaiserliche Kammer zahlen, 
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und wenn der Kaiser mit seiner Hofhaltung in ihre Nahe 

kam, oder auch zu anderen bestimmten Zeiten, hatten sie Bet

ten oder andere, nach Or t und Umständen verschiedene Ge

rätschaften dahin zu liefern — Leistungen, die durchaus 

nichts Erniedrigendes und Befremdendes für denjenigen ha

ben, der sich nur etwas uach jenen umgesehen hat, welche 

damals den christlichen Untcrthancn oblagen. Wi r lassen die 

Unfreien außer aller Betrachtung; wie lange fort mußten 

iabcr nicht selbst adeliche Familien Filzschuhe uud Pelzwerke 

Alljährlich an Klöster entrichten oder Dienste thun, die mit 

«unseren Begriffen von Ehre und Selbstständigkeit zumindest 

'schwer zu vereinigen sind! 

I n den angeführten Verpflichtungen der Juden liegt 

durchaus n i ch t s , w a s e i n e n besonde ren Druck 

oder g a r e iue B e s c h i m p f u n g e n t h i e l t e ; sie stehen viel

mehr zn den Lasten, welche damals die Mehrzahl der christ

lichen Unterthanen zu tragen hatte, in einem höchst güusti-

gen Verhältnisse. 

Allerdings war der jährliche Goldgulden keine geringe 

, Abgabe; allein er entspricht, man mag ihn so hoch ansetzen, 

wie man w i l l , noch immer dem großen Schutze, den die 

Juden als Handelsleute genossen, und den ausnahmsweise 

! bedeutenden Rechten, welche ihnen das Reich zugestand. Freie 

! Bewegung, selbstständige Vcstimmuug uud unabhängiger Vcr-

, kehr und Erwerb waren im zehnten und eilften Jahrhunderte 

!noch keine Regel, sondern seltene Ausnahmen! 

Unter diesen Verhältnissen traten die Juden in Ocstcr-

leich auf; als kaiserliche Kammerknechte erschienen sie an den 

3 
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beiden Ufern der Donau, und mit diesen Rechten und Frei

heiten versehen lebten und wirkten sie hier, bis das große 

rr lvl loßlnw l>läerlci»num vom Jahre 1156 dem ersten 

Herzoge Heinrich Iasomirgott das Recht «gab, selbst Juden 

zu halten, und aus den kaiserlichen Kammerknechten herzogliche 

Wurden 4). Und diese Verfügung war für die Juden in 

keiner Beziehung ungünstig! Die Babenberger, stets und 

überall starken Willens, wo es galt, das erworbene Recht 

zu schützen und die Wohlfahrt ihres Landes nach Außen und 

Innen zu fördern, wendeten den Juden um so mehr ihre be

sondere Aufmerksamkeit zu, als es eine ihrer vorzüglichsten 

Bestrebungen war, nach allen Richtungen neue Quellen deS 

innerlichen Wohlstandes zu eröffnen, somit Verkehr und Han

del vor Allem zu erheben und zu beleben. Wirklich gelang 

eS ihnen auch bald, Venedigs Handel mit Waaren aus der 

Levante, aus Aegypten, Byzanz und Griechenland nach dem 

Norden Europa's durch ihr Gebiet zu leiten, und wir sehen 

hie Juden nun zahlreich in Iudenburg, Neustadt und Wien, 

den großen und^chnell reich gewordenen Stapelplähen Oefter-

.velchS. Schon dieser Umstand beweist, daß die Babenberger 

die Hauvtfactoren ihrer neuen Schöpfung erkannten und — 

begünstigten, und gelangten darüber auch die größten Feinde 

der Juden, die Städte, rasch zu Kraft und Ansehen, so zeigt 

sich doch nirgends eine Spur , daß die Herzoge in irgend 

Etwas i h r e Kammerknechte beschränkten. W i r sehen viel

mehr die alten Rechte derselben kräftiger als je bestehen, sie 

gewinnen an Ausdehnung und Conststenz, und da« Verhält-

niß der Juden zur übrigen Bevölkerung überhaupt gewinnt 
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Bestimmtheit und Abgrenzung. W i r kommen zu dieser An

sicht durch die älteste Urkunde, die wir über die Rechte der 

Juden in Oesterreich besitzen, weil wir annehmen müssen, 

ldaß sie nicht das Werk eines Augenblickes, sondern, wie alle 

Land- und Stadrechte, das Resultat und der Inbegriff viel-

iähriger Erlebnisse und Erwerbungen ist. 

Die ,^ur» l^läerlei LoUicosi 5uä»el« in ^n»tri» ä»t«l" 

finden ihre Begründung und Ergänzung in ältern Urkunden 

so gut wie in später«; wir müssen sie als Basis unserer 

ferneren Deduction und als Mittelpunkt anderweitiger Be

trachtungen ansehen. Herzog Friedrich stellte die merkwür

dige Urkunde zu Etarkenberg am 1. Ju l i 1244 aus, und 

sie lautet wörtlich, wie folgt: 

„rriäe^ieu« üei gi-utl» üux ^ustrie et stvrle et äo> 

luinu» (!»rnioie ownibu« liane Uterluu lnspeoturi» »^utem 

in perpetun». tzuonl»w uuin» eulu8^ue conäitio in N«»tro 

äominio cominorilnti» vo1umu8 ßrncle «e deuevo^enoie uvitre 

vartioipe» iuveni l ! , iuäei» uuiver»!» st in äktrletu ^st> 

»tri« o«n,tltntl« H»ee lur» »tatulwu« l^»l» lnvlol»bl1lt«r 

od»ervlmä» * ) : 

*) „Wir Friedrich von Gottes Gnaden, Herzog von Oesterreich und 
<Lteierm<«l «nd Herr von Kraln, Allen, die diesen Brief lesen ober künftig 
hiren lesen, unser« Gruß. D» wir das VerhHltnlß eines Jeden, der in 
unserem Lande wohnt, unserer Gnade und unseres Wohlwollens theilhaftlg 
wissen wollen, so sehen wir für alle Juden in Oesterreich folgende Recht« 
als unverletzlich fest: 

3 * 
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1) sktulmu» ltllyue prlmo ut pro pecnul» woblU 

»nt p»rte luwoblll »ut ln «»us» yuerlmonlall <zne teuzlt 

pb«on»ln, »ut res luäv l , nuUu» «brl«tl»uu« contr» lnäeu» 

nl»l vuN onrlstllmo «t luäeo ln teztlwonlum »ämitt»tnr. 

2) Item «l cl»rl8tl«mu8 lnäeum lnpetlt «8er«n8 ezuvä 

el »n» plznor» odllguvlt st luäeu» Koo äMtetur , »i onrl» 

8tl»nu8 luäeo »lmxllcl verdo Käem »äklbore noluerit, lu-

Heu« lur»näo «uper e«zulvn1snto »idl nblato «n»m lnten-

«lonem nrodnolt et trnnzlet ndsolutu«. 

3) Item «i vkristiluiu» odliz»verlt plzuus lnäso alür-

wen« ^noä luäeo pro minor! veeunl» od1lß»vlt <zu»w lu-

äeu» conlitentur, luradit iuäeu« «uper piguore »ibl odliznto 

et ^uoä lnr»näo vrot»»veilt, clu>l8ti»nu8 ol »olvere nou 

recu8et. 

1)' illlk beftimmm daher zuerst, ^aß wegen Gelb, beweglichem oder 
unbeweglichem Clgenthum, oder ln einer Streitsache, welche die Person oder 
da« Vigenthum eines Juden betrifft, kein Christ wider einen Juden, außer 
nur mit einem Christen oder Juden zur Zeugenschaft zugelassen wer, 
den sol l . 

2) Item, wenn ein Christ einen Juden belangt, angebend, daß er 
ihm ein Pfand überlassen habe, und der Jude dieses in Abrede stellt, der 
Christ hingegen der einfachen Aussage des Juden leinen Glauben schenken 
wollte, s, kann der Jude durch einen Vibschwur über ein ihm vorgelegte« 
Nequlvalent sein« Behauptung erweisen und wird frei von bannen gehen. 

3) Wenn ein Christ einem Juden ein Pfand überlaßt, und behauptet, 
daß ee dem Juden für eine kleinere Summe hafte, als der Jude zugiebt, 
so wird der Jude auf die ihm verpfändete Sache schwören, und was er 
durch den Cibschwur «rweist, da« muß ihm der Christ ohne Weigerung 
zahlen. 
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4) Item »i mäeu8 «Ilri8tl»no testibu« nou »»smnntl« 

äioat, 8e pignu» mutu«»e, et l l le nezaverlt, »uver l»oe 

iur»mento »o exnurzet. 

5) Item illäeu» reolpere noterlt nomine nlznorl» 

omni» «zne «idl kuerlnt obligat», «zuocnn^ue nomine vo-

centur, nnllll äo l»l» re«zui«itlone k»ot» exeenti» «»n^ul-

nolentl« et M2lol»cti«, ^u»» nnilllteuu» »eoent»liit. 

6) Item 8l cnriztianuz lmnetiverit iuäeum, «zuoä̂  

vißnu« «zuoä iuäeu8 n»oet, el kurtim »nt per vlo1entl«m 

»it «ldllltum, luäeu8 luret 8uner l l lo vlznore, «zuoä «um 

recenit lurt im e»80 »blatum »ut r»vtum izuor»rit, l»oe in 

»uo iuramento lwvl iel to, «zullnto 8lt el nlznu« nuluLwoäl 

oblißlltum, et «ie vrodlltione l»ct» cllri8tiunll8 «ortem et 

usurilH ei nersolvet meäio tempore »eere8«enteH. 

4) I t e m , wem» ein Jude ohne Zeugen zu haben, behauptet, daß er 

einen, Christen ein Pfand geliehen habe, und dieser es läugnet — barnber 

soll sich der Christ selbander durch einen Eid reinigen. 

5) I t e m , der Jude soll unter dem Namen Pfand Alle« nehmen 

können, was ihm, und wie es immer auch genannt werben möge, veri 

pfändet wi rb , ohne daß dagegen eine Einwendung gestattet wäre — aus

genommen blutbefleckte und ganz durchnäßte Gegenstände, welche er unter 

keiner Bedingung nehmen soll. 

6) Wenn ein Ehrist einen Juden belangt mit der Behauptung, dsß 

ihm das Pfand, welches der Jude inne hat, durch Diebstahl oder Gewalt 

entzogen worden sei, soll der Jude auf dieses Pfand schwören, er habe 

nicht gewußt, baß das, was er übernommen habe, durch Diebstahl oder 

Raub entzogen sei, und in diesen Eid soll auch die Summe aufgenommen 

werden, um welche ihm die Sache verpfändet worden. Is t auf diese Ar t 

der Beweis geschehen, so soll ihm der Christ sowohl das Capital, als auch 

die in der Zwischenzeit angewachsenen Zinsen bezahlen. 
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7) Item »l per c»«um ineonäli »ut per furtum »ut 

per vim r«8 8U»8 «um ool!ß»ti8 8ibl piznoribu« »ml8erit, 

et Iioc eon8titerit, et enrizti«nu« ^ui oblizavlt nienlloml-

NU8 eum inpet l t , iuäeu» iurnmentn proprio »t»8oiv»tur. 

8) Item <zl inäei äe tueto inter »e äi»eoräiHm mo-

verint »ut <zuerr»m, luäex ei«t2ti« nostre null»m «ibi iu -

ri8äletionem venälcot in eozäew, »eä ip8e äux »ut »um-

wu8 terre «ue l?«lmer»rlu8 iuälcium exereeoit. 8i »utem 

verzeblt^) in per8onnw »oll, äuel nie c»«u8 re8erv»dltur 

luäie»näu». 

9) I t em 8l onrl8tl»uu8 luäeo vulnu» ^u»Ieeumnue i n -

K lxe r i t , reu« v u c i »olvat vuoäeci ln m»rc»8 »uri 8«e Oainere 

äelerenä»8, vulner»to X I I w»rc»8 »r^ent i et expen8« 

«zu»» pro »uimet our»tione lmpenäer i t meäielne. 

7) I tem, wenn ein Jude bmch FeuerSbrunst, Diebstahl oder Gewalt 

seine Sachen zugleich mit den verpfändeten Gegenständen verliert, und dieses 

offenkundig ist, so kann sich der Jude, wenn ihn der Christ, der die Sachen 

hergegeben hat, nichtsdestoweniger belangt, durch seinen selbsteigenen Eid 

befreien. 

6) I t n n , wenn die Juden unter sich factlsch in Zwist und Streit 

gerathen, soll sich unser Stadtrichter keine Gerichtsbarkeit über dieselben 

anmaßen, sondern der Herzog selbst oder dessen oberster Landeskammerer 

wild darüber zu Recht sitzen. Geht aber die Klage gegen eine Person, 

bleibt der Fall dem Herzog «Nein vorbehalten. 

9) I tem, welcher Christ einem Juden was immer für «ine Wunde 

beibringt, zahlt an die herzogliche Kammer 12 Mark Gold, dem Verwun« 

deten 12 Mark Silber und alle Ausgaben, welche die ärztliche Behandlung 

veranlaßt hat. 

* ) Kaiser Rudolf's Urkunde hat hier „ re» tu , ve rF t . " 
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10) Item si cnri»ti»nu8 luäeum interewerit, wort« 

äizno iuäicio puni»tur, et omni» rei mobil!» et iuwobl-

li»^) in äuci» tr»n»e»nt pote»t»tew. 

11) Item »l cnrl»ti»uu8 iuäeum eeoläerit, it» t»wen, 

yuoä »»nßuinem ein« non eü^uäerlt, »olvet «iuel IV l»»r-

c»» »ur l , per«u«lzo IV merc«» »rßenti. 8l pecuni»m l»»-

bere uon potuerit, per trunclleionem w»nu« 8«ltisl»el»t 

pro commiszo. 

12) I tem, ubioun«zne iuäeu» äomiulum nogtrum tr»N8-

ier i t , nuNu8 ei »liyuoä impeäimentum preotlldit, nee 

moIe»ti»m inkerat nee ßr»v»men, 8e6 »i »lilzua» meree» 

»ut 2lik8 re» äuxerit, üe ^uibu» mnt» Üebeat pervenire, 

per omni» mut^rum loe» non ni»i äedittuu «olvllt mutuw, 

«zullm «olveret unu« eivlum Nliu« Oivit»tl», in û u» lnäen» 

eo tempore äeworatur. 

10) I t e m , welcher Christ einen Juden tobtet, soll mit dem Tod« 

bestraft werben, unb all sein bewegliches und unbewegliches Eigenthum ist 

dem Herzog verfallen. 

11) I t e m , welcher Christ einen Juden geschlagen hat, doch so, 

daß lein V ln t geflossen, zahlt dem Herzog 4 M a r l Gold, dem Geschla

genen 4 Mark Silber, unb wenn er das Gelb nicht hat, büße er die 

That mit dem Verluste seiner Hanb. 

12) I t e m , wo immer ein Jude durch unser Gebiet zieht, da soll 

ihn Niemand hindern, noch belästigen und beschweren, sondern wenn er 

Waaren ober anbere Sachen, von denen Zoll entrichtet werben muß, 

mit sich führt, soll er an allen Zollstätten nur jenen Zoll zu zahlen 

schuldig sein, welchen ein Bürger der Stadt entrichten würde, in welcher 

der Jude zu dieser Zeit seinen Wohnsitz hat. 

* ) „ e t l l l m o l M » " ist in Kaiser Rudolfs Urkunde weggelassen. 



40 

13) I tem, «l luäel luxta »u»m conzuotuäiuom «»II-

^uew ex mortulg »ul« »ut äe civitate »ä civltatem »ut 

äe provinei» »ä rirovinelaw, »ut äe una terra »6 «1i»m 

äeäuxerlnt, nlonll »d el» » mut»rll» nvstr« volumu» ox-

tor^ueri. 8i »utem mutariu« »lilzuiä extorzerit, ut nr»o-

äaoio mortui, lzui volgariter d e r » ü b ^ ) älcitur, pu-

nl»tur. 

14) Item »i curi8ti»nu» O^meterium iuäeoruw, «zu»-

cuw^ue temorlt»to äl8»iv»vorit llut inv»8brit, ln lorm» 

luäieii mori»tur et omni» «u» z>ervoni»ut 0»were üuci», 

«zuocum^ue nomine nuneunentur. 

15) Item «i »Il^uig tomor»rio i»ct»verit »uner »ool»8 

luäeorum, luäici äuo t»Iout» volumu» ut per«olv»t. 

13) I tem, wenn die Juden nach ihrer Sitte einen Verstorbenen 

aus einer Stadt, Provinz oder Herrschaft in die andere übertragen, 

so ist es unser Wille, daß ihnen unsere Mauthner nichts abfordern. 

Hätte aber ein Mauthner dennoch etwa« erpreßt, soll diese« gleich der 

Todtenberaubung, die im gewöhnlichen Leben „Beraub" genannt wird, 

bestraft werden. 

14) I tem, wenn ein Christ den Friedhof der Juden, aus wa« 

immer für einer bösen Absicht̂  zerstört oder gewaltthatig anfallt, so soll 

er von Gerichtswegen mit dem Tode bestraft werden, und all das Seinlge, 

,nag «e wie immer heißen, ist der herzoglichen Kammer verfallen. 

15) Item, wenn Jemand verwegen die Iubenschulen stört, soll er 

dem Iubenrichter 2 Talente zahlen. 

* ) „Beraub" »U»» «ti»m „Rhainraub" ost «poli»tio Komini, 

mortui in numin« rsperti 1.1.. 1<onßvd»rü. «äit. l lsroläl l ' i t . V I I . 

vulzo 1«. I. t i t . 12. <:»p. 1. 
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16) Item »i iuäou8 iuäici 8uo in neu» neeuniali, yuo 

üleitur v » u ä e 1 , reu» inuentu» luor i t , non ni»l X I I äe-

nariv8 8o1v»t o i . 

17) Item «i iuäeu8 per eäirtum 8ui iuäici» vrimo et 

«ocunäo non venorit, pro utra^ue vice »olvet iuäiei IV 

6en»rio8. 8 l nä tercium eäictum non nervenerlt, »o1v»t 

XXXVI üonHrio» iuäiol memorato. 

18) Itew »i iuäeu8 iuäeum vulnerklverlt, «uo iuäiei 

äuo t»1ent» in nen»w «zue vllnüol älcltur, »olvero non 

reouset. 

19) Item «tilwiwu» ut nullus iuäeu» iurot «uner r o -

ä»1l^) , nretor <iu»m »ä uo»trau» nr08onci2m evoc»tu8. 

16) I tem, wenn ein Jude der Geldstrafe, welche „Wandel" 

genannt wird, verfallen ist, so soll er seinem Richter nur 12 Pfennige 

bezahlen. 

17) I tem, wenn ein Jude auf die Vorladung seines Richters das 

erste und das zweite Mal nicht erscheint, so zahlt er für beide Male 

dem Richter 4 Pfennige; erscheint er aber auf die dritte Vorlabung 

nicht, so zahlt er dem genannten Richter 36 Pfennige. 

18) Item, wenn ein Jude einen Juden verwundet, zahlt er seine,« 

Richter zwei Pfunde als Wandel ohne alle Weigerung. 

19) Eben so sehen wir fest, baß kein Jude bei bem Talmud (Rodel) 

schwören soll, außer in unserer Gegenwart. 

* ) Rodel des Juden, ,«u l'bor» vvl l'zlmn«,; soniltsr, observ. 

18 llä XönlßsKoven (?nron. p. 1043. „bei allem, was in den fünf 

Vüchern Moses unb der Juden ihrem Rodel (in iuäoorum Koüulo) 

enthalten." 
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2l)) ltem 8i iuäeuz ol»w luerit luterewptu«, ut per 

testlmonimn con8t«lre non z»o88et »mioi» 8nl», «zui» eum 

interemerit, 8i pv8t ln^uisitionom l»ct»m »Ii<zuem 8U8pectum 

bnbere ceporlnt, no» luäei» contr» 8U8pevtum puzilom vo-

lumu« exmberi. 

21) Item «zl clzri8tl«iu« »Iloui iuäee manum iniecerit 

violontam, wnnum llliu8 volumu« «letruncurl. 

22) Item luäex iuäeorum uullsm causam ort«m in-

ter iu6oo8 in luäieium ^eäneat, ni8i per ^uerimonlnm 

luorit luvit»tu8. 

23) Item 8l cliri8tl»nu8 » lnäeo plznu8 »dsolvit, it» 

yuoä U8ur«l8 non ^er8olverlt, 8i easäem U8ur»8 lnkr» men-

8em uon äsäerlt, il i l« U8uri8 »cere8eent u«ure. 

24) Item in äomy luäel nullmn volmnu« !io»^ltarl. 

20) I t e m , wenn ein Jude heimlich getobtet worden ist, und dessen 

Freunde durch Zeugenschaft nicht nachweisen l innen, wer ihn getidtet hat, 

nach geschehener Untersuchung aber Jemand in Verbacht zu haben an

fangen, wollen w i r , daß den Juden wider den Verdächtigen ein Kämpfer 

gestellt werde. 

21) I t e m , welcher Christ an eine Jüdin gewaltsame Hand anlegt, 

dem soll die Hand abgeschlagen werden. 

22) I t e m , der Iudenrichter soll keine Streitsache, welche sich unter 

Juden erhoben hat, vor Gericht ziehen, außer nach geschehener Klage. 

" 23) I t em, wenn ein Christ von einem Juden das Pfand löst, 

ohne die Interessen zu zahlen, und wenn er diese Interessen innerhalb 

eines Monats nicht zahlt. so wachsen zu diesen Interessen die Interessen. 

24) Auch wollen wir da« Haus eines Juden mit leiner HoSpita-

lltät belasten. 
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25) Item 8i iuäeu« super po88e88»one8 »ut Iitter»8 

tn«zn2tum terre peeuni^m wutueverit, et Iioe per »u« 

litteraz et »igillum prodaverit, no8 iuäeo po88e8»ione8 »88l-

znebiwu» obllßllt»» et ei e»8 contra violentian äetenäemu«. 

26) Item 8i «l1l«iui8 vel »1l«zu» pueru» iuäel »bau-

xerint, ut luros vo1umu8 conäempn^ri. 

27) Item »i iuäeu8 reeeptum » cnri8ti»na pißnu8 per 

«pacium uuiu» »uni tenuerit, 8l pi^nori8 v»Ior mutu»t«lm 

peeuni»m et u»ur»m non exee88erit, luäeu» iuäiei 8uo 

piznu» äemun«trllblt et po8te» venäenäl K»be»t libertetem. 

81 auoä piznu« per ^nnum et äiem »puä iuäeum remiln-

»erit, nul l ! »uper uoc poste» rosponäeblt. 

23) Item vo1umu8 ut nu^u« iuäeum per vlm »d8tule-

rit planus «um» »ut violentinm in äomo elu8 oxercuerlt 

ut äissipator enmere no8tre ßraviter punllltur. 

25) I tem, wenn ein Jude auf Besitzungen oder Briefe der Großen 

des Landes Gelb gegeben und dieses durch ihre Briefe und Siegel 

bewiesen hat, so werden wir dem Juden die Besitzungen zusprechen uüd 

<hn darin gegen Gewalt vertheibigen. 

26) I tem, wenn ein Mann ober eine Frau ein Iudenklnd ent

führten, wollen wir sie als Diebe verurthellen. 

27) I tem, wenn ein Jude da« von einem Christen erhaltene Pfand 

durch den Zeitraum eines Jahres inne gehabt hat, und der Werth des 

Pfandes das geliehene Geld und Interesse nicht übersteigt, so zeige der 

Jude das Pfand seinem Richter und habe hierauf Gewalt es zu ver

kaufen. Wenn irgend ein Pfand über Jahr und Tag bei dem Juden 

geblieben ist, so ist er fürber Niemand darüber verantwortlich. 

29) Auch wollen wir, daß Niemand sein Pfand dem Juden mit 

Gewalt wegnehme oder in dessen Haus Gewalt übe — er soll als 

Beschädig« unserer Kammer schwer bestraft werden. 
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29) Item contr» iuäenm ni»l eor»m «ul» »coll», nu8-

qunw in luäleift prooeä»wr, nobl» exceptl», «zui eo» pv8-

«uwll« »ä no8tr«u nre8encl»m evoeere. 

30) Item «tRtniwu, ut et iuäel äe t»Iento per »ln-

^uln« edäow»ä»8 uon nl»i oeto äe.nerlo8 perclvlnnt ln 

U8U«8. 

^It »utew bee no»tr» äou^elo zr»oio8«l pervetu»m 

odtluezt lirmlt»tew, »nper boe presente« litter»« con8cribi 

lu88imu8 et 8izNi nostrl munlwiue robor^ri. 1'e8tlbn8 

^ul »äernnt 8ubn0t»ti» «zui 8unt venerablll» electu8, 8elco-

vlelul» venvr»bl1l« l^r iou», I^euvr»näu8. ' lum vrevozitu» 

^lltllvienzi« l^euooläu8 pre^o«itu8 ^rä»cen8l« N»zl»tr I^eu-

vo1ä«»8 vledvun« in vienn» krotnouotllrlu» no»tor 0owe8 

tlnunrlläu« äe Nllräelce, ^N8l»elmu8 vir nodlll« äe Iu«tinze. 

Otto äe 8 le lu i . ^Vernd»rän8 et lleiuricu« äe sovolä <?KT-

äo1äu8. Neinricu« so krunne. OKunr«län» äe Nlrtnercu. 

Nelnrlou» N»oe8p»elc. kincvrn». Neinriou8 äe Nnollenbere!» 

vbnur»äu» äe 8eUn» luäex Vurle nu«tr« et »IN ^uuu 

»Iure», v»tnm »pnt 8t»rcl»enbereK ^nno »d ineunTelou« 

äowlnl »ll?(!XI.IV. «lüenöi« 5u1il Feeuuäe wälotlonl«.« 

29) Auch soll gegen einen Juden nirgend«, als in seiner Synagoge 
gerichtlich verfahren werden, mit Ausnahm« von uns, die wir dieselben 
in unsere Gegenwart laden mögen. 

3V) Eben so bestimm«« wir, daß auch die Juden vom Pfunde in 
ieder Woche nicht mehr als 8 Pfennig« Interessen nehmen. 

Damit aber diese unsere Gnade ewige Kraft erhalt«, haben wir 
darüber d«n gegenwärtigen Brief schreiben und mit unserem Infiegel 
befestigen lassen. Ms Zeugen waren zugegen «. «. Gegeben ln 
Starlenberg nach Christi Geburt 1244 am ersten Juli." 
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Wenn wir diese merkwürdige Urkunde, welche, wie 

schon angeführt worden ist, durchaus nicht als Ausdruck der 

momentanen Gesinnung Herzog Friedrich'S betrachtet werden 

darf, sondern als I n b e g r i f f und B e s t ä t i g u n g w o h l 

b e g r ü n d e t e r Rechte und V e r h ä l t n i s s e angesehen 

Werden muß, näher ins Auge fassen, so lassen sich fol

gende Grundsähe aus ihr als unabweisbar feststellen: 

Die Juden stehen unmittelbar unter dem Herzoge, oder 

unter dessen Stellvertreter, dem Obersten Landeskämmerer, 

falls bei diesem durchaus kein Grund zu irgend einer Par

teilichkeit vorhanden ist. (§. 8.) 

Der Jude soll frei, ungehindert und ohne irgend eine 

Belästigung i n und durch die österreichischen Lande ziehen 

und, wenn er Waaren und andere Dinge mit sich führt, an 

allen Zollstätten nur jenen Zoll zu zahlen schuldig sein, den 

ein Bürger der Stadt entrichten würde, in welcher der Jude 

um jene Zeit seinen Wohnsitz hat. (§. 12.) 

Gegen den Juden kann nur in seiner Synagoge gericht

lich verfahren werden; persönlich hat er nur vor dem Herzog, 

zu erscheinen (§. 29.), und in Streitigkeiten, welche unter den 

Juden entstehen, soll sich kein Stadtrichter mischen. (§. 8.) 

Die Juden sind fähig und berechtigt, Häuser zu er-' 

werben (§. 24), Grund ^ud. B2den_W_^eütz^(s. 25); sie 

haben ihre Synagogen und Schulen (§. 15), und ihre Häuser 

sind stet von der damals so drückenden Hospitalität (§. 24) — 

eine Ausnahme, die erst sehr spät und nur mit vielen Opfern 

die christlichen Bewohner so mancher Städte erringen konnten. 

Der E i d über und bei dem T a l m u d soll nur in Ge-
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genwart des Herzogs stattfinden (§. 19). Um diese Be

schränkung vollkommen würdigen zu können, darf man die re

ligiöse. Ueberzeugung der Juden in dieser Beziehung nicht über

sehen! Die Beschränkung ist wenigstens ebenso folgenreich, als 

sie der Ausdruck echt humaner Gesinnung ist, die da so sel

ten als möglich zu Schritten und Handlungen zwingt, welche 

dem Glauben der Betreffenden geradezu entgegen sind. Die 

Form und Anwendung des Iudeneides, die spätere Zeiten 

vorschrieben, und welche selbst die Tage der sogenannten Auf

klärung überlebten, können jedenfalls mit der ältesten Be

stimmung in keinen Vergleich gestellt werden, zumal wenn 

man bedenkt, wie manches Gemüth lieber das Recht fahren 

läßt und offenes Unrecht erduldet, bevor es der religiösen 

Ueberzeugung zuwider handelt. 

Dasselbe gilt auch von dem Grundsätze, daß wider 

einen Juden kein Christ allein, sondern nur in Verbindung 

mit einem Juden Zeugenschaft geben könne (§. 1) — ein 

Grundsatz, der, hätte man ihn zu allen Zeiten festgehalten, so 

manches Unheil, so manches Unrecht abgewendet haben würde, 

das nun eine unparteiische Geschichte in den Iudenbedrückungen 

nicht, länger wegläugnen kann. Fast alle erfolgen auf schwan

kende Angaben des Fanatismus, auf einseitige Zeugenaussa

gen, und nie und nirgends gehen die Beschuldigungen in eine 

specielle Begründung über. 

D ieHuden bildeten überdies eine ( l leyossensckaf t^ 

Wie alle üksig^n. Ktänd^ hes 3and-s. Sie hatten ihr selbst

ständiges Gericht, ihren selbstständigen Richter, ihre selbststän

digen Sahungen so gut, wie der Adel in seinem Landrechte, 
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der Bürger in seinem Stadtrecht, und die einzelnen Landes

bezirke in ihren Pantaidingen *). 

Dieses beweisen die Paragraphen 16, 17, 18, 22 und 29, 

und der Iudenwandel (Geldstrafe) ist auf die damals geringste 

Nummer gesetzt — auf 12 Pfennige. Ueberdies soll der I u -

dcnrichter keine Streitsache, die unter den Juden entstanden ist, 

vor Gericht ziehen, außer nach geschehener Klage, und wer 

immer ein Iudcngericht muthwillig stört, zahlt dem Iuden-

richter 2 Pfund Pfennige Strafe. Die erste Bestimmung ge

steht den Juden das altgermanische Recht des Adels und der 

Freien schiedsrichterliche Beilegung zu; für den zweiten Fall 

setzen die Pantaidingbüchcr fest: 

„ I tem der Nichter soll verbieten, daß in der Düngung 

des Rechts Niemand geirrt werde, noch gehindert, mit keiner

lei Cache; wer dawider thäte, der wäre schuldig zu zahlen 

72 Pfennige." 

Auch die übrigen Bestimmungen, verglichen mit jenen, 

Welche damals für die christlichen Bewohner galten, erschei

nen durchgehends in keinem ungünstigen Verhältnisse, ja sie 

stimmen fast durchaus mit diesen überein, was um so mehr 

beweist, daß die Juden als G e M M O g f t ^ l l e H ^ M e r ^ i y 

Lande gleich geachtet w ' i v ^ " Es befindet sich in der gan^ 

zen Urkunde keine Spur von Druck und Schmach, wohl aber 

* ) P a n t a i d l n g , das für einen bestimmten Bezirk (Pan) an 

einem angesagten ober herkömmlichen Tage (Ta i ) abgehaltene Gericht 

(Dmg) oder der Inbegriff der Rechte und Gewohnheiten, nach welchen 

auf dem für einen streng abgegrenzten Bezirk (Dorf. Markt) angesetzten 

Gerichtstage (Tagebing) entschieden Ivurde. 
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eine große Vorsorge für Wahrung der bestehenden Rechte, 

für die Sicherheit der Person und für Aufrechthaltung des 

Verkehrs und Handels, zunächst aber des Le ihgeschä f t cs , 

an das die Juden wohl vorzugsweise durch die Verhältnisse 

des Landes gewiesen waren. Diesem sind auch die meisten 

Paragraphen des Freiheitsbriefes gewidmet, und es läßt sich 

nicht übersehen, mit welcher Vorsicht und mit welcher genauen 

Berücksichtigung der Umstände fast alle abgefaßt sind, und 

wie sie durchgehende einen ganz besondern Schuh der Juden 

erzWecken. 

Die S t r a f e n aber und die B u ß e n , die auf Ver

letzung der Rechte und der persönlichen Freiheit gesetzt erschei

nen, sind, verglichen mit jenen, welche die damaligen Land-

und Stadrechte für die christlichen Bewohner feststellen, in der 

That so auffallend und bedeutend, daß sie nur in dem leb

hasten Interesse, das die Fürsten an dem Wohle der Juden 

genommen, und in dem festen Wil len, dasselbe den vielfachen 

Anfeindungen gegenüber zu fördern und zu begründen, ihre 

Erklärung finden. 

Die Zusammenstellung einiger Paragraphen mit Sahun

gen des Wiener Stadtrechts und der Pantaidingbücher wird 

unS das Gesagte näher bringen. 

„Wer in dem Hause eines Juden Gewalt übt, soll als 

Beschädig« der herzoglichen Kammer schwer bestraft wer

den." (Z. 28.) Die schwere Strafe bestand in 32 Pfund 

Pfennigen oder an Leib und Gut. 

Das alte Wiener Stadtrecht seht fest: „Jeglichem Bür

ger soll sein Haus eine Feste ̂ ein und eine sichere Zuflucht. 
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Es soll auch kein Mann des andern Haus angreifen 

mit Bogen und mit Armbrüsten. Wer wider das Gebot 

thut, hat er ein Haus, so geb' er dem Richter 10 Pfund 

und zum Nutzen der Etadt auch 10 Pfund; hat er aber 

kein Haus, so schlag man ihm ab eine Hand, oder er 

löse die Hand mit 10 Pfund, davon nehme der Richter 

5 Pfund, die andern 5 Pfund werden gethan zum Nutzen 

der Stadt." 

Die, P a n t a i d i n g b ü c h e r aber bestimmen: „Welcher 

einen Wirth frevlich in seinem Hause beleidigt mit Raufen, 

mit Schlagen oder in andern Wegen, hat verwandelt 5 Pfund 

Pfennige und dem Wirth einen billigen Abtrag zu thnn." 

„Welcher Christ einem Juden was immer für eine Wunde 

beigebracht hat, zahlt als Schuldiger an die herzogliche Kam

mer 12 M a r k G o l d , dem Verwundeten 12 M a r k S i l 

ber und a l l e A u s g a b e n , welche die ärzliche Behandlung 

veranlaßt hat." (§. 9.) 

W i e n e r S t a d t r e c h t : „ O b aber ein Bürger dem 

andern eine Hand, einen Fuß, ein Auge oder eine Nase oder 

ein anderes Glied abschlägt, der gebe dem Richter 10 P f u n d 

und dem, der den Schaden hat, ebenso v ie le. Mag aber, 

der den Schaden gethan hat, der Pfennige nicht haben, der 

Richter richte über ihn, als das Recht erfindet und ertheilt: 

also ein Auge wider ein Auge, eine Hand wider eine Hand 

und ebenso von den andern Gliedern. Aber wer den Andern 

also wundet, daß er an den Gliedern Gepresten leidet, die 

da heißen L ä h m u n g , der gebe dem Richter 5 Pfund und 

dem Wunden 5 Pfund. Mag er der Pfennige nicht haben, 
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so büße man ihn also, ein Glied wider das andere. Ob 

Jemand den Andern wundet einer einfältigen Wunde, doch 

daß der Wunde genese, der gebe dem Richter 2 P f u n d und 

dem Wunden 2 P f u n d u. s. w . " 

D i e P a n t a i d i n g b ü c h e r : „ S o Einer den Andern 

schlägt mit flacher Hand, verwandelt von jedem Finger 72 Pfen

nige; schlägt er ihn mit der Faust, verwandelt er 1 Pfund 

Pfennige, hat er aber den Daumen verborgen in der Hand, 

und schlägt damit, verwandelt er 72 Pfennige. Item eine 

Lähmwunde bringt 5 Pfund zu Wandel, eine Schamwunde 

3 Pfund, eine fließende Wunde 2 Pfund, und der einen 

macht „blutruns," zahlt 72 Pfennige." 

„Welcher Christ einen Juden geschlagen hat, doch so, 

daß kein Blut geflossen, zahlt dem Herzog 4 M a r k G o l d , 

dem Geschlagenen 4 M a r k S i l b e r , und wenn er das Geld 

nicht hat, büße er die That mit dem Verluste seiner Hand." (§. 11.) 

W i e n e r S t a d t r c c h t : „ W i r sehen auch, wer einen 

gu ten Mann, der nicht der theuersten oder ehrbarsten einer 

ist, schlägt mit Stecken, der gebe dem Richter 2 Pfund Pfen

nige, und dem Geschlagenen 2 Pfund, oder er berede sich, 

als der Friede gesetzt ist. Schlug aber Jemand seinen 

Knecht oder seine D i r n e mit Stecken oder mit Stäben, das 

soll der Richter nicht richten, wann Niemand recht wissen 

kann, was innerhalb des Hauses ein Wirth mit seinem Ge

sinde zu schassen hat. Ob aber Jemand mit Stecken wird 

geschlagen, der innerhalb der Mauern dreißig Pfund Werth 

hat, der denselben geschlagen hat, der gebe dem Richter 

5 Pfund und dem Geschlagenen 5 Pfund. Ob aber Jemand 
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einen le ichten Mann schlägt, etwa einen Possenreißer oder 

Spielmann, der das mit Worten oder mit andern Unzuchten 

um ihn verdient hat, und bewährt er das, so soll er dem 

Richter nichts geben, noch dem Geschlagenen u. s. w . " 

„Welcher Christ einen Juden getödtet, wird m i t dem 

Tode bestraft, und all sein bewegliches und unbewegliches 

Elgenthum ist dem Herzog verfallen." (§. 10.) 

W i e n e r S t a d t r e c h t : „Und wird aber ein „ M a n -

sleck" begriffen an der Handhaft, mit blutigem Schwert oder 

Messer oder mit was anderm Zeuge, und der Richter oder 

der Kläger das bewähren mag, mit zwei ehrbaren glaubhaf

tigen Männern, die das sagen, daß er den Mcmsteck habe 

gethan, man büße ihn m i t dem H a u p t . Kommt aber ein 

Mansleck ungefangen in sein Haus, und er feine Waffen von 

sich thut, so mag man ihn fürbaß keiner Handhaft nichj ge

zeihen *). Ob aber ein „Mansleck" nicht fürlommt, der ein

mal geladen, sich selbst zu bereden und zu fristen, als vor

geschrieben ist, so thue ihn der Richter in die Acht, und 

nehme seines fahrenden Gutes d r e i ß i g P f u n d und nicht 

mehr für seinen Wandel, andere seiner Güter bestehen in 

seiner Hausfrauengewalt und seiner Kinder und seiner Erben. 

Hat er aber nicht Hausfrau und Kinder, ehe daß er in die 

Acht kommt, so schaffe er mit seinem Gute, das er über des 

* ) Dagegen heißt es im P«mgr<lph 20 »nfexer UrKnde,- „ l t «m 

«! Iuü«U3 o l l l M lusrit il»t«r«lnptu«, ut pei ts»tillwnluw conztllr«! 

non pos««t »iniri» »uis, yu« «um int«r«msrit, »i post inamsiti«-

nem t»ot»m »liquem suspvetum b»dsr« evpvrint, no» lu^si« eontr» 

inlpoetuln pu^ilew vyluwu« «ichibyli." 

4^ 
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Richters Wandel hat, was er wolle. — Aber wer um den 

Todtschlag enthauptet wird an der Mark, da das Gericht ist, 

dessen Tod soll genügen zur Besserung (Strafe), und soll der 

Richter von a l lem seinem Gute n ichts zu Wandel 

nehmen." 

P a n t a i d i n g b ü c h e r : „Ob Jemand einen zu todt schlägt, 

der ist verfallen der Herrschaft 32 Pfund Pfennige und ein Voll-

letster des TodtschlagS 10 Pfund Pfennige." 

„Welcher Christ an eine J ü d i n gewaltsam Hand legt, 

dem soll die Hand abgeschlagen werden." (ß. 21.) 

P a n t a i d i n g b ü c h e r : „Wer eine fromme Frau schlügt 

und klagt nicht ihrem Manne; schlägt er sie mit verzogener 

Wehre, eS sei Schwert, Messer, verwandelt 6 Pfund Pfennige, 

hat er aber den Daum in der Hand verborgen und schlägt 

mit der Faust, verwandelt 1 Pfund Pfennige." 

Es ist hier wohl überflüssig, zu bemerken, daß die Bußen 

und Strafen des Mittelalters in dem Grade stiegen, als der 

Verletzte durch Stand und Vermögen einer höhern Classe 

der Gesellschaft angehörte. Schon die eben mitgetheilten Bet

i te le beweisen dieses zur Genüge, welche auch wohl mehr 

als hinlänglich darthun, daß das Wehrgeld, das auf Ver

letzungen der Juden angesetzt war, nicht zu den gewöhnlichen 

gerechnet werden kann! — Auch die Todesstrafe wurde damals 

bei sehr wenigen Füllen dictirt; um so merkwürdiger erscheint 

daher die Bestimmung des Paragraphen 4 : „Wenn ein Christ 

den Friedhof der Juden aus was immer für einer bösen 

Absicht zerstört oder gewaltthätig anfällt, soll er von Gerichts

wegen mit dem Tode bestraft werden, und all das Seinige, 
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mag es wie immer heißen, ist der herzoglichen Kammer ver

fallen." 

Solche Satzungen mögen freilich zunächst nur durch fa

natische Eingriffe veranlaßt worden sein; immer aber bewei

sen sie den Ernst, mit welchem man die Rechte und Gewohn

heiten der Juden gesichert wissen wollte. 

Sind nun aber alle diese niedergeschriebenen Rechte und 

Gewohnheiten auch wirklich ins Leben getreten; ist es den 

Herzogen um Schuh und Aufrecht!) altung Ernst gewesen, 

und wo liegen die Ursachen der Beschränkungen, Anfeindungen 

und Verfolgungen, denen wir später begegnen? 

Die erste dieser Fragen beantworten zahlreiche U r k u n 

den, die noch vorhanden sind, die beiden letztern historische 

U e b e r l i e f e r u n g e n , um deren Verftändniß man sich leider 

bisher wenig bekümmert hat — bei allen dreien ist das Er

gebnis einer parteilosen Untersuchung für die Juden ebenso 

günstig als würdig. Zwei IMHuMxtQ^ fo r t sind sie, 

wenn auch häufig angefeindet und beirrt, im vollen BeUe 

ihrer Rechte; zwei Jahrhunderte fort strafen die Herzoge mit 

strengem Ernste jede Verletzung, und die Ursachen der Ver

folgung liegen nicht i n i h n e n , sondern in Umständen und 

Verhältnissen, welche zu beherrschen außer ihrer Macht stand! — 

Sie bilden fortwahrend eine selb st ständige Ge 

nossenschaft mit Gemeindeans ta l ten und Gemeinde-

e i g e n t h u m ; sie haben in allen größern Städten Österreichs 

ihre S y n a g o g e n und Schu len , und sie erscheinen nur 

vor ihrem eigenen Ger ichte mit Richtern an der Spitze, 

die allerdings der Herzog ernennt, aber im Geiste der Zeit, 
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vermöge dem er auch die Richter des Adels, der Städte, der 

Landgemeinde a ls seine S t e l l v e r t r e t e r beruft. Wenn 

daher Christen als Iudenrichter erscheinen, so hat dieses weiter 

keine Bedeutung: denn wie der Landmarschall auf den großen 

Landtaidingen, sobald der Herzog nicht selbst persönlich zugegen 

war, nur die W e i s u n g aussprach, welche nach den bestehen

den Rechten und Gewohnheiten die Beisitzer des Gerichts, 

d ie G le ichen über Gle iche gaben; so war auch der 

Iudenrichter an das Urtheil gebunden, das im gegebenen 

Falle die alten Satzungen bestimmten, und auf das die Bei

sitzer hingewiesen. Dies allein entspricht dem Geiste, der 

die Gerichtsverfassung des Mittelalters belebte und beseelte; 

im ckristsjaM Judenrichter einen besonder« Druck zu sehen, 

heißt geradezu die Wahrheit verkennen. 

Die Erscheinung, welche den freien germanischen Rechts

institutionen im Allgemeinen hemmend und zerstörend entgegen

tritt, das Umsichgreifen des römischen Rechts, ist auch in der 

ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts den Iudengerich-

ten feindlich — jedenfalls finden wir bis in diese Jett nicht 

nur zu Wien, sondern auch in andern Städten Oesterreichs 

immerfort — I u d e n r i c h t e r . 

Wi r wollen uns hier auf jene der Hauptstadt be

schränken : 

1344 und 1348 Haunold der Schüchler. 

1349 Metten. 

1351 und 1354 Heinrich der Streicher. 

137 l Ritter Hagen von Spielberch. 

1378 M l a S der Magheit. 
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1384 Hanns Pitrcich. 

1388 Johannes der Polz. 

1391 Ortolf der Schüchler. 

1392 Peter Günsbnrger. 

1395 Ortolf von Vierdung. 

1395 und 1396 Ortolf der Schüchler. 

1397 Nittas der Münzreincrperg. 

1399 Perchtold Lang. 
1401 Stephan von Radrawadel. 

1406 Hanns Peck. 
1420 Ulrich G ûndlach — Münzmeister in Österreich und 

Iudcnrichtcr in Wien. 

Daß der Iudenrichter kein städtischer, sondern ein 

herzoglicher Beamter war, beweist auch die Urkunde vom 

Jahre 1406, welche in Nauch's 8eript. rer. Huztr. III. Seite 

459 abgedruckt ist, und die ihn unter jenen herzoglichen 

„Amptleuten" aufzählt, welche der herzogliche Vormund zu 

ernennen hat, — ein unwiderlegbarer Beweis für unsere Be

hauptung, wie alle übrigen 

Stande des Landes, eine sclbstständisse G e n M M a ^ M M ^ 

wofür übrigens auch die Nachwcisungen sprechen, welche um 

zahlreiche Urkunden über Gemeindeanstalten und Ge-

meindeeigenthum liefern. Wir treffen in Wien eine». 

Iudenf r iedhof , Iudengar ten, Iudenfleischhof, eirl 

Iudenspi ta l , I u d e n w i r t h s h a u s , eine Iudenschul«! 

und eine Iudenbasstube; ja selbst von einem beweg-! 

lichen Gemeindevermögen der Iudenschaft sprechen uns 

"bweisbare Urkullden. — 
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I m Sahbuche des hiesigen Magistrats, ä . S . 102, heißt 

es: „Hcmko der Unterkaust, der Jude hat verseht scineu halben 

Thcil und alle seine Rechte, die er hat an der Badstnbe bei 

den Nbhrcn für 500 Pfund Pfennige zu richten am Canct Mer-

tcnstag, der nächstens kommt über ein Jahr, Lesyrn von 

Perchtoldsdorf dem Juden, und Hayd Zimmer, Lesyrs Sohne 

dem Juden, beide Inhaber und Verweser der Iudenzeche. 

zu Wien, und allen ihren Nachkommen, ^ctum 1398"; und 

vom Jahre 1400 im Buche der Käufe, 0 . S . 278: „Schendel 

die Jüdin, Hanko des Juden Wittwe, hat verkanft ihren 

halben Theil und alle die Rechte, die sie von dem obgenanntcn 

ihren Wirth überkommen hat, von der Badstube bei den Rohren 

um 300 Pfund und 13 Pfund Pfennige, Hadcin dem Juden, 

Lesyrs Sohne, und Schalam dem Juden, Warochs Sohne, der

zeit beide ^ s c h ' « - ^ ? Ye,r ^ u d e . n ^ c h ^ »" Wien und 

allen ihren Nachkommen." 

Diese beiden Urkunden, abgesehen davon, daß sie für die 

Existenz eines beweglichen Gemeindevcrmdgcns der Juden 

Zeugniß geben, mahnen an gleichzeitige städtische Erschei

nungen, die nicht übergangen werden dürfen. Wer denkt 

nicht sogleich an die berühmte und reiche S^r_.e^H^iH.e.,ch e 

in Wien, an die Zcchmeistcr der Tuchmacher, Goldschmiede, 

kurz aller jeuer Corporationen, die im Mittelalter das Städte-

wcscn bilden und es so schnell zu einer beispiellosen Mächtig

keit emporheben? Wi r werden gezwungen, die^ Juden nicht 

blos als eine selbstständige Necktsaenossenschaft im 

Staate anzuerkennen, als welche sie unter dem unmittelbaren 

Schuhe des Gesetzes steht, sondern auch als eine C o r p o r a -
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t i on im S t ä d t e l e b c n . als einen i n t e g r i r e n d e s l T l ^e t l 

der Vürg^,r„s,ch„^ Es giebt weder Zechen des Adels, noch 

der Geistlichkeit, noch des Bauernstandes; diese Vereine sind 

ein unmittelbarer Ausfluß der Thcilnahme am Vürgerthume!— 

Dafür sprechen denn anch mehr oder minder die übrigen 

Gein etnde anstatt en, und es durfte hier nicht überflüssig 

erscheinen, ihr Bestehen in W i e n * ) näher nachzuweisen. Laut 

dem Buche der Kaufe O. Seite 159, verkaufen „Ulrich, Bader 

vor dem Kärnthnerthor zu Wien, und seine Erben ihre S ad-

stub e, gelegen vor dem Kärnthnerthor zu Wien, zunächst dem 

,̂  u d r n fr i c v I) os, l»u 4«»«» Psnnd und UlN 'fi,ns Pfund Wicner 

Pfennige der I u d engem ei nde zu Wien und allen ihren 

Erben und Nachkommen, was der Kaufbrief sagt, ^etum 

am St. Vlastentag 1385." 

Ueber den Iudengarten enthält das Buch der Obligationen 

(Cahlmch) 4 . Seite 188 zum Jahre 1400: „Mandel von 

.Traiskirchcn und Brigitta seine Hausfrau haben verkauft 8 Pfund 

z Wiener Pfennige Goldes auf ihre Vrandstatt, gelegen an dem Her

zogshof, zunächst dem I u d e n g a r t e n und stoßet an der christlichen 

Herren (oder damaligen weißen Brüder oder Karmeliter) Mauer." 

Das I i l d c i i w i r t h s h a l i ö , das unmittelbar vor der 

Iudenvcrtreibung im Jahre 1421 dem Juden Meisterlein ge

hörte, und in welchen, der Jude Hedl Wirth war (Buch der 

* ) Wir bemerken ein für allemal, daß Alles, was von Wie» 

^s"gt wird, auch in Wicnerneustabt, Krems, Linz, Stcyer, Iudenburg, 

Marburg, «. s. w. nachgewiesen werde« kann. Die Beschränkung des 

Aufenthaltes gehört einer viel später« Zeit an, und sie war offenbar 

eine Verletzung der alten Privilegien! — 
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Käufe, C. und das 

J u d e n ! p i ' i a l war vac< l)l'>i!izzc Haus '.Vr.35»4 an, ^udrüplatz, i „ 

dessen Hausgewahr noch bis zum Jahre 1794 der Beisatz: „Haus, 

welches ehemals das Iudenspital gewesen," eingeschaltet blieb. 

Die I u d e t f s H u l e endlich in der Iudengassc (dem jetzi

gen Iudenplah) und der ? u d e n l l e i s c h h o f im Hofgäßlein 

(Färbergassc) erscheinen an vielen Stellen der Grundbücher, 

vom vierzehnten Jahrhundert angefangen, bis zum Jahre 1420. 

Wi r haben mit Vorsatz die vorstehenden Nachweisungen 

aus einer Zeit genommen, die unmittelbar der großen Juden

verfolgung und dem Umstürze der alten Rechte und Freiheiten 

vorausgeht: die urkundlichen Nachrichten über bestehende Syn

agogen, Schulen und Friedhofe beginnen im zwölften Jahr

hundert — vor Friedrich dem Streitbaren! — 

Die Briefe und Urkunden, welche darthun, daß die 

Juden von jeher berechtigt waren, Hauser zu besitzen und 

pfandweise zu übernehmen, G r M d , u n d ^ V 

geuthum an sich zu bringen, und selbst öffentliche, bürger

liche V e r k a u f s p l a t z e tnne zu haben, sind außerordentlich 

zahlreich. Wi r Wahlen auch hier nur wieder jene aus, die 

einer spätern Zeit angehören, um so zugleich den F o r t b e 

stand der durch Privilegien und Freiheiten garantirten Rechte 

zur leichtern Uebersicht zu bringen. Je entfernter sie dem 

letzten Vabcnbergcr Herzog stehen, desto mehr sprechen sie 

für die gegebene Ordnung. 

1 . 

Stiftungsbrief eines Iahrtags auf dem Gottleichnams-

altar bei St . Et . Stephan (Nx wd. praop. I. B. 1. ») 
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„darnach ein Pfund Geldes auf Lej irS des ^uden 

Weingar ten , der da liegt zwischen St. Veit und Haking, 

dessen ein halbes Joch ist, davon man dient anderthalb Eimer 

WeinS und drei Pfennige zu Vogtrecht an Friederichen von 

Tövpel, das abzulösen ist mit sechs Pfund — und acht Pfund 

Geldes Burgrecht auf Dav ids HauS des Juden, Mer

lins Eidam, hinter dem Benedicten-Haus, dessen H?rr HanS 

der Greif Grundherr ist, dem man dient drei Pfennige zu 

Grundrecht, und zehn und fünf Schillinge Vurgrecht den 

Herren von Heiligenkreuh, die abzulösen sind mit fünfzig 

Pfund Wiener Pfennigen. 

Kctum . . 1339." 

2. 

„Wir Albrecht von GotteS Gnaden, Herzog zu Oester-

reich und Steyer, zu Kärnthen und zu Kram, Graf zu 

Tyrol ic. bekennen, als Hirsch von Langpach unser 

Jude zu Wien alle die Güter und Gülden, Berg

recht und Burgrecht, oder wie die genannt oder wo die 

gelegen sind, die er von Heinrich dem Atzenbrucker von Trau

tendorf, und von Ursula seiner Hausfrau gekauft und in 

seiner Gewa l t und Gewähr gebracht hat nach sei

ner Briefe Sage, als er uns hat fürgelegt, nun wieder 

zu kaufen gegeben hat dem ehrbaren, unserm lieben, andäch

tigen, dem Probst und dem Convent zu Neuburg, daß wir 

nach steißiger Bitte des ehegenannten Probsten und des Got

teshauses zu Neuburg Schirm sein wollen vor Gewalt und 

Unrecht. Mit Urkund dieses Briefes. Gegeben zu Wien am 

heiligen Kreuzerhöhungstage, im Jahre des Herren, 1386." 
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3. 

„Ich Pelchinn die J ü d i n von Salzburg, gesessen 

zu Wien, bekenne, daß mir Christian Reicht der Eisenzieher 

bezahlt hat acht P f u n d Wiener Pfennige, da rum m i r 

sein H a u s gepfändet steht i n dem S tad tbuche zu 

W i e n , darum sag ich ihm das vorgenannt sein Haus quitt, ledig 

und loS mit Urkund dieses Briefes gesiegelt mit des ehrbaren 

weisen Herrn Ulrich Gundlach, derzeit Münzmeisters in Öster

reich und Iudenrichter zu Wien aufgedrucktem Petschaft. 

Gegeben zu Wien am Mittwoch ^»»uwptloul» NI»rle., 1420." 

4 . 

„Wi r Rudolph von Gottes Gnaden Herzog zu Öster

reich, zu Steyer und zu Kärnthen, zu Krain, Graf zu 

.Tyrol «. thun kund um den H o f zu P i r w e n , der Heblein 

unserm Juden von Lengenbach vers tanden ist von Ulrich 

dem Neunhofer, und der Burgrecht ist von dem Pfarrer 

zu Zwentendorf und den derselbe Jude verkauft hat dem 

ehrwürdigen und geistlichen Probsten von Neuburg und sei

nem Convent daselbst, daß wir desselben Hofes, und was 

dazu gehört, des chegenannten ProbsteS und seines Convents 

Schirm sind vor Gewalt und vor Unrecht. M i t Urkund 

dieses Briefes, der gegeben ist zu Wien am Sonntag vor 

St . Agnesen Tag nach Christi Geburt (19. Jänner) 1365." 

5. 

„Ich Hartneid von Pottendorf, Landmarschall in 

Oesterreich, entbiethe den Ehrbaren, Weisen, dem Bürger

meister, Nichter und Räch der Stadt hier zu Wien meinen 

Dienst und empfehle Euch von meines Herren des Herzogs 
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und meinetwegen, was Smerl, Schestlau'S Cohn, Isat 

Bochlichl, Stemel sein Sohn, Muschel Oenichlau'S Eidam, 

a l le J u d e n h i e r , den Conrad Ernsten'Unger hier, Pfän

der oder andere seine Güter vor dem Geleit, als ihr und 

ich ihnen gegeben, haben m i t V e r b o t h oder m i t Recht 

a n g e f a l l e n , daß ihr dieselben Juden mit denselben Gütern 

und. Pfändern ihr frommen lasset schaffen nach eurem Stadt

recht, wenn ihr daS billig thut. Gegeben zu Wien am 

St. Margarethentag 1412." 

6. 

„ W i r Albrecht von GotteS Gnaden Herzog zu Oester-

reich, zu Cteyer, zu Kärnthen und zu Kra in, Graf zu Tyrol 

bekennen, daß wir der ehrbaren Walburgis, weiland Eber

hards von Kapellen Tochter, unserS lieben, getreuen Jörgen 

von DachSperg Hausfrauen, von sonderen Gnaden gegeben 

haben und geben auch wissentlich mit dem Brief die hernach 

genannten d r e i Häuser, von erst ein H a u s , als ehedem 

Rech l inn der J ü d i n gewesen ist, und stoßet an das 

Grünnecker Haus, gelegen hier zu Wien bei unserer Frauen 

auf der Gestätten, ÄNn darnach ein H a u s , gelegen daselbst 

in der Iudengasse, das S m e r l des Wenke l gewesen 

ist und ein H a u S auch gelegen daselbst in der Iudengasse, 

das H e n n d l i n n der J ü d i n von Lembach ist gewesen und 

von den ehegenannten Juden und Jüdinnen an uns gekom

men sind. I n solchem Maße, daß sie und ihre Erben diese 

mit allen ihren Fugehörungen fürbaß lediglich und frei haben 

und all ihr frommen damit schaffen sollen und Mögen, wie 

ihnen das am besten füget und wohlgefällt ohne männigliche 
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I r rung und Hinderniß ungefährlich, Urkund dieses Briefes. 

Gegeben zu Wien am Mittwoch nach S t . Kathcrincntag nach 

Christi Geburt 1421 . " 

Hanna die Jüdin, Peltlem's des Juden von Salzburg 

Wittwc, erscheint im Jahre 1385 als Besitzerin eines Wachs-

ttsches am Hohenmarkt, und Slemel der Jude von Mistcldorf 

ist im Jahre 1400 über eine Krem (Verkaufsstand) am Ho

hemnarkt an d ie G e w ä h r e geschrieben. 

Je mehr indessen die Städte den Handel an sich rissen, 

und je verpönter es unter den Christen war, auf Pfänder 

zu leihen und Interessen zu nehmen, desto mehr waren die 

Juden angewiesen, ihre wohlerworbenen Neichthümer diesen; 

Verkehre zuzuwenden. Nun wird wohl Niemand in Abrede 

stellen, daß es zu allen Zeiten Bedrängte gegeben hat, die 

einer augenblicklichen Abhülfe bedurften, und denen es eine 

wahre Wohlthat war, wenn ihnen unter den gesetzlichen Be

stimmungen eine Genossenschaft diese bot! Die Klagen übcrl 

MeWMl M Mt . allem W„Wck.«M tMickn l̂onH 
dcrn immer nur im Allgemeinen geführt worden. Die That-

' / fache, daß die Hälfte adelichcr Güte?und ein großer Thcil 

des bürgerlichen Vesitzthumes im 14. Jahrhundert an die Juden 

verpfändet War, laßt allerdings den Schluß auf schlechte Vc-

wirthschaftung oder ungewöhnliche Unglücksfalle, keineswegs 

aber auf uncrlanbte Erpressungen zu. Wuchc red ie te er

schienen erst im sechzehnten und s iebc . l zHn ten^MzundM^ t 

als dieses Geschäft den Juden längst entrissen war, M 

sie längst im Zustande des Druckes und ewig unsicherer 

Existenz lebten. Da hatten es die christlichen Kaufleute, die 
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christlichen Mäkler übernommen, und nun hören wir von 

einem Verderben, von einer Raffinerie, die ans Unglaubliche 

steigt. Man lese die Mandate K. Ferdinand's I. und seiner 

nächsten Nachfolger, um sich von dem Gesagten zur Genüge 

zu überzeugen — im Mittelalter findet sich durchaus nichts 

Aehnliches! — 

Das Leihgeschäft der Juden war schon unter den Ba-

benbergern sehr geordnet, und das Privilegium Herzog Fried

richs des Streitbaren zeigt in allen seinen Theilen eine 

außerordentliche Vorsorge, um sie in ihren erworbenen Rech

ten auf Pfänder zu vertreten und zu schützen. Tieft Be

stimmungen dauerten fort. — Belege dazu liefern die oben 

mitgetheilten Urkunden 3 , 4 und 5. Aber auch an den Ge

wohnheiten, welche in dieser Beziehung unter den Christen 

im Verlaufe der Zeit entstanden, sehen wir die Juden Antheil 

nehmen: die alte Sitte der „Leistung" erscheint vielseitig in 

ihren Schuldbriefen, die ihnen von Christen ausgestellt wor

den. E i n Beispiel möge genügen: 

„Andre der Grube soll geldten Iudlein dem Juden zu 

Enns fünf Pfund Wiener Pfennige, darauf Gesuch (Zins) geht 

von heutigen Tag von Woche zu Woche auf ein jegliches Pfund 

vier Pfennige*), so lange sie stehen: und wenn sie gestanden 

sind ein Jahr, so seht sich der Gesuch zu dem Hauptgut." 

„Thun wir das nicht, wenn sie uns dann fordern zu 

le is ten, so sollen wir ihnen leisten ohne Verziehen (Verzug) 

* ) Vergl. den Paragraph 30 im Privilegium Friebrich's de« 

Streitbaren, wo auf ein Pfund in der Woche 6 Pfennige geseht sind. 
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gegen Enns in die Stadt in ein offenes Gasthaus, wo sie 

uns hinzeigen, und sollen da leisten mit einem Knecht und 

einem Pferd als Leistens Recht ist uns nicht ausgenommen, 

dann mit ihrem gütlichen Willen. Würde ihnen aber ver

zogen, wie .sich das füget, so haben sie volle Gewalt, uns 

und unsere Habe zu nothen und zu pfänden für Hauptgut 

und für Schaden auf Wasser und Land. Zeug durch seilt 

Petschaft Urtel Urbarf zu EnnS. 1393." 

I n allen diesen Rechten und Besitzungen standen die Ju

den aber immerfort unter dem unmittelbaren Schuhe des Her

zogs. Sie brauchten die Gewahren ihrer Häuser nicht in 

das Stadtgrundbuch eintragen zu lassen, und fanden sie als 

Sahgläubiger irgend einen Anstand bei den Magistraten, so 

wendeten sie sich an den Landmarschall und erhielten Abhülfe. 

Bekannt ist auch die Verordnung Herzog Albrecht'S I I I . vom 

Jahre 1374, in welcher bestimmt wurde, daß Juden, „die 

mit aigen Ruckh zu Wien sezzhaft sind," von ihrem Bauwein 

nicht einmal die Moftsteuer der Stadt abzureichen hatten. 

Hier mag es denn am rechten Orte sein, von den 

V e r p f l i c h t u n g e n zu reden, welche, den Herzogen gegen

über, die Juden zu erfüllen hatten. Streng genommen blie

ben sie dieselben, die ihnen als — kaiserlichen Kammer

knechten oblagen. Sie zerfielen ebenfalls in gewöhnl iche 

und außergewöhn l i che , — eine Abtheilung, die sich auch 

in den Steuern und Abgaben der Christen zeigt, und eS 

gelten hier lange fort die Bemerkungen, die wir schon oben 

gemacht haben. Weder i n den gewöhn l i chen noch i n 

den außergewöhn l i chen Le is tungen l i eg t e t w a s 
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Drückendes, wenn man sie m i t jenen der ü b r i g e n 

B e v ö l k e r u n g verg le ich t , j a i n e inze lnen F ä l l e n 

erscheinen die J u d e n sogar bevorzug t . 

Die jährliche Judensteuer wurde von dem jeweiligen 

Iudenrichter erhoben und unmittelbar in die herzogliche Kam

mer abgeführt. Eie scheint nicht für Alle gleich gewesen zu 

sein, wahrscheinlich bestimmte der größere oder geringere Ver

mögensstand das Maß derselben, und für Einzelne mag 

auch bei ihrer Aufnahme eine besondere Feststellung stattge

funden haben. Zur ersteren Annahme führt uns das eigen

händige Tagebuch K. Friedrich'S IV . - ) , in welchem es heißt: 

„Joseph der Jude von der Neustadt giebt alle Jahre 

40 Gulden; Selmanin von Marburg 32 Gulden alle Jahre, 

und ein Jude von Vetere 10 Gulden"; 

und zur zweiten eine Urkunde Herzog Albrecht'S vom Jahre 

1379, durch welche er einigen Juden bei ihrer Aufnahme 

besondere Freiheiten ertheilt: 

„S ie sollen auch keine Steuer noch Aufsah weder mit 

Christen noch mit Juden tragen und sollen wir ihnen alles 

ihr Geld helfen einzubringen, daß sie Brief und Urkund. ha

ben. Und ob die genannten Juden irgend gegen uns von 

Christen oder Juden besagt w ü r d e n , das sollen wir nicht 

glauben und sie darum weder fangen noch beschweren, es 

wäre denn, daß die „Besager" mit unversprochenen Christen 

und Juden vorhin bewiesen, was sie ihnen Schuld geben, 

in aller Weise, als die neue Handfeste sagt, die wir an-

* ) Hofbibliothek, eoä. Kist. z»rol. 427. 

5» 



66 

dern unfern Juden mit unserm großen Instegel dieses Jahr 

gegeben haben." 

„Wäre auch, daß sich eine Brunst erhöbe in i h r e n 

H ä u s e r n oder anderswo, deß sollen sie gegen uns und die 

unsern unentgolten sein an Leib und Gut." 

„Und wenn sie von uns f a h r e n wollen, so sollen sie 

U r l a u b nehmen von uns oder von unserm Hauptmann 

oder von ihren Be t rös te rn einem oder von dem Stadt-

richtcr in der Stadt, da sie denn immer gesessen sind, und 

sollen wir und die unsern sie daran nicht engen und sollen 

sie g e l e i t e n mit ihrem Leib und mit ihrem Gut aus un

serer Herrschaft eine T a g es w e i t e , wo sie uns hinzeigen 

ohne Gefahr, und was sie hinter ihnen lassen, es seien 

Häuse r oder welcherlei Habe das ist, das soll dennoch in 

unserm Schirm sein und daran empfehlen wir unsern lieben 

getreuen allen Hauptleuten, Herren, Rittern und Knechten 

und Bürgern, daß sie die vorgenannten Juden bei den ob-

genannten Gelübden und Bünden festiglich haben und d a r u m 

sollen uns diese Juden d ienen die nächsten 4 Jahre, 

wenn sich ein jegliches anhebt, zu Weihnachten achtzig 

G u l d e n . " 

Aus dem bereits angeführten Tagebuche K. Friedrich's lV. 

erfahren wir noch ferner, was die Juden in Oesterreich, 

Steyermark, Kärnthen und Krain alljährlich zusammen

genommen zahlten: 

„ I tem die Juden in Oesterreich geben alle Jahr 200 

Gulden." 
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„ I tem die Juden in Steier, Kärnthen und Krain alle 

Jahre 500 Gulden. Zu versuchen, daß die Juden zu Trieft 

und Portenau auch steuern." 

Also gab es Gegenden, in denen die Juden gar keine 

gewöhnliche Steuer zahlten! — 

Als außergewöhn l iche erscheinen in Urkunden vor

erst die Lie/erungeti_^2n^V.et1^ü .und andern G e r ä t 

schaften an den H o f s t a a t , so oft er in ihre Nähe kam. 

Diese Sitte ist, wie wir bereits gesehen haben, sehr alt, 

und ihre Verbindlichkeit traf nicht allein die Juden, sondern 

auch die übrigen Bürger der Stadt, in welcher sich der Hof 

eben aufhielt. Einzelne Juden wurden sogar davon ausge

nommen, wie uns eine Urkunde zeigt, welche Herzog Albrecht 

im Jahre 1380 ausstellte: 

„W i r Albrecht thun kund, baß wir Kolmann dem Un-

terkäufler, unserm J u d e n zu Wien, die Gnade gethan ha

ben und thun auch mit diesem Brief, daß er mit seinem 

Haus, das er jemalen hier zu Wien hat, frei und ledig 

sein soll von allem „Pettlehen," also daß er nun fürbaß 

weder gegen uns und unserm Hof, noch dem Judenrichter oder 

Jemand andern von unserm wegen etwas darum gebunden 

sein soll in keinem Weg — mit Urkund dieses Briefes." 

Daß die Juden bei großen Kr iegskos ten ins Mitleid 

gezogen wurden, ist wahrscheinlich; allein aus den Urkunden, die 

Schlager in seinen Wiener Skizzen mittheilt, geht dieses keines-

Weges so unwiderlegbar, wie er meint, hervor. Die hier ange

führten Iahlungen des Iudenrichters geschehen von der gewöhn

lichen Iudensteuer und ganz zuverlässig nur auf Anweisung 

5* 
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des Herzogs, der die Vergütungen übernommen hat und sie von 

einer seiner Cassen leisten läßt! Die Angabe in Hagen's Chro

nik, daß im Feldzuge der Wiener gegen die Räuber im March-

feld und Mähren (1402) die Wiener Juden durch 10 Mo

nate zum Solde der Krieger 25000 Thlr. beitragen mußten, 

ist offenbar übertrieben und unhaltbar, obschon sich auf der 

andern Seite kein Grund denken läßt, warum die Juden 

von einer Last, die das ganze Land traf, hätten ausgenom

men sein sollen. Jedenfalls ist es, wenn sie mitsteuerten, 

kein Beweis von besonderem Druck! 

Ein zuverlässiges Zeugniß von einer außergewöhnlichen 

Iudensteuer finden wir in M n e l ' s Materialien zur österrei

chischen Geschichte (Linz 1832), nach welchem unter K. Fried-

rich IV. die Juden in der Steyermark, in Kärnthen und 

Kram der Erzherzogin Katharina «000 Pfund Pfennige zu 

der damals auf die Stände, Geistlichkeit und Städte repar-

ritten Heirathssteuer beitragen mußten. 

M i t dem Gesagten ist eS zugleich entschieden, daß 

auch die außergewöhnlichen Iudensteuer« durchaus nichts 

an sich hatten, was schimpflich wäre oder von einem aus

nahmsweise großen Drucke zeigte 6) — ebenso wenig, als die 

Verpflichtung der Juden, wenn sie anders ihrer Güter nicht 

verlustig sein wollten, ohne förmliche Bewilligung des Her

zogs seine Länder nicht zu verlassen. Wi r müssen von dieser Ver

bindlichkeit hier ausführlicher reden, weil sie häufig als ein 

Beweis völliger Knechtschaft angeführt wird. Dabei dringt 

sich vor Allem die Frage auf: welcher Unterthan, mit Aus

nahme deS reichsunmittelbaren Adels, durfte dieses ohne die-
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selben Folgen? Der Hörige, welcher seinem Herrn heimlich 

entlief, wurde zurückgefordert; kam er nicht, so war sein klei^ 

ncr Besitz verfallen, und er blieb fortan in der Strafe sei

nes Herrn. Vasallen und Ministerialen verloren ihr Gut, 

sobald sie willtuhrlich aus dem Verband traten, der ihnen daS 

Eigenthum sicherte — warum hätte dieser Grundsah gerade 

bei den Juden eine Ausnahme erleiden sollen? Die A u s 

nahme wäre jedenfalls ein unerhörtes Vorrecht gewesen; 

die H a n d h a b u n g ist eben auch nichts Besonderes. Und 

doch haben wir erstere bereits aus einer Urkunde kennen ge

lernt, freilich an gewisse Bedingungen gebunden; über letztere 

wollen wir nun zwei der wichtigsten Zeugnisse näher bettachten. 

1 . 

„ W i r K a r l von Gottes Gnaden römischer Kaiser — 

und König zu Böhmen bekennen und thun kund öffentlich mit 

diesem Brief Allen, die ihn lesen oder hören lesen, daß wir 

mit wohlbedachtem M u t h , mit Rath unserer Fürsten und Ge

treuen dem hochgeborenen Rudolph Herzog zu Oesterreich, zu 

Steher und zu Kürnthen, unsern lieben Eidam und Fürsten 

und seinen Brüdern für uns und unsere Erben als ein König 

zu Böheim, unsere sonderliche Gnade gesprochen haben und 

frechen auch in guten Treuen ohne Gefährde, wenn das wäre, 

daß mancherlei Juden aus ihren Landen, Herrschaften und 

Städten, wo sie gelegen sind, und wie man die sonderlich 

nennt, unter uns in unser Königreich Böheim und die Lande, 

die daran stoßen, ziehen wollten, daß wir dieselben mit Nichten 

empfangen, aufnehmen, schirmen oder halten wollen oder sollen, 

es wäre denn mit des vorgenatmten Herzogs Rudolph, unserS 
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Eidams, seiner Brüder und Erben gutem Willen. Mit Urkund 

dieses Briefes, versiegelt mit unserm kaiserlichen MajestätS-

Insiegel, der gegeben ist zu Nürnberg nach Christi Gebutt 

13S0 am Sanct Lucientag." 

2. 

„Wir Albrecht und Leopold ,c. thun kund mit die

sem Brief, daß Musch der Jude, Izzeleins Enkel von 

Marburg, der von uns entflohen war, gänzlich mit 

uns bericht hat und ver ta id ingt ist, und haben wir ihn 

und seine Hausfrau, seine Kinder, Heftern ehegenannten 

Muscher Schwester und Selden desselben IzzeleinS Wittwe 

und Izzelein unfern Juden von Eggenburg und alles ihr 

Gesinde, Juden und Jüdinnen, die in ihrem Brod sind, ohne 

alle Gefahr wieder zu unfern Hulden und in Gnade ge

nommen, und nehmen auch wissentlich mit diesem Brief, also 

daß sie sitzen mögen in allen unsern Landen und Herrschaft, 

wo sie wollen, hinter uns selbst oder hinter einem solchen 

Herren, der zu uns und unsern Landen gehört, und sollen 

sie uns nicht mehr zu Steuer oder zu Zinse geben, denn alle 

Jahre zu St. Martinstag 200 guter, wohlgewogener Gulden, 

aber de, ehegenannte Izzelin von Eggenburg soll uns für 

sich und seine Hausfrau alle Jahr« 10 guter Gulden und 

wenn sie uns die gegeben und gereicht haben, so sollen sie 

desselben Jahres ledig und f re i sein, von al ler 

Steuer, Forderung und Lehen und darnach mi t 

andern unsern Juden, Christen und Städten nichts 

leiden noch tragen in keinerlei Wege. ' Auch wollen 

wir, was unsere Juden gegen sie zu sprechen gehabt haben 
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bis auf diese gegenwärtige Feit, als dieser Brief geschrieben 

und gegeben ist, daß alles das ab sei und dem ehegenannten 

Muschen seiner Hausfrau und seinen Kindern und den. Seinen 

zu keinem Schaden komme." 

„Dazu ist getaidingt und beredet, was ihnen Häuser 

W e i n g H i ^ n und anderes ihr Erbe genommen i A und was 

ihres Guts und ihrer Habe verspart und verhosst ist, daß 

wir ihnen das Alles sollen wieder suchen zu geben und in 

ihre Gewalt zu bringen unverzogenlich und was man ihnen 

in unfern Landen und Herrschaften gelten soll, darüber sie 

Brief und Urkund haben, dasselbe Geld sollen ihnen unsere 

Hauptleute, -Pfleger, Richter und Amtleute helfen einzubringen 

getreulich und förderlich, denn sie sind dazu verordnet in sol

cher Maße und Weise, daß sie nach Sag ihrer Brief und 

Urkunden desselben ihres Gelbes unverzogenlich gericht und 

gewährt werden ohne alle Säumung. Wollten aber diese 

unsere Hauptleute, Pfleger, Richter und Amtleute daran säu

mig sein, so mögen sie wohl, welchen Herren sie wollen, der 

zu uns und unsern Landen gehört, dazu fordern und geben 

wir demselben Gewalt, daß der ihnen ihr Geld feftiglich 

helfe einzubringen, ohne alle Gefährde." 

„W i r haben auch gelobt, und geloben bei unsern fürst

lichen Gnaden, daß wir den ehegenannten Muschen, seine 

Hausfrau, seine Kinder und all ' die Seinen, Juden und J ü 

dinnen, die da oben genannt, wollen und sollen günftiglich 

und williglich schirmen und stiften, und in keine ihre Habe 

sollen wir nicht greifen über den obgenann ten Dienst , 

dm sie jährlich geben sollen, als oben geschrieben steht. Also 
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baß sie überall in unfern Landen, Städten und Märkten sicher 

seien LeibeS und Gutes, und daß ihnen von Niemand keine 

Gewalt noch ein Leib widerfahre in keinem Wege. Auch 

sollen wir nicht glauben gegen sie in keinerlei Sache noch 

Rede, man mache eS denn eher gegen sie wahr mit ehrbaren 

C h r i s t e n und J u d e n . Wir sollen auch fürbaß dem ehe

genannten Muschen ke in G e l d abnehmen noch keine 

B r i e f e t ö d t e n oder vertilgen, den ihm vormals der hoch

geborene Fürst unser lieber Bruder Herzog Rudolph selig nicht 

vertilgt noch getödtet hat, ohne alle Gefahr und daß diese 

gegenwärtige T a i d i n g und Berichtung stets und unzer-

brochen bleiben, heißen wir unser Instegel hängen an diesem 

Brief, der gegeben ist zu Wien im Jahre 1379." 

ES wäre in der That interessant zu sehen, wie denn 

irgend Jemand aus diesen beiden vorliegenden Urkunden eine 

völlige Knechtschaft deduciren wollte! Wenn Kaiser Kar l IV. 

verbricht, keine österreichischen Juden, ohne Einwilligung der 

Herzoge, in seinen Ländern aufnehmen zu wollen; so lassen 

sich allerdings viele polizeiliche Gründe denken, die einen Ver

trag veranlassen, und wir hören selbst in unfern Tagen von 

ähnlichen Uebereinkünften benachbarter Staaten, ohne daß eS 

Jemand einfällt, deswegen die betreffenden Classen der Be

völkerung zu — Sklaven zu machen. ^ Und mit Sklaven, die 

heimlich entweichen und wenn sie auch bittend wiederkehren, 

schließt man keine Verträge, dergleichen uns die zweite Ur

kunde einen kennen lehrt! /Wo steckt nun in den beiden vor

liegenden Zeugnissen das Wörtlein, das auf ein solches Ver

hältnis nur von ferne hindeutet, was doch gewiß in einem 
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oder dem andern geschehen wäre, wenn es auch nur in der Anficht 

der Zeit bestanden hätte l Bei Wiederaufnahme entflohener christ

licher Hörigen und bei Vertragen, durch welche sich benachbarte 

Herren zur Auslieferung derselben sogar verpflichteten, stand 

man keinen Augenblick an, die Cache beim Namen zu nennen. 

Ernsterer Natur in der Geschichte der österreichischen 

Juden ist die Erscheinung, an welche unS die zweite Urkunde 

erinnert, die Thatsache nämlich, daß Schuldscheine, welche 

von Christen an Juden ausgestellt wurden, die Herzoge mit 

einem Machtspruche entweder auf eine bestimmte Jett außer 

Kraft sehten, oder auch gänzlich vernichteten. Woher dieses 

Recht, darum kümmerte sich Niemand; das B r i e f e t ö d i e n 

war auf einmal Sitte der Fürsten geworden. Die folgen» 

den beiden Urkunden werden sie uns näher bringen. 

1 . 

„ W i r Albrecht thun kund, daß wir unserm getreuen 

Albrecht Franz Hunguet durch Gott und auch des merklichen 

Schadens wil len, den er in unserm Dienste in der Fahrt 

hinein gegen Trieft und herwieder genommen hat, die Gnade 

gethan haben und thun auch, daß er v o n dem T a g , als 

dieser Brief gegeben ist, z w e i ganze J a h r e nach e i n -

and'er vor allen seinen Geldern (Gläubigern), die J u d e n 

sind, sicher und frei sein soll ohne alle Gefährde. Darum ge-

biethen wir ernstlich allen Iubenrichtern und allen andern 

unfern Amtleuten, denen dieser Brief gezeigt wird, und wollen, 

daß sie unter ehegenannter Zeit um dasselbe Geld mit dem 

ehegenannten Hunguet nichts zu schaffen haben noch darüber 

ihn zu nöthen oder zu beschweren." 
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2. 

„ W i r Albrecht thun kund als weiland unser lieber 

Bruder Herzog Rudolph seligen Gedächtnisses,, unserm genann

ten Perchtold dem Ponhalm und seinem Erben abgenom

men und getödte t hat mit seinem Brief, den Joseph und 

sein Bruder unsere Juden von Steyer von ihm haben um 

100 Pfund Wiener Pfennige, also haben wir dessen unsers 

Bruders seligen Todtbrief über diese 100 Pfund Pfennige be

stätigt und bestätigen ihn auch mit Kraft dieses Briefes in 

aller Weise, als er von Wort zu Wort geschrieben steht." 

Diese beiden Urkunden fallen in die Regierungsjahre 

1379 und 1380 Albrecht'S Nl . , und wir haben eben auch ge

sehen, wie derselbe Herzog auf das Recht des „Brieftödtens" 

ausdrücklich verzichtete. Allerdings kommen noch ältere Spuren 

dieser Sitte vor; allein sie fallen immer schon in jene 

Tage, in welchen das feindliche Element der Juden bereits 

zu wirken beginnt, und daß man sie selbst später noch für 

keineswegs rech tsbegründet gehalten hat, beweist unwider

legbar der Paragraph 19 in den Vormundschaftsbestimmungen, 

worüber die Herzoge Leopo ld , F r iedr i ch und Ernst 

am 12. September 1406 übereingekommen sind. Da heißt 

eS nun: 

„ I tem es soll auch der Vormund alle J u d e n in 

Oesterreich unter und ob der EnnS halten und schirmen bei 

ihren Rechten, Briefen und Freiheiten, und schaffen, daß mau 

ihnen ihre Geldschuld helfe einzubringen, und ihnen weder 

Briefe noch Geldschuld gegen Jemand über ihren Willen aus 

nehme, a l s man v o r g e t h a n h a t , und sie auch mit 
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keiner ungewöhnlichen Steuer und Forderung nicht beschwere 

ohne der Lande und Leute Rath und Wissen." 

Eo verliert denn durch die ausdrückliche Erklärung dreier 

Herzoge auch diese Erscheinung Kraft und Bedeutung — 

willkührliche Eingriffe, willkührliche Handlungen können nie 

ein Recht begründen, noch viel weniger zum Nachtheil der 

Schwachen für künftige Tage ausgelegt werden! 

Erfreulicher ist die Bemerkung, zu der uns die ange

führte Urkunde berechtigt, daß nämlich die alte Bestimmung, 

nach welcher nur unbescholtene Christen mit Juden zugleich 

ein vollgültiges Zeugniß gegen Juden geben konnten, noch 

immer fortbestanden habe — eine Bestimmung, auf deren Wich

tigkeit wir schon früher hinlänglich aufmerksam gemacht haben. 

Als einen Beweis des großen Ansehens, dessen sich die 

Juden in früheren Zeiten erfreueten, und daß sie keineswegs 

wie Knechte («orvi) im Sinne der Römer angesehen wurden, 

müssen wir noch ihre Verwendung als herzogl iche B e 

amte anführen. Sie erscheinen häufig als M a n t„hb,s-

ani^e.. ja selbst die K a m m e r g r a f e n - W ü r d e , welche 

immer nur sehr reichen und angesehenen Personen verliehen 

wurde, bekleideten Juden. I n einer Urkunde vom 12. März 

1257, welche bei Mcichelbeck (Geschichte von Freysing B. U. 

E. 23) abgedruckt ist, werden die J u d e n Lublin und defsen 

Bruder Nekul als K a m m e r g r a f e n der erlauchten Herzoge 

von Oesterreich wegen eine« Streites über 16 Beneficien mit 

dem Bischof zu Freisingen nicht unter das gewöhnliche Iuden-

gericht, sondern unter die Vermittelung Otto's von Meißen 

gestellt. Wenn durch das Wiener Etadtrecht vom Jahre 
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1296 die Juden von allen Aemtern in Wien ausgeschlossen 

werden, und wenn in dem Gnadenbrlefe, den Friedrich der 

Streitbare der immer getreuen Neustadt im Juni 1239 ver

leiht, die Stelle vorkommt: „Auch fügen wir hinzu, daß wir 

Juden derselben Stadt fürbaß in kein Amt sehen wollen, da« 

von die Bürger möchten oder sollten beschwert werden"; so 

beweist dieses nur eine A u s n a h m e v o n der R e g e l , 

welche sich die Bürger der beiden Städte erbaten und die 

ihnen zugestanden wurde, keineswegs aber, wie Barthenheim 

meint, „daß Friedrich wegen des Umsichgreifens der Juden 

genöthigt war, ein Gesetz zu erlassen, welches die Iudenschaft 

von allen öffentlichen Aemtern ausschloß!" — Dieses wird aus 

der angeführten Stelle selbst die feindlichste Gesinnung nicht heraus 

lesen, wenn sie auch übersehen wollte, wie solche Ausnahmen 

ihren ganz natürlichen Grund im Stüdtewesen haben. — 

Haben wir nun durch U r k u n d e n dargethan, daß die 

Juden^bis in die Tage der großen Verfolgung 1421 im 

Besitze ihrer erworbenen Rechte und Freiheiten Heblseben sin.d. 

und daß alle Anfeindungen entweder in ein Nichts zerfallen 

oder auf öffentlich anerkannter Willkühr basiren, so ist eS 

denn unsere Aufgabe, nachzuweisen, durch welche Maßregeln 

die Herzoge für Schuh und Auftechthaltung gesorgt, und 

in welcher Weise sie V e r l e t z u n g e n angesehen und ge

ordnet haben. 

Keiner von den Fürsten O^sterreichs bis auf Albrecht V. 

hat durch öffentliche Urkunden das alte Verhältnis der Juden 

wesentlich geändert oder angegriffen; mit Ausnahme der„Todt-

briefe" zeigen sich durchgehends mehr günstige als nachthei-
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lige Verfügungen. Daß Anordnungen nicht hierher gerechnet 

werden können, welche den Zinsfuß herabsehten oder den 

Handel mit Gold und Silber, der ausschließend in den Hän

den der Hausgenossen war, beschränkten, versteht sich wohl 

von selbst s). Herabsehungen des Zinsfußes übrigens wurden 

von den Juden jederzeit mit gebührender Beachtung aufge

nommen, und die Klagen der Städte über die allzu großen 

Interessen, welche sie den Juden zahlen sollen, fielen immer 

nur auf die frühern, gesetzlichen Feststellungen, keines

wegs aber auf heimliche und ungebührliche Erpressungen. 

Hätten diese nur irgendwo stattgefunden, man hätte sie ge

wiß laut und öffentlich nachgewiesen. Als Albrecht ll. und 

Otto der Fröhliche am 11 . Januar 1338 für Wien die 

wöchentlichen Interessen von einem Pfunde auf 3 Pfennige 

herabsehten — (Friedrich's des Streitbaren Sahung bestimmte 

8 Pfennige) — bekennen sie selbst am Schlüsse ihres Briefes: 

„ES kamen auch für uns unsere Juden ungezwungen 

und bejahten vor unS ungenöthigt, daß sie unfern Bürgern, 

Armen und Reichen zu Wien mit ihrem guten Willen ihre 

jüdischen Briefe gegeben hätten, daß sie den Gesuch (ZinS), 

den wir angesetzt haben, als vorgeschrieben steht, ge rn n e h 

men w o l l e n und wolle« sich d M p lassfy aenüaen." 

Und doch ward offenbar dieser Urkunde eine r ü c k w i r 

kende K r a f t gegeben, eine Handlungsweise, die aus der

selben trüben Quelle entsprang, wie das willkührliche Verfah

ren der Briefetödtung! — 

I m Allgemeinen aber sind die alten Satzungen immer 

fort anerkannt und bestätigt worden. 
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I n demselben Geiste, wie jene des letzten Vabcnbergcr, 

ist die Handfeste, welche am 8. März 1255 Ottocar von 

HMznen^en I ^cn in Oesterreich ê̂ eben hat, und daß die 

eben abgelaufenen Tage des Interregnums, die doch an so 

Vielem rüttelten, keine Beschränkungen wagten, beweist das 

alte Wiener Stadtrecht, das Rauch und Hormayr Al-

zuschreiben, 

das aber nach allen ansicrn und inncrn Kriterien in den er

sten Jahren nach Friedrich des Streitbaren Tode geschrieben 

worden ist. Ucbrigens ist es offenbar nur eine Privatarbeit, 

eine Zusammenstellung der bestehenden Nechtsgcwohnheitcn, 

von einem Nichter oder einem Bürger Wiens zum Privat-

gebrauchc unternommen. Die darin enthaltenen Bestimmun

gen über die Juden reihen sich unmittelbar an die Satzun

gen Fricdrich's, und der Paragraph: „Wie es um die Pfamw 

gestalt hat, die man setzt den Juden," beginnt mit den Wor

ten: „ W a n n die Juden v ie l bessere Rechte haben 

gegen die Christen, denn die Christen gegen die 

Juden . " 

Am wichtigsten für unsere Ansicht indessen ist der ssrej-

M t L b r i H d e n Kaiser Rudolph von Habsbura. am. 

4. WH« 1277 den Juden in Österreich aeaeben bat*). 

Wie schon aus den Eingangsworten: „kä imiwtionem itll<iue 

elllrs memoiie yuunällln k'riäorici üucj» ^U8ti-ie ot 8t i -

« e " zu vermnthcn steht, ist er von Wort zu Wort mit 

* ) K u r z , Oesterreich unter Ottocar und Albrecht I. Vd. I I . 
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unfern, ältesten gleichlautend; nur am Schlüsse ist »och die 

Bestimmung hinzugefügt: „Item volumu«, ut nullu» l̂uäeum 

Mpor «olutiono pi^norum in »ua leriuli äie nuHoat co-

llereoro" („auch wollen wir, daß Niemand einen Juden 

wegen Auslosung der Pfänder an seinem Feiertage zu belästi

gen wage"). 

Dem Beispiele des Vaters folgte der Sohn, A l b recht, 

der erste Herzog Österreichs aus dem Hause H a b s -

b u r g , welcher im Iahre^ 1297 den Juden einen Frei-

Hcitsbrie^.p o n ganz gleichem I n h a l t gab. Aber auch 

die Handfeste, die Herzog Albrccht I I I . im Jahre 1379 den 

Juden gab, weicht in keinem wesentlichen Punkte ab; sie ist 

ebenfalls eine fast wörtliche Wiederholung der ältesten vom 

1. Ju l i 1244. 

Nun steint es allerdinas. das, man sich an d ie^L . -

sckiriebenen P o r t e nicht imm." stsM M M ^ - „ „ h 

es fehlt nicht, wie wir später sehen werden, an Handlun

gen und momentanen Verfügungen, die mit dem feierlich ge

lobten Inhalt der Urkunden im dirccten Widerspruche stehen. 

Allein wir fragen, wo denn nicht zu dieser Zeit ahnliche 

Acte der Willkühr versucht und ausgeführt wurden? Der Be

griff des obersten Eigenthumsrechtcs kämpft z. V . so gut da

mals wider den Adel und die Städte, wie gegen die Ju

den, — genug, wenn spätere Verfügungen jene der Vor

gänger mißbilligten und wieder zurücknahmen, wie wir dieses 

bei der Sitte des Vriefetödtens nachgewiesen haben. Daß 

übrigens die Herzoge nicht Alles blos mit den W o r t e n 

ücthan zu haben glaubten, bezeugen die strengen Maßregeln, 
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welche sie, den willkührlichen Bedrückungen und Verfolgungen 

der Städte gegenüber, ergriffen und mit allem Ernste durch

führten. AuS vielen Beispielen mögen hier zwei ge

nügen. 

I m Anfange deS vierzehnten Jahrhunderts kündigte 

sich in der Gegend von Würzburg^ und NürMl lg ein Fleisch

hauer, Rindfleisch^ genannt, als einen Abgesandten Gottes an, 

der zur Ausrottung der Juden wäre berufen worden. Bald 

bekam er einen zahlreichen Anhang aus dem niedrigsten Pö

bel, zog von einem Orte zum andern, ermordete jüdische Män

ner, Weiber und Kinder, plünderte ihre Häuser und zerstörte 

und verbrannte sie. Diese Wuth gegen die Juden verbrei

tete sich äußerst schnell um daS Jahr 1306 auch bis nach 

Oesterreich. Vorzüglich stel man in S t . P ö l t e n , welche 

Stadt damals noch dem Bischof von Passau gehörte, über 

die Juden her, ermordete viele, und plünderte ihre Häuser") . 

Aufgebracht über ein so unziemliches Betragen der Bürger, 

ließ Kaiser Albrecht durch seinen Sohn Herzog Rudolph die 

Stadt umzingeln und bei fortgesetztem Trotze derselben auch 

ordentlich belagern. Es verbreitete sich sogar das Gerücht, 

Albrecht habe den Entschluß gefaßt, E t . Pölten gänzlich zu 

zerstören und in der Gegend von Potenbrunn auf seinem 

eigenen Grund und Boden eine neue Stadt zu erbauen. 

Nur auf vieles und langes Bitten deS Bischofs Bernhard 

ließ sich Kaiser Albrecht besänftigen) aber S t . Pölten mußte 

zur Strafe 3500 Talente bezahlen. Auf die nämliche Weise 

wurden auch die Reichsstädte bestraft, welche sich dem Wüthe

rich Rindfleisch nicht widerseht hatten, sondern gleichgültig die 
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Juden erwürgen und verbrennen ließen. Die Florianer Chro

nik*) berichtet dieses, indem sie sagt: „^ Iberw» Aow»uo-

ruw Kox cive« üietnruin civitlltum et oppiäuruiu w»zn» 

poenil poeunieriH wulwvlt t«n «zui» rv8 ^uäeornw «rem»-

torum u«urz)llvelunt) tunc ^ui» ^uäeo», »ervo8 e»mere »uv, 

iz»8i ziorzecutori (dem Rindfleisch) tr^äere pr»e«mup8eruQt." 

Als im Jahre 1347 die Pest aus^Italien nach Deutsch

land kam und bald auch in Oesterreich so sehr um sich griff, 

daß in Wien täglich 50 Leichen waren, beschuldigte man die 

Juden, sie hätten aus Rache gegen die Christen Quellen und 

Brunnen vergiftet, und zwar durch bestochene Christen. D a 

erhob sich das Volk von Krems, Stein, Mautern und den 

benachbarten Dörfern wider die Juden zu KremS, und ver« 

übte ein solches Rauben und Morden unter ihnen, daß die 

meisten Juden sich in ihren eigenen Häusern verbrannten. 

Auf Herzog Albert's I I . Befehl steuerte ein Heer, von 

Meissau aus, diesem Unwesen. Viele Bürger wurden nach 

Stein und Rechberg in das Gcfängniß gebracht, KremS und 

Stein um 400 Pfund, Mautern aber um 600 Pfund Pfen

nige gestraft, und die Dörfer Weinzirl, Rohrendors, St ta-

hing und Leoben geplündert. 

M i t derselben Strenge verfuhr auch Albrecht l l . , als 

im Jahre 1341 zu Klosterneuburg ein Aufruhr wider die 

Juden entstand, in welchem viele derselben um das Leben 

kamen. ^ „ Man sing 15 Bürger Neuburger und de» Herzog 

wollte die erfeilt haben und sie lagen so lange gefangen, bis 

0 
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daß der König von Ungarn kam und bat für sie gegen den 

Herzog." 

Und daß die Herzoge von Österreich bei der großen 

I u ^ e M a u n a . in ganz Deutschland 1349 niht sehr aeneiat 

waren, der allgemeinen Stimmung nachzugeben, beweist 

folgende Stelle in der Chronik Albert's von Strasburg: 

„InäißUätHo «nnt llntem civiwte« Al82tie coutlil 0NIN08, t6-

neute« in »ui» nartinu« ^uäoo». l^uäo M i n i s t e r äuenm 

^uztrie vix odtinuit, ue odziäerotur, lzuoä cavti» omni-

du» ^uäei» vueum in Nu8i«noim, nunelum in ^u^trilun 

äestinaret." Würde er einen Augenblick angestanden sein, 

das Blutbad und die Grausamkeiten voll Basel, Speyer, 

Worms, Straßburg u. s. w. nachzuahmen, wenn er nur im 

Geringsten hätte annehmen können, daß ein solches Beginnen 

seinen Herrn nicht verletzen würde? 

Wie kommt es nun aber, daß dessenungeachtet an den 

Rechten der Juden beständig gerüttelt, und endlich gegen sie 

jene Verfolgungen zugelassen und beschlossen wurden, denen 

wir schon im 14. Jahrhundert begegnen, und welche 1421 

z W ^ v M e u - M s M c h L ^ M m M ? Liegt die Schuld in ihnen 

oder in anderweitigen Verhältnissen? Die Beantwortung die

ser Frage wird uns eine kurze historische Uebersicht der äußern 

Schicksale erleichtern, denn wir werden dabei Gelegenheit fin

den, auf den rothen Faden hinzuweisen, der durch kirchliche 

Ansichten begonnen, von den Städten stark gezogen und bis 

in unsere Tage fortgcsponnen worden ist. Wi r werden sehen, 

daß, so gegründet auch immer manche Beschuldigungen gegen 

e i n z e l n e Juden sein mochten, 
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anlassun^zu SchMss z,^«hejz M ^ welche ihre wohlerwor

benen Rechte vernichteten und sie mit Raub und Mord ver

folgten. Mehrere der gewöhnlichen Klagen und Ansichteil 

haben wir bereits zur Genüge gewürdigt; gegen die folgen

den darf man wohl im Allgemeinen bemerken, daß es höchst 

auffallend ist, wie Geschichten von heiligen Hostien und K in 

dermord, wenn sie sich irgendwo zugetragen haben sollen, so

gleich in allen Theilcn Europas, in allen Ctadtcn geschehen! — 

Immer ist es derselbe Ruf, und nie und nirgends ist er dnrch 

cvl^heue._2Msa.Hstt begründet worden. Um eigene materielle 

Interessen zu fördern, waren Raub und Beschränkung notU 

wendig; um gemeine Gewinnsucht und willknhrliche Erpressm 

gen zu decken, mußte der Fanatismus zu Hülfe gerufen wn 

den! Darauf basirt wohl zunächst die gehe ime Geschieht! 

der Juden in Deutschland und Ocsterrcich. 

l^Die Ansicht, daß man die Juden nicht verfolgen und 

ausrotten dürfe, weil der Fluch, nach dem sie über die ganze 

Erde zerstreut leben sollen, in Erfüllung gehen müsse, ist 

uralt;/aber eben so alt sind die Ermahnungen der Kirche, mit 

Juden in keine Berührung zu treten. Diese wurden sogar 

im Verlaufe der Zeit, und in dem Grade, als sich die welt

lichen Fürsten der Juden annahmen, immer bestimmter und 

dringender; jene erhielt durch die ersten Kenntnisse des römi

schen Rechts Modifikationen, bis sie endlich gegen das Ende 

des 13. Jahrhunderts, wie wir später sehen werden, einer — 

neuen weichen mußte. 

Kirchliche Satzungen gegen die Juden in Österreich 

lernen wir zuerst aus den Beschlüssen des Wiener Provinzial-

6 * 
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conciliumS vom Iaür? 1^«7 kennen. Wi r wollen sie hier 

ihrer ganzen Ausdehnung nach mittheilen, um desto ruhiger 

daran unsere Betrachtungen knüpfen zu können: 

„ l tom cum ln t»ntuw iusolentille ^uälleorum exerove-

i»lnt, ut per eo» in nu»m vluribu« llliristluni» ^nm äie»-

tur inücl nurit»» tlatlwliolle «»netiwtiz,, non t»m nova 

oonäoute«, lzullln 8ulumorum kontiticuin 8t»tut» vstora ro-

uovllnto», äi»trioto pr»ocinimu8, ut 5u«l»ei, «̂ ui äisoorni 

äebent in liaoitu » Oilrlgtianl« oornutum piloum, yuem 

^uläem in i»ti8 n^rtinug «onguovorunt äelerr«, st »u» 

temoritllte äoponore pr»o»umv«el'unt, xosunillvt, ut » t)nri-

«tleni» äizcernl vlllennt eviäenter, »leut oilm ln ^enerÄll 

eoucilio extitit äellinitum *). 

tzuieun^ne »utow 5uä»eu8 «ino t»1i »i^no llevrollsn-

»n« kuerit incyliere, H vowin« terrae poeu» poeuniari» 

^unletnl'. 

^) „Item, da die Verwegenheit der Juden so sehr zugenommen, 
baß durch sie die Reinheit des katholischen Glaubens schon bei sehr 
Vielen Christen besteckt sein soll, so bestimmen wir, indem wir nicht so 
sehr Neues gründen, als vielmehr die alten Satzungen der Päpste er
neuern, unabanderllch, daß die Juden, die in Kleidung von den Christen 
verschieden sein sollen, wieder den a l l i i e r " » ^ « ^ . den sie ln jenen 
Gegenden abzulegen sich angewöhnt, und aus eigener Verwegenheit ent
fernt haben, nehmen und tragen, bannt sie, wie es elnft in dem General-
eoncilium beschlossen worden ist, von den Christen vollkommen unter
schieden werden können. 

Welcher Jude aber ohne dieses Abzeichen elnhergehend getroffen 
werden wirb, soll von dem Fürsten des Landes mit einer Geldstrafe 
belegt werden. 
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^Hieionto», ut Knäuel s^cersötl naroeluall inlr» cnju» 

1»2roelliK<: torminoz M2N«erint, nro oo, <zuoä loo», in 

«l'nbu» Onrl8ti»ui manere äeberent, ooeunznt, ^uxta <zn»n-

ti<»tem äl>mnl, lzuoä ex noe inkeinnt, llä ardltrlum vloo-

«08ani omne» vroventu» loci, «zuo», »l lblckem m»norent 

(ülr ist iani, 8»cerä<,8 nereinoret, relunäors eownel-

lantur. 

vociinH« etiam nr^eäitlle» euw omni into^rit»te per-

kroülbomu« ln«uner, no «tun»» bklnekre» «eu t»der> 

n»8 (!nrl8ti<lnoruin kroliuont»ro «eu i n t l «« yraesumant, neo 

«ervo» nee »noill»» aut nutrice», »eu lzu2eeun<ine Onri-

»til^nll wllncini» üie nocteve in «ui» äomibu» retlnerv nrao-

«umant, nee »ä roeluienänn» teloneum, »eu »cl »1i» pn-

blie» otlieill elilzuotenn« llämitt»ntur» 

Auch fügen wir hlnzu, baß die Juden dem Pfarrer, in dessen 
Psarrbezirk sie sich aufhalten, dafür, weil sie die Orte, in denen die 
Christen bleiben sollten, beseht halten, nach Maßgab« des Schadens, 
den sie ihm dadurch machen, und nach der Entscheidung des Diöcesanen 
alle Einkünfte des Ortes, welche der Geistliche genossen haben würde, 
wenn die Christen dort geblieben wären, zu vergüten gezwungen sein 
sollen. 

Auch_Men sie von ihren Aeckern den vollen ss"b,en^ ^ablen. 

Ueberdies verbieten w i r , daß sie Bader ober Gasthäuser der Christen 

besuchen oder betreten, und Knechte, MHgde, Ammen, oder was immer 

für christliche Dienstboten bei Tag oder bei Nacht in ihren Hausern 

zurückhalten. Auch sollen sie weder zur Erhebung des Zolles noch zu 

anderen öffentlichen Aemtern irgendwo verwendet werden. 
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8 l yul« vero Fu6»eu8 cum »Ilyu» 0Ilri«tl2N» lorul-

eatiuni» vltium äeprenen«u8 kuerit cowmiszo, lzuoaäuz^ue 

äeoem mare»« (»r^enti^ »ä minu« pro emeuäiltione «alve-

r j j , äi8trleto c^rceri w»nejpetur, et muller eliriztigun, 

izu»e t»m äl»mno8uw eoitum elozorit, per civiwtem tu-

»tizat», äe ins» elvitllte «lue 8pe reäeunäi penitu« ex-

«ellatur. 

Item omnlbu» 0l»ri«U»nl8 l8tiu8 provinoillV et oivitu-

ti« krassen«!«, et ejusäom üioece«!« »üb pnen» exeomu^ 

ulelltiolll» 6i8trietiu8 inlubemu«, ne ^uäaoo» vel ^uäae»» 

seeum »ä eonvlv^näuin recivi»nt, vel «uiu ei» menäuc^re 

vel bibere »uäeant, aut etiam cum ip8i8 in «ul» nuptü« 

»ut nevluenii« vel 1uäi8 8»ll»re, vel tripuäi»re pr»e8um»ut, 

ne torte per noo 5uä»«i OKristl^no«, ^uo« no»te« renn-

t l lnt, lllluäulont» milcuiniltloue veuenent. 

Wenn aber ei» Jude mit einer Christin im fielschlichen Genüsse 
ergriffen würde, soll er, bis er nicht wenigstens 10 Mark Silber als 
Buße gezahlt, im strengen Kcrler festgehalten werben, und das Christen-
welb, das sich zu einem so schändlichen Velscblafe herbeigelassen, soll 
durch die Stadt gepeitscht und ohne alle Hoffnung der Wiederkehr aus 
der Stadt selbst vertrieben werden. 

Eben so verbieten wir allen Christen je- »r Provinz und der 
S^abt Prag und derselben Dlüces unter der Strafe der Ercommunication, 
Juden oder Jüdinnen mit sich zur Tafel zu nehmen, ober mit chnen zu 
esse« ober zu trinken, oder auch mit ihnen auf ihren Hochzeiten und 
Neumontsfesten oder Spielen zu tanzen oder zu springen, damit die 
Juden nicht zufällig dabei die Christen, welche sie für Feinde halten, 
mit betrügerischer Machination vergiften. 
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^äj le lento8) u t , „ i äe caetera «zuooun«zue pr^etextu 

^uä»ei » 0Kri«ti2nis gr»ve8 »eu immoäer2t»8 u z u r « extor-

»er in t , kÜiristiilnorum el8 p l l r t ie i^ ium 8ndtr»K»tur, äynee 

äe lmmoäer^to ^ravamine «»t l^ecer int com^etentor , et 

0 ! i r i8 t i»n i , »i oziu» t'uerit per Oen8ur«n Nc«Ie«l»»tic»lU com» 

pe l lan tur , llb ooruw oommercii» »dztinere. 

?r lneipidu8 »utem In^unziwU8, ut propter Koo non 

»wt okri»til lnl8 i n l e z t i , 8eä potiu8 » t»nto grllVlllulne ^ u -

ä»eo« »tuäeznt eokibere. 

8 l vero 8ilorllmentuln »It»ri» »nto äowo» ^uä^eorum 

üekerri eoutingerit) ip»i ^uä^oi »uäito »onitu pr^eviu, i n -

t r l l 6omo» («u»8) »e ree ip l»nt , et lene8tr»8 no o8ti» 8U» 

e1»uä»nt. 

Noe et i»m i n yuol ibet äie ?»r2»eeve8 per ?r»el«lto» 

N c c l e M l i u n l»eere «omnellantur. 

Auch fügen wir hinzu, daß, wenn unter welchem Vorwanb immer 

die Juden von den Christen schwere oder unmäßige Zinsen erpreßt, 

ihnen die Thellnehmung der Christen so lange entzogen bleibe, bis sie 

wegen der maßlosen Beschwerden hinlänglich genuggethan, und die Christen 

sollen, wenn es nithig ist, durch eine kirchliche Strafe gezwungen werden, 

von dem Verkehre mit ihnen abzulassen. 

Den Fürsten gebieten wir aber, daß sie deswegen den Christen 

nicht feindlich gesinnt sein, sondern vielmehr sich bemühen sollen, die 

Juden von einem solchen Drucke abzuhalten. 

Wenn aber das Sacrament des Altars vor den Häusern der Juden 

vorübergetragen würde, sollen sich die Juden, sobald sie das Glöcklein 

hören, in ihre Häuser zurückziehen und die Fenster und Thüren sperren. 

Das sollen sie auch an jedem Tage vor dem Sabbate zu thun durch 

die Prälaten der Kirche gezwungen werden. 
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iVe vr»e»nw»nt äe üäe c»tKo1leH cum »impllelbu« äi»-

^ u t v o , noo Kilo» et uxore» ^uälloorum »ä v i «n ckr iz t l»-

uormn venlente», invlto8 »u6eant äotinere. 

IVeo okrl«tl»no» »ä ^uäzizwum »I l ic ient , »ut »1i<z»w 

»u«u tewor»«« clrenmciällnt. 

^leo OKrl8ti«lno8 lni irmo» v i^ i te l l t , vel ciro» lp808 

eioree«mt o^er» lneäieinno. 

8^u«zo8»» nov»8 uou er izaut , et »i <zu«8 erexer lnt , 

e « removol lnt ; vetu»t l lm, »l opus l u e r i t , re l io i l ln t ; uon 

»mpl iorom, prot losiorew kaolant, «eu eti»m »It lorem. 

O^rue» i n ^u»är»ze»im», <zu»näo (ü l r iz t i lmi » eurnibu« 

»bLtlnont et ^ejunTnt, »perte ve l ^ndl loe nou He^ortont. 

?r»oeipinm8 »utem Npiscopi», ut llä Kaee omni«l od-

8erv«»ä» l u 8inzu1i8 l lrt iculi8 ^nälloo» ^e r llb»tr»etloilom 

eowmunioni« enrl8ti»no^uln cowpel lTut. 

Auch sollen sie nicht mit Cinfa tilge« über den katholischen Glauben 

disputtren, noch die Söhne und Frauen der Juden, die da zum Christen-

thume sich wenden, wider ihren Willen zurückzuhalten wagen. 

Sie sollen Christen weder zum Iudenthume verlocken, noch mit irgend 

înem verwegenen Wag stücke umgarnen. 

Auch sollen sie weder kranke Christen besuchen, noch bei ihnen ihre 

ärztliche Pearls üben. 

Neue Synagogen sollen sie nicht errichten, und wenn sie welche 

errichtet haben, sollen sie dieselben wieder entfernen; eine alte, wenn es 

nöthig ist, mögen sie wieder herstellen, doch nicht größer, schöner oder 

höher machen. 

I n den Fasten, da sich die Christen von den Fleischspeisen enthalten, 

sollen sie ihr Fleisch weder unbedeckt noch öffentlich tragen. 

Wir befehlen aber den Bischöfen, daß sie, um dies Alles in den 

einzelnen Punkten durchzuführen, die Juden durch die den Christen ver

weigerte Eommunton zwingen. 
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»trletiu» iläm0nomu8) ne ^uä^oi», lmMzwoäl »t»tut» no«tr» 

»ervnro nolentidu«, »1iouju8 protectioni» »eu äelonzlonl» 

l»vorem lmpenä»nt, »eä «i el» llll<zu» » ?ruol2ti8 Ncele-

»i»8tioi8 injunß»ntur, o» liäoliter oxo<zu»ntur; »lioyuln ln -

troitum Lec1e«i^o et conununionew äivluormn oMeiorum 

»ibl novorint interäicta." 

Hormayr, Schlager und vorzugsweise Barthenheim ha

ben diese Sahungen als Grundlage ihrer Rechtsdeduction an

nehmen zu müssen geglaubt: wir sind anderer Meinung, wir 

behaupten vielmehr aus guten Gründen, dgtz^sie. auf die bür

gerlichen Verhältnisse der Ju l i en n ie eilzen. Met ten Ein

fluß gewonnen haben. Die bereits angeführten Freiheits

briefe Kaiser Rudolf's I. und seines Sohnes Albrecht stehen 

ihnen sehr nahe, und wo enthalten diese ein Wort, das in-

siuenzirt erscheint? Indessen nicht allein die öffentlichen, auch 

die nächsten Privaturkunden bezeugen, daß sie — fromme 

Wünsche blieben. 

Ihre Wirkung war eine moral ische, n ie aber eine 

Po l i t i sche , und wie wenig an letztere selbst die Kirchen

versammlung glaubte, beweisen die folgenden beiden Stellen 

im Erlasse des Kardinals Guido: 

Die Fürsten selbst und ihre Richter ermahnen wir ernstlich, daß sie 

den Juden, welche diese unsere Satzungen nicht beobachten wollen, in 

keinerlei Weise die Gunst des Schutzes und der Vertheibigung zuwenden, 

sondern wenn ihnen etwas von den Prälaten der Kirche aufgetragen wird, 

dieses treu ausführen; im entgegengesetzten Falle mrgen sie wissen, daß 

ihnen der Eintr i t t in die Kirche und die Thellnahme an den helligen Ver

richtungen verweigert sein sol l . " 
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„Dnäe Obrl»tl«uli, »l opu8 luor i t , per oen8u r»m 

eeo1e l l i»» t ie»w compellentur «ld eorum (^uälleoruw) 

«owwereU« »d»tluere"— wohl nur, weil die bürger l i che 

M a c h t nicht gesinnt war einzugreifen! ? — und 

„?rin<:ipibu8 »utem lnjnnKlmu8, ut propter Koc non 

«lnt (!Kri«ti«lnl8 inle»ti, »eü potlu» » t»nt0 zrllvllmlne 5uäaoa 

8tuäe»nt eokibore." 

Die Synode, welche sieben Jahre später, 1274, zu E t . 

Polten gehalten wurde, setzte von Neuem fest: 

,^tew cum äuäum ^uäkei» »int pronidit» et interäiot» 

Mlmcipl» (!brl«ti»n», volumu» et pr«ecinimu8, ut klebani 

et »lii Itecture« Lecleziarum, ubi »unt äomlclll» Iuä»ea-

ruw, vowiuioi» äiedu» onme» äe Küe O»tbo1ie» ^uäaeoruw 

nutlioo» et »ervlente» äenuntient, et omue» illo« t!ltri«ti»no«>, 

^ui 2puä ^u6»eo8 pecunism 8u»m locznt, ut » ^uäilei» U8u» 

r»w reeiviant, vel ut ^uä»ei e»näem neeuni»m mutueut »ä 

u«ur»m." („Item, da schon lange den Juden untersagt und ver

boten ist, christliche Dienstboten zu haben, wollen und befeh

len wir, daß die Pfarrer und andere Rectoren der Kirchen, 

wo Iudenbehausungen sind, an Sonntagen alle Christen, welche 

den Juden dienen, öffentlich namhaft machen, so wie auch 

alle Christen, welche bei den Juden ihr Geld niederlegen, da

mit sie von den Juden Interessen bekommen, oder daß die 

Juden dieses Geld auf Interessen ausleihen/^) 

Christen haben also ungeachtet des frühere» Verbotes 

noch immer bei Juden Dienste genommen, und wozu 

bedurfte es so strenger k irchl icher Maßregeln, wenn die 
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Satzungen vom Jahre 1267 als gesehkräftig angenommen werden 

sollen? — 

Fragt es sich indessen um den moraH^en Eindruck, den 

solche feierlich gefaßte und verkündete Beschlüsse hervorbringen 

sollten, so läßt sich nicht zweifeln, daß sie endlich Haß und 

bittere Abneigung erzeugen mußten, zumal dort, wo ander

weitige Elemente vorhanden waren, die ihnen den Eingang 

erleichterten. Solche Elemente aber liegen und lagen zu allen 

Zeiten in dem Verhältnisse der Schuldner und Gläubiger. 

Da bedarf eS eben keines Wuchers keiner widerrechtlichen 

Handlungen, um laute Klagen zu hören und feindselige Ge

sinnungen wahrzunehmen. Dem Gläubiger kamen die kirch

lichen Satzungen zumindest sehr erwünscht, und wir haben be

reits natürlichen Boden genug, auf dem sie Wurzel fassen 

und Sprossen treiben konnten. Trat nun noch ein Institut 

auf, das seiner innersten Natur nach den Juden und 

ihrem Verkehr entgegenstand, dessen Bestrebungen auf den

selben Motiven, wie jene der Juden, basirten, wir meinen 

Handel und Wandel, so ward der Kampf ein offener, und 

die kirchlichen Satzungen, auf die man sonst wenig geachtet 

hatte, zum Aushängeschild der Gewinnsucht. 

I n dem Augenblicke, als die Städte entstanden, und 

mit ihnen Handel und Gewerbe treibende Bürger, galt der 

Jude noch etwas, weil er das nöthige Geld vorschoßj als 

aber einzelne Bürger reich wurden, glS da« StädtewefenMe 

W M e ^ BedeutunH^wann, war er als Feind behanM, Hm 

durch feinen Reichthum dem weiteren Emporkommen hemmend 

entgegentrat. 
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Co raisonnirte man, und die christliche Gewinnsucht war 

erfinderisch genug, um ihre Pläne durchzusehen. Alle Ver>. 

folHUngen der Juden sind von Städten ausgegangen; nur 

war der nächste Hebel nicht immer derselbe. Gelang eS 

nicht auf dem Wege der Uebermacht, so wurde der Fanatismus 

zu Hülfe gerufen, und-dieser nährte und begünstigte, freilich 

oft nur scheinbar, die kirchliche Sahung. Merkwürdig bleibt 

eS, daß die Fürsten, welche sich den Juden ungünstig erwie

sen, große Freunde der Städte waren, entweder aus bloser 

Vorliebe, oder weil sie glaubten, in reichen Städten die sicherste 

Bürgschaft für ihre Macht zu besitzen. 

DaS d r i t t e Element, das den Juden verderblich wurde, 

erhob sich um die Mit te des dreizehnten Jahrhunderts, als 

man anfing, die ersten Spuren des römischenMchteS in den 

Olossisten kennen zu lernen. Nun mußte der Kammerknecht, 

der «ervu« «nmera« des Kaisers wie des Herzogs, plötzlich 

ein Sklave, ein «ervu« nach römischem Begriffe werden. Der 

fremde Coder tyrannistrte und entwurzelte, wie bekannt, das 

ganze germanische Leben; warum sollte er nicht in einem 

Punkte Geltung erlangen, dem durch das Städtewesen der 

Eingang so sehr erleichtert war? Der Schwabenspiegel sprach 

zuerst die Ansicht aus, die Stadttechte, die nach i h « gefaßt 

wurden, folgten wil l ig und dankbar den: Vorgänger. Wie 

aber das römische Recht in der Zerstörung der alten Ge

wohnheiten überhaupt nur langsam vorwärts schritt, so brauchte 

auch der deutsche Kammerknecht auf seinem Wege zum «ervn« 

der Römer Zeit und Weile. Die Fürsten standen vorerst 

noch an, ein so absolutes Recht, das die bisherige religiöse 
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Anschauung geradezu ausschloß*), in Anwendung zu bringen — 

sie wurden durch die Städte dazu getrieben! — 

Die Geschichte der Verfolgungen von ihren ersten An

fängen bis zum Jahre 1421 . in welchem Jahre sie ihren 

Höhepunkt erreMen und eine Allgemeinheit erlangten, die 

nie wieder ganz aufhören sollte, wird uns dieses in mehr 

als einer Beziehung darthun. 

Die Zeit der Vabenbergcr hat kein Beispiel von Juden

verfolgungen, wenigstens keines, das von den Herzogen gegeben 

worden wäre, ja selbst jene Gräuelthaten, von denen die 

Chroniken zum Jahre 1096 berichten, und welche den ersten 

Kreuzzug schimpflich genug bezeichnen"), scheinen in Oester-

reich nicht fortgesetzt worden zu sein. Wahrscheinlich stellte 

sich ihnen hier der Markgraf Leopold IV. mit Entschiedenheit 

entgegen; alle gleichzeitigen Chroniken'Oesterreichs schweigen 

von ähnlichen Auftritten, obschon sie sehr weitläufig alle Be

gebenheiten und Zufälle erzählen, die sich während des ZugeS 

der Kreuzfahrer durch Oesterreich zugetragen haben. 

Die Fürsten aus dem Hause Babenberg schützten die 

Huden, sie griffen keines ihrer alten und wohlerworbene» 

Rechte an — ja, .sie vermehrten und erweiterten dieselben, wo 

*) Stehe Anmerkung 1). 

**) Noo 2NN0 in yuidn»6«uu oi,i<Htlbu« Fuü»«i Mllzn» e»»s« 
truMzU «unt »b bis, yui HivrosolMUN xvtlsrnnt. 

(LsrtKolä. Ovo««.) 
krun» itineri« initi» n«o pi« «»ti», nvo z»ro»p«r« lillduere: 

^u» prllvter Iuäaeo» innumvro«, ^Ullcun^u« iter er»t, incol«u1t» 
I»i«t»t« truoiä»to« «to. (C»l1«,.) 
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sie konnten, und in welcher Weise, davon giebt die oft ge

nannte Urkunde Friedrich's des Streitbaren Zeugniß. 

Die Gründe dieser Erscheinung liegen sehr nahe. Das 

Städtewesen war eben erst entstanden; der römische »ei-vn« 

lag noch unentdeckt, und auf das tiefe, lebendige Rechtsgefühl, 

das die Babenberger in allen ihren Schritten bezeichnet, 

blieben zeitweilige Anfeindungen und Verdächtigungen ohne 

Wirkung. 

W i r haben übrigens bereits gesehen, daß auch die 

ersten H a b s b u r g e r mit Kraft und Ausdauer das alte 

Verhältniß der Juden zu erhalten und gegen Verletzungen zu 

wahren suchten, und dies nicht allein durch Erneuerung und 

Bestätigung der Privilegien und Freiheiten, sondern auch durch 

tatsächliches Einschreiten, durch Bestrafung der Willkühr und 

des Uebermuths. 

Indessen waren die Städte groß und mächtig geworden, 

und je mehr die Herzoge sie bedurften als einen starken 

Damm gegen die Anmaßungen der Vasallen, desto weniger 

konnten sie endlich einem Begehren widerstehen, das die Ent

fernung und Vertilgung der Juden wie eine Lebensfrage be

handelte und sich in allen Gestalten immer und immer wieder 

erneuerte. Die neue Lehre, daß „kaiserliche Gewalt von 

alten Zeiten her, zur Rache der begangenen Sünden, den 

H u W b ^ w i M H e n s t g M M ^ b a t " , konnte dabei nicht ohne 

Einfluß bleiben; sie beruhigte das Gewissen, und Albrecht N. 

glaubte in seinem vollen Rechte zu sein, als er die Gräuel-

scenen de« Jahres 1421 mit einem Machispruche gebot. 
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Die oft wieberholten Versuche, die S t r a f e n für be

gangene Miffethaten an Christenkindern, an heiligen Hostien 

selbst zu v o l l z i e h e n , bereiteten nicht minder vor, ja letztere 

waren so recht eigentlich dazu e r funden , ,um die aufgereiz

ten Gcmüther in frischer Kraft zu erhalten. Der offene 

^ Kampf beginnt im A n j a n ^ des vierielinten Jahrhunderts. 

I n Kornneuburg wohnten bis zum Jahre 1302 viele I u - ' 

den. Da trug sich auch hier, wie zu gleicher Zeit an andern 

Orten Deutschlands, die Geschichte mit der heiligen Hostie zu. 

Der I u d ^ H^kel oder ZerkltnuS und der Iudenschulmeisier 

hatten einen Christen bestochen, daß er ihnen eine heilige 

Hostie verschasse. Dieser geht zur Communion, nimmt aber 

die Hostie heimlich wieder, aus dem Munde und überbringt 

sie seinen Bestellern. Nun ereignen sich mehrere Wunder — 

die Sache wird bekannt, und die empörten Bürger, im ersten 

Anfall der Wuth, verbrennen die beiden genannten Juden, 

die ohne Unterlaß ihre Unschuld behaupten. „D ie übrigen 

damals zu Kornneuburg wohnhaften Juden aber wurden auch 

gleich vertrieben und auf ewige Zeiten aus Kornneuburg ab
geschafft""). 

Eine ähnliche Geschichte ereignete sich um dieselbe Zeit 

zu Klosterneuburg. „ D i e Hostie war Jahrelang zur Schau 

ausgestellt, bis endlich der Bischof Bernhard von Passau dey 

Betrug entdeckte, daß man absichtlich die Hostie durchstochen 

und sie mit Blut bestrichen, habe, als wäre eS aus ihr ge-

stossen " ) . " ( K u r z , Oefterr. unter Ottokar und Albrecht. 

B. U. S . 35). 
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Diese Erfahrung nützte indessen sehr wenig! Aus der 

Ferne her hatte sich über ganz Steiermark der Ruf von den 

Missethaten der Juden verbreitet; die Wahrheit ließ sich jedoch 

nicht erproben: da wurde mit einem Male, im Jahre 1312, 

zu Fürs ten fe lb eine blutige Hostie gefunden, und nun muß

ten die Juden aus Steiermark und Karnthen flüchten; einige 

wurden verbrannt, andere durchs Schwert ums Leben ge

bracht " ) . 

Nach den Ostertagen im Jahre 1338 fand man zu 

P u l k a in dem Hause eines Juden eine Hostie, die ganz 

blutig war und durch viele Wunder Zeugenschaft gab. Weit 

und breit wallfahrtete das Volk herzu, und um das Fest 

deS heiligen Georg wurden alle Juden in Pulka, Reh, Znaim, 

Hörn, Cggenburg, Neuburg und Zwettcl getödtet und ver

brannt^) . Die böhmische Chronik bei Petz (B. I I . S . 1039) 

bemerkt dazu: „ N t miradllo eontiZit, «zuoä äo nullo ^uäea 

«»«zu!« vMTUllvit; «eä omne» «ins «Hnzuini» otkusiono mur-

tui sunt." 

Wie im Jahre 1349 die Juden an der Pest Schuld 

gewesen sein sollten, haben wir bereits erwähnt^); zu J u 

de n b u r g in der Steiermark gingen sie sogar damit um, in 

der heiligen Nacht alle Christen, während^ sie dem Gottes

dienste beiwohnten, ermorden zu wollen. Ein Iudenmädchm 

verrieth ihrem christlichen Gellebten den Anschlag, indem sie 

ihn bat aus der Stadt zu fliehen; dieser schlug Lärm, und 

nun wurden in derselben Nacht alle Juden zu Iudenburg er

mordet " ) . 
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„ Hand in Hand mit diesen leicht erfundenen Verbrechen, 

steigen die Klagen über Gelderpressungen und Wucher, und 

daß der römische «ervu» schon um die Mi t te des vierzehn

ten Jahrhunderts fertig dastand, bezeugen die T o d t b r i e f e . 

Das willkührliche Verfahren der Fürsten ermuthigte und be

günstigte den alten Haß der Städte. Bald gab es keine 

unerwartete Begebenheit mehr, die man nicht benutzte, um 

diesem freien Zügel zu lassen. Eine Feuersbrunst, die 1406 

in der Iudengasse zu Wien ausbrach, war dem Pöbel er

wünschte Veranlassung, alle jüdischen Häuser zu erbrechen und 

auszuplündern. An das Löschen dachte Niemand; deshalb 

dauerte der Brand bis zum dritten Tage fort. Die unglück

lichen Juden verbargen sich während dieser ganzen Zeit in 

Schlupfwinkeln, um der Mordlust der Plünderer zu entgehen. 

Die Regierung befahl zwar, daß die geraubten Sachen den 

Juden sollten zurückgegeben werden; man gehorchte jedoch nur 

zum Theile, stellte unbedeutende Dinge zurück, die Kostbar

keiten kamen aber nie wieder zum Vorschein. Viele Arme 

haben sich auf eine so unlöbliche Weise bereichert"*) " ) . 

Der große Schlag war vorbereitet. Herzog Albrecht V. , 

den Städten sehr zugethan, und entschlossen, um jeden Preis 

sie zu heben und zu fördern, war auch in jeder andern Be

ziehung/ der Mann , einen Gewaltstreich durchzuführen. Da

bei durch die vielen Kämpfe mit den Hussiten in kirchlichen 

Dingen befangen und reizbar, bedurfte er eben nicht, um 

angeerbten Vorurtheilen nachzugeben, einer ganz besondern 

*) Kurz , Oefterreich unier H. Mrecht IV. Bd. I I . E. 205. 

7 
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Aufregung. Die alte Geschichte aufgewärmt und mit neuen 

Zugaben begleitet, genügte. 

„ D i e Meßnerin an der LaurentiuStirche bei der Stadt 

EnnS" — wir folgen hier wörtlich den Angaben, welche 

K u r z zusammengestellt hat — „hatte mehrere consecrirte 

Hostien gestohlen und sie einem dortigen, sehr reichen Juden, 

welcher Israel hieß, verkauft, der sie wieder unter andere 

Glaubensgenossen vertheilte, um damit — Muthwillen zu 

treiben. Das Gerücht von dieser Frevelthat verbreitete sich 

bald überall hin. Die Meßnerin, Israel, sein Eheweib 

und mehrere verdächtige Juden wurden gefangen nach Wien 

geführt und untersucht. Die Meßnerin gestand, das Ver

brechen begangen zu haben; Israel aber, sein Weib und meh

rere Glaubensgenossen verharrten unbeweglich darauf, daß sie 

vollkommen unschuldig wären. Möchte doch keine Tortur der 

Meßnerin das Geständniß eines Verbrechens, das sie nicht 

begangen, abgepreßt haben! Die Chroniken und das öffent

lich verlesene, Urtheil lassen uns hierüber in Ungewißheit. 

Dem Herzog Albrecht genügten die wenigen Geständnisse, und 

entrüstet über den Gräuel, der am Altarssacramente verübt 

worden, gab er Befehl, daß alle Juden in ganz Österreich 

an einem und demselben Tage, am 24. M a i 1420. M t M . 

in das Mfängn iß geworfen wer^en^. Nun verfuhr man mit 

ihnen ganz nach dem vo rgeb l i chen Rechte des römischen 

Kaisers, von dessen Willen es abhing, ob nicht alle Juden 

durch Feuer sollten ausgerottet werden. Ein unüberwindli

cher Schrecken bemeisterte sich vieler Juden bei der Ansicht 

des gewissen, qualvollen Todes, der ihnen bevorstand. Um 
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diesem zu entgehen, schworen sie ihr Gesetz ab und bequem

ten sich zur Annahme des Chrlstenthums; mehreren galt aber 

ihr Glauben mehr als das Leben, und wollten sie es auf 

keine so schimpfliche und zugleich schmerzliche Weise verlieren." 

„Um ihren Glaubensseinden, welche zugleich eine 

nicht v e r h e i m l i c h t e G e l d g i e F v e zur Grausamkeit ent

flammte, das Vergnügen zu entreißen, sie nach langen Mar

tern auf dem Holzstoß sterben zu sehen, weiheten sie sich 

einem freiwilligen Tode. M i t Messern, Stricken, Riemen 

machten Männer und Weiber ihrem Leben ein Ende. Einige 

schnitten thren Gemahlinnen und Blutsfreunden die Pulsadern 

ab, um sie von größeren Leiden und längerer Schmach zu 

befreien; Andere brachten sich gegenseitig todtliche Wunden bei. 

Solche Todesverachter kann man mit vollem Rechte mit den 

gepriesenen alten Helden in S a g u n t und andern Städten 

vergleichen, deren P l u t h kein Feind, kein Schicksal zu beu

gen vermochte." 

„Während dies vorging, beflicß man sich auf alle mög

liche Weise, die unglücklichen Juden ihrer Religion abtrün

nig zu machen, und sie zum Christenthume zu zwingen. Viele 

willigten dem Scheine nach ein, und ließen sich taufen, um 

ihr Leben und Besihthum zu retten; aber eS dauerte nicht 

lange, und sie kehrten zur Religion ihrer Väter zurück*). 

* ) Ein rührendes Beispiel davon erzählt Arenpeck in seinem 
(ünronicon ^u»tri»«un» (?«», 1 . I. P. 1251): 

„^lbertu» pr»eäictu«, »nteyukin rsßn»r«t, (^riäerieus) in 

Iu6»«ol» Hesevien», eo» onms« in «u» äitions oociöi Hu««t, ani 

nollvnt »ü <:l»ii»tum verum et, »inßulkrvN Deum eunvvrti. Ululti 

7* 
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Eine große Anzahl blieb jedoch unter allen Schrecknissen ih

rem Glauben getreu und wartete standhaft das Ende ab, 

mochte dann was immer erfolgen. Ueber diese, wenn sie 

auch keineswegs Mitschuldige an dem Verbrechen der Meß-

nerin waren, erging hierauf das schreckliche Urtheil; sie soll

ten ihre jüdische Halsstarrigkeit und Verblendung auf dem 

Scheiterhaufen büßen. Am 12. Mn.„z421. .Wurde dieser 

richterliche Ausspruch auf dem Rachhause zu Wien öffentlich 

dem Volke verlesen ^ ) und auch sogleich vollzogen. Viele 

Unglückliche beiderlei Geschlechts, welche ihrem Glauben un

erschütterlich treu blieben, wurden in Wien auf einer Wiese 

an der Donau bei Erdberg verbrannt. Zugleich wurde alles 

jüdische Eigenthum consiscirt und ein Gesetz bekannt gemacht, 

das für die Zukunft allen Israeliten verbot, ihren Wohnsitz 

in O.esterreich aufzuschlagen." 

„ A m 16. Apri l endete auch die Meßnerin von EnnS 

auf dem Scheiterhaufen ihr Leben." — 

motu Vllpti«mum »u«cepere, ex Y«idu8 unum V ' r i ü e r i c u « ante-

<zu»w imz»er»ret, in eudiculnm nccepit, vum^us cum e«8et «idi 

eo«t»n«u», äilexit. I» post »liyuot »nno» poenitenti» änetns, kä 

^u6«lio»m Käem »e«e reverti «t»tui»«« äioit. I?rlä«ri«u» «ontill 

««»äst, ns vit»s vl»m äe»«r»t. Ouwyne verd» »u» ninil pro» 

ücerent, 1'lveoloßo» ex ^Viennen»! ««liolll eccer«it, ^ui Huvenem 

in»tru«^nt: «lääit preoe», »ä<1it lacrima», prowit t i t , »inlltur. 

?o«tr«mo ut tru»tr» »e«y ni t i «oßnovit, invitu» ^uvunsm in ^uüi-

»um re^msitmn tr»äiäit. Hie »ä »upplioium üuctu», «nlli» od-

«trietn» vineuli» (»i« enlm petierllt) ut p?r»m luräentem viclit, 

N«br«oum e»nnsn inoipien», in meäi« ü«unm»» intrepilliu» «e con-

^ecit, »t^u« idl e»nt«»5 v»u»tu« « t . " 
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„ W e r das Mittelalter, desselben Verfahren mit den 

Juden und viele ähnliche Geschichten mit gcweiheten Hostien 

kennt, gcräth gar leicht in Versuchung, die arme Meßnenn 

ungeachtet ihres Geständnisses für unschu ld ig zu halten. 

Justizmorde hat es vormals nicht selten gegeben; es wurden 

ja manche Heren verbrannt, die sich für solche Geschöpfe 

selbst ausgegeben haben. Daß Albrecht Juden aus keiner 

andern Ursache verbrennen und ihr Besitzthum consisciren ließ, 

als weil sie sich weigerten, Christen zu werden, kann auf 

keine Weise entschuldigt werden. Höchstens läßt sich die Schuld 

auf die rohe Zeit schreiben, in der er lebte. E in blindes, 

grausames Wüthen gegen Andersdenkende hat damals noch 

allgemein für einen löblichen Rlligionscifer gegolten. Die

sem Grundsatze gemäß haben aber auch die Hussiten gehan

delt und Tausende in den Flammen, des Kelches wegen, als 

halsstarrige Widersacher gestraff." 

So weit Kurz. W i r sind in der Vorstellung dieses 

Ereignisses, das die alten Rechtsverhältnisse der Juden in 

Ocstcneich vollkommen umstürzte, mit Vorsah einem Anderen 

gefolgt, einerseits, um jeden Schein von Parteilichkeit von 

uns abzuwenden, andrerseits, um desto ruhiger einige Be< 

trachtungen von Wichtigkeit daran knüpfen zu können. Die 

gleichzeitigen Berichte, so viele derselben gefunden worden 

sind in der Note 19 ohne alle Weglassung zusammengestellt; 

ewig Schade bleibt eS, daß kein Verhörsprotocoll, w e n n 

es j a e i n s gegeben h a t , auf uns gekommen ist! — 

Es versteht sich hier wohl von selbst, daß wir das 

Proceßverfahren unserer Tage, dem fünfzehnten Jahrhunderte 
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gegenüber, nicht geltend machen können; ebenso wenig bedarf 

es aber auch einer besondern Nachweisung, wie das solida

rische Urtheil und die Tortur, denen wir in der vorliegen

den Geschichte begegnen, zu keiner Zeit Entschuldigung finden 

kann. Es giebt Rechtsprincipien, die immer erkannt werden 

können und erkannt werden müssen: der Spruch, der neben 

E i n e m Schuldigen über tausend Unschuldige die Strafe ver

hängt, bleibt unter allen Umständen ein verwerflicher, mö

gen seine Mot ive, was doch gewöhnlich der Fall nicht ist, 

eben auch keine gehe imen sein. Zeigen sich aber diese, 

sind die Triebfedern des Urtheils ganz andere, als das vor

geschobene Verbrechen, dann — richtet er sich selbst. 

Seit einem Jahrhunderte spielt, wie wir bereits ge

sehen haben, die Gerichte mit der geweihten Hostie die 

Hauptrolle bei, allen Judenverfolgungen, und es bleibt vor

erst unbegreiflich, was denn die Juden eigentlich damit woll

ten. Nehmen wir indessen an, daß sie einmal irgendwo wirk

lich vorgefallen, daß ein fanatischer oder leichtsinniger Jude sie 

wirklich ausgeführt: was konnte die Andern bewegendste zu 

wiederholen, da ihnen die Erfahrung so gräßliche Strafen 

vorhielt? Entschieden ist es, daß ihnen ihr Glauben ein 

solches Unternehmen durchaus nicht als ein verdienstliches 

Werk bezeichnete; und noch entschiedener ist eS, daß sie dar

aus weder einen Vortheil zogen, noch einen zu hoffen hatten. 

Und doch steht seit dem dreizehnten Jahrhundert die Ansicht 

fest, daß die Juden nichts thun, was ihnen keinen Nutzen 

bringt! Dabei darf man nicht übersehen, wie nie ein juridi

scher Beweis geführt worden ist, wie jedesmal eine vage 
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Beschuldigung genügte, um loszuschlagen, und wie in Klo-

fterneuburg der Betrug selbst von einem Bischof anerkannt 

und öffentlich gerügt worden ist.'! 

Nehmen wir aber an, daß die Geschichte von — ein-

zelnen Christen e r f unden wurde, so liegen die erklärenden 

Umstände allerdings im Bereiche einer ruhigen Cymbination. 

Daß die oft wiederholten kirchlichen Sahungen ganz geeig

net waren, den Haß zu erzeugen, ihn zu nähren und bei 

Einzelnen sogar zum Fanatismus zu steigern, wird wohl Nie

mand in Abrede stellen. Bemächtigte sich dieser Aufregung 

nun der Egoismus, die Gewinnsucht der Städte, da bedurfte 

es kaum eines Schcingnmdes mehr, um den entehrendsten 

Beschuldigungen Eingang und Nachdruck zu verschaffen. Alle 

Anklagen über entweihte Hostien gehen aus der Mitte her

zoglicher Ctädte hervor, und selbst die Bluturthetle des Jah

res 1421 erstrecken sich nicht über diese hinaus. Auf dem 

flachen Lande Oesterreichs und in Flecken, welche dem Adel 

unterthänig waren, blieben die Juden unangefochten, und wir 

treffen sie noch viele Jahre fort im Besitze ihrer Rechte. Erst 

fer Landfrjede.von Tulln im Jahre 1462 bestimmte auch ihre 

^Entfernung; und in den übrigen österreichischen Ländern, in 

Steiermark, Kärnthen und Kram währte der Kampf bis 

zum Jahre 1495. 

War aber das Maß der Verbrechen voll, so begreifen 

wir nicht, warum Herzog Albrecht V . nur gerade über die 

Juden von Enns, KremS und Wien das Gericht ergehen 

ließ, und noch weniger, warum er unter diesen nur die R e i 

chen festnahm, den A rmen aber freien Laufpaß gab?! „Nu« 
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üie, eeäem^uo Kor» in unlversi» loci« vuci» ^U8tri»e 26-

Keiuntn? ^uänoi captivati, conKzealltur eorum don», et 

r v l o ß ^ t i » z»o^u l»r ibu8 ro^orvantur waßi» Iionorati on-

rnwäem" — sagt gleichzeitig Thomas Haselbach, der be

rühmte theologische Professor in Wien, ausdrücklich in sei

ner Chronik, und wir glauben das wenig haltbare Mot iv 

der Handlungsweise Albrecht's hinlänglich genug angedeutet 

zu haben. 

Daß die Meßncrin zu Cnns und die wenigen Juden, 

die das Verbrechen gestanden, durch Tortur gezwungen wur

den, unterliegt keinem Zweifel. I n allen Reversen, welche 

die zum Christenthume sich bequemenden Juden ausstellen muß

ten, kommt die Clause! vor: „ S o ich ohne alle Marter be

kannt habe*);" in den beiden Urthcilen aber, die zu Wien 

öffentlich verkündigt wurden, wagte man es nicht, von einem 

f r e i w i l l i g e n Bekenntnisse zu sprechen! — 

Dag. Verbrechen der Juden war — ihr Reichthum und 

die hzn_EtMen nachtheilige Geschäftstätigkeit derselben; die 

Motive der Verfolgung verbargen sich unter ein beliebt ge

wordenes Histörchen, das ebenso leicht erfunden als gäng 

und gäbe ward. 

Die früheren Auftritte in dem großen Trauerspiele, 

das in der Geschichte der Juden anit dem vmzehuteu.. Jahr

hundert beginnt, waren indessen immer ohne nächste Folgen 

geblieben; nicht so der Actschluß des Jahres 1421. Von 

* ) Einen solchen Revers thellt K u r z mit in seiner Gesch.: Oefter-

relch unter Kaiser Albrecht I I . Vd. I I . S . 363. «»). 
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nun an spricht Niemand mehr von alten Rechten und Frei

heiten; der Beschluß der Vertreibung wird ebenso schnell ge

faßt als durchgeführt, denn die ganze Existenz hängt an einem 

Mandate, das ein günstiger Augenblick gab, ein ungünstiger 

wieder nimmt, — über Sklaven verhängt der Herr nach 

Willkühr. Bald bedarf es selbst keiner scheinbaren Gründe 

Mehr, um schwer erkaufte Huld zu vernichten. 

Die nun folgende Geschichte der Juden in Oesterreich 

bis in die Tage Ioseph's I I . ist nichts als eine Reihe von 

Versuchen auf ihrer Seite, sich wieder festzusehen, und fürst

licher Zugeständnisse, die bald wieder beschränkt und zurück

genommen werden. 

Obschon auch LadislauS Posthumus wiederholt die Ab

schaffung der Juden 1453 beschloß, so zeigen sich doch selbst 

in Wien das ganze fünfzehnte Jahrhundert hindurch, ja so

gar bald nach 1421 wieder Juden. Die Mandate schei

nen eben nicht immer im strengsten Sinne genommen worden 

zu sein; man begnügte sich, das alte RechtSverhältniß gebro

chen zu haben und der neuen Ansicht in jedem. Augenblick 

gemäß handeln zu können. Co schreiben die Wiener Aerzte 

im Jahre 1454 an ihren Fürsten und Herrn: 

„Durchlauchtigster Konig. W i r thun Euer königlichen 

Gnaden zu wissen, daß sich ein J u d e her gegen W i e n 

gefügt und Euer Gnaden Geleite zeigt und fürbringt, unter 

demselben Geleite er Arznei pflegt und den Leuten reichet, 

dadurch viele Christenwenschen betrogen werden — daraus 

auch Euer Gnaden Schule hier große Schmach entspringt, — 

auch wider unsere Freiheit und Etatuten, die auch von dem 



10s 

Stuhle zu Rom und dem Concilium zu Basel bestätigt sind. 

Auch kommen davon große und viele Todsünden und Aerger-

nisse, nachdem das die heilige, christliche Kirche verboten hat, 

bei dem Bann, von Juden Arznei zu nehmen. Bitten wir 

nun, an Euere königlichen Amtleute und Unterthanen zu schrei

ben, daß sie es nicht hinfür gestatten — angesehen auch, 

daß jetzt beständig hier zu Wien e i l f Doctorcn sind und die 

Gemeinde keinen Abgang an Aerzten leidet. Gegeben am 

Sanct Lucientag der heiligen Jungfrau Anno 1454." 

Aus derselben Zeit ist auch der deutsche Tractat: „Von 

der Juden Irrsal und von ihrem Unglauben," der in meh

reren Handschriften der österreichischen Klöster und im coä. 

N. 828 der kaiserlichen Bibliothek vorkommt. Der Verfasser 

war offenbar, so schlecht auch die hebräischen Namen geschrie

ben sind, ein - Geistlicher. Für unsere Behauptung ist sehr 

wichtig, was er von den Synagogen sagt: 

„S ie sollen auch keine neue Schule machen, und sollen 

die alten nicht fast zieren." (Also waren sie doch vorhan

den!) „Wer eine neue.Schule macht, der soll dem Landes

herrn fünfzig Pfund Geld geben." 

M a n konnte diese Stelle für einen blosen Wunsch er

klären und als Beweis nicht gelten lassen wollen, — in

dessen im Jahre 1494 erscheint unter den Beschwerden der 

Stadt Wien, „ d a ß d ie J u d e n H a n d e l und W o h n u n g 

i n W i e n h a b e n . " 

Unstreitig war es also den Juden gelungen, in Wien 

wieder festen Fuß zu fassen und in den übrigen Orten 

Oesterreichs sich zu erhalten. Die Urkunden des folgenden, 
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sechzehnten Jahrhunderts, wenn sie auch die ersten Spu

ren einer positiven Beschränkung auf Or t und Stelle mit

bringen, bestätigen dieses in mehr als einer Beziehung. 

Mittlerweile hatte sich aber in Steiermark, Kärnthen 

und Kram, wohin die nächsten Folgen des Jahres 1421 

nicht gedrungen waren, der feindliche Geist durchgearbeitet 

und in Manmil ian ^. eine mächtige StüKe aewMien. Die

ser, überhaupt mehr ein Mann der Phantasie, als ruhiger 

Ueberlegung, daher allen Plänen und Ideen zugänglich, die 

Kreuzzüge wider die Türken predigten und von einem neuen 

christlichen Königthume in Jerusalem träumten — fand sich 

der Wirklichkeit gegenüber sehr häufig in Roth und Verle

genheit. Seine Cassen waren fast immer leer, und dieser 

Umstand, der beinahe durchgehends seinen schönsten Unterneh

mungen hemmend entgegentrat, zwang ihm nicht selten auch 

Zugeständnisse ab, die mit seiner bessern Ueberzeugung im 

directen Widerspruche standen. 

„ A u f dem Landtage zu Brück an der M u r im Jahre 

1496 brachten die drei Länder Eteier, Kärnthen und Krain 

bei dem Kaiser Maximilian mancherlei Beschwerden und Kla

gen über die Juden an; nämlich, daß die Christen große 

Schmach, Verspottung und Unehre von ihnen erleiden müß

ten, sonderlich wegen des hochwürdigen Sacraments; inglei

chen, daß die Juden viele Christenkinder gemartert, umge

bracht und das Blut von ihnen genommen hätten; überdies 

hätten sie auch mit Brief und Siegel viele Christen so hoch 

beschwert und betrogen, daß diese dadurch in große Noch und 
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Verberben gesunken. Deswegen baten sie, daß die Juden aus 

dem Lande möchten abgeschafft werden." 

„Hierauf erfolgte ein kaiserliches, landesfürstliches De-

cret, daß alle Juden, ohne fernere Weigerung, mit Geleit 

aus dem Lande ziehen und nimmermehr Wohnung darin machen 

sollten. Jedoch wurden vorher gewisse Commissarien verord

net', vor denen die Juden ihre Schuldbriefe vorbringen soll

ten, -damit ihnen von den christlichen Schuldnern deswegen in 

gesetzter Weise Genugthuung geschehen möchte. Es ward auch 

zugleich beschlossen, daß die Landschaften dem Kaiser für die 

Austreibung 40,000 Gulden geben sollten." 

Die in dieser gleichzeitigen Erzählung summarisch ange

führten Verbrechen, mit denen die Stände der genannten 

drei Länder ihre Motion wider die Juden unterstützten, be

dürfen wohl keiner besondern Kritik. Was irgend in einem 

Winkel der Welt die Juden begangen haben sollten, wird 

geltend gemacht: Marimil ian unterzeichnete am Freitag vor 

dem Sonntag Iudica in der Fasten zu Schwäbisch Wdrth das 

Verbannungsedict als „e in römischer König und christlicher 

Fürst und Liebhaber der Ehre G o t t e s " " ) . 

Und die Ausführung l:eß nicht lange auf sich warten. 

Schon am nächsten heiligen Dreikönigstage hatten die Juden 

Neustadt, Neunkirchen und die ganze Steiermark verlassen. 

„ I h r e Häuser in Neustadt, ihr V a d h a u S , ihre Schule 

wurden auf Befehl Marimilian's verkauft. Die S y n a g o g e , 

welche am Allerheiligenplahe stand, schenkte Max der Stadt, 

und schon im folgenden Jahre war sie in eine Kirche mit drei 

Altären umgewandelt und vom Eeckauer Bischof zu Ehren 
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aller Heiligen eingeweiht, denn die alte Allerheiligenkirche 

(deren Standort man nicht mehr weiß) war im letzten Kriege 

verwüstet worden. 

Das abgebrannte öde I u d e n s p i t a l , unweit der Syn

agoge, gegen die Et . Niclascapelle zu, und v i e r Iudenhäu-

ser daselbst, schenkte Maximilian gleichfalls der Stadt; allein 

die Regierung verlangte, daß sie dieselben von den Juden 

erkaufen sollte, und man erneuerte hierauf das Ansuchen um 

Ileberlassung dieser Häuser mit dem Vorgeben, dort die Fleisch

bänke errichten zu wollen, um den Hauptplatz von den höl

zernen Fleischbänken und Hütten, welche bisher dort gestan

den, zu reinigen. — Nach zwei Jahren erkaufte die Stadt 

von der Iudengemeinde acht Häuser — die Rafelzeil ge

nannt — und ein altes baufälliges Haus, das vor Zeiten 

das Iudenspital war (sammtliche Häuser am Platz und um 

die Allerheiligenkirche gelegen), und Marimil ian den I u d e n -

f r i e d h o f und einen daran stoßenden Gartens). 

Wie in Neustadt, so ging es in Gräh, Iudenburg, 

Marburg, in Kärnthen und Kram. Das Edict wurde überall 

ebenso schnell ausgeführt, als in der Folge unabänderlich fest

gehalten. Die österreichischen Landstände scheinen indessen dem 

Beispiele ihrer Nachbaren nicht gefolgt zu sein; denn so schwan

kend auch das Verhältniß der Juden unter Maximilian hier 

sein mochte, wir treffen sie doch immerfort sowohl zu Wien, 

^ s auch auf dem flachen Lande. Bestimmtere Nachrichten 

über ihre Lage erhalten wir doch erst durch die Z u d e n o r d -

*) V i he im, Chronik I. 106. 
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nul lst , welche Ferdinand l . im Jahre 1528 bekannt machell 

ließ. Sie ist ebenso merkwürdig als erste S a h u n g , die 

seit den Vernichtungstagcn von 1421 erfloß, wie als offener 

Ausdruck der Gesinnung, welche nun von Oben herab den 

Juden gegründet gelten soll. Auffallend genug ist sie bisher 

ganz unbeachtet geblieben; was um so mehr zu bedauern, da 

ohne sie schon die nächste Zukunft nicht hinlänglich gewürdigt 

werden kann. W i r theilen sie daher auch hier wortlich mit. 

„Ordnung, wie es füran mit den inländischen und a n 

gesessenen Juden, so königlicher Majestät Kammergut sind, 

auch den ausländischen, fremden und unbekannten, durchzie

henden oder dergleichen Juden, die allher gegen Wien kom

men, gehalten soll werden, dadurch die Beschwerung und 

Last, die ihrethalben derselben Etadt Wien und dem gemei

nen Mann durch derselben Juden Handthierung, Gewerb und 

Wucher und dergleichen heimliche Händel und Praktiken ent

stehen und bisher eingewachsen sind, unterkommen und ver

hütet werden. Doch Alles auf königlicher Majestäten Wohl

gefallen und weitere Verordnung gestellt." 

„Fürnemlich welcher Jude in diesen nicderösterreichischen 

Fürstenthümern und Landen wohnt und gesessen und königli

cher Majestät Kammergut ist, der hinfüran herkommt und in 

oder vor der Stadt Wlen länger, als über Nacht, bleiben 

wollte und vor jehtgedachter königlichen Majestät Regierung, 

dem Landmarschall oder Vihdom in Rechten oder andern sei

nen Sachen und Geschäften was zu thun oder zu handeln 

hat, daß sich derselbe Jude, alsbald er hierher kommt und 

länger als über Nacht hier bleiben wollte, und in seinen 
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Sachen zu handeln vorhat, zur Stunde oder doch aufs 

längste des andern Tages, als er desselben Abends davor 

hierher gekommen ist, zeitlich und Vormittag, vor jeder der 

jehtgemeldeten Obrigkeiten, davor er, wie oben angezeigt 

ist, in Rechten oder sonst zu thun und zu handeln hat, an

sagen und gründlich vernehmen lasse, was seine Sachen, Hän

del oder Geschäfte seien. Dieselbe jede Obrigkeit, dabei oder 

davor er also zu thun hat, soll ihm durch einen Z e t ^ l . 

nach Gelegenheit seiner Sachen und Geschäfte, ungefährlich 

anzeigen und eine schriftliche Urkunde geben, wie lange der

selbe Jude hier zu bleiben hat. Desselben Bescheids und 

Erlaubniß mag sich alsdann derselbe Jude ohne MänniglichS 

I r rung und Beschwerung behelfen, und seiner Sachen und 

Geschäfte daselbst auswartcn und darüber nicht länger, als 

ihm durch dieselbe Obrigkeit erlaubt ist, heimlich oder öffent

lich hier bleiben." 

„Und so also ein Jude in seinen Sachen und Geschäf

ten hier ist, solider allweg das jüdi^sHe Het^chLn unver-

deckt und unverborgcn vorn an seiner Bekleidung tragen^ da

durch er von den Christen erkannt und darin, als billig ist, 

ein Unterschied gehalten werde." 

„ Auch sollen die Juden bei schwerer Strafe in der Stadt 

Wien oder den Vorstädten kein.evlei Ha.n,dshieruna, Gewerbe 

oder W e W ^ ^ t . . . . V e n i g oder viel treiben oder handeln, ih

nen auch alle H e r b e r g e n bis auf zwe i H ä u s e r , die 

ihnen doch nicht in Winkeln ausgezeigt und benannt werden 

sollen, verbotenem. Und welcher Jude hierüber, er habe 

iu schaffen oder nicht, anders wie oben steht, betreten oder 
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gefunden und ausgekundschaftet würde, der soll schwer darum 

gestraft werden." 

„ A u s l ä n d i s c h e J u d e n b e t r e f f e n d , dann von we

gen der ausländischen, fremden und unbekannten Juden, die 

gleichermaßen allher gegen Wien kommen und nicht K a m 

m e r g u t sind und die zu thun oder zu schaffen haben, oder 

aber sonst hier durchziehen, Yassiren oder reisen und länger 

als über Nacht hier bleiben wollen — dieselben Juden sol

len sich auch von Stund an oder des andern Tages am 

Morgen zeitlich und^ nämlich Vormittags, als sie Abends zu

vor hergekommen sind, dem S t a d r i c h t e r daselbst zu Wien 

allzeit anzeigen und darüber auch nicht länger, als ihnen 

durch denselben Richter nach Gelegenheit ihrer Geschäfte er

laubt wurde, bleiben heimlich oder öffentlich." 

„Auch sollen dieselben fremden, ausländischen und unbe

kannten Juden bei schwerer Strafe in der genannten Stadt 

oder in den Vorstädten ^ ' " v l i ' i Handthjei-una^ Gewerbe oder 

WecW.,tteibs,n, dazu auch nicht anderswo, dann in den zwei 

ausgezeigten und benannten gewöhnlichen Iudenherbergen ein

ziehen, und welcher ausländische, fremde oder unbekannte Jude 

hierüber, er habe zu schaffen oder nicht, anders als wie 

oben vermeldet ist, betreten, gefunden oder ausgekundschaftet 

würde, der soll darum nach Ungnaden gestraft werben." 

„Und dieweil die Regierung im Namen der königlichen 

Majestät fürgenommen und für gut angesehen hat, solche oben 

begriffene Ordnung dem Gebrauche nach, öffentlich in der 

Stadt Wien aus den gewöhnlichen Plätzen berufen und ver

künden zu lassen, damit männiglich Wissen empfangen möge, 
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so bedenkt sie doch, wenn solcher Ruf dermaßen in der Stadt 

hier öffentlich geschehen sollte, daß solches den Juden auf dem 

Lande, in D o r f e r n , Märkten und der Erde, da sie ihre 

Wohnung haben, oder ihrer Nahrung nach hin und wieder 

ziehen, bei dem gemeinen Manne große Verachtung, Unwi l 

len, Nachtheil und Gefährlichkeit gebären möchte, und be

sonders bei den leichtfertigen Personen, die dann vorgeben 

möchten, als wäre den Juden die Stadt Wien durch große 

Verbrechen und Nebelthaten verboten, warum sie dann die

selben bei und neben ihnen dulden oder lieben sollten, und 

deshalb Ursache gegen der Juden Leib, Leben, Habe und 

Gut zu nehmen und zu schöpfen sich befleißen würden, wie 

der Regierung dann deswegen durch die Juden eine lange 

Schrift fürgebracht worden ist, auch daß die Regierung recht

licher und besser gedeihe — diese Ordnung allein den vor

gemeldeten Obrigkeiten, als nämlich dem Landmarschall, V ih -

dom und Stadtrichter zu Wien anzuzeigen, obbestimmter M a 

ßen darob zu halten und ihr Aufmerken zu haben, zu ver

schaffen und zu verordnen wissen, auch nachmals den Juden, 

so in diesem Lande unter der Enns in der Nähe gesessen 

oder wohnhaft sind, zu verkünden und anzuzeigen, damit sie 

sich und die andern Juden hierin warnen, und solches unter 

einander selbst verkünden und darnach zu richten wissen, und 

der Sorgen und Lasten, die ihnen den inwohnenden Juden 

begegnen möchten, entladen und darin mit Gnaden bedacht 

werden." 

„Aber der fremden und ausländischen Juden halber, da

mit sich dieselben nicht ausreden möchten, als hätten sie die-

8 
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ser Ordnung nicht Wissen gehabt, ist der Regierung Gutbe-

dünken, baß dieses Fürnehmen, soviel eS die ausländischen 

und fremden Juden berührt, allein durch eine öffentliche Ae-

rufung ermittelt werde, dadurch solches den fremden Juden 

desto eher zu Gehör komme, und sie sich gleichermaßen dem

selben gemäß zu halten und darnach zu richten haben." 

Welcher Unterschied zwischen dem Privilegium Friedrich 

des Streitbaren, das Albrecht I I I . im Jahre 1379 noch fast 

wörtlich bestätigte, und — dieser Ordnung.' Dort sollen die 

Juden frei und ungehindert durch alle österreichischen Lande 

ziehen und wandern, ü b e r a l l sich n ieder lassen können; 

hier ist der Aufenthalt in Wien, der länger als eine Nacht 

dauert, von höchst beschränkenden Maßregeln abhängig. Da

bei gesteht man öffentlich, daß eS keineswegs Verbrechen 

sind, die ein solches Verfahren nothwendig machen, und das 

Edict wi rd , um nicht böses Blut zu erzeugen und leicht

fertigem Gesindel Veranlassung zu geben — Gewaltthaten 

auszuüben, soviel wie möglich geHelm gehalten. Die wab« 

Ursache M u t ^ i l l bMn ^ n . den^poMschen Äe l tU t tWnUm. zu 

liegen — in b ^ ^ o ß e n TürkenMghr; wenigstens müssen 

bald hierauf die Juden mit aller Gewalt auch S p i o n e des 

Erbfeindes christlichen Namens sein! Diese neue Variation 

über das alte Thema „Iudenverbrechen" wurde, merkwürdig 

genug, von Protestanten angestimmt und zwei Jahrhunderte 

fort nachgesungen. 

Uebrigens ersehen wir aus der angeführten Ordnung, 

daß die Juden außer Wien, auf dem I M n Lande noch 

ruhig wohnttn. und ihre Geschäfte besorgten, was denn auch 
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durch das Patent vom 17. November 1543 bestätigt wird. 

Diesem zu Folge gebietet Ferdinand I . , keinem Juden ohne 

P a ß b r i e f zu gestatten, auf den Wochen- und Jahrmärkten 

Handel zu treiben. Es gab also immer welche in Öster

reich, die befugt waren, die Märkte zu besuchen, denn nur 

jene sollten angehalten werden, „die von uns oder der nie-

derösterreichischcn Regierung keinen Paßbrief hätten" *). Und 

wie wenig auch in dieser Beziehung die f r ü h e r e n Bestim

mungen von den He r r scha f t en gehalten worden, beweift 

eben das genannte Patent: 

„ S o kommt uns doch darüber glaubwürdig für, daß 

nicht allein solchen unsern Mandaten nicht gelebt, sondern den 

Juden gestattet und zugegeben werde, auf den Jahr- und 

Wochenmärkten feil zu haben und Kaufmannschaft zu treiben, 

was den Unterthanen und Bürgern in Städten und Märk

ten in Oesterreich unter der Enns zum Nachtheil und Ab

bruch gereicht." 

I n keiner Urkunde wird unsere Ansicht, daß alle Ju

denverfolgungen von den Städten ausgegangen, so bestimmt 

und klar ausgesprochen, wie in der vorliegenden. Der Adel 

erlaubte den Juden fortwährend auf seinem T e r r i t o r i u m s ^ 

Bewegung; je mehr aber Ferdinand in andern Beziehungen 

dem Städtewesen beschränkend entgegentrat"), desto mehr mußte 

* ) Auch den christlichen Haufleuten und Krämern war es ver
boten, ohne Paß die Markte des Landes zu besuchen. 

* * ) 6 r hob die alten Stadtrechte auf, verbot Zünfte und I n 
nungen u. s. w. 

8 * 
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er geneigt sein, den alten Wünschen der Bürger, in Rück

sicht der Juden, freundliches Gehör zu geben; dabei unter

stützte ihn die Ansicht seiner Zeit mehr, als alle seine Vor

gänger, denn die Lehren des römischen Absolutismus waren 

bereits zu einer großen Herrschaft gekommen, und statt „Kam

merknechte" sehte man nun ungescheut — „Kammergut." I n 

diesem Geiste fuhr denn auch Ferdinand fort, die Juden zu 

behandeln und — auszurotten. Er erlaubte ihnen, mit Aus

nahme des sogenannten Mandeljuben in Ziserstorf, nur den 

Aufenthalt zu G ü n s und E isens tadt — beide Städte 

gehörten damals zu Oesterreich — und als sich zeigte, daß 

dessenungeachtet auch Juden an andern Orten vorkamen, und 

die Gutsbesitzer ohne alle weitere Anfrage sie aufnahmen, 

erließ er am 31 . Jänner 1544 ein neues Patent, in dem 

es unter Anderem hieß: 

„ D a solches nicht allein der Landesfreiheit und des

sen Ordnung entgegen ist, sondern auch zu bedenken kommt, 

daß der arme gemeine Mann durch den Besuch und wuche-' 

lischen Contract der Juden hochgedrüngt und beschwert, auch 

dazu den leichtfertigen Personen zu Diebstahl, Entfremdung 

anderer Güter und dergleichen nachtheiligen Handlungen und 

Sachen viele Anleitung, Reiz und Ursache gegeben werde, 

sich auch darüber bei den beschwerlichen Kriegsläufen, besoli-

ders weil der Erbfeind der Christenheit, der Türke, dem Lande 

nahe sei, allerlei Venätherei und Zubringen bei ihnen zu 

besorgen, und somit der l. f. Wille nicht ist, die Juden der

maßen in den Erblanden dermalen zu gedulden, so werde, 

bei sonstiger schwerer Ungnade und Strafe, befohlen, daß, 
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wo sich die Juden, außerhalb GünS und Gisenstadt, und mit 

Ausnahme des Mandeljuden zu Ziserstorf, häuslich niederge

lassen haben, sogleich aus den obrigkeitlichen Bezirken und 

außer Landes geschaffet, und dieselben ohne l. f. Bewil l i 

gung oder besondere Gestattung daselbst häuslich weder nie

derlassen, noch ihnen auf eine andere Art der Aufenthalt 

gestattet, und hiemit dermaßen gehorchen sollen, damit der 

arme gemeine Mann desto weniger belästigt, und dem Lande 

und seinen Bewohnern der Juden halber Schaden verhü

tet werde." 

Aber auch dieses Mandat blieb ohne nachhaltige Wir

kung, und es ist mehr als wahrscheinlich, daß es Ferdinand 

selbst damit nicht so ernst gemeint habe. Zu dieser Annahme 

veranlassen uns wenigstens die Vertreibungsedicte, die er später 

gegeben und selbst immer wieder zurückgenommen hat. W i r 

kennen keine Verordnung, durch welche er außer den genann

ten Orten noch andere den Juden zum Aufenthalt angewiesen 

hätte, — gewiß ist es indessen, daß diese ohne Unterbrechung 

in sehr vielen andern gewohnt und Häuser besessen haben. 

Selbst das Generale vom 1 . August 1551, das den Juden 

gebot, an ihren Oberröcken, auf der linken Seite der Brust 

einen gelben Ning zu tragen ^ sticht im Allgemeinen nur 

von e t l i chen O r t e n , in welchen die , / I u d i s c h a t t ' zu 

wohnen und thronen aus Gnaden zugelassen." UebrigenS be

reitete eben dieses Generale die Juden hinlänglich genug auf 

die nächstfolgenden vor. Wenn es darin heißt: „unangesehen 

aller Statute, Ordnungen, Sahungen, Eremptionen und Frei

heiten, so sie gemeiniglich oder ihrer etliche von weiland 
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unfern Vorfahren, Kaiser, Königen und regierenden Landes

fürsten löblichen Gedächtnisses oder von uns erlangt haben — 

welche wir hiemit in Kraft dieses Briefes gänzlich derogirt 

haben wollen", so konnte sie das Mandat von^ 2. Jänner 

1554 nicht mehr befremden, welches bestimmte, daß sie bis 

zum nächsten Johannistage, also nach einem halben Jahre, 

„mit ihren Weibern, Kindern, Gesinde, Hab und Gut, ohne 

Jemandes I r rung, Verhinderung oder Beschwerung, die nieder

österreichischen Lande und Gdrz räumen und verlassen sollen." 

I n dem Augenblick, als ein Machtgebot sich nicht scheut, 

öffentlich Rechte und Freiheiten zu vernichten, die auf ew ige 

Z e i t e n gegeben worden sind, steht Alles zu befürchten. I n 

dessen auch dieses Edict wurde nicht so ernst genommen, als 

es sich ankündigte; schon am 3. Apri l 1554 erstreckte Ferdi

nand die gegebene Frist wieder, und zwar auf ein ganzes 

Jahr, „damit die Juden ihre Schulden von den Christen ein

bringen, ihre H ä u s e ^ W e i n g a r t e n ,md lNüter ver-

kaufen und zu Geld machen können." 

Diese Frist wurde noch einmal (31. März 1555) um 

ein Jahr verlängert, und als sich der Johannistag des Jahres 

1556 näherte, erließ Ferdinand abermals ein Patent (9. April) 

und erlaubte den Juden noch ein Jahr zu bleiben, immer 

unter dem Vorwande, daß die nöthigcn Ausgleichungen ge

schehen und die Juden das Ihre erlangen mögen*). Wi r 

können und wollen hier nicht der Vermuthung Platz geben, 

* ) T . Anmerkung 23 — als Probe elnes solchen Verlängerung«-

edictes. 
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als wäre» die alten Kunstgriffe, Summen zu erpressen, wieder 

thätig geworden; wahrscheinlich war eS ein Versuch der Re

gierung, um so, zum Vorcheile der Juden, gegen die Auf

regung zu agiren, die nun von den Predigern des Luther-

thums unter das Volk gebracht wurde. 

Dieselbe Procedur zeigte sich auch bei den Verbannungs-

Patenten der Jahre 1567 und 1572. und selbst jene von 1614. 

und 1625 waren nicht ernstlicher gemeint. Kaum sind sie er

schienen, so haben wir schon wieder Beweise, daß die Juden 

ruhig in Wien und auf dem Lande saßen, mit den ständischen 

Gutsbesitzern Geschäfte abschlössen und selbst Grundstücke und 

Häuser besaßen. 

Daß im siebenzehnten Jahrhundert das Bestreben der 

S t a a t s v e r w a l t u n g geradezu dahin ging, die Juden zu 

verdrängen, geht aus den vorhandenen Bestimmungen keines

wegs so entschieden hervor, wie Barthenheim annimmt. Es 

fehlte allerdings nicht an Anfeindungen; eS fehlte aber auch 

nicht an warmen Vertretern, und die paar Schritte, die von 

der Regierung im obigen Sinne gethan wurden, geschahen nur 

hier wieder mehr im Geiste einzelner Elemente, als nach einem 

festen, allgemeinen Grundsätze. Die Staatsverwaltung nahm 

vielmehr, offen und stillschweigend, immer wieder die harten 

Beschlüsse zurück und ließ Ausnahmen zu, häusig nicht ohne 

bemerkbares Streben, der aufgeregten Volksansicht auf diese 

Weise entgegen zu wirken. 

Dabei läßt sich freilich nicht übersehen, wie der Zustand 

der Juden fortwährend ein sehr schwankender und rechtloser 

blieb; allein eS liegen Urkunden in Menge vor, die zumin-
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best beweisen, daß die Verbannungsedicte nie ausgeführt, und 

die Beschränkungen nur sehr einseitig gehandhabt worden sind. 

Einige Beispiele mögen hier genügen. 

Auf eine geschehene Anfrage entschied im I . 1615 

die Regierung, daß die Juden zu Ebcnfurt und Aschau, ob-

schon sie in Wien zum T h e i l e abgeschafft worden, dennoch 

ihr altes Recht fort genießen und in beiden genannten Orten 

zu verbleiben haben sollen, und eine kaiserliche Resolution 

vom 9. November 1622 bewilligte der i n W i e n b e f r e i t e n 

Iudenscha f t Mar Schwanscr's Haus am Kienmarkt zur 

Aufrichtung einer Synagoge. 

Durch Beschluß vom 15. Jänner 1627 wird auch den 

Herrschaften, welche J u d e n zu ha l t en be fug t s ind, 

untersagt, ihre Mauthen den Juden in Bestand zu geben, und 

mit dem 5. Apri l 1629 erscheint die in W i e n be fug te 

Iudenschaft um einen damals zu ihrem B e g r ä b n i ß erhal

tenen Grund in der Roßau (wo jetzt das Iudenspital ist) 

mit der Verbindlichkeit all die Gewähr geschrieben, daß sie 

die Gewähr von 10 zu 10 Jahren erneuern soll, was sie 

auch, nachdem ihr noch ein öder Grund zur Erweiterung des 

Friedhofes überlassen worden war, am 11. October 1641 that. 

Die Juden wohnten damals in der Leopoldftadt, in dem 

sogenannten unteren^ Wörth, und ihr Bezirk, der dicht an der 

Klostermauer der Karmeliter lag und längs der Hauptstraße 

sich bis gegen die Augartcnstraße erstreckte, hieß allgemein 

die Z u H M M . Sie war mit Mauern und Thoren versehen 

und hatte zwe i Synagogen, von denen die eine die alte, 

die andere die neue genannt wurde. Die alte war daö Ge-
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bände, das noch später im Karmelitergarten zu sehen war; 

die neue stand auf dem Platze der heutigen Leopoldskirche. 

Die Grundherrlichkeit übeVblejen Bezirk besaß damals das 

Bürgerspital, und so wurde denn am 18. December 1655 

zwischen dem Wiener Magistrate im Namen des Bürgerspitals 

und der Iudenschaft ein Vergleich abgeschlossen, der auch am 

20. Juni 1656 die kaiserliche Bestätigung erhielt, und ver

möge welchem die Juden, ihrer dortigen Häuser ussh Orfmkp 

wea.cn, für die zehnjährige Gewährsveränderung 100 Fl . und 

für die ihnen von dieses Häusern zum selbstetgenen Genüsse 

überlassenen grundherrlichen Gerechtsame 400 F l . entrichten 

mußten. 

Für die Juden, welche außer Wien um diese Zeit leb

ten, war das Patent vom 9. Apri l 1652, das Barthenhelm 

nicht kennt, bestimmend und wichtig: 

„Obwohl Ihre kaiserliche Majestät jüngsthin ein öffent

liches Patent publiciren lassen, daß alle auf dem Lande woh

nenden Juden in dem angesetzten Termin aus dem Lande 

abziehen sollen; so hätten sich doch Ihre kaiserliche Majestät 

aus gewissen und erheblichen Ursachen gnädigst resolvirt, daß 

gedachte Juden, an jenen Orten und unter jenen Obrigkeiten, 

allwo sie sich bisher befunden, in der Anzahl, wie sie anjeht 

sind, ohne weiteren Unterschleif noch ferner geduldet werden 

mögen, und weil sie Ihrer kaiserlichen Majestät als Herren 

und Landesfürsten einen gewissen Tribut von jährlichen 4000 

Gulden zu geben haben, daß sie zur richtigen Bezahlung und 

Abführung desselben angehalten werden. ? i » t , den 9. Apri l 

1652." 

http://wea.cn
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Wenn diese Verordnungen auch keineswegs geeignet sind, 

den Zustand der Juden als einen günstigen zu bezeichnen, so 

genügen sie doch hinlänglich, die Behauptung Barthenheim'S 

zu widerlegen. Die Regierung iß allerdings, den Juden 

gegenüber, in einer —-

sie erläßt Verbannungsedicte, welche nie ausgeführt werden, 

sie zieht hier neue Schranken, während sie dort die alten 

aufhebt, und beschränkt augenblicklich selbst ihre schärfsten Maß

regeln wieder. Dieses Verfahren würde, auch angenommen, 

das so sehr unwürdige Motiv augenblicklicher Gelderpressung 

habe mitgewirkt, kaum erklärbar sein, wenn man nicht wüßte, 

durch welche Elemente die Regierung in eine so peinliche Lage 

gekommen war. Je größer die Opfer waren, welche man 

von den Städten forderte — und die Wunden des dreißigjäh

rigen Krieges, die Kämpfe in Ungarn forderten keine geringen 

— desto mehr mußte man sich geneigt zeigen, in scheinbar 

untergeordneten Dingen ihren Wünschen nachzugeben. Der 

alte Ruf wider die Juden erscholl immer von Neuem aus 

ihrer Mi t te*) , und dabei wurden sie jetzt von den Jesuiten 

auf das Kräftigste unterstützt. Je mächtiger diese seit Ferdi

nand l l . wurden, desto mehr wuchs die Gefahr, nicht so sehr 

* ) Der Ooä«x reo. 69 l . in der kaiserlichen Bibliothek enthält 

eine solche Bittschrift, welche um das I . 1638 vom Bürgermeister und 

Nach der Stadt Wien an Ferdinand I I I . beim Antritt seiner Re

gierung überreicht wurde: „Die Juden von der Stadt wo nicht aus 

dem ganzen Lande, doch auf 3 melbl wegs auözuschaffen, und zwar die 

ganze Iudenschaft gesambst und sonders, niemants davon ausgenommen, 

ungeh inder t i h r e r etl icher p r i t e n b i r t e n F r e i h e i t e n . " 
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wegen des Ginflusses, dm sie auf die Gemächer des Volkes 

nahmen, sondern wegen ihres politischen Übergewichtes im 

Augenblicke der Entscheidung. Es bedurfte nur eines unbe^ 

deutenden Umstandes — und ein neuer Schlag war unab

wendbar, so sehr die übrigen Männer der Regierung auch 

dagegen sein mochten. 

Die Geschichte der nächsten Zukunft zeigt dieses zur 

Gsnüge; wie schnell aber die Bürger Wiens immer entschlossen 

waren, ihrem Hasse zu folgen, ersehen wir aus den Vor

fällelt des Jahres 1665. I n einem Graben nächst der Juden-

stadt wurde ein Frauenzimmer gefunden, das alle Spuren 

gewaltsamen Mordes trug. Nun war nichts natürlicher, als 

die sämmtlichen Juden dieser Frevelthat anzuklagen; Lieder, 

Pasquille, Kupferstiche und im Druck erschienene Zeitungen 

reizten das Volk, und die Aufregung wuchs in Kurzem zu 

einem solchen Grade, daß sich die Regierung am 22. Sche^ 

-4emb«r.^enöthigt sah, ein förmliches Schutzpatent für die 

Juden bekannt zu machen^). Dies war aber auch von ihrer 

Seite der letzte Versuch, das schwerdrohende Gewitter abzu

wenden; bald mußte sie nachgeben, und die so berühmt ge

wordene Iudenvertreibung von 16SA trat ins Leben. Ueber 

ihre nächste Veranlassung wollen wir zuvörderst zwei gleich

zeitige Belichte hören, von denen der eine den Jesuiten,. 

W a g n e r * ) , der andere den protestantischen Geschichtschreiber 

Kaiser Leopold's, den berühmten R t n k zum Verfasser hat. 

?. I. p. 230. 
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Der Erstcre erzählt zum Jahre 1669: 

„Bevor die Erzherzogin Glconora nach Polen reiste, 

wurde ihr außer audern Spielen ein Hofball gegeben, wel

cher bald ein großes Unglück verursacht hätte; denn die 

Kaiserin Margarctha, sei es, daß ihr Blut ungewöhnlich auf

geregt wurde, oder aus einer andern Ursache, fiel in ein 

kleines Fieber und kam vorzeitig nieder. Das Kind hatte 

nur soviel Leben, daß es getauft werden konnte. Um sich 

«tun Gott dein Netter dankbar zu bezeigen, erhielt sie durch 

fiele Vit ien von ihrem Gemahle, was sie schon lange gesucht 

Hatte, daß nämlich die Iudeu, deren Anzahl groß war, aus 

Wien und Oestcrreich verbannt werden. Viele Beschuldigungen 

und Verdrehen befleckten das Volk. Sic hatten h a ^ e Ein-

denen sie den Zustand von 

Wien und ganz Deutschland insgeheim mittheilten; sie wurden 

öfter durch klare Anzeichen beim Vcrrath überrascht, aber ent

schlüpften ebenso oft durch Bestechung der Untersuchung, oder 

dem Urtheile, indem sie die Klage loskaufte»; denn Niemand 

ist verschwenderischer als sie, wenn sie für die Gemeinde 

handeln. Die weite Vorstadt ist durch die dazwischen strö

mende Donall voi: der Stadt getrennt, und diese war das 

gewohnliche Asyl durch gleiche Laster befleckter und öffentlich 

preisgegebener Menschen, und dnrch häufige Aufläufe verrufen. 

Daß Kinder oft gestohlen oder von armen Müttern verkauft, 

daß Bürger durch Ungeheuern Wucher niedergedrückt, daß Viele 

durch Nachstellungen und im Streite getödtet wurden — ward 

ihnen zur Last gelegt. Auch wurde ihnen zugeschrieben, daß 

um dicselbige Zeit eine so heftige Feuersbrunst die Burg er-



125 

griffen, daß die Kaiserin Wittwe und die Erzherzoginnen kanin 

ihr Leben retteten Uebrigens drang Margaretha durch, 

und die edle Ctadt wurde, was die Stände Österreichs 

und vorzüglich der Bischof von Neustadt Kollossicz oft ver

gebens gesucht hatten, v M ^ H ^ M e ^ n ^ c ^ r m ü A Diese, nach

dem sie den traurigen Ausspruch vernommen, cilteu zu ihren 

Beschützern, versuchten die Einflußreichsten durch Geschenke, 

versprachen Ungeheueres, wiesen ans ihre Freibriefe und die 

Dienste, welche sie den Erzherzogen geleistet, boten eine un

geheure Summe Geldes, verpflichteten sich zu jeder Strafe, 

Wenn man ihnen nur die Auswanderung nachsähe. Nachdem 

man die Sache überlegt, waren ihre Bitten und Versprechen 

fruchtlos; Allen wurde befohlen, binnen sechs Monaten das 

Land zu verlassen." 

Der sonst wohl unterrichtete Rlnk erzählte zum I . 1 6 7 0 : 

„ Z u Wien geschah eine große Veränderung mit den 

Juden; denn weil die K a i s e r i n denselben noch aus Spanien 

her sehr gehässig war, und sie nicht vor den Augen sehen 

konnte, die ungar i schen P r o t e s t a n t e n sich auch in ihren 

Suppliqucn darauf beriefen, daß man mit den ärgsten 

Feinden des Kreuzes Christi erträglicher als mit ihnen ver

führe und ihnen in Wien selbst freie»: und sichern Aufenthalt 

und eine Synagoge verstattcte, worin doch so viele Lasterungen 

gegen den Heiland ausgestoßen würden, und endlich der 

B ischo f von Neustadt dem Kaiser in einer Predigt zu 

Gemüthe führte, was für Echandthaten von den Juden nicht 

nur allein verübt würden, wie von ihnen unterschiedliche 

Christen heimlich ermordet und alle Dieberei getrieben würde; 
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sondern daß sich auch in dem Schweden- und Türkenlnege vine, 

feindliche Offiziere nnd Soldaten in jüdischer Kleidung in die 

Etadt praktleirt, wie ferner die Kupplercien und Vcrhellung 

der Jungfern-Kinder bei ihnen so gemein gemacht, daß in 

wenig Jahren Fiele hundert Kinder bei ihnen verborgen, be

schnitten und auf jüdische M gezogen worden, und hatte noch 

unlängst ein vornehmer Cavalicr durch einen Juden eine 

Dame zu sich kommen lassen, welche er gcnothzüchtigt nnd 

hernach anch den: Juden, damit er sich seiner Verschwiegen

heit versichern möchte, zur Unzucht erlaubt; also resolvirte 

der Kaiser endlich die Indcn aus Wien ganzlich zu verbannen, 

(>. und liest den ^ 7 Februar unter Tromvetenschall öffentlich aus

rufen, daß alle Juden aus Wien weichen und keiner bei Lcib-

und Lebcnsstrafe sich am Abend em-poi-is Nllristi allda blicken 

lassen soll. Mußten sie also bei 1400 aus Wien ziehen und 

wurden ihre zwei Synagogen zu Kirchen dem heil. Leopold 

und Margaretha eingeweiht. Zu der Kirche zum heil. Leopold 

legte der Kaiser selbst den ersten Grundstein, und war eine ver

goldete Tafel darin anfgehangen, auf deren einen Seite man 

Folgendes las: 

„ Z u Ehren unsers Herrn Jesu Gottes und Marien Sohn, 

und zur 

Ewigen Gedächtniß des heiligen Leopoldi Marggrafens 

zu Österreich ist der erste Stein gelegt worden, 

N V O I H X den XVI I I . Augusti." 

auf der andern Seite stand: 

„Demnach die Juden von hier völlig sind allsgeschafft wor

den, als hat der großmachtigste Kaiser Leopold von 
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Oesterreich diese ihre Synagoge, als eine Mörder

grube zum Hause Gottes aufrichte,:, und heil. Leopold 

Marggrafen und Beschützern Österreichs, dediciret, und 

dem Katholischen OWWuch nach, einweihen lassen, im 

I . 1670." 

Diese zwei Berichte, mit denen alle übrigen mehr oder 

weniger übereinstimmen, lassen wohl über die eigentliche Ur

sache der so ernsten Maßregeln keinen Zweifel übrig. Wie 

früher immer, bewegen sich auch dieses M a l alle Anschuldi

gungen nur im Allgemeinen, und das etwaige Verbrechen 

des E i n z e l n e n wird der G e sa m in t h ei t zur Last gelegt. 

Merkwürdig bleibt es, wie Wagner den Umstand ^dasi man 

nie Beweise der begangenen Missethaten aufstellen konnte, 

zu erklären sncht: „ S i c , die Juden nämlich, wurden öfter durch 

klare Anzeichen (miraculi» ?) beim Verrath überrascht; aber 

entschlüpften ebenso oft durch Bestechung der Untersuchung, 

oder dem Urthcile, indem sie die Klage loskauften." Der 

gelehrte Jesuit hat denn selbst in seinen historischen Forschun

gen gefunden,, daß alle Verbrechen, mit denen man seit je 

die Judenverfolgungen zu motivircn oder zu bemänteln suchte, 

nie thatsächlich begründet worden sind! — 

Den Ausschlag gab dieses M a l also die Kaiserin, und 

Welchen Antheil die Jesuiten dabei hatten, gestanden sie selbst 

in einem— Gradusbüchlein, das im nämlichen Jahre, 1670, 

an der Universität auSgcthcilt wurde. Sic feierten das Er

eignis) in einem langen lateinischen Gedichte und bezeichneten 

cs geradezu als ein Werk der Heiligkeit. 
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Als i m S t a a t s r a t h e die Frage erörtert wurde, waren 

gerade die bedeutendsten Männer desselben gegen die Maß

regel. W i r haben eine Handschrift gesehen, welche die An

sichten der Einzelnen namentlich Msühr t , und es ist im hohen 

Grade merkwürdig, wie die Meisten sehr wohl die letzte Ver

anlassung (die Kaiserin) kennen, kaum Einer es aber wagt, 

darauf hinzudeuten. Desto erkennbarer sind die Anspielungen 

der Jesuiten. D ie Gegenstände, die angeführt wurden, be

schränken sich daher fast durchgehends auf den bedeutenden 

Verlust, den die Kammer dadurch erleiden würde; nur zwei 

Räthe berührten die Rechtsfrage, und der eine, später ein 

allmächtiger Minister, Graf Iörger, sagte geradezu heraus, 

„was denn am Ende erfolgen müsse, wenn man zugestandene 

und theuer erkaufte Rechte ohne G r ü n d e mir nichts, dir 

nichts, aufhebe. Ein solches Verfahren zerstöre das Vertrauen 

in die Regierung auch unter den Christen" — u. s. w. — 

Indessen war ein zu bedeutender Einfluß auf das Ge-

müth des Kaisers gewonnen worden, als daß selbst so ge

wichtige Gründe sich hätten Eingang verschaffen können. Er 

unterzeichnete das Urtheil. 

Am 2. August 1669 sehte ein kaiserliches Patent die 

beständige Abschaffung der Juden und Jüdinnen, nicht nur 

aus Wien, sondern auch aus dem ganzen Lande fest. 

„ U m jedoch*) hiebei sowohl den Christen als den abzie

henden Juden, die mit Recht gegenseitige Forderungen hatten, 

hiezu verhülflich zu sein, wurden zwei Christen zu Kommissärs 

*) Wir folgen hier wörtlich den Angaben Barthenheim'S. 
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ernannt, welche, neben den Iudenrichtern, in der Iudenstadt 

alle Nagenden Parteien summarisch anhören, darüber nach 

Vernehmung der Beklagten sprechen und den Ausspruch so

gleich vollstrecken mußten. .Zugleich wurde, unter sonstiger 

kaiserlicher Ungnade, auch die Strafe bei Leib und Lebens 

ernstlich geboten, daß Niemand die abziehenden Juden und 

Jüdinnen, weder an ihrer Person noch Vermögen, vor und 

während ihres Abzugs, beleidigen und beschädigen soll; und 

den Abziehenden wurde mit Patent vom 6. August 1669 ein 

eigener Paßbrief und Zo l l - , Mau th - und Aufschlag-Freiheit 

ercheilt." ^ 

„ D i e von den Juden in Wien innegehabten Häxser 

Mußten in Folge Patents vom 14. Apri l 1670 in einem 

Peremtorischcn Termine geräumt, und durften nur den Wiener 

Bürgern verkauft werden, wenn sie solche Häuser kaufen woll

ten, daher diese aufgefordert wurden, wenn sie solche Häuser 

kaufen wollten, sich bei der zum Abzüge der Juden verord

neten Hofcommission schriftlich mit Benennung desjenigen 

Hauses, das Jeder zukaufen verlangte, unverzüglich zu melden 

und darüber die Behandlungs-Tagsatzung abzuwarten; worauf 

der Wiener Magistrat den Antrag machte, zur Bezahlung 

der jüdischen Gläubiger, die in Wien über die E M M M e 

^(jeht Ferdinandsbrücke) gelegene Judenstadt mit Einschluß aller 

Gemeinde- und Privathäuser, wie auch der alten und neuen 

Synagoge, um 100,000 Gulden käustich anzunehmen, auch, inso

fern man damit zur Tilgung der jüdischen Schulden nicht ge

langen konnte, noch darüber bis 10,000 Gulden beizutragen 

gegen dem, daß: 

9 
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1) Niemand wider den Willen des Magistrats in jener 

Iudenstadt sich niederlassen dürfe; 

2) der untere Wort!) wie bisher so noch immerfort von 

allen Hofquartircn frei bleibe; 

3) die aus der neuen Synagoge zu erbauende Kirche 

mit Einwilligung des Ordinarius durch weltlichen 

Priester beseht, und dem Magistrate das geistliche Vogtci-

und Patrouatsrecht darüber gelassen, endlich 

4) er weiter von Neuem nicht belästigt werde." 

„Dieser Antrag wurde, sammt den beigefügten Be

dingungen, vom Kaiser Leopold unterm 24. I u l l ^ l ü I U an

k o m m e n , und die Vorstadt erhielt nun den Namen Leopold-

stadt. Den Manen ihrer Vorfahren trachteten übrigens die 

abziehenden Israeliten ihre ruhigen Grabstätten zu wahren, 

und so erlegte eine einzige abgezogene Familie 4000 Gulden 

gegen dem bei dem Wiener Magistrate, daß derselbe die 

Begräbnisse und Gräber ihrer Vorfahren in der Roßau un

verändert belassen wolle, wogegen sich dieser durch einen Re

vers vom 12. Ju l i 1671 verpflichtete, deren Gräber und 

die darauf liegenden Steine, wie sie zur Zeit ihres Abzugs 

waren, mit einer Planke einzufrieden und unverändert zu 

lassen." 

Dies sind denn die Hauptmomente in der berühmten 

Judenverfolgung vom Jahre 1670. Daß sie nicht in allen 

Punkten gleich streng durchgeführt worden, beweisen die Kam

merrechnungen der Stadt Wien, in welchen sehr bald dar

auf wieder Toleranzgelder von tolerirtcn Juden jährlich in 

Empfang erscheinen. Die nachthetligen Folgen für den Staat 
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selbst bezeichnete ein eifriger Hofkammcrbeamter zwischen 1679 

bis 1689 in nachstehender Weise: 

„ D i e gewesene Iudenschaft und Gemeinde zu Wien hat 

jährlich ordinäre 10,000 Gulden gereicht, und weil sie ein

mal einen ziemlichen Nest anerboten und wachsen lassen, ist 

mit ihr tractirt worden, monatlich 1000 Gulden abzutragen, 

dabei es viele Jahre fort, nach Bezahlung des Restes, ge

blieben, also, daß auf das Jahr 12000 Gulden gekommen, 

hernach haben auch die Landjuden jährlich 4000 Gulden ver

wi l l igt , davon die erste Summe in das oberste Proviant

amt, und die andere in das Viccdomamt Deputat gewesen. 

Nachdem man die Juden Anno 1670 hinweggeschafft, haben 

d ie von W i e n anstatt der wienerischen Juden 10,000 Gul

den und wegen der Landjuden 4000 Gulden übernommen, 

die letzten aber hernach etliche Jahre diSputirt, so doch auch 

endlich zur Richtigkeit gelangt und bisher beschehen, daß durch 

angeregte AuSschassung der Juden bei den Manchen, der Münze, 

Aufbringung von Geldern, wie nicht weniger das Land we

gen Consumtion der Fische und anderer Victualien jährlich in 

50,000 Gulden v e r l o r e n ^ welches wohl calculirt, aber nie 

probirt worden. Dieses aber ist gewiß, daß sie vor etlichen 

Jahren, um gewisse Familien wieder einzunehmen, 300,000 

Gulden offerirt, so nun nicht mehr zu hoffen, weil die 

Vermöglichften gestorben, oder sich anderwärts niederge

lassen * ) . " 

* ) Teutsch Oefterreichisch ausgelegter Adler. IVlsc. 213 bei den 

n. ö. Ständen. 

9* 
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Der weiter, als die engherzigen Wiener Bürger, seh

ende Cameralist bezeichnet also den Schritt der Regierung als 

einen höchst nachteiligen. Von diesem Standpunkte aus muß 

man wohl auch die Thatsache erklären, daß so bald wieder 

einzelne Iudenfamilien in Wien und Oefterreich erscheinen. 

Schon am 28. Juni 1673 wurde den ausländischen 

Juden gestattet, die Jahrmärkte zu Krems, Laa, Netz und 

Mistelbach zu besuchen*), und gegen das Ende des Jahr

hunderts bestanden in Wien bereits wieber Iudenfactoreien 

mit besonderen Privilegien und Freiheiten. So erhielten die 

Juden Hvvenbeimex und Wertneimer am 11 . September 1699 

die Erlaubniß, „diejenigen Juden, welche sie zu ihrer Fac-

torei benöthigteu, laut des allergnädigst ertheilten Privi legi

ums, bei sich zu haben, jedoch selbe genau zu benennen, 

keine unnöthigcn, bei Vermeidung eines mehreren Einschens, 

einzubeziehen, und die Verzeichnisse derselben schleunig nach 

Hof zu geben, damit andere, die häufig hereinschleichen, sich 

mit ihnen nicht entschuldigen, sondern nach der bestehenden 

Verordnung abgeschafft werden können." 

Solche Verfügungen, so beschränkend sie immer erschei

nen, waren indessen keineswegs geeignet, den alten Haß der 

Wiener zu besänftigen und vor Allem ihnen den Triumph 

vergessen zu machen, den sie im Jahre 1670 feierten: sie 

*) Moch mit der Clause!: „Daß Ein Jude für den Andern in 

seinen Handlungen zu stehen, und also die Repressalien ohne Unterschied 

gegen dieselben gebraucht werden mochten." B a r t h e n h e i m , Politische 

Verfassung der Israeliten im Lande unter des Gnns, E. l'4. 
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warteten nur auf eine Gelegenheit, um von Neuem loszu

brechen. Diese ergab sich im Ju l i 1700, und der Ueber-

muth müßiger Gesellen, die nicht duldeir wollten, daß die 

Diener des Oppenheimer — gegenüber lachten, war die Ver

anlassung eines gräulichen Auflaufes. Das Thor des Hau

ses, in welchem Oppenheimer wohnte, wurde aufgesprengt, 

Alles in den Zimmern voll innen und außen entweder zer

schlagen oder fortgeschleppt, und endlich die Hasse geplündert. 

Am 21. Ju l i hielten kaiserliche Räthe um z w e i U h r 

Nachts in der Wachstube auf dem St . Peter Friedhof 

S tand rech t und ließen zwei Kerle, welche beim Raube 

ergriffen wurden, an die Fenstergitter des Iudenhauses auf

hängen, wodurch der Auflauf gestillt wurde. 

Am 30. Ju l i erschien nachstehendes Patent: 

„ W i r Leopold«, demnach in unserer kaiserlichen Resi

denzstadt allhier dieser Tage ein so ärgerlicher Auflauf des 

gemeinen Pöbels mit öffentlicher Plünderung des von dem 

Juden Oppenheimer bewohnten Hauses sich ereignet, indem 

das Hausthor aufgezwängt, die Zimmer von innen und 

außen, Wechselstube, Cassa, und Alles muthwillig ausgeraubt; 

darüber aber durch unsere niederösterreichische Regierung ein 

offenbares Erempel männigkch zum Abscheu, auf frischer That 

statuirt worden: 

So wi l l dennoch zu unscrm allerhöchsten Mißfallen ver

lauten, als ob an ein und andern Orten, Städten und 

Märkten, wo die, unserm Dienst und Schuh zugethane Iuden-

schaft ihre Handlung zu treiben befreit ist, derselben mit 

allerhand gefährlichen Bedrohungen zugesetzt werde. 
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Wann nun aber u n s « , als befehlen wir auch Allen 

und Jeden, daß ihr allen Juden, deren Wohnstädte und 

Sitze unserer kaiserlichen und landesfürstlichen Freiheit im 

Handel und Wandel genießen, wie nicht weniger allen an

dern fremden mit kaiserlichen Pässen versehenen Juden wider 

alle Thätigkeiten und gewaltigen Angrisse Schutz leisten, auch 

sofern einiges insolentes Gesindel zum wirklichen Angriff ver

messen sollte, den Urhebern zuvörderst sammt ihren Helfern 

und Zugeschlagenen, nach bestem Vermögen, mit allem Ernste 

und Fleiß nachtrachten, nacheilen, dieselben trennen, handfest 

machen, und nach Inhal t unserer Landesfürstlichen Landge

richts-Ordnung verfahren, nicht weniger den Beschädigten zu 

Erholung des Ihrigen in allen Wegen behülstich sein sollet." 

So endete der letzte, bekannte Versuch, selbstthätig und 

eigenmächtig gegen die Juden aufzutreten, und eS läßt sich 

bei diesem, wie bei allen früheren nicht übersehen, daß nur 

das schwankende Benehmen der Regierung selbst an solchen 

Auftritten Schuld war. Das endlose Geben und N e h 

men konnte nicht anders wirken; wer von der Regierung 

in jedem Augenblicke als rech t los behandelt w i rd , ist der 

Laune der Untergebenen verfallen, und dagegen bilden blose 

Patente keine Schutzwehr. 

'Das achtzehnte Jahrhundert ist übrigens ^reich M,ge-

sehlichen Bestimmungen für die Juden in Oesterreich und 

Wien ̂ .. allein sie tragen, wenigstens in der ersten Hälfte, 

noch immer das alte Gepräge, so daß man kaum im Stande 

ist, eine genügende Feststellung des herrschenden Verhältnis

ses zu versuchen. Während das eine Patent den Juden den 



135 

Aufenthalt in Wien erschwert und beschränkt (3. Nov. 1706), 

erlaubt das andere (26. März 1714) die Aufnahme in daS 

eben errichtete B a n k a l i t ä t s - I n s t i t u t unter Beaünitiaun-

gen, welche kaum_eMas^rl wünschen übrig lassen. Sie sind 

bei Varthcnheim ausführlich verzeichnet; auf den wir auch in 

Rücksicht der übrigen Patente bis zum Jahre 1740 um so 

ruhiger verweisen können, als diese für unsere Darstellung 

weder einen historischen, noch viel weniger aber einen juridi

schen Haltpunkt geben. 

Die Iudenordnungen und Gesehe, welche unter M a 

r i a T h e r e s i a erflossen (22. September 1753, 5. Ju l i 1755 

und 5. M a i 1764), sind allerdings auch noch kein Versuch, 

die drückende Lage der Juden zu verbessern; indessen die Zeit 

duldete wenigstens nicht mehr, daß man heute vernichtete, 

was man gestern zugestanden. Die Tage Ioseph's U. be

reiteten sich allgemach vor, und so sehr auch die einzelnen 

Bestimmungen der Iudenordnung von 1764 an die nächste 

Vergangenheit erinnerten, so war doch das Bewußtsein stark 

geworden, daß u n t e r und neben diesen keine weiteren Ge

fahren drohen — Gewinn genug für eine Eristenz, die sich 

seit d m Jahrhunderten m i t a l l e n O p f e r n keine Sicher

heit erringen konnte, und welche ihre alten Rechte ohne — 

'Schuld verlor. 

Die p o s i t i v e Gesetzgebung, wie sie im Geiste des 

römischen Rechtes mit Ferdinand l . entstand und den ger

manischen Rechtsgewohnheiten schroff genug entgegentrat, hatte 

durch ihren Radikalismus bereits unter Leopold I. das Be-

dürfniß fühlbar gemacht, auf die älteren Verhältnisse Rück-
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ficht zu nehmen. Die endlosen Processe und Reklamationen 

zwangen znr theilweisen Anerkennung der aufgehobenen D o r f 

rechte, und der 1>»Lww8 äo ^'uribu8 iucorpoi-klikulj, die 

Basis der neueren und neuesten bürgerlichen Gesetzgebung in 

Österreich, entstand. Dem Verfasser war allerdings in vie

len Punkten das Verständnis des Alten vollkommen abhan

den gekommen; indessen die Nothwendigkeit einer aufmerksa

men Berücksichtigung dessen, was einst rechtskraftig bestanden, 

war öffentlich anerkannt worden, und die österreichischen J u 

risten durften sich seitdem an die alten heimischen Quellen 

halten, was den Juden in Oesterreich jedenfalls die Aus

sicht in eine bessere Zukunft eröffnen konnte. 

Doch wir kommen nun zu der letzten Aera in der 

Nechtsgeschichte der österreichischen Juden, zum T o l c r m M a - ^ 

tente^vom ^ahre 1782. W i r müssen dieses Patent, das 

noch heute als Grundnorm für die Behandlung des öster

reichischen Juden gi l t , als zu bekannt annehmen, um dessen 

wortliche Wiederholung nöthig zu finden. W i r beschränken uns 

daher darauf, den Eingang anzuführen, welcher den l e i t e n 

den Grundsatz mit den Worten ausspricht: „ D a ß alle 

österreichischen Untcrthanen ohne Unterschied der Nation und 

Religion, sobald sie in den österreichischen Staate,, aufgenom

men und geduldet sind, an dem öffentlichen Wohlstande, den 

die landcsfürstliche Sorgsalt zu vergrößern wünsche, gemein

schaftlichen Antheil, eine gesetzmäßige Freiheit genießen, und 

, auf jedem ehrbaren Wege zur Erwerbung ihres Unterhalts 

! und Vergrößerung der allgemeinen Emsigkeit kein Hinderniß 

finden sollen. Da nun mit dieser Absicht die die indische 
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Nation in den österreichischen Staaten überhaupt, und insbe

sondere zu Wien und Nicdcrostcrreich, betreffenden Gesetze 

und sogenann ten I u d c u o r d n u n g e n nicht durchaus zu 

vereinbaren waren, so werden dieselben hicmit geändert; insofern 

es die Verschiedenheit der Zeit und Umstände nothig machen." 

Was uns hier am meisten auffällt, ist das Abschen 

von der V e r g a n g e n h e i t , welcher nur insofern gedacht 

wi rd, als es nothig erscheint, um die neuen Einrichtungen 

zu verdeutliche». Klar wird es ausgesprochen, daß eine neue 

B a h n einzuschlagen sei, welche mit den bisherigen Gesetzen 

und sogenannten Iudcnordnungen nicht zu vereinbaren sei, daß 

die Gegenwart mit ihren geläuterten Grundsätzen und Anfor

derungen, nicht die Vergangenheit mit ihren verschiedenarti

gen Ergebnissen als Richtschnur zu dienen habe. Fast eben 

so sehr, als in jenen Ausdrücken, liegt es in der Eonscancnz 

des Charakters Kaiser Ioseph's, unbekümmert um das histo

rische Recht, das Vcrnunftrccht, die Humanität, die allge

meine Menschenliebe und die Sorge für die Landeswohlfahrt 

vorwalten zu lasseu. Um so weniger können wir der Me i 

nung beipflichten, als ob jenes Patent vom historischen Stand

punkt ausgegangen wäre, und der Umstand, daß ein Histori

ker wie Schrotter mit der Rcdaction desselben beauftragt 

wurde, vermag uns von einer so feststehenden Ansicht keines

wegs abznleitcn. Joseph, der stets automatisch verfuhr ( „e in 

Despot wie der Frühling, der des Witlters Eis zerbricht", so 

ungefähr sagt ein gefeierter vaterländischer Sänger von ihm), 

verstattete den Personen, welchen er die Ausführung stiller 

Maßregeln anvertraute, wohl viel zu wellig weitem Einfluß, 
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um auf diesen Umstand einiges Gewicht legen zu tonne». 
Er steht vielmehr hier, wie so oft als sclbstständigcr Träger 
der großen Ideen da, die er seiner Zeit gebären hil f t , mit 
gleicher Liebe alle seine Unterthanen wie Kinder Eines Va
ters umfassend, mit gleicher Festigkeit jedes Vorurtheil, das 
an ihren natürlichen Rechten mäkelt, verfolgend. Darf man 
I h n , den Liebevollen, mit Napoleon, der nichts als seinen 
Nuhm liebte, in einem Moment vergleichen, so ist es da, wo 
dieser, den Fund eines Stammbaumes verschmähend, ausruft, 
er wolle der Rudolph seines Stammes sein. Ebenso liebte 
es Joseph, frei, ohne Anschmiegen an irgend eine Stütze in 
seine Zeit einzugreifen, und ward Autokrat, weil er sich sei
nes Werthcs als Autodidakt bewußt war. Und dieses Nerthcs 
war er sich besonders bei dem Toleranzpatcnte bewußt. Frei
heit der Eulte und Aufhebung der Leibeigenschaft, das wa-
^ ».— -'- „„>- ' „ , >>»"»>» 

ren die Ideen, die er, wie er auch alles Andere fahren ließ, 

auf seinem Sterbelager noch fest umklammert hielt. Somit 

war Joseph zu dem, was er seinen jüdischen Unterthanen ge

währte, so wie zu demjenigen, was er ihnen noch verwehrte, 

gewiß durch nichts weniger als durch historische Rechtsmotive 

veranlaßt worden. Wohin wir das Erste zu stellen haben, 

geht wohl sattsam aus dem Gesagten hervor; das Letztere und 

namentlich die noch im Toleranzeditt ausgesprochene Pcypeh-

rung des Grundbesitzes widerspricht so geradezu den zu allen 

Epochen von den Juden besessenen Rechten, daß eine Rehabi

litation in diesen gerade das erste Ergebniß der Revision 

ihrer geschichtlichen Gerechtsame hatte sein müssen. Alle jene 

Beschränkungen aber, denen wir noch im Toleranzpatcnt einen 
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Platz eingeräumt finden, entsproßten sicherlich ans keiner an-

dcrn Rücksicht, als ans der ans die Unreife der öffentlichen 

Meinnng in Beziehung ans die Juden, und vorzüglich auf 

die Unreife der Cultnr dieser Letztem selbst. W i r finden anch 

diese Ansicht hinreichend darin bestätigt, daß schon im wet

tern Verlanfe der Negierung Kaiser Ioseph's viele dieser 

Beschränkungen gemildert wurden, nnd den Inden selbst (Grund

besitz eingeräumt ward, dergestalt, daß es keinem Zweifel 

unterliegen kann, daß wenig Jahre einer verlängerten Negie

rung hingereicht haben würden, nm anch die letzte schmach

volle Unterscheidung zu bannen. 

Wi r werden im weitern Verlauf unsers Werkes, nament

lich in nnscrm zweiten Buche hinreichend Gelegenheit finden, 

die weitem Erlasse in Beziehung auf die Juden bis in die 

Neuzeit anzuführen und zn beleuchten. W i r werden nicht um

Hill können, die Fortschritte der Zeit und ihre gesteigerten An

sprüche zur Sprache zu bringen, dennoch uns aber am öfte

sten damit begnügen können, den Geist und selbst den Wort

laut des als Norm annoch geltenden, vor sechzig Jahren 

erlassenen Patents der weit vorgeschrittenen Gegenwart als 

Maßstab anzulegen. 

Aber wir konnten es dennoch keineswegs für überflüs

sig erachten, dort, wo das histor ische Recht neben jeder 

Geltnng der Gegenwart seinen Wert!) behauptet hat, auch 

dasjenige der Juden zu beleuchten, und die Acten ihrer Ge

schichte in Ocsterrcich einer unbefangenen Revision zu unter

ziehen, welcher sie bisher so sehr entbehrten. Fern sei es 

von uns, zu wähnen, daß es im neunzehnten Jahrhundert 
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und unter der gegenwärtigen aufgeklärten Negierung in Oester-

reich Noth thue, den Geist deS zwölften, dreizehnten, vier

zehnten Jahrhunderts und selbst den nachfolgenden herauszu

beschwören, um die Sache der Juden in Oesterreich zu vin-

biciren. Allein wir glaubten, es nicht minder dieser als dem 

ewig unvergänglichen Interesse der Geschichte schuldig zu sein, 

die Resultate, zu welchen wir gelangt sind, und die wir 

hier entwickelt haben, unserm Werke voranzustellen, schließlich 

aber darauf zurückzuweisen: daß die Juden in Oester-

ire>ich wohlerworbene Rechte und Fre ihe i ten , die 

sie in sogenannten finsteren Jahrhunderten besa

ßen und i n dem jetzigen noch nicht wieder er

langten, keineswegs verwirk t haben, sondern sie 

wegen Verbrechen ver lo ren, welche Fanat ismus 

im Bunde mit Habsucht Einzelnen andichtete 

und darein die Massen solidarisch verwickelte. 

Sollte uns daher die heutige Stellung der Juden in Oester

reich in Beziehung auf ihre nächste Vergangenheit, auf ihre 

Gegenwart und auf ihre Zukunft anomal erscheinen, so wird 

dies nicht weniger in Rücksicht auf ihre Geschichte der Fall 

sein, und wäre es anzunehmen, daß sich über jene Zeiträume 

die Augen schließen ließen, so müßte die alleinige Revision 

der Acten von 1421 und 1670 auf Resultate führen, welche 

den auf jedem andern Wege erzielten in nicht Vielem nach

ständen: Umstände, welche für die Sache der Juden in Oester

reich ebenso eigenthümlich, als bei dem gerechten Sinne der 

Regierung bedeutsam erscheinen. 



Anmerkungen. 

i . 

cHwei Ansichten über das Verhsltniß der Juden zum deutschen 
Halser und Reiche stehen im Mittelalter fest. Die erste, der 
wir bereits im 9. Jahrhunderte begegnen, meint, daß man 
die Juden nicht verfolgen, noch viel weniger aber vernichten dürfe, 
weil der Spruch in Erfüllung gehen müsse, nach dem sie für ewige 
Zeiten über^die glänze ExdL, zerstreut..ftitt^sollen. ^ 

Es ist in der That eben keine große Kenntnlß des Mittel
alters nothwendig, um diese Ansicht in der damaligen religiösen 
und sittlichen Richtung vollkommen begründet zu finden. Stand 
sie aber fest, so war der Schutz, den die Kaiser den Juden zu-
wandten, kein Räthsel mehr, und wir dürfen in dem Worte 
„Kammerknech te " durchaus keine römischen S k l a v e n 
suchen, well diese Auslegung der christlichen Anschauung geradezu 
entgegenträte. D i e g l ä u b i g e U n t e r w e r f u n g u n t e r den 
Aussp ruch der S c h r i f t l äß t kein Recht ansprechen, 
dag i n jedem Augenb l i cke üb er Leben und T o d ver
fügen und die P r o p h e z e i h u n g zu Schanden machen 
konn te ! — 

Die zwei te Ansicht, daß der Jude ein ssrvug nach römi
schem Begriffe sei, entstand erst um die Mitte deS dreizehnten 
Jahrhunderte«, als man anfing die ersten Spuren des römischen 
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Rechts in den Glosslsten kennen zu lernen. Nun mußte der 

uei-vus onmerae der früheren Zeit ein römischer sorvng sein! 

Die fremden Rechtsbegriffe tyrannisirten, wie bekannt, von nun 

an das ganze germanische Leben; warum sollten sie in einem 

Punkte nicht Geltung erlangen, der durch kirchliche Satzungen 

und durch daö Städtewesen für eine solche Auslegung vorbereitet 

genug war? Der Schwabenspiegel sprach zuerst die Ansicht aus; 

die Stadtrechte, die nach ihm gefaßt wurden, folgten will ig und 

dankbar dem Vorgänger. Wie aber das römische Recht in der 

Zerstörung der alten Nechtsgewohnheiten überhaupt nur langsam 

vorwärts schritt, so brauchte auch der Kammerknecht zum servil» 

Nomnnu» seine Zeit. Die Fürsten standen einstweilen noch an, 

ein so absolutes Recht in Anwendung zu bringen; sie mußten 

durch die Städte dazu getrieben werden! Der Verlauf unserer 

Darstellung wird uns dieses hinlänglich darthun. 

2. 

Positive Beschränkungen auf bestimmte Orte oder in einer 

Stadt auf bestimmte Platze kommen erst im vierzehnten Jahr

hundert vor, und sie scheinen auch jetzt noch mehr der W o h 

n u n g als dem Besi tze zu gelten. Häuser haben wenigstens 

die Juden noch 1421 in a l l e n Theilen Wiens besessen, und daß 

sie ü b e r a l l Grund und Noden erwerben K^flen^ bezogt fas^ 

4ede Urkunde, die wir im Verlaufe unserer Darstellung anführen 

oder berühren werden. 

War eS früher bei allen Bürgern, mithin auch bei den 

Juden, Sit te, sich nach Stand und Gewerbe in eigenen Straßen 

und Gassen anzusiedeln, so entstand in den Tagen der Willkühr 

die Beschränkung ganz auf natürlichem, wenn auch nicht immer 

rechtlichem Wege. Selbst die Aufnahme der christlichen Bewohner 

war in den Städten keine u n b e d i n g t e ; es kann daher nicht 

immer von besonderem Drucke die Rede sein, wenn etwa dort 
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und da einmal Bestimmungen vorkommen, wie in dem Briefe 

Albrecht's I I I . an die Juden in Steyer: „Auch wollen wir, daß 

ihr fein Haus in der nur genannten Stadt bestellt und darin 

wohnet, dann allein das Haus, darin ihr vorher gewesen seid. Wäre 

aber das zu klein, daß ihr dann ein anderes daran oder gar nahe 

dabei kaufet und nicht mitten in der Stadt, auf daß euch unsere 

Bürger desto besser schirmen mögen." 

Diese Urkunde ist vom Jahre 1371 und nebenbei auch die 

älteste positive Beschränkung, die in Oesterreich vorkommt. Ob 

sich daran solche Folgerungen knüpfen lassen, dergleichen Ho rmay r 

oder Schlager aufstellen, können wir hier nicht weiter unter« 

suchen — wir meinen indessen, daß sich daraus — gegen alle Ve« 

stimmungen der Freiheitsbriefe — eben nicht schon auf ein ur

sprüngliches Veschranktsein der Juden in dieser Beziehung schließen 

lasse! — 

3 . 

DaK.die Juden Grund und Boden besaßm ̂ Handwerke trMm> 

und^ürstliche Beamte waren, .davon kommen im weltern Verlaufe 

unserer Darstellung urkundliche Beweise genug vor. Aber auch 

die den Juden so ungünstigen Satzungen, welche das Wiener 

Provinzialconcilium aufstellte, zeugen dafür. Die hierher ge

hörigen Stellen lauten: 

veoimns etinm prseäinle» cum omni intoßritnte vorgolvnnt. 

krollibemuß inl-u^er, no — neo üervos noo nnoilla« »ul im-

trioo« «eu quaeounuue ourislinn» muneipi» dio nootevo in suis 

üomibu8 retinere prkosuniant, eeu »ü « l in pub l i c» o l l i o i » 

»liquntenus näinittnnlur. (Sie wurden also nicht bloö als Mauth« 

beamte, sondern auch in andern öffentlichen Diensten verwendet!) 

I tem— inllibemus, no OnrißUnni cnrnos vonk>1e8 nut »li» 

eidnril, n Fuclneis ement. 
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4. 

Die Stelle lautet: 

„L t polest in teri-is suis omnilnig tenero juävoß et u « u » 

rar io« nulilico», ^uo8 vulxu« voonl 8n^«rt8vnin, «iuo imporii 

mole8lia ot olfsnsn." 

Alle späteren Kaiser haben dieses Zugeständniß wiederholt 

und bestätigt und nicht selten mit dem Beisätze, „daß die Erzher

zoge von Oefterrelch in Ansehung der Iudenschaft alle jene Rechte 

und Befugnisse haben sollen, welche die deutschen Kaiser und 

Könige von den ältesten Zelten über die Juden ausgeübt haben." 

5. 

Um diesen §. zu verstehen, muß man wissen, daß der Dieb 

in der Bedeutung, wie er hier angeführt erscheint, gehängt wurde. 

Noch viel später bestrafte man den Diebstahl, dessen Werth 

5 Pfund überstieg, mit dem Tode. 

6. 

S. Anmerkung 2. — 

7. 

Als die große Judenverfolgung im Jahre 1421 vorüber war, 

und kaum dort und da wieder ein Jude sich zeigen durfte, er

zählt Aeneas Syluius von christlichen Bürgern Wiens: 

„Sie leihen Geld auf bestimmte Frist, und haben sie dabei 

Schaden, so sind sie zum Schwüre zugelassen, wodurch die 

Schuldner oft ins Elend kommen. WaS die Pfänder bringen, 

achten sie nicht; den Kirchenbann aber nur insofern, als er dem 

Leumund oder dem zeitlichen Gut Nachthell bringt." 

Deutlicher sprechen die Wuchercdicte K. Lerdiuand's l. Wir 

wollen hier jenes vom Jahre 15Z2.anführen: 

„So kommt uns für, daß in unfern Ländern mannigfaltige 

Wuchereontratte geübt werden, die nicht allein unziemlich, sondern 



145 

auch unchristlich wider Gott und Recht sind: daß nämlich Etliche 

eine Summe Geldes, als achthundert Gulden hinleihen und doch 

in den Kaufbrief mehr als t a u s e n d Gulden setzen lassen." 

„Desgleichen, daß Einige sein sollen, die um ein kleines 

Versäümniß der Zeit, so sie zu der Bezahlung ansetzen, ein über

mäßiges Interesse fordern, und mit der Hauptsumme singen und 

dieselbe umschlagen." 

„ I t em, daß Etliche Getreide, Pferde, Tücher und dergleichen 

Waaren an ein Geld kaufweise anschlagen und viel höher, als 

solche Waare immer werth sein mag, und dadurch einen merk« 

lich großen Wucher, wie Mänuiglich weiß, zuwegebrlngen." 

„ I t em, daß Etliche ihr Geld hinwegleihen und nehmen von 

Hundert ein Nehmliches, und muß der Entlchner ihnen dazu ein 

merkliches Dienstgeld, darum sie doch zu dienen nicht mehr sind, 

verschreiben, auch solches Dienstgeld ohne Bezahlung der Haupt

summe nicht aufschreiben oder aufsagen dürfen oder mögen." 

„ I lem, daß Etliche allein Geld in Münze hinwegleihen, lassen 

doch die Verschreibung auf Gold stellen." 

„ I lem, daß sie eine Summe Geldes auch vorgeblich hinleihen, 

dagegen muß aber der Entlehner ihnen etwa eine große Waare 

und ganz in einem geringen Werthe zustellen, darin sie ihre 

Hauptsumme und einen großen Gewinn wohl doppelt oder drei

fach haben und befinden." 

„ I tem, Etliche leihen ihr Geld mit diesen verbotenen Be

dingungen hinweg, daß der Entlehner zu vier Märkten, so sie 

ihm nennen, ein Namhaftes dafür verzinsen, oder Aufgeld geben 

muß, macht wohl etwas mehr, als von Hundert — zwanzig." 

„ D a aber solche und dergleichen Contracte unchrlstllch, in 

den gemeinen geschriebenen Rechten verboten, so setzen, ordnen 

und wollen w i r , allen Richtern, geistlichen und weltlichen gebie« 

tend, wenn solche Wucher-Contracte für sie gebracht werden, 

»aß sie dieselben für unwürdig, kraftlos und unverbindlich erklären 
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und darauf keine Grecution oder Vollziehung thun. Zudem soll 

derjenige, so solchen Wucher hlnfüro üben würde, den vierten 

Theil an seiner Hauptsumme verlieren und dieser seiner Obrig

keit heimfallen." 

8. 

Selbst die oft cltirte Urkunde von den Herzogen Albrecht und 

Leopold, die wir hier in ihrer ganzen Ausdehnung mittheilen wol

len, und vermöge welcher die beiden Fürsten eine außergewöhnliche 

Vermögenssteuer von 10,000 Pfund Pfennige verlangten, und die 

Einbringung derselben selbst den Juden überließen, verliert ihre 

Kraft als ein Beweis besonderen Druckes, wenn man die gleichzei

tigen Klagen der übrigen Bewohner Oesterrelchs nicht übersehen 

wi l l . Die Einführung neuer Steuern, der Kopf« und Vermö

genssteuer, war Tagesordnung geworden, und so sehr sich auch 

die Stände dagegen sträubten — sie ging durch und setzte sich fest. 

Solchen Neuerungen konnten doch unmöglich die Juden allein nur 

fremd bleiben; die Ausführung von 10,000 Pfund auf alle Juden 

in Oesterrelch in den Tagen der Roth ist daher weder etwas so 

Außerordentliches, noch eine besondere Ar t deS Druckes. Auch die 

A r t der E r h e b u n g scheint uns eher günstig, als feindlich, wie 

überhaupt in der ganzen Urkunde nlchis liegt, was auf besondere 

Härte hinwiese. Doch sie möge selber sprechen: 

„ W i r Albrecht und Leuppoltic. tun chunt vmb die X tau

send pfunt wiener Pfennig, die wir durch unser notdurfft willen zu 

hilffe vnd zu ftewre in unser kost vnd geltschuld haben wollen, von 

unser« J u d e n gemalnclichen in Oesterrlch daz die so nachgeschri-

ben vnser fünf Juden Svvogel von lincz, David von Egenburg ic. 

durch ire besichtekait vnd gute willen, die sie zu vns habent vnd 

durch gemach vnd gemaln gut aller vnser Juden in Oesterrlch ge-

maimlich sich deS angenommen habent willecllch vnd gerne vnd auch 

wir si darczu genommen und gesetzt haben mit unsern vullen gewalt 



147 

daz st die egencmten X. N. !lb. nach dem aufsatze vnd der orde-

nung irs obristen und höchstes pannes irs grozzisten aydens als 

der Juden recht vnd gewonhelt stet anlegen füllen und mugen auf 

all vnser Juden vnd Iudinn gemalnclich vnd ungevarlich in unserm 

lande vnd den stetten zu Oesterrich st habent unser trostbriefe oder 

sunst unser oder unser amptleut gnade an allen auf unser Juden 

sceuzzcn, den wir sunderlicheu vorbehebt und ausgenommen haben 

mit allen den die in seinem Brief mit namen geschribm stent und 

die zu ihm gehörent an alles gever wann sie in den vorgenanten 

X tausend phunt nicht geben sullent und in diese summ nicht ge

hörent, wer aber, das wir dhainen andern Juden wollen abczischen 

vnd sundern vnder der gemain unser Juden zu Oesterrich ic. so sol 

uns an der vorgenanten stewr abgm swaz die vorgenanten fünf 

anleger auf denselben Juden gelegt hetten an geverde, wi r welent 

auch denselben an te g e r n * ) danken vnd st ergeczen gnediclich ir mü 

und arbait di st habent und tund durch unsern wi l len, und ob das 

wer da; sie gen uns oder unsere amptleidt yemand besagen wolt 

von ir sumn» wegen, di auf in leit und die denselben absammern 

wol gewissen ist waz si daran tun und wie sie die geben sulln also 

daz st in die egenant X. »l. l id. nach ire masse alz vi l geben füllen, 

alz si vormals nach ir mas geben habcnt daz wir darumb nieman 

über si gelouben füllen anders denn si selber sagent nach dem vor

genanten ayde uns panne. Precht auch di absammung deö vorge

nanten geltz nach solichen aufsatze als vorgeschriben stet, an gever 

icht mer denn X. »I. l i l , . oder ob in daran nach dem aufsatze und 

der ordnung als vorbeschrieben ist icht ungeuarlich abgieng vnd 

darczu was ir cost vnd zerung so die sache ein ende gewinnet, dar

über gangen vnd gelouffen were an gever, daz füllen die vorge« 

* ) Die Juden, welchen die Bestimmung, wie viel von jedem 
einzelnen Juden zu den 10,000 Pfund beizusteuern sei, übertragen wor
den war. 

1 0 * 
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nannten absammer für uns tragen und füllen auch wir daz gen 

in erkennen gnebenclich nach tat vnd erkanntnizz unser l. g. N . und 

darczu nach erkanntnizz unser vorgenanten zwayr Juden an geverde 

wer auch der stewr nichs gedulden noch erleiden mag als si dt 

vorgenannte Juden anlegen süssen den sol sein ayd darumb tun 

auf seiner chuntschaft und sol denn den sacz geben den die egenan-

ten'fünf anleger angesaczt habent, alz da; mit gemalnen willen 

der Juden geschehen ist vnd si daran woll genug hat von unserm 

lant Marschall und unserm kammermelster, wer aber daz di ege-

nanten fünf Juden yeman begriffen, des aydes vnd chuntschaft nicl's 

gerecht were, daz diese fünf anleger deucht nach ire trewe und bei 

dem Panne den st empfangen habent, diesen Juden habent si vollen 

gewalt darumb zu pessern und auf ir gut je vallen ez si in i rn 

gemachen ez st varund Hab ze nennen selber on al l unser ampleute, 

wa si darauf chomen mügen und sulln des alles untentgolten sein 

wan wir w daz erlaubt haben daz st es wol getun mügen mit 

unserm gütlichen willen den wir nach unsere rate« rat dartzu ge

ben haben und solicb pesserung sol gevallen in unser stewr, wolt 

auch yemant dieser fünf absammer (Ablammler ^) mit dhainS dieser 

vorgeschrlben ftukh wie das keme, gegen uns oder unfern amptleu» 

ten besagen dez füllen sie gen uns und denselben unsern amptleuten 

unentgolten sein an i rn leiben und an irn guten wan si dieser 

Handlung alle tund in unserm Dienst wer si aber darüber wolt 

übel handeln oder strafen mit Worten oder mit werkhen die gegen 

i rn eren glengen den wollen darüber pezzern an leib und an gut 

wer ouch den egenanten ayd swern w l l der sol daz tun zwischen 

hier und sand gilgen tag wer aber dez nicht tet dez aydeö sol man 

fürbazzer nicht nemen und sol derselb leyden swaz denn dl fünf 

auf in gelegt haben vnd sol auch daz geben unverzogenllch mit 

* ) Wollte aber Jemand diese fünf Absammler eines dieser vor, 
geschriebenen Punkte willen bei uns — verklagen (angeben, besagen). 
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andern Juden stewre wnz ouch die egenanten fünf absammer nach 

dem aufsähe und der ordemmg als vor beschaiden ist bedürften 

nnsers scherms und helffe an irS selbs leiben und guten und un-

sers gewaltes inczepringen die vorgenannt summ gelts an solchen 

stetten und gen solchen lewten in unfern landen, da man I n des 

ungehorsam wcne, da sulln unser Landmarschalk in Oesterrich unser 

houptmann ob der ens unser hofmalster und unser kammermelster 

und alle andre unser lantherren purggraffen ritter und chnechte 

amptleut und phleger rlchter und purger und all ander unser un-

terthanen den wir da) mit diesem brief vestechlich derselben fünf 

Juden irm gejmde und irn helffern daz si sicher lelbö und guts 

fridlich und volkommenllch mit beschaldenheit oder mit gewalte in

czepringen und abgesammen nmgen die vorgenant summe geltS in 

asser der mnzze als vorgeschoben stet daz lobez wir den vorge

nanten Juden alles stet zu haben und ze volfüren mit unfern gna» 

den an alles gever mit urchunt dicz briefs." 

9. 

Wie Albrecht I I I . 1368 12. März im Allgemeinen bestimmte, 

daß Niemand, außer sein Kämmerer und die Hausgenossen, Geld 

und Silber oder Münzen kaufen und einwechseln soll, so setzte er 

auch besonders fest: 

„ W i r mainen auch ausgenamenlich daz chaln j u b vnterkauf 

treiben sol weder mit g o l d noch mit s i l b e r noch mit chainerlay 

münß noch mit chainem Wechsel denn allaln mit lren clainaten 

vnd mit iren phanden die mügen sie verkauften so si Pest mugen 

vnd als das von alter her chumen ist." 

Wurde dagegen gehandelt und dieS vom Münzmelster oder 

seinem Anwalt erhärtet: 

„sol vns das in vnser chamer veruallen sein das si pey den j u d e n 

gegriffen, ez wer gold oder silber, das st durch verkauffens willen vall 

truegen vnd wolten su auch darzu pessern an leib und an guet." 
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10. 

Gleichzeitige Berichte. 

„ 6um npuä 8l. Vpolitum inimioi oruei» dllri^ti ^uünei com-

perti lmßßent lut snten pwrie« ilnpuno looernnt) l)l»8pliewium ot 

luäidrium 8»crnmento äominioi oorpori^ irro^usse, liäele« liäei 

2elo »ooon»i, commoto in eo» impetu, uiisiuo« truoiänveruul, 

vul^o modili ntque ul «empor improviäo, aliquiä 60 oorum «üb-

»tnlloiis rspionte. Lx qu» re vux littäollus uccn»ionem noeepit, 

<zu»m et Nex Albertus) sortiu8 n^r»vnvit, oivitntem orudeliilsimn 

obßiöione nMixit ((!l»ron. ciaustroneod. »puä ?ox., I . I. p. 479). 

Oiron iäem tempus simul et nnmnn (1306) npuä 8t. Vpoli-

tum ^Ullnei oiroa oorpu« Ollriitti ßaoriloFiu oolnmi«eriln4 cruäeli». 

Inäixn»ti erxo oiveg eunolo» »luüaeos lwliil«torog i^ iu« civitatis 

ferro psne pre«ßerunt et xlnciio. <)u»m od enu^am injuri»», et 

«ontinu»8 r»pin»8 »l> nomininu8 vuois t»il»i illnt»« oivvs non «us-

tinente» . . . . »e pnritor et civitntom üiUoni vuoi« sudlliäerunt. 

(lünron. ?«llrami, l . c. p. 725 ucl nnnum 1306.) 

11. 

So schließt der „Ausführlich- und eigentliche Bericht der 

Wundervollen Histori, welche sich bald nach Anfang des dreyzehen« 

den christlichen Säml i , oder Jahr-Hundert in Unter-Oesterreich 

zu Corneuburg, in einer Iudenbehausung allda mit dem Allerhei« 

ligst- und Hochwürdlgsten Sacrament des AltarS hat zugetragen. 

Und hernach im Jahr« Christi 1305 durch wunderbare Schickung 

Gottes geoffenbaret; wie auch sowohl damalen, als folgender Zeit, 

mit häufsig- und herrlichen Wunder-Zeichen ist bewehrt worden." 

Dieses Werklein, von den Augustinern zu Kornneuburg, in 

deren Kloster die heilige Hostie aufbewahrt wurde, verfaßt, erschien 

im 3.1746 das sechste Mal (Wien beiKurzböck) — so recht eigent

lich dazu bestimmt, ein Buch des Volkes zu sein. Dies beweisen die 
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bildlichen Darftellungen; und wenn man bedenkt, daß die erste 
Austage bereits um die Mitte des 17. Jahrhunderts in Vieler Hände 
gekommen war, läßt sich der Einfluß, den daS Werkleln auf die 
Massen genommen hat, nicht übersehen. Uebrigens wird eine nur 
oberflächliche Durchlesung genügen, um daS Unhaltbare der ganzen 
Sachlage zu übersehen! — 

12. 

6olUinxer«nt nis «nni« ut in plurious 6orm»ni»b looi«i, sie 

et in ^ustri« lnot» lzunellsm llebrneae Dentis taoinorn, prevoipue 

in savro > snnotum OnrizU lo>pu8, ou^u»moäi nelemäum luäibrium 

in oppiäo 8«noti ll^ppol^li oompertuw, üäele» »«! ultionem 

»oovnäil; qui oommoto in eos impelu nonnullo» lruoiüüverunt, 

luoullatum p»rlo äirepl»; qu» ex ro, ut «oribil (Ülrono^rupIiUlj 

Keoburxen«i«, Nuäolplms vux ooonsiune «umtn qunm iiex Albertus 

lorliu« »^rnvavit, civitntem orucleli^im« obMiono »lNixit, ernl» 

lzue mu«sil»lio <zuo<l ipsum <lirul»m in lvcum nlium in kolsnprun, 

qui «le lunäo «uo o^l, trsnslerri mnnäusuet. Venvrnbilis vero 

k»tvr vominu» Lernnuräu« Lpi«oopu8 oivog «uog no olerum 

Vpolitensem »b Kujuemaäi nnßU8ti» «liu libernro non voluit. 

8e<l inter linee non «olum ipso verum omni« Oleru», tolaquo 

pvne Loole»in lläelium per ^U8tri»m «imul cum ipso improperium 

Obristi portlln» «o»nä«li2»la 6evotione oranäi pro re^e exlinolo 

»puä «zu»m plurimo« «idi «ti»m N<lv1iii«imo« t»de»oed»t. Vixque 

t«näem noo mnlum änü» iridu» millidu« u.uinßenljg tnloutis oum 

äiMoullute mnxiw» oompiüoatur. lloo nutom l«ctum in Nsze ex 

oonsequentibu« vomino llisplioui^o probulur <Ium »Iiinäe nvxo^ 

tiorum ejus pro»porit«<z omni« in äeterius reiudi viäetur. Ouiu 

liliu« ê u« Nuäolpnus prneäiolW Kex l«ow« »b vo in vokomis, 

üum pnrnto nbi rsssno proceäere «l rvssnaro ackeret, moritur, 

redeUnntibuß Lnronibus ipso Nomanorum Nex per »e l̂utem oum 

copio»» «rmstorum multituüine in LoUemi« ävmornluß, nilül^ue 
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psolloien« non «ine änmno »uorum exivit ex reßno voliemine « 

llliis 8„i«, in quo» illu6 uoreälturs ipso eonstiluente j«m ooepernl, 

no «ibi promi^um, exnibilione ueoäum oomplet», retrnllitur, ex 

lll>inr»oo Onrinlnino vuoe i^nnviler illuä oocupunte u«que nuno 

oonkußum incerto 6omino vnoillut. Nuoußlzuv OKronossrupuu«, qui 

ut ex verliis po«lrelniü uppnret exli l it «otnte suppnr, «zui lieol 

vitio 6et krinoipi unimndvor^ionom in 8nnot-Vpolilnno« «uvceptnm 

lamen iliuä repul«re äebuernt, ^ r o vinclioslum lieenlinm, qun 

«nepe oonvioti« in Nsdrneo« oriminulionibug ooou^io lzunvrebntur 

eeclitioni» st r«pinnrum: itn oonßlruenänm, nostinm non eonse-

ornlum oruore tinsseret nlquo in »eäe «aora äeponeret: eo äolo 

l»ellim, ut sromentidu» in ßentem pers»6»ln lillelibus, iUuä prne-

teren eveniret, ut nä in»wr veri l)orpori« OnriM uäornrotur 

bona tempori» ßputio; quin nostin vormibug tineri^que eolros» 

nooumulntn lruu« per tomeritnlem ulteriu« cHuzjtiam lülerioi, 

q u i i n l o o u m o o n s u m t n e 8 U U 8 t i t u i t n l i u m i n e u n -

s e m m o ä u m o r u e n t n t n m , eu^u« v e n o r n t i o v o r p l u -

r « 8 i n äs nnnozj « p u l l v u l x u « o l i t i n u i t . liem äenique 

sxplorunllnm «ibi ^umsit Lsrnliarclus Lp. <zui lrnuäein «äoralus 

llomum <:omperit, quoll re« er«t, ipliius Olerioi, czui p»trnvernt, 

proleblsione. 

13. 

Ißlo nulem nnno oll i lm clit <ls «luäaeiz! verbum innuäilum, 

quo6 8ncrumenlum ultnri« mnle lrÄetü^t-ent, «vä veritus experiri 

llon poternt, eum «utem noo verbum in terra 8l^rine äivulxnrelur, 

npull quemäsm >luä«oum prope kürstenlelli invonl» s«t lio^til» 

^lin^uinolenln, plure« <zu»m äeoem üxuru« nnben«, et «empor 

prolundior llxur« erut, qunm nosli», et tumon lio»ti« nunquam 

l'uit psrsoruln, tleö lixxr» omnis, ut reosn« vulnu» er»t eruore 

plenn: propter noo ipßi «luclnei in 8t^ri« et lierintnin lere omnv« 

tu^erunt, interemti quillnm ixne, quiä«m vero lerro et »io <le 

»lii«. (^non^mu« l.eobien«i» »6 annum 1312 bei Pez.) 
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14. 

^nno islo (1338) inventum est Corpus äomini in ?ulk l> 

et lnvln est mn^nn strnxes ^uäneorum. (Onron. üilellio., Pez I. 

P. 246.) 

lloo «NNO lnson Onribtinnorum cum ?«80« ^uäneorum oon» 

venit, praeter czuoä muximum exlorminium lnolum est Huänoorum. 

!>'nm P08t lostum kn80ne ropertum 08t in k u l l l » in äumo oujus-

<1nm .luänei noslin tot» cruenln, et multis mirnculis »nprodnt», 

et non solum ad in<1issoni8, verum etinm nb omnibu8 oiroumqunque 

terrnrum nopulis numiUler visitntn, et äovot» vonerutn. kropter 

quoä snolum (^nrislinni xelo äivino permoti, oiro» ke«tum 8. Leor^ii 

0mnv8 ^uäneos in kuIKn, l^elü, Xnovmn, I lo rn , Lßondurßn, 

?ieunburssa, Xv^oll oooiclorunt et oumbusserunt et in pulvorem 

roäosserunt. (OKron. ^ v e t l . , Pez p. 539.) 

^nno vomini 1339 ^uäuei per lotnm Loeminm, Mrnvinm 

et ^ustrinm etinm vum uxoribu» et insnnlibu« in cunndulis oooi-

6untur. Lt mirndilo oonti^it, ^uoä äo nullo <luä»oo ennßuis 

emnnnvit, secl omne» »ine snnssuin« vllusiono mortui s»nt. 

luänei blinm proptsr do8tinm inventum in k u I K n , in multi8 

loois äeleli luerunt. (ckron. Lol , . , Pez I I . p. 1039.) 

1 5 » . 

Klox oiro« festum Honnnn« vnptistne (1349) lnotn est nesti-

lentiu, qunlis nunqunm uuäitn, vel vis« est, itn ut in Oivilnle 

Viennensi unn äio quinqunssintn lunern nnderentur: et lnmen 

omnes rite 8nornmontn!ilius procurnti, per tr iäuum, et quesi 

üormion6o, et oum mn^no kovtorv leniter 6eve88erunl; uloer» 

nnbentes quiänm oiro» ^enilnli« «ioon; quiünm vesion» in oute. 

D« <zuibu8 8usnionti sunt quiänm, 3näv08 boo in ultionom inter 

^nristinno» otleoisse: <i«iänm, pulveres, tonte» et omne» n<zu»8 

per nuntios etinm Onristiunos inlocisse: äe quibus plurüni sunt 
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exusli, et in »nperioribug pnrtioW omne8 ^näuoi oooisi et ^uxn-

lnti «uut. (Cnron. 2>vetl., Pez I. p. 541.) 

Inou8llti nutem ^u6uei, yuoä lonte« et »lzun» eol«m lluents,« 

^uidu^änm pulveribu« toxio«88ent, unäe in superioriü»« p»rlilm8 

unlli^ilv uut juFuIali et in Olirem«« uäusti sunt uns oum äomibn»« 

eoruw. (Onron. Xwetl., Rauch I I . p. 324.) 

IS. 

korsilnn eoäem Iioo tempore 5uäen l )u rß i ». llebrueopoli, 

exoiäium «luüaeorum oontissit, oum enim perNäi ^uäuei t!l>rit!tia 

norum interneoionem noote 8. Autivitntiß vominione, in Nuo urde 

meäitnrontur, eo^que omnes, äum divini« 6e noote interes^ent, 

intorlloers oondixissont, puvll» ^uuellnm äuänen, Onrißtiuni nmuüii 

«ui miserlu, eiüom rem omnom npernit, ro^nns ut urbe exoe-

äoret, «ioczue viwe «uno cotu»uleret; re äeteot» enäem noote, 

^uänei 0mno8 ^uäonbur^i oooit-i «unt, neo unious «ulu îen« in 

plntene ou l̂lüänm, noäio »ünuo inäe das IudengHßl 6ictne, porl» 

äepronenßUß, ossusis lioet m»ximi3 preoibu8, vitnm olitinere po-

wit ; it« ox tr»üitione pwrimoruw vi^onte, mil»i oommunicnvit 

vir pro p»tri» no«trn ie108i8»imu8 ?. ^Idorlus ?inll l)rä. 8. lr«n-

oiuoi striol. observnnti»« ksläbnoi llo^on». (0«os»r, ^nn»ies I I . 

p. 412.) 

17. 

Uoo ooüsm »nno (1406) quillt» Kovembri« oiron pul»nm 

pirto^ii, ixn« «xnberst in vioo ^uäneorum Viennue. Ob czuoä 

oowmutu o»jt oivit»«, et inlr»«li» äumibn», eti»m «ulvis oorun-

6em et oubi!il)N8, omni» pretl0l>n in oiuüem oomperl« in »uro, 

nssssnlo, 1ooti8t«l nii», et utensMlis »««tulernnt, et Isxlili« lilmi«-

«imi« olnusuri«, omni» äiripuerunt. vurnvit nie i^nis »nlo ple-

n«m euffoontionem usquo «ä lriäuum. kertur, multos essentes 

nao vioe Iooupl«l«l08, et licet multi «ä reslitutionem «rtnrentur, 



155 

non tnmen uti äläioi, Nlßi qunoclnm pnrvi momoM donn «unt 

^ucl»ei8 s0t«tlwlu: <i«i et toto issnig tempore in «peoudu» »o tnliter 

oocuNllveiunt, ut nullu» ulicu^us oon^neotui p»tui880t. (Lben-

surler, Pez I . I I . p. 829.) 

18 «. 

U r t h e i l über die Juden, welches in Wien au f dem 

Nathhause dem Volke bekannt gemacht worden. 

Am 12. März 1421. 

Hörtt vnd Merkcht manigkleich. euch Lätt wissen« vnser ge-

nädiger Herr Hertzog Albrecht, das er geschafft vnd enchholhen 

Halt an dem phintztag vor dem Heiligen Phlngsttag nagst vergan«' 

gen, Alle Iüdischaitt in seinem Lanndt oberhalb und nyderhalb der 

Enns zu seinen Händen zu nenen, der die vntz Her in vankchnus 

gehalten Hatt vor der Hanndlung wegen, die sich laider an dem 

Heiligen Sacrament vor ettlaichen Iarn datz Enns vergangen Hatt. 

Nw ist yetz in kurtz ein Weib, die vor zeitten Mesnerin datz ennS 

bey der vharrkirchen gewesen ist, gefanngen worden; die hatt man 

her gen Wienn Pracht, die Hatt aigenkleich und lawter gesagt vnd 

bekannt, daS sy das Heilig Saeramentt aus der kirchen datz enns 

genomen, Vnd ainer Jüdin vnd einem Juden verkawfft vnd vber 

geantwurtett Hab. Die habent darnach dieselbig Heiligkaitt fürbas 

ausgetailt vnd zuegesanndt andern Juden und Jüdin Inner Landes 

vnd Ausser LanndeS, vnd habent das auch Juden vnd Jüdin zu 

gleicher weis auch also bekannt. Vnd wann Manigkleich woll v«» 

ftett, das einem zugleichen Christen Menschen Mügleichen sol zu 

Hertzengen, das die vnere vnd Schmachhaitt, die got vnd Ehrl« 

ftenleichem glauben von den Juden, die da sind velnt gotS, ernst

lichen vnd Strengigkleichen gepüesset werden, Als der obgenant 

Vnser genadiger Herr alle Iüdischaitt allenthalben in seinem Landt 

"uf Hewtigem tag geschechen zu Richten mit dem prannt («ie) 4o> 

ium in 6ie öroxorii, ^nno elo. 2ll)l)(!0XXI. 
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18 l). 

U r t h e i l über die M e ß n e r i n von Onus. 

Am 16. A p r i l 1421. 

Wisset allermanlgklelch, das WS Weib, die man auf Hcwt 

Richten wirdet, vor zelten Mesnerin zu Enns gewesen ist. Die 

hat das Heilig Sacrament gots leichnam meinger Stukch ans der 

pharrkirchen daselbs zw Gnus verstollen, Vnd das einer Jüdin vnd 

ainem Juden vmb guet verkawfft vnd vber geantwurtt. Die ha« 

bentt Darnach dieselblg Helligkhaltt andern Juden vnd Jüdin Inner 

Landes vnd ausser Landes fürbaß ausgetailt vnd zuegesant, Als die 

Meönerin und Juden, vnd auch Jüdin lautter bekannt vnd gesagt 

habent. Vnd wann muglelch ainem yeden (Tristen menschen sol zn 

Hertzen geen die vneer vnd Smachaltt, die got vnd Cristenleiten 

glauben laider in der Heiligen wanndlung des Helligen Sacraments 

widerfaren ist, darumb man vor die Iudischhaitt gericht Hatt. 

Vnd also hatt vnser genadlger Herr Hertzog Albrecht das obgenant 

weib auf hewtlgen Tag auch geschafft vnd empholhen zu Richten 

Ulli dem pranntt. ^otum lsriu 4t» post liburoxi (am 16. April) 

^nna etc. XXI. 

19. 

«. 

?08t cll^li« ^ I d e r l i V.) roclitmn vulssari« lnm» perorebuit, 

in ^n»60 ^uäuoo« ssrnnäs 8»oril«^ium in äi^nisgimum Luoduri-

»Ullv 8nor«menwm nämisisso. I^rnel Juanen» enim prue6ive8 in 

^nl>80 loredlllur »b uxorv näitui ibiäem «ibi odnoxi« nb Loclesiu 

ßuncti I^nurenlii pürooniuli n oommuni dominum krelzilyntutiano 

«epnrnta, pu«t ?N5onnIi« ^'usllem nnni so«tn, multn« 8«ornmenli 

z>«rlieul«s oomzinrÄell,«, et eu« »<i illuäenclum «ui» psribu« äesti» 

n»8«e; ^uno 8norileßin «t mulior praelal» lzunestionnl» oonle«^» 

est. I«rnol ^u<l«eu8 tnmen cum uxare et nlii« lnl^u8ma6i ilnifitii 

oonvoii« et »uspeoti« iä ounslanlol nvss«ro ßluäuerunt, eerlum 
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lnmon licet furtum ostl-e eommieilMM 8aceräotil)<l8 soret <le 8nern-

meuto. Iline uno sie enäom^ne Korn in universi« Austritte loci«« 

vuoi« ^Iberl i «^ieiunlur cnptiviwti, oonlll!v»ntur eorum lionn, et 

role^nli» populuril»,« reservuntur mnssi« nonur«ti eorunäem. <)uo-

»ium * ) tum Il^em« n^perior in^rui886t qui<l»m mutui« ex ei» ooci-

äerv vuineriü»«, nlii vero munus «itii in^ioere nun 6ubit»verimt: 

<1e Quorum numora uxur prueluti I»rueli8 npuä surum prveoonem 

8e proprio peplo ßulsoonvit, et nlter äe lulnn oultro ßidi vilnm 

a6emit. vespernli 8iliui<1em, no liüei jn^o ßudmillerentur, in 

«une psrlllüso 6e<Ieou8 et psrentum, nut l^Izri^linnorum Iu6ibrium 

Nerent, Inlzuui» lorißczue nootu mortem «il»i con«liluers ut in Aeät-

l in^ et kerontolätlztorss mutiere«, ^ l i i perlinnoi lurur« «uoeensi, 

et oon^üßibui' et propin<>u>8 veluti» lllciedu« venum per luoinu-« 

»rterii» nmputati», vitnm mi8eriu« nüimednnt, <zuorum eorpoin 

uninorum trnüit« «unt 8epultur«e. Oneteri nutem 8»oro Nnpti5muto 

initinti in li^o per^tilerunt, nlii vero äiver«!» sub ooloribug nä 

vomitum rever«i pro«ilierunt. ()ui vero 8ibi »8^Ium snluti» »unm 

perliclinm äole^erunt, äuoäeoimo Klnrtii ^nno vomini 1421 ip8» 

sie 8. 6roxori i in Erdlburg in prslo pene« vnnudium eimul ißne 

ßunl »bßumpli: et ns «liczui ^uäneorum in unten ^U8tri«m inn»-

ditnre prne^umerent, 8unt perpeluo dnnno 8upp08iti. (Haselbach, 

ciiron. ^U8lr. bei Pez I . II. p. 851.) 

b. 

Iloo »nno (1420) Vominu8 Albertus V. vux Austritte, onpti« 

omniliu« )uä»ei8 in tot» ^us l r in , in oolavn ^i-eensioni« vomini 

«üb ortum lioli« et plurimis oonversi« »ä Näem, lenäem in serill 

^u»rtn »nte üiem snscno «equenti» nnni, viävlioet XX I omno» 

Non6um oonverti volentes ulriu«<zue 8exu» leoit oomburi ßud unn 

enäemnue Kor«: eremntique «unt in >Viennn OX «olicli ulriu8^ue 

»vxu8. (cdron. Nelio., Pez I. 254.) 

') yuo üum. 
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e. 

?o«le» «nno vomini 1421 in <I,e 8nnoti 6re^oni oomoulck 

«nnt omne» ^u6nei qui oonverti non voluerunt, in ^nstrin; et km 

^V^enn«« oiro« ixnom. Ipsi in^Iutivernnt iloreno», quo« 8tu-

äentes et »lii invenerunt in oinoribus. 

Huveni». l)ui<l 60 pnrvuli» Fuäneorum? 

8enex. No8«rvnti sunt, et nliyui 6»ti 8unt nä Nonußlesi«, 

ot plu» »liis prokeoerunt. ?luno re^it klioriss» n6 oooli ?ort«8, 

et priori«»« »ä 8nnol»m Nnrinm M^änlennm 6e inoenäio prne-

äioto reserv«!». (I)inlossU8 ni»toriou8 Nnrlini ^db«ti« 8cotorum 

Visnnue ^u«tri«s bei Petz lom. l l . p. 631.) 

20. 

Revers eines apostatlschen Juden. 

Am 27. September 1421. 

Ich Jacob von krembs etwann genannt ytsekl Iud vergich 

und tue kund öffentlich mit dem pries allen lewten yetz lemb-

tigen vnd hernach künftigen als in der Erbern Weisen Mertlen 

des Tumelstaln Richter und des ganzen ratt paider StättKrembS 

und Staln Vennknuss komen pln von warer schuld wegen, So 

Ich an alle marter bechant Hab, von abtretung krlftenlelchs 

glaubens wegen wider zu treten I n Jüdischen vnd chetzerleichen 

gelauben darumb ich leib vno leben verwircht hätte, habent 

mich die egenant mein Herrn der Richter vnd auch der ganz 

Rat zu vordrlst durch des allmechttgen gols vnd seiner heiligen 

Marter vnd auch durch der lobsamen kunlginn Iungfrawen 

Maria willen vnd von I r stlbs erparmung wegen so Sie 

hleh mir meinen Weib vnd meinen linden gehabt habent mich 

derselben fach vnd venknuss ledig lassen, doch Inselcher map-

nung, daz ich mit meinen krlstenleichen trewn als ain ftummer 

bewerter triften gelobt vnd zw got vnd allen seinen heiligen 

ainen aufgerelchten aid gesworen Hab I n demselben krlstentumb 
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hin für-stet zw beleihen vnd daraus mit chainerlay anders ge« 
lawbenS nicht treten schol. — (Dann folgt die gewöhnliche Clan« 
sel. Die Gefangenschaft an Niemanden zu rächen.)—Geben zw 
krembs an Samtzptag (sie) vor fand Michelstag nach kristl 
gepurd vlerzehen hundert Ia r vnd darnach I n dem ein vnd 
zwainzigisten Iare. 

Die Urfehde eines Hussiten, die der vorhergehenden im 
Ausgang ähnlich ist, findet man in Hormayr's Geschichte 
Wiens, V. I I . S . X0V. 

2 1 . 

W i r Maximilian, von GotteS Gnaden Rom's König, zu allen 
Zelten Mehrer des Reichs, zu Hungern, Dalmatien, Croatien 
etc. König, Ertzherzog zu Oestreich, Herzog zu Burgund, zu 
Vrabant, zu Geldern und Graf zu Flandern, zu Tyrol. 

Bekennen für uns unsere Erben und Nachkommen offent-
llch mit diesen Vrieff und thun kund allermsnniglich. Als wir 
nach Abgang weyland unsers llebm Herrn und VatterS deß 
N i m . Kaysers w. löbl. gedachtniß in das Regiment unser Erb
lichen Fürftenthumb und Lande Oestreich, Steyer, Kärnten und 
Crain gegangen, seyn unS zu mehrmalen merklich und schwer 
Unehre, laster und schwach, so unser Iudischhalt in denselben 
unfern Fürstenthumben und Landen gesessen die H. hochw. Sa-
crament zu vielmahlm erzeigt, daß sie auch junge Christenliche 
Kinder jämmerlich gemartert getödt vertilgt, ja blut von ihnen 
genommen und zu jrem erstockten verdammlichen Wesen gebraucht 
fürkommen. Und auch daneben unser Landschafft von Prälaten, 
Herrn, Ritterschaft, Stätten und Märkten gemannikllch des obbe« 
«ürten unsers Fürstenthumbs Steyr anbracht, wie dleselb Jüdisch-
hayt ihr vorforvern und sie mit falschen Vrleffen und Insiegeln 
in andern wege inn und außerhalb rechtens in manigfaltige 
weise betrogen und vi l machtiger und ander Geschlecht damit in 
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Gant verderben und Armuth gesetzt hatten, darums etlich gefan

gen, solch jbel an jr gefunden, über der alnsthails mit pain-

lichen Rechten gestrafft, derselben Beschwerung sie j r Erben und 

Nachkommen, wo das durch uns nlt verhut wurde, taglich von 

j r gemartert worden. Und uns als Ken Herrn und Landes

fürsten demütigllchen angerussen und gcbetten, sie in solchem gnä« 

diglich zu verschen und wann wir nun als ein Römischer König 

und Christlicher Fürst und Liebhaber der Ehre Gottes und seines 

h. Glaubens, solches groben, erschräklichm und unleydlichen 

Handels mit unbillichen merklich mißfallen und Vcfchwärung 

tragen, Haben wir Gott zu loben und unsern Unterthanen die 

uns zu Ablegung und ergetzlichleit unser Nutz und Rente so 

wir von der gemelten Iudischhait Iärlichen Gehalt hatten mögen 

im Summa Gelts zu unsern Händen gestellt und geben haben 

denen uns wol begnüget zu gnaden, und damit füran sollich 

jbel in dem obgenaunten Fürstenthumb und Lande nlt mehr 

beschehen mit gutter Vorbetrachtung geistigem Nach und auß 

Vollkommenheit unsers königlichen und fürstlichen Gewalts und 

Rechten wissen, dieselb unser Iudischhait allenthalben auß dem 

obberürten unsern Land Steyr auch von der Newenstatt und 

Newenkirchen in ewig Zeit geurlaubt, und zwischen hie und 

der heil. 3 Königetag schwerst kräftig auszutreiben zugesagt, 

Urlauben und sagen ihn solches zu als Römischer König und 

regierender Herr und Landesfürst, wissentlich mit diesem Briefs, 

malnen setzen und wollen, das nun für den gemelten den heil. 

3 Könlgtag kaln I u d in die obberürten unser Land Eteyr, 

Newenstatt und Newenkirchen nlt mehr kommen noch darinnen 

einerlei Handlung mit Wucher noch in andre gestalt üben noch 

treiben sondern darauß ganz ausgeschlossen und ja verbotten 

seyn soll. Es wäre denn ob derselben Juden ainer oder mehr, 

wo wir, unsere Erben oder Nachkommen unsern königlichen oder 

fürstlichen Hof, in dem jetzt genannten unserm Fürstenthumb 
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Steyr hielten,, seiner notturft nach uns besuchen oder mit unser 

oder unsere Regenten oder Anwalt in Steyr sicherhalt und ge< 

lait zu unö durchziehen wurden, das soll ja nit gewirt werden, 

doch das sie sich darinnen glalttlich halten, und wesentlich nicht 

bleiben. Es soll auch kain 3ud, wo der wohnhaft ist, katnem 

Steyern noch jenen armen leuten, nach Datto des Vrleffes, 

gr«td noch pod, die innen oder außer unseres Landes Steyr 

gelegen sein mit leyhen. Wo sie aber das thäten und sollich 

Briefs durch sie oder Christen denen sie die übergeben, innen oder 

außer Lands fürbracht wurden, die sollen ganz krafftloß und ver-

nicht seyn. Wie unser Erben und Nachkommen wollen und sollen 

auch die oberürt unser Landschaft bei selblchen Gnaden und Frey« 

halten allzeit gnädlgltch halten, handhaben, schützen und schirmen 

und dawider nit drengen, bekümmern noch beschwüren, noch das 

jemands andern zu thun gestatte, in kain Weise ungefehrlich mit 

urkund dies VrleffS. Geben zu schwedischen werde am Freytag 

vor dem Sonntag Iudica in den Fasten, nach Christi Geburth 

1496; unser« Reichs des Römischen in vlnefften und des Hunga« 

rlschen im 6. Jahren. 

M a x i m i l i a n . 

22. 

General, die zalchen so die Juden cm ihren kleldungen tragen sollen, 

vnd die Straff derselben verprechern betreffend ,c. 

Wir Ferdinand N. Embieten «. Allen vnd yeden Prelaten, 

Grauen, Freyen, Herrn, Richtern, Knechten, landtshaubtleuten, 

Hauptleuten, Vitzthomben, Vögten, Pflegern, Verwesern, Ambt< 

leuten, Bürgermeistern, Richtern, RHthen, Vurgern, Gemalndten 

vnd fünften allen vnsern Vntherthanen vnd getreuen, Geistlichen 

und weltlichen, in waS wirden standt oder Wesen die Allenthalben 

in Vnsern Landen, ober vnd vordem oefterreichlschen Fürften-

11 
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thumben, obrigkhelten vnd gebletm gesessen sein, denen dieser vnser 
offen brleff füerkumbt, den sehen, lesen hören, oder des sonst in 
ertnntnmg kommen, vnser gnadt vnd alles guts, Nachdem vns 
nun zu mehr vnd offiermalen glaublichen angelangt, welcher 
maSsen sich die Iudischhalt welcher an etzlichen ortten vnserer 
Fürftenthumben vnd lande zu Hausen vnd zu tronen aus gnaden 
zugelassen und bewill igt, nicht allein mit ihrem vnleldtllchen 
vnzimbllchen gesuch, vnd wucherllchen Contracten vnd Handlungen 
vnsern Chriftlichm vnd Vntherthanen, zu derselben beschwär-
llchen vnd verderblichen Nachthell vnd schaden Sondern auch 
sonst in viel ander weg Sich allerley böser, Ergerlicher vnd läster
licher thaten, zu schmach, Verschiffung vnd Verachtung vnsers 
heiligen Christlichen nahmens, glauben« vnd Religion, vben vnd 
gebrauchen, Welche ergerllche böse Handlungen gueten tails auß 
dem eruolgen sollen, das sie die Juden an mehr ortten, ohn 
alle Jüdische zalchen, vnd on vntherscheidt der Kleidung vnnd 
trachten, vnther den Christen wonen und wandkn, vnd von 
denselben nicht verschieden noch erkennt werden mügen. Ver
wegen dann vnS als einem christlichen Regierundten Herrn vnd 
Landtsfürften in crasst vnsers tragenden Ambts zu stehen vnd 
nicht allein der verderblichen, beschwerlichen gesuech vnd wuecher 
bey den Juden, Sondern auch so viel möglich die ander läster
liche böse Handlungen vnd chatten, so aus der Juden beywonung, 
vnnd das sie vor andern Christen nicht erkennt werben, abzu
stellen vnd Verordnung zu thun, das zwischen den Christen vnnd 
Juden cm der Claidung und tracht etwas ein. vntherschled ge
halten, vndt die Juden an einen zaichen, wie an andern mehr 
Ortten beschicht, gemerkt vnnd erkhennt werden, vnd demnach so 
setzen, ordnen vnd wollen wir mit Wollbedachten Muet , guetten 
Zelttlgen ratt als Regierundter Herr vnd landtsfürst, aus landts-
fürstllcher macht, hiemlt wissentlich vnd i n ' Crasst deS brieffs 
das all vnd yeden Juden, so in ernannten vnsern erblichen Fürsten-
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thumben vnd Landen gesessen sein, vnd darinnen hin und wider 

handeln und wandeln, zu einem Zaichen darin« sie von den 

Christen verschieden vnd erkennt werden (vnangeseh«n aller 

Etattuten, ordnungen, Satzungen, Etemption und Freiheiten, 

so sie gemeiniglich oder ihr etzliche, von weiland unsern Vorfaru, 

Kaysern, Kunigen, vnd Regierendten Landtsfürsten, loblicher Ge« 

dachtnuß oder vns erlangt haben möchten, welcher allen vnd 

yeden, souiel die dieser vnser ordnung vnd satzung in alnlg weg 

Abbruchig oder verhinderlich sein verstanden werden mügen, wir 

hiemtt in Krafft dis brieffs gentzllchen derogiert haben wollen) 

Nun Hinfürahn vnd in Monathsftist, nach Publiclrung dieser 

vnser General anzufahen an seinem obern Rock oder Elaidt 

auss der linken seiten der Prust einen gelben ringk hieneben ver« 

zelchneter Rund vnd Prait des Zirkels vnd mit schmeler oder 

kleiner, von einem gelben Tuch gemacht öffentlich vnd vnuer« 

porgen gebrauchen vnd tragen sollen; Wo aber einer oder mehr 

aus den Juden, nach verscheinung angeregter Monatsfrist diese 

vnser Satzung vnd ordnung vbertreten vnnd sich obbemelts Zeichen 

nit gebrauchen wurde der soll zum ersten vnd andermal die Klai« 

düng so er antregt vnd alles daöjenig was bey Ime gefunden 

wird verwirkt haben, vnd der halb theil desselben dem anzaiger, 

vnd der vbrig theil der obrigkeit, oder dem Gericht, darunter 

den Iudt also ohne Zeichen betretten worden, zueftehen vnd eruol« 

gen, I m Fal l aber daS er zum Drittenmal betretten wurde, soll 

er nit allein ytzt gehörtter Massen die Kleidung vnd was bey 

ihm befunden wirdt verwürkht haben, Sonndern er sambt seinen 

Weib vnnd Kindern, noch darzu vnd alsbaldt Aller vnser oester« 

reichischen Fürstenthumben vnnd Lannde in ewigkeit verwiesen wer

den, doch wenn die Juden ihren gewerb und notturft nach vber 

landt ziehen, sollen sie fo'lch Zalchen auf der straffen zu trnqen nicht 

schuldig sein, bis sie in ihre Herbergen vnd Nachtlager in die Statt. 

Flecken oder Dörffer kommen, Alsdann sollen sie das Zaichen wieder 

1 1 * 
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herfürnehmen, vnd tragen, vnd sich dardurch für Juden zu erkennen 

geben, ohne geuerdt, Vnnd gebieten darauff euch assen vnd euer 

yeden in sonderheit mit allem ernst vnd wollen, das ihr ob dieser 

unser Satzung vnd ordnung vestiglich handthabet und haltet, gegen 

den Juden so in angeregten vnsern Fürstenthumben vnd landen, ohne 

obbemelten Zaichen betretten werden mit angeregter straff ernstlich 

verfaret, vnd daneben alles das Icnige fürnembt, handelt und ver

richtet so zu volziehung dieser vnser ordnung vnnd sntzung förderlich 

vnd zu abstellung der Verhandlungen, so durch die Juden dawider zu 

vben vntherstanden würdt, die notturft erfordern wi rd , vnd auch 

hirstnnen änderst nicht haltet, Alles bei Vermeidung vnser schwerer 

vngnadt vnd straff. Geben in vnser Stadt Wien am ersten Tag 

Augusti. Anno I m ain vnndfünfzigisten. 

F e r d l n a n d u s 

H I 0 n a s vr . ^ . U«n<lntum ättmini 

Vice Eanhler. Nexis pprium 

Andre Wagner. 

23. 

General der Juden. Erstreckung von den Terminen so Ihnen 

vorhin aus dm landen zu thun gegeben worden. 

W i r Ferdinand ,r. Empleten N. allen vnd Jeden Prelaten, 

Gräften, Freyen, Herrn, Rit tern, Knechten, Landshauptleutten, 

Hauptleuten, Vitzthomben, Vögten, Pflegern, Verwesern, Ambt« 

leuten, Burgermelstern, Richtern, Näthen, Bürgern, gemaindten 

vnd sunst allen vnsern Vnterthanen vnd getrewen, Geistlichen vnd 

Weltlichen, Was wlrden, stands oder Wesens die Allenthalben in 

vnsern Niederösterreichischen Landen vnd fürstlichen Graffschaft Görh 

gesessen, fürnemblichen aber denen, vnther Welcher äui-isäiotiou ob« 

tigkeltt vnd gebiett die Juden wohnhaft sein, denen dieser vnser brief 

fürkumbt vnser gnadt vnd alles guetS. WaSmassen vnd aus was 

trefflichen vnd hochbewegllchen Vrsachen wir durch offene General 

beuelich Verordnung gechan, daß die Juden, wo vnd an welchem ortt 
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dieselben in vnsern Nlederosterrelchlschen Landen und fürstlichen 

Grassschafft Görh gesessen, unsere Landt, in einer bestlmmbten Zeltt 

Räumen und mit Weib, Kindt, Auch Hab vnd guetern an andere 

ortt sich verfügen vnd ziehen sollen vnnd dann auch aus was be-

wegnus wir vorbemelten Juden ihr gehabte vns bestlmlte Zei t , be« 

melte vnsere landt zu räumen, noch auf ein Iharlang mit gnaden 

erlengert vnd erstreckt, des alles habt ihr euch aus unfern Jüngsten 

derhalben ausgangen Generalen, nachleugst gehorsamblichen zuer« 

innern vnd zuberichten — Nun haben jetzo die Juden gemainigllch 

I n vnserm Erzherzogthumb Oesterreich vnther der Ennß vntherthenig 

zuerkennen geben, Wie wol sie vnserer solcher gethaner gnedigen 

erstreckung nachzukommen vnd zu geleben gehorsambtlichen genaigt 

weren. So kundten sie doch nach gelegenheit Ytziger leuff, die-

weil an wein vnd getreit kein sonderliche anwehrung vorhanden, 

Ihre schulden in solcher erstreckter Zeit von vnnsern vntherthanen 

ni t bekommen, vnd derhalben auch die 'Ienigen denen sie zu thun 

sin, so baldt nicht bezalen vnd zufriden stellen, darzu waren 

auch etzllche aus ihnen gegen etzlichen vnsern vncherthanen schul« 

den vnd auforderungen halben dermassen in recht gewachsen, das 

dieselben recht sachen auch so baldt nicht erörtert werden, Vnd dann 

ihre grundt vnd gueter, ohne sondern grossen Nachteil vnd schaden 

aus erzelten und fürgewendten vrsachen in der Zeit auch nit an wer

den vnd zu Geld machen kundten vnd dargegen vnS ferner demüthlg« 

llch angesucht und gebeten, ihren berurten vorerstreckten Termin, noch 

auf ein Jahr lange gnedigst erstrecken vnd zu prorogiren, Vnd die-

well wir dann in gehaltener Notwendiger vnd fleisiger erkundigung 

I h r der Juden fürgebrachte vnd erzeltte Ursachen für begründt vnd 

gnugsam befunden, vnnd hierinnen weder vnsere getreuen vnther

thanen noch die Juden beschwärllcher weis, vbereylt vnd verkürzt 

werden, Haben wir in genediger Vorbetrachtung angezaigter vnd 

sunst a n d e r e r beweglichen Vrsachen, mit wolbedachtem much, 

vnd gueter zeitlicher Vorbetrachtung angeregte hieuon gethcme er« 
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streckung, so sich auf negft künftigen Sanct Johannes des heiligen 

TaufferStag, des gegenwertlg fünff vnd fünfzigsten Iars endet, noch 

auf ein I a r lang: Welches sein ausgang .Auch auf Iohannis bnb-

tisto deS negst eingehenden Sechs und fünfzigsten Iars haben wirdt, 

gnedigllly erlengert und erstreckt, dergestalt, vnd mit solcher mas 

vnd gelegenheit, daS ernente Juden mittlerweilen in vnsern Nieder« 

österreichischen Landen wonen vnd bleiben vnnd sich ihrer Privilegien 

oder Freyheiten wie bisher, doch ausserhalb Wucherllchen vnd asser 

anderer Contract und Handlungen dardurch sie ferner auffgezogets 

oder verhindert werden möchten, freyen genlesen und gebrauchen, 

die schulden, so ihnen vnsere vntherthanen zu thun zeitlich einmahnen 

vnd einbringen auch ihre Heuser, Weingarten vnd andere gründt, 

was sie zuvor nicht anwerden, verkauffen vnd ihre gläubiger, denen 

sie zu thun sein, wie sich gebürt entrichten vnd vergnuegen, vnd dan 

nach verscheinung, ytzt bewilligter erstreckung, als baldt vnd von 

stundt an vnsere Niederösterreichische lande vnd fürstliche Grafschaft 

Görtz räumen, Vnd also vnsern vorigen ausgegangenen Mandaten 

und gebotten gehorsamblich geleben vnd nachkummen vnd sich nit 

änderst halten vnd finden lassen, bey den Peenen vnd straffen, in 

denselben vnsern Generalen Mandaten vermeldt vnd begriffen, vnd 

gebieten demnach euch allen vnd jeden Insonderheit fürnemblich aber 

unsern nachgesetzten Obrigkeiten, vnnd denen so vnter ihrer Iuris-

älotion vnd gebiet Juden haben und halten, mit ernst vnd wollen, 

das ihr nicht allein gedachte Juden in gemain, bey dieser vnser 

erstreckung, Sondern sie auch bey ihren Privilegien vnd Freyheiten, 

schütz vnd schirm, so sie von vns haben, abgehörter Massen handt-

habt, vnd sie dabey berullchen vnagetaß vnd vnuerwaltigt, bis zu 

ihren abzug bleiben lasset, Sie dawieder keineswegs dringet noch be

schwärt, noch das Iemandt andern zu thun gestattet. Inen auch 

nach gebürlichen Dingen gegen vnsere vnterthanen, so ihnen zu 

thun schuldig, fürderliche vnd guete Ausrichtung verschaffet vnnd 

,r. bezalung wie M i c h verhelsset. Vnd nachdem die Juden ihre 
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Heuser vnnd gründt bisher ohne sonder» Nachtheil vnd schaden ihrem 

Fürgeben nach nlt zu geld machen kundten, das ihr von obrlgkelt 

wegen mit allen ernst dran vnd drob seit, das sie dlsfalls wieder 

die gebür vnd Pilligkeit nicht bedrängt noch beschwärt werden 

Sonndern wo ihr befinden werdt, das man sie in solchen verkauften 

ihrer liegenden gueter zu hart vnd beschwarlich hallten, dringen 

oder in vnvilligen schaden fürn wolt oder auch Ye soliche gueter 

in gebürlichem wert mit anWerden möchten, das alsdan I r vnther 

welchen die Juden gesessen, vnd ihre gueter haben, berüerte ihre gueter 

der Erbar vnd Pilligkait nach schätzet vnd wirdiget, vnd im Fall das 

solche schatzung bey den Kauffer oder verkaufter nit ftadthaben wolte, 

Alsdan solche gueter auf die Gannt schlachet, vnd dieselben aufS höchest 

müglich anwerdet vnd versilbern lasset auch Folgends dran vnd drob 

seit, das die Ienigen denen die Juden zu thun sein, der gebür nach 

bezalt vnd zufrieden gesielt werden, vnd nachmaln sie die Juden mit 

ihrer übrigen Hab vnd gueter vngeirrt, vnd vnbetrüebt sicher ab

ziehen lassett vnd ihnen weder für euch selbst, noch durch andere 

kein I r rung vnd Verhinderung zufuegt, Auch andern solches zu thun 

keineswegs gestattet, in keinerlei) weis, Alles bey Vermeidung vnser 

schweren Ungnadt vnd straff, des wällen wir vns zu euch allen vnd 

euer Juden in sonderheit genntzlichen verlesen, vnd beschicht daran 

vnser gnedlger vnd ernstlicher willen vnd Meinung. Geben in vnser 

vnd des heiligen Reichs Stadt Augspurg den Letzten tag MartiS 

Anno I m fünfvndfünfzigsten vnserer Reich des Römischen im fünf-

vndzwcmzigsten vnd der andern allen I m Neun vnd zwanzigsten. 

24. 

W i r Leopold :c. Entbiethen allen vnd yeden Vnsern nachge

setzten Obrigkeiten, auch andern Geist« und Weltlichen, was Wür

den, Stands oder Wesens die allenthalben, in beyden Unsern Ertz-

Herzogthümern Oefterreich, unter und ob der Ennß setz« und wohn

haft seynd, Unsere Gnade, und geben euch gnädigst zu vernehmen, 

daß bey UnS N. Richter und Veysitzer der gemeinen Iudenschqft in 
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Unsere Stadt Wien, unterchänlgft angebracht, ist auch ohne das be

reits Landkundig, was Massen jetzt gedachte Iudenschaft, wegen einer 

in nächst verwlchenen Monat May ermordeten und bey der Juden« 

ftadt allhler in einem Graben gefundenen WetbS-Persohn, in grossen 

Argwohn, Gefahr und Verfolgung, bey dem gemeinen Mann ge-

rathen: derentwillen wir zur Verhütung besorgten Rumors und 

AufstandtS, alle Gewaltthätigkeiten gegen ihnen Juden, mit Worten 

ober Wercken, auf was Weiß oder Weg es immer sein möchte, bey 

Leib- und Lebens Straffe, durch öffentlichen Ruf allhler zu Wien 

verbieten, Venebenft aber erwehnte abscheuliche Mordchat, mit allem 

möglichsten Fleiß und Eyfer inquiriren lassen, worinnen man annoch 

begriffen, und W i r gegen den etwa herfürkommenden Thäter die ver« 

diente exemplarische Bestraffung fürzunehmen, nicht unterlassen werden. 

Obwohlen null sie die Wienerische Iudenschafft hierdurch vor 

aller Gewalt blshero geschützet und erhalten worden, so waren doch 

die andern, in Unsern Ertz'Hertzogthum Oesterreich unter vnd ober 

der Cnnß, hin und wieder wohnende Juden, eben dieser noch dato 

unwissend von wem begangener Mordthat halber, von dem gemeinen 

Pöbel hart bedrängt, zumahlen selbiger, durch allerhand über solchen 

Mord erdichte unwahrhafte Lieder, «ssupfferstlch, Pasquille vnd in 

offenen Druck ausgesprengte falsche Zeitungen, zu mehrerem Haß, 

Zorn vnd Verbitterung Wider sie Juden bewogen und angereltzet 

werde, also daß kein Jude fast nirgends sicher, noch ohne Leib und 

Lebensgefahr seiner Handel- und Nahrung mehr abwarten und nach

gehen könne. Dahero Uns sie um Unseren Landesfürftllchen Schutz 

unterthänigft angerussen und gebeten, den W i r ihnen von Rechts 

und Billigkeit wegen gnädigst nicht verweigern wollen, zumahlen in 

dem von Uns über mehr besagte Mordthat angestellten Inqulsitions-

Proceß, dasjenige, was durch unterschiedliche Uns fürgebrachte, in 

Druck und sonsten ausgegebene Zeitungen, Lieder und dergleichen 

dlsfall« wider Juden und Christen aller Orten öffentlich sparglret und 

ausgebreitet worden, noch zur Zeit in Wahrheitsgrund sich nicht 
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befunden, und was hinfüran über möglichst anwendenden Fleiß und 

Nachforschung von dem wahren Thiter, und dabey fürgegangenen 

Umständen zu erkundigen seyn wird, Uns und unseren nachgesetzten 

Gerlchts-Stellen darüber Urtheil und Recht ergeben und vollziehen zu 

lassen, niemand andern aber, sich einiger freventlicher Veurtheilung 

erdachter falscher Zeitungen, Lieder und Pasquille, weniger ein und 

anderer elgenthätlger Antast- und Vergewaltigung gegen ihnen Juden, 

zu unterfangen, und hledurch zu gefährlichen Rumor und Auflauf 

Ursach und Anlaß zu geben, geziemet, noch Uns in elnigerley Weiß 

zu gestatten, sondern vielmehrers mit aller Schärffe und Ernst zu 

verhüten und abzuwenden, obliegt. 

Ist demnach Unser gnädigster, gemessener und ernstlicher Wll le 

und Vefehl hiermit, daß männlglich, was Würden oder Stands 

der seye, sich bey Leib- und Lebens-Strafe aller gewalthätigen An« 

massungen wider die Juden gewißlich enthalte, noch einiger Pas« 

qullle, falscher Lieder, Gedicht, Mahlereyen und Kupferstich, von 

obgedachter Mordthat, anmassen sollet. 

W i r gebieten auch darauf allen und jeden Eingangs ernennten 

Unfern nachgesetzten Obrigkeiten, daß ihr ln Unserm Ertz-Hertzog« 

thum Oefterrelch unter und ob der Ennß wohnende, oder sonsten 

sich darin aufhaltende Juden, bey diesem Unfern gnädigsten Schutz 

Patent, vor aller unbilligen Gewalt verthädigen und handhaben, die 

von mehr berührter Mordthat im Druck, Kupfer, Mahlerei oder 

sonsten falsch ausgesprengte Lieder Zeitungen und Pasquille, und 

darbey ungegründete Spargimenter, casslren und vernichten, noch 

hinführe weiter gestatten, derselben Urhebern fleißig nachforschen 

und gegen denen Uebertretern nach Befinden mit gebührender Veftraf-

fung verfahren sollet. DaS alles meynen wir ernstlich, beschlehet 

auch hieran Unser gnädigster Wll le und Meinung. 

W i e n , den 22sten September 1665. 



Die Juden in Böhmen und Mähren. 

V i e Grundsähe, welche zur Zeit der Babenberger für die 

Juden in Oesterrelch galten, erleiden auch auf Böhmen volle 

Anwendung. Auch hier treten sie historisch zuerst als kai

serliche Kammerknechte auf, mit allen jenen Rechten und Freihei

ten, die bis in die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts damit 

verbunden waren. Die Herzoge und Könige Böhmens, als 

ihnen das Recht, Juden zu halten, übertragen worden war, 

oder sie dasselbe in Anspruch nahmen, ließen nicht nur die 

herrschenden Bestimmungen in Kraft und Wirksamkeit, son

dern erweiterten und bekräftigten sie in derselben Weise, wie 

Oesterreichs Fürsten. 

Indessen auch in Böhmen zeigen sich bald dieselben 

feindlichen Elemente, denen wir in allen Ländern Deutsch

lands begegnen, kirchliche Satzungen regen auf; das 

S . t ^ i e w ^ I ^ N drückt und fordert ohne Unterlaß, und der 

ausgebildete Begriff des »orvu» r o m ^ n u » rechtfertigt jede 

Gräuelthat. Nur sind in Böhmen große, reiche Landherren, 

die um und an ihren Bürgern und in ihren Schutzstädten 

den Juden Schuh und Schirm versprechen, und mächtig ge-
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nug dastehen, das gegebene Wort zn bewahren. So konn

ten und haben sich die Juden, während schon überall ihr 

Schicksal ein ticfdrückendes war, in Böhmen leidlich genug 

erhalten, und die ältesten frühern Verfolgungen beschranken 

sich fast durchgehend auf die königlichen Städte. 

T ie älteste Urkunde, die Nur von den Rechten der Juden 

in Böhmen und Mähren keimen, ist um 24 Jahre jünger 

als jener berühmte Ireiheitc<brief Fricdrich's des Streitbaren, 

und — merkwürdig genug — fast wörtlich mit diesem g le i ch -

l a u t e n d ^ ) . Wi r können uns daher über sie sehr kurz fas

sen*). Ottocar I I . gab sie zu^Vrünn im Jahre 1268 zu-

nächst sür Mähren; ech später wurde sie auch auf Böhmen 

ausgedehnt. Die welngcn Abweichungen, die sich aus einem 

Vergleiche mit der österreichischen Handfeste ergaben, sind — 

Wortversetzungen; nur der Schluß des ParagraphS 20, wenn 

die Acndcrung nicht etwa in einer falschen Lesung ihren Grund 

hat, lautet dem Sinne nach hier anders: „IVo» 5 u ä e u m 

eontra 8U8pecww pußilom volumu« exl i idere" („wollen wir 

einen Juden gegen den Verdächtigen als Kämpfer stellen"); 

in der österreichischen Urkunde heißt es: „IVos 5 u ä o i « «on-

tra 8U8peetum yuZilom volumus exlnboio" („wollen wir, 

daß den Juden gegen den Verdächtigen ein Kämpfer gestellt 

werde") — und diese Leseart scheint in jeder Beziehung die 

richtigere. 

*) Sie ist gedrückt bei Senkenberg (Visiuny». Î ip8. 1765. 
Î'1>enl1. l l . ^l.,mwent. IV.) und bei ^e r rm^nn , Geschichte der 

I^cUtc» in V.hn.cu (WK» 1819. E, U1). 
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Wichtiger sind die be iden Zusätze, welche am Ende 

der Ottocarischcn Urkunde erscheinen: 

Item HuxtÄ «on8titutiono8 n»ne in nomine 8an«ti pa» 

tri» äi^trirtiu» inllibomu», ne äecotero ^uäei «inKuli in 

«08tro vomini« eonztituti eulnari 6euoant, lmmunn Kouori 

ntantur »lln^uino «um ^'uxta nrocontum legi» ab omni nrui^ 

8U8 »anßnino 8e ^uäoi cuntinoimt univol8». 

Itom volumu8 lzuoä <zuiä 5uäou8 mutullvei-it 8ivo aurum 

luerit äenaiiu8 vol »r^entum, iäom 8ibi 8olvi vol reääi 

«loboat «um U8uru äebita <zuo acerevit. 

Der erste Zusatz bezieht sich offenbar auf die merkwür

dige päpstliche Bulle vom Jahre lHu3, in welcher Inno-

ccnz IV. bei Strafe des Kirchenbannes verordnet, daß kein Jude, 

welcher sich irgendwo in Böhmen mit landesfürstlicher Be

willigung aufhält, zur Taufe gezwuugen, demselben kein Uebel 

zngefügt, sein Vermögen ihm nicht entzogen, derselbe in der 

Feier des Sabbaths und anderer Gewohnheiten des Landes 

nicht gestört, die Grabstätten der Juden nicht verheert, uud 

überhaupt die Juden mit schimpflichen Vorwürfen, daß sie 

nämlich bei ihrem Gottesdienste das Blut der Christel, ge

brauchten, nicht beunruhigt werden sollen *). 

Ottocar bestätigte im Jahre 1254 die Bulle und fügte 

„och einige Satzungen hinzu, die wieder wörtlich in der Ur

kunde von 1268 vorkommen. Sie sind jene Paragraphen, 

*) ^V«I«!aw ««lencl. In«t. auf den lö. Sept. S . 499 a»c« 

dem Archive der Altstadt Prag. 
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Welche die Sicherheit der Person und die Wahrling der be

stehenden Rechte betreffen. 

Der M m Meinung nnd christlichen Duldung des Pap

stes Innocenz IV. wurde indessen nicht lange nachgelebt. Der 

Kirchensynode zu Wien im Jahre 1267 wohnte anch der Grz-

bischof von Prag mit mehreren Gliedern seines Metropoli-

taneapitcls bei, und die Satzungen, die auf derselben wider 

die Juden gefaßt wurden, solltenHebenso gnt in Böhmen, 

wie in Oesterrcich gehalten werden. Noch unduldsamer zeig

ten sich der Erzbischof von Prag, Arnest I . , und Veno, B i 

schof von Ollmütz im v i e r z e h n t e n Jahrhundert; jener im 

Prager Provinzialcomilium des Jahres 1347; dieser in einem 

Schreiben an Papst Gregor X . Man legte den Juden zur 

Last, daß sie christliche Säugammen hielten, Wucher trieben^ 

öffentliche Acmtcr versähen und gestohlene Sachen verkauf-' 

ten, und erneuerte alle beschränkenden Sahungen, die bisher 

für Böhmen und Mahren gemacht worden waren, mit aller 

möglichen Strenge. 

Die we l t l i che Mach t hielt aber fest an den Rech

ten und Freiheiten, die Ottoear im Geiste der Ucbcrlic-

ferung gegeben hatte, und der kirchliche E i n f l u ß blieb 

anch in diesen Ländern Anfangs nur ein mora l i scher ; er 

bedurfte, um wirksam im politischen Leben zu werden, noch 

anderer Elemente, und diese entstehen und erstarken ln Böh

men und in Mähren, wie in Oestcrreich, mit dem vier

zehnten Jahrhundert. 

Das Städtewcsen hatte in beiden Ländern erst Ottoear I I . 

gerundet, und weil er in demselben, gleich den übrigen Für-
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sten seiner Zeit, einen kräftige» Damm gegen den Ucbcrmuth 

mächtiger Vasallen sah, mit großen Freiheiten und Rechten 

ausgerüstet. I n kurzer Zeit kam es daher zu Flor und An

sehen, und da konnte eö auch nicht fehlen, daß sich bald 

feine n a t ü r l i c h e A b n e i g u n g gegen die Juden offenbarte. 

Weil dieser aber die landcsfürstlichcn Bestimmungen noch im

mer entgegenstanden, griff sie zu denselben Mit teln, wie in 

Ocsterrcich. Die leicht.erfundenen Geschichten von heiligen 

Hostien, Kindcrraub und Wucher, müssen das eigentliche 

Mot iv decken und zur Rechtfertiguug eigenmächtiger Bedrük-

kuug und Mißhandlung dienen. 

Schon im Jahre 12W mnordcten die Präger Bürger 

eine große Anzahl, Juden, weil einige Glaubensgenossen die

ser Unglücklichen — irgendwo in Deutschland eine geweihte 

Hostie an das Kreuz geheftet haben sollten; und als 1348 

der schwarze T o d über Deutschland hereinbrach, und die 

Ursache desselben die Brunnen sein mußten, welche von den 

Juden vergiftet worden waren, lieferte auch Böhmen, das 

doch zum großen Thctle von dem Uebcl verschont blieb, seî  

ncn M e n Beilrag zu der allgemeinen Judcnvcrbrcnnung. 

I m Jahre 1388 legte man ihnen Kiudcrmord zur Last, 

sie wurden in Böhmen, Mahren und Ocsterrcich verbrannt, 

und der gleichzeitige Chronist bei Dobncr (Monum. Ilist. Koli. 

r . IV . p. 21.) verherrlicht seine Erzählung mit der Nundcr-

geschichte, daß von keinem der Ermordeten Blut geflossen sei! 

Gleich im. daranf folgenden Jahre gaben einige Bürger 

von Prag vor, daß einer der jüdischen Glaubensgenossen 

einen Priester der Christglaubigen, welcher das heilige Abend-
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mahl zum Krankenbette getragen, mit einem Eteinwurf miß

handelt habe. T ics war genug, um die Juden zu überfal

len, zu ermorden und zu verbrennen; die Gräuel dieses Un

fuges blieben aber ungeahndet. Nur im Jahre 1399 kam 

ihnen die Erklärung des königlichen LandesunterkämmererS, 

daß die Juden Kammerknechte der Krone seien, zu statten, 

und schützte sie vor den bösen Folgen eines harten Unfalls. 

Einige Juden in Prag hatten sich nämlich taufen lassen, wa

ren aber bald wieder zu ihrer Glaubenslehre zurückgetreten. 

Der Erzbischof wollte sie festnehmen lassen, und nur durch 

die obenerwähnte Erklärung entgingen sie der schweren Be

strafung. Der königliche Beamte wurde dagegen mit dem 

Kirchenbanne belegt und vor das crzbischöfliche - Gericht ge

laden, um von seinen Religionsmeinungen und von seinen 

Handlungen Rechenschaft zu geben. Dessenungeachtet wurden 

viele Juden verbrannt, und ihre HHufer.,z«ftbttS)k.'> 

War dies auch der letzte Vernichtungskampf, welchen 

die Bürger Prags gegen das Leben der Juden stech und 

eigenmächtig führten, so erfanden sie nun ein anderes M i t 

te l , ihren Nasereien freien^ Lauf zu lassen: sie'fielen ohne 

a l le 'N tVan laMs i lbt t Vis IüdenyHüser her und plünderten 

und raubten nach Herzenslust. Dieses thaten sie in den Jah

ren 142Z. 1449 ^nd 1503. 

Was aber die Hauptstadt im Großen unternahm und 

ausführte, das ahmten die übrigen königlichen Vtädte des 

Landes, im Kleinen nach; und wir haben leider kein Beispiel 

* ) He r r mann, Geschichte der Israeliten in Böhmen G. 38. 
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auffinden können, daß gegen solchen Uebermuth die Fürsten, 

wie in Oefterreich, mit gewassneter Hand aufgetreten wären. 

Selbst die Bestrafung des einzelnen Frevels scheint nicht im

mer mit dem gehörigen Ernste ausgeführt worden zu sein; 

und so bleiben denn auch die zeitweiligen Bestätigungen der 

alten Rechte und Freiheiten ohne besondere Nachwirkung. 

Dazu kam, daß sich bald selbst die Fürsten nicht mehr scheus

ten, im Geiste des römischen »ervu» zu handeln, und daß 

endlich mit Kaiser Kar l IV. dieser vollkommen fertig war. 

Kar l IV . bestätigte zwar im Jahre 135S auf dem 

Schlosse zu Stauffen die Satzungen, welche in Ottocar's Ur

kunde festgestellt wurden, und verhängte gegen den Uebertre-

ter eine Strafe von 50 Mark Goldes; aber in eben dersel

ben goldenen Bulle erklärte er auch die Juden in Böhmen 

für seine Kammerknechte, indem er schon früher die Burg

grafen von Nürnberg und später im Jahre 1363 einige böhmi

sche Edelleute von dem Capital sowohl, als den Zinsen los

sprach, welche sie an Juden schuldig waren. 

König Wenzel verordnete im Jahre 1379, daß die J u 

den in Eger, welche sich beschwerten, von auswärtigen Obrig

keiten vor Gericht geladen und gedrückt zu werden, als seine 

Kammerknech te ferner vor niemand Andern als den kö

niglichen Richter der Stadt E g e r geladen werden sollen. 

Derselbe König sprach die Bürger und die Juden der 

Stadt E g e r und des EgerlandcS auf fünf Jahre von allen 

Steuern und Abgaben ftei, weil sie ihm zu seiner Nothdurft 

eine Summe Geldes vorgestreckt hatten; und zwei Jahre spä

ter ertheilte er den Juden einen Echirmbrief, der sie im 
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deutschen Reiche und in Böhmen sichern sollte, weil sie ihm. 

als einem König von Böhmen p f a n d w e i s e angehörten*). 

Diesem Grundsätze aber gemäß vernichtete auf vieles 

Bitten des Ollmützer Bischofs Konrad sowohl er im Jahre 

1411 die über zehn Jahre alten Schuldverschreibungen an 

die Juden, als auch sein Nachfolger K. Sigismund durch 

einen Majestätsbrief vom 20. Ju l i 1436 die den Juden ver

schriebenen Zinsen löschte. 

Der rechtlose Zustand, welcher mit diesen und ähnlichen 

Verfügungen ausgesprochen wurde, konnte auf die Erzfeinde 

der Juden, die Städte, nicht ohne Einfluß bleiben, und so 

geschah es denn auch, daß im Jahre 1506 die Juden aus 

B u d w e i s " ) vertrieben wurden, und im folgenden Jahre 

der Versuch der Prager Bürgerschaft, die L a n d e s v e r w e i 

sung der Juden zu bewirken, in so ungestümer Weise ge

schah " * ) . 

Bei dem Allen war aber, im Vergleiche mit andern deut

schen Ländern, das Verhältnis der Juden in Böhmen und 

*) Beide Urkunden befinden sich in Pehe l ' s Geschichte K. Wen

zel'« Xh. I. S . 76 u. 242. 

* * ) Die Stadt BudwelS hatte im Jahre 1341 die Erlaubniß 

erhalten, drei Iudenfamillen aufzunehmen, denen eine zehnjährige Steuer, 

frelhelt verliehen wurde. Die Begünstigten mußten dagegen an die 

Stadt selbst einen festgestellten Zins zahlen, welcher die Bestimmung 

hatte, damit die Schulden der Bürger an auswärtige Juden abzutragen. 

Um nun diese Quelle ergiebig zu machen, gestattete man die Vermehrung 

der Iudenfamillen in solchem Maße, daß sie bald eine ganze Straße 

allein bewohnten und eine Synagoge errichteten. 

* " ) l ' K e o d a l ä , bellum lm«»itivmn, ^ 3. «. 31. I<n»s»e. 

«pl>«n. 1. IVllü. 

12 
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^ Mahren noch immer sehr erträglich. Der Adel, welcher ihre 

stets rege Thätigkeit für den Absatz der Landesproducte ganz 

richtig würdigte, blieb ihnen fortwahrend günstig, und er 

bewies dieses auf dem allgemeinen Landtage im Jahre 1501 

dnrch den Beschluß, den Juden in Böhmen einen offenen 

VersicherungSbricf ausfertigen zu lassen, „ d a ß sie zu e w i -

/gen Z e i t e n bei der C r o n B ö h e i m s gedu lde t , und 

w e n n e iner oder der andere aus den J u d e n w i 

der d ie Landesgcsehe sich v e r g e h e n so l l t e , n u r 

, a l l e i n der T h ä t c r bes t ra f t , desselben Verbrechen 

aber ke i neswegs von der sämmt l ichcn I udenscha f t 

v e r g o l t e n werden s o l l . " 

König Wladislaw bestätigte diesen Landtagsbeschluß und 

dem zu Folge 

sie bei ihren von frühern Regenten und den Ständen deS 

Königreichs ihnen verliehenen Begnadigungen und Freiheiten 

erhalten, und daher zu ewigen Zeiten aus dem Königreiche 

nicht vertrieben werden sollen. 

M i t dieser Versicherung traten die Juden Böhmens in 

die neue Zeit, welche mit Ferdinand I. beginnt und so 

recht eigentlich ihre Benennung verdient, weil durch die po

sitive Gesetzgebung die alten historischen Rechtsverhältnisse ver

drängt werden und auch hier, wie in Österreich, einem — 

fremden Geiste weichen müssen. Die durch Ottocar I I . aner

kannten und aufgestellten Grundsätze, nach welchen die Juden 

in Böhmen und Mähren eine sclbstständigc Genossenschaft bil

deten, und alle jene Freiheiten genossen, welche wir in der 

Geschichte der österreichischen Juden nachgewiesen haben, hät-
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ten jetzt, wenn sie nicht schon früher durch die kirchlichen 

Satzungen vielfach angefeindet, durch die Städte erschüttert 

und mit dem »ervu» rom»nu« vollends niedergestürzt worden 

wären, gleich den Institutionen der übrigen Genossenschaften 

untergehen müssen! Dabei bleibt indessen wohl zu bedenken, 

daß die letzteren, indem sie wenigstens eine neue Consiftenz 

erlangten, aus dem Kampfe endlich wieder siegend hervorgin

gen, weil erworbene Rechte durch einen Machtspruch wohl 

aufgehoben, nie aber — vernichtet werden können; während 

die Verhaltnisse der Juden sich kaum der ewigen Schwankun

gen erwehren konnten. 

Kaiser Ferdinand bestätigte zwar im Jahre 1527 den 

von Wladislaw feierlich gegebenen Freiheitsbrief; allein schon 

1541 schrieb er an seine Kammerräthe von Linz aus: 

„ W a s die Juden, sowohl die in Prag Wohnenden, 

als die im ganzen Königreiche Böhmen sich zerstreut Aufhal

tenden anbetrifft; so werden unablässig von den Christen viele 

und mannigfaltige Beschwerden hinsichtlich des bösen Treibens 

derselben NnS vorgetragen und um baldige Abhülfe dringend 

gebeten. Auch wurden uns die Bekenntnisse, welche zur 

Beweisführung des ausgesprochenen Nrtheils abgelegt worden 

sind, gehörig eingesendet und zur Durchsicht und Würdigung 

unterbreitet. Die Juden w ide rsp rechen durch ih re , . an 

Uns abgeschickten Boten, den geschehenen, ihr heilloses Han

deln bestätigenden Aussagen, indem dieselben vorgeben, daß 

sie in N ich ts schuldig sein, und-daß viele der Zeugen theilS 

durch die M a r t e r s c h m e r z e n und a u S g e s t a n d e n e n Q u a -

l e n , theilS durch U e b e r r e d u n g bestimmt worden wären, 

12 * 
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gegen sie und ihr Handeln Zcugcnschaft zu geben! Da aber 

so viele begründete Klagen ( ! ) , so viele und oft wiederkeh

rende Berichte, die nur von der schlechten Handlungsweise 

der Juden sprechen, an Uns gelangen, und da überdies die 

Türken, unsere größten Feinde, mittelst der, Juden Kunde 

ä k ^ «ns^e Laae einziehe; so geruhen wir euch, unsern be-

v,>l!»!äch»!^n M'^ 'Vdm'M! zu dcschlc» !!!!v aufzniwqcn, mit 

den Ständen des Königreichs Böhmen deshalb in Verhand

lung zu treten, und dafür Sorge zu tragen, das; alle Juden 

aus dem ganzen Königreiche Böhmen verwiesen werden, in

sofern die böhmischen Stände hierüber untet sich übereinkom

men und die nöthigcn Beschlüsse fassen. Es soll den besag

ten Juden eine bestimmte Zeitfrist anberaumt, und diese ihnen 

namhaft gemacht-werden, damit sie im Verlauf der bewil

ligten Frist alle ihre Geschäfte gehörig in Ordnung bringen 

und beenden, dann die ausstehenden Forderungen einhcben 

und endlich lebenssichcr sammt Hab und Gut, Weib und 

Kindern insgesammt (d. i. alle diejenigen, welche sich nicht 

werden taufen lassen wollen) sowohl aus dem ganzen König

reiche Böhmen, als aus allen unsern Ländern ausziehen könn

ten. Wi r wissen uns in dieser Lage keinen bessern Nath zu 

geben, als dafür zu sorgen, daß sowohl W i r , als alle un

sere lieben Untcrthanen von solchen Leuten befreit werden 

möchten, und zwar zur Verhütung noch größerer und weiterer 

Nebel, welche durch dieselben erwachsen würden. Gegeben zu 

Linz am 10. September 1541 . " 

Der Landtag willigte in den Vorschlag, und der Be

schluß sollte im vorigen Jahre vollzogen werden; allein auf 
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die Vorbitte v i e l e r G r o ß e n des Reichs wurde er am 14. 

April 1544 widerrufen, unter der Bedingung, daß die Ju

den für diese Bedingung ein jährliches Echuhgeld von 300 

Schock *) bei der königlichen Kammer erlegen und auf dem 

* ) — 400 Ducaten. — Die älteste Spur einer gemessenen Juden, 

steuer in Böhmen kommt 1124 vor. Für den Mantel , den der Jude 

t rug , mußte er bei dem Brückenzoll (den König Przemisl Ottocar 

angelegt hatte) einen Heller, jeder Schüler für das Schreibzeug, das 

er bei sich führte, zwei Pfennige erlegen. 

Später zahlten sie eine K o p f s t e u e r , und diese wurde auf dem 

Landtage 1522 in folgender Welse festgestellt: Jedes Famlllenhaupt sollt« 

von jedem Schocke böhmischer Groschen seines Vermögens zwei böhmisch« 

Groschen, und jeder jüdische Hausgenosse von jedem Schocke böhmische» 

Groschen e i n e n bezahlen. 

Vom Jahre 1567 — 1569 mußte jeder Kopf über zehn Jahr« alt 

in der Hauptstadt 46 , und jeder Kopf unter zehn Jahre alt 10 Groschen, 

die Juden auf dem Lande aber alle Jahre zwei Ma l sieben und einen 

halben Groschen steuern. Von 1569 bl« 1573 hatte jeder Kopf über 

20 Jahre alt und verhelrathet 2 Ducaten, oder 1 ^ böhmische Schock; 

unter 20 Jahre alt einen Dueaten ober 45 böhmische Groschen, bis 

zum Jahre 1577 aber nur die Halste zu entrichten; in dem darauf 

folgenden Jahre fielen auf einen Kopf, der über 20 Jahr« alt und 

verhelrathet war, zwei ungarische Gulden oder 45 böhmische Groschen; 

die unter 20 Jahre zahlten die Hälfte. I n den nächsten zwei Jahren 

noch zwei Ma l soviel, und im Jahre 1576 nur die Hälfte. Doch ward 

den Juden von dieser Zelt an gestattet, durch ihre vorgesetzten Glaubens« 

genossen ordentliche Rechnungen über die unter sich selbst verthellten und 

«ingehobenen Steuern und Abgaben verfassen und solch« den Steuer

einnehmern der Stände des Königreiches vorlegen zu lassen. I m Jahre 

1580 hatte jeder Jude über 20 Jahre alt ein Schock böhmischer 

Groschen, und die Jüngern die Hälfte als Kopfsteuer zu entrichten. 

Seit dem Landtage von 1580 wurden aber bi« Steuern den Juden nicht 

mehr bemessen, sondern es ward dem König überlassen, die Juden, weil 
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Mantel als Unterscheidungszeichen einen gelben Tuchlappen tra

gen sollen. (^Velcl»^. c»Iouä, l»l«t. 4 . ^pr l l . ) 

Auch das Verbannungsedict von 1561 blieb ohne Er

folg, und Marimil ian I I . bestätigte im Jahre 1567 den Ma

jestätsbrief von 1501 in seiner vollen Ausdehnung. Dasselbe 

thaten Rudolph». 1577 und Mathias im Jahre 1611; und 

Ferdinand I I . erneuerte 1627 nicht nur die alten Begnadigun

gen, sondern erweiterte sie, weil die Juden eine namhafte 

Geldsumme zur Bestreitung der Kriegskosten erlegt und ei

nen jährlichen Zins xr . 40,000 Fl. au die Kammer zu ent

richten gelobt, mit königlicher Freigebigkeit. ^Nach dem I n 

halte dieses Gnadenbriefes durften die Juden, gleich allen an

dern Kauf- und Handelsleuten ohne Ausnahilse, die öffent

lichen Jahr- und Wochenmärkte besuchen und dort ungestört 

Handel treiben. Sie wurden nicht mehr, wie früher, ver

halten, höhere Mauth- und Zollgebühren, als die christlichen 

Glaubensgenossen, zu entrichten, und eS ward ihnen gestat

tet, sich aller Orten und selbst da, wo das königliche Hof

lager war, aufzuhalten und Handwerke zu treiben *) ^). 

sie zu seiner Kammer geHirten, nach Wohlgefallen zu t«lren. Nur jene 

Juden, die sich auf Besitzungen der Stände aufhielten, hatten die nim, 

llchen Steuern abzutragen, die jenen von 15S0 bis 1583 gleichkamen. 

( H e r r m a n n , Gesch. der Israeliten in Böhmen nach den, handschrift

lichen s?»tsm» «t»tu« publ, et c»msral. in r«ßno Üonsmiae « i 

äovnm. publ. von V. Joseph K l t t l i n v. E h r e n herz.) 

') 5 V « i n g » r t « n , 5'»»c. <liv. juri«. 1^. I . ?. I . z>. 233. 
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Zu dieser großen Begünstigung kam noch im Jahre 

1623 die königliche Deklaration, durch welche die Juden im 

Besitze jener Häuser bestätigt wurden, welche von ihnen nach 

der beigelegten inner« Unruhe in der heutigen Iudenstadt zu 

Prag erkauft worden waren — eine Maßregel, welche dem 

raschen Ausbreiten der Juden, das sich auch in kürzester Zeit 

zeigt, außerordentlich günstig war. Dabei hatte freilich Fer

dinand U. die geheime Absicht, die Juden zum Uebertritt zu 

bewegen, und er verließ auch am 18. August 1630 die Ver

ordnung, daß die Juden zu Prag an jedem Sonnabend in 

der Kirche zu unserer lieben Frau, an der Lacke genannt, 

eine christliche Predigt in deutscher Sprache anhören, dabei 

immer wenigstens zweihundert jüdische Glaubensgenossen, und 

unter denselben nicht mehr als 40 Köpfe von 15—20 Jah

ren, theils männlichen, theilS weiblichen Geschlechtes, unter der 

Strafe eines ReichsthalerS und Verdoppelung dieses Straf

betrages bei öfterem Ausleiten, erscheinen sollen. Dieser Straf

betrag wurde für diejenigen bestimmt, die zum Christenthume 

übergehen würden, und ganz vorzüglich war eS den Juden 

untersagt, bei diesen angeordneten geistlichen Reden zu schwatzen 

oder gar zu schlafen. 

Es ist nicht bekannt, in wiefern der Wunsch des Ka i 

sers von einigem Erfolge begleitet war; gewiß aber ist es, 

daß die Iu.de« in Prag eine rastlose T H U M t entwickeltet! 

und /ehr schnell zu Relchthum u n ^ r M w ^ N e M K « . ^amen. 

Darüber entstand, wie natürlich, Lärm unter den christlichen 

Kaufleuten; ein königliches Rescript vom 12. M a i 1642, 

bestimmte, daß die Juden keine höheren Zinsen als 6 von 

http://Iu.de�
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100 ziehen, die bei ihnen eingelegten Pfänder der Christen 

zur Verfallszeit bei der Obrigkeit niederlegen und als Faust

pfand keine Schuldbriefe übernehmen sollten! I m Uebrigcn 

genossen sie bei der Ausübung ihrer Rechte den nachdrücklich

sten Schutz, und so konnten sie denn auch zu dem lebendigen 

Selbstgefühle gelangen, das bald Gelegenheit fand, für Fürst 

und Vaterland einzutreten und Beweise erkannter Bürgerpflicht 

abzulegen. Als die Schweden im Verlaufe des dreißigjähri

gen Kriegs Prag belagerten, wetteiferten sie in der Ver te i 

digung der..Hauptstadt mit allm'übrigen Bürgern, und" mit 

Recht mochte Iuda Low in der Geschichte des errungenen 

Siegs, die er hebräisch niederschrieb*), vosl freudiger Zuver

sicht auf die Verdienste hinweisen, welche sich feine Glaubens

genossen dabei erworben haben. 

Ferdinand Hl . bestätigte auch im Jahre 1648 nicht nur 

die von seinen Vorfahren den Juden in Böhmen verliehenen 

Privilegien, sondern fügte noch, in voller Anerkennung ihres 

Wohlverhaltens, bedeutende Erweiterungen hinzu. I n Kraft 

derselben ward ihnen gestattet, an allen Orten des Landes, 

in allen königlichen Städten und auf den königlichen Kam

mergütern, wenn sie ehedem daselbst wohnten, zu verbleiben, 

und sie durften ohne Vorwissen des Königs aus ihren Wohn-

örtern nicht vertrieben werden. Sie erhielten die Berechti-

* ) Der berühmte Professor zu Altorf, Joseph Chr. Wagen se i l , 

hat sie ins Lateinische übersetzt und in beiden Sprachen herausgegeben. 

(Nxercit. v»rll «rßumenti. Nru. I I I . Altars. 1687. 4.) 



!85 

gung, öffentliche Kaufladen auf den Plätzen und Märkten 

zu halten, — in der Iudenstadt Getränke auszuschenken und 

gegen sechs von hundert auf Pfänder zu leihen. Sie wur

den ferner von der Verbindlichkeit freigesprochen, ein von den 

Christen erkauftes oder verpfändetes Gut , wenn es entfrem

det worden, ohne den Beweis, daß eS geraubt ist, und 

unentgeldlich herauszugeben. M i t Ausnahme des Büchsenma

cher-, Echwertfegcr- und des Plattner - Handwerks durften, sie 

alle übrigeu. HMMxLe.. erlernen und b c t r e i b e n ^ M H ohne 

christliche Gesellen. Ward ein Jude Schulden halber von 

einem Christen belangt, so mußte dies, wenn der Beklagte 

in der Hauptstadt sich aufhielt, von nun an bei dem Ma

gistrate, auf dem Lande aber bei der Ortsobrigkeit ge

schehen, wenn der Kläger diesen Weg dem I u d e n g e r t c h t 

vorzog. Wider einen seßhaften und der Flucht nicht verdäch

tigen Juden durfte der Proccß nicht mehr mit der Erecution 

anfangen; es durfte nur nach dem ordentlichen Gcrichts-

brauche verfahren, und von keinem Juden eine erhöhte Ge

richtstale abgefordert werden. Ueberhaupt kamen denselben 

alle Rechtswohlthaten zu statten, und die Aeltesten der I u -

dengemeinde sollten nicht mehr verhalten werden können, ei

nen abwesenden Juden zu stellen, dessen Aufenthaltsort un

bekannt war. Endlich ward auch der bisher übliche Ge

brauch abgestellt, dem zu Folge, sobald ein Verbrecher wi 

der einen Juden aussagte, wobei es auf eine Confronti-

rung ankam, alle Juden zu dem Verbrechen inS Gefäng-

niß, oder dieser unter den Juden herumgeführt wurde. ( S . 

>VeinFHrten, I'»8cic. älver». Hur. 1 .̂ l . ?. I. p. 233 u. folg.) 
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Solche Verfügungen waren in der That ganz geeig

net, das gedrückte Haupt der Juden zu erheben und ein 

freudiges Zunehmen des Vevölkerungszustandes herbeizufüh

ren. Und wirklich, ungeachtet einzelner Beschränkungen, die 

unter Leopold I . in Rücksicht des Aufenthaltes ergingen, war 

der Wohlstand derselben in so raschem Zunehmen, daß be

reits im Jahre 1680 die Juden 318 Gebäude in Prag be

wohnten: da vernichtete aber ein Naturelement alle ihre rei

chen Hoffnungen. Von Frankreich gedungene Mordbrenner, 

nachdem sie schon mehrere Städte Deutschlands in Brand ge

steckt hatten, bereiteten dasselbe Schicksal der Hauptstadt Böh

mens, die Flammen drangen in die Wohnstatt der Juden, 

und in kurzer Zeit war sie mit allen ihren Synagogen ein

geäschert. 

Nun erzählt Wagenseil, der berühmte Polyhistor zu 

Altorf, der 1690 in Prag war: 

„Dem Wunsche der Prager Bürger und ihres Mag i 

strats, aus dem Umkreise der Stadt die Juden nun gänz

lich auszuschließen, stand des Kaisers Milde entgegen. Er 

gab diesen die Erlaubniß, ihre zerstörten Häuser wieder her

zustellen. Da die christlichen Einwohner, so ihre Absicht 

nicht durchsehten, versuchten sie wenigstens zu erwirken, daß 

die Juden ihre Stadt mit Mauern umgeben und sich auf 

diese Weise von allem Verkehr mit ihnen abschließen sollten. 

Dagegen schützten die Juden ihre Armuth vor: sie wären 

kaum im Stande, ihre Wohnungen aufzubauen; schon dazu 

müßten sie bei ihren auswärtigen Glaubensgenossen das Nö-
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thige zusammenbetteln, — wie sollten sie erst die ungeheuer« 

Kosten zum Baue der Mauern auftreiben? Das Ende da

von war, daß der Kaiser befahl, die Juden sollten nur 

steinerne Häuser aufführen, und gegen die Seite der Chri

stenstadt weder Erker noch Thore, Fenster, Thürme oder Git

ter anbringen dürfen, wodurch ohnedies ihre Gebäude die 

Gestalt von Mauern darböten. Demzufolge arbeiten »mn 

diese mit unermüdeter Thätigkeit, besonders an ihren S y n 

agogen , deren Zahl jetzt auf z w ö l f festgesetzt ist, ob

gleich sie früher größer gewesen"*).— 

I m Jahre 1708 waren bereits wieder 300 Häuser 

erbaut und (nach Petzel) von mehr als 12,000 Juden be-

* ) Jon. lünrißtopnori ^V»z«n8«N i i <I« U^äraspiä« «u» — 

»ä petruw Vullcsnieriuw — «pistol». I^orimb. 1690. 4. N l r 

können nicht umhin, hier eine noch weitere Angab« des gelehrten Ver

fasser« anzuführen. Gr fahrt fort: „ Z u N l k o l S b u r g in Mähren 

habe ich bei einem Juden ohne alle Gelehrsamkeit mehrere Bücher 

gefunden, unter welchen zwe i B i b e l n in Handschrift ganz gewiß sehr 

merkwürdig find. Der einen, in hebräischer Sprache, und nach allen 

äußern Kennzeichen aus dem Oriente stammend, ist ein chalbälsches 

Büchlein beigefügt, dl« Geschichte des „ AntlochuS EpiphaneS " enthaltend, 

welche bei uns, so viel ich weiß, in dieser Sprache niemals vorge

kommen ist. Hebräisch findet sie sich in einigen Ausgaben jüdischer 

Gebetbücher, und wirb zum Feste der Tempelwelhe gelesen. Die zwei te, 

und late in ische Bibel hat zwischen den, alten und neuen Testament 

dies Werklet« „Pharao's Traum" betitelt; doch ist es nicht vollständig, 

am Ende fehlen zwei Briefe. Ich kaufte beide Handschriften mit zwei 

andern hebräischen, die noch nicht durch den Druck bekannt gemacht wor

den find, und von denen die eine, „Sanbebar's Apologien," die andere 

„Tempel des Herren" genannt, die Gebräuche der alten jüdischen Kirche 

enthält." 
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wohnt. Um jedoch ihrer allzu großen Anhäufung Einhalt 

zu thun, ward geboten, daß fernerhin kein f r emder J u d e 

ohne Zeugniß über sein Wohlvcrhalten nach Böhmen ein

treten und nicht über sechs Wochen daselbst verweilen dürft; 

der Uebcrtreter dieses Gebotes wurde das erste M a l mit der 

Landesverweisung, das zweite M a l aber mit dem Staubbe

sen und der Vrandmarkung bestraft. Auch sollte das Ver

gehen eines jeden fremden Juden mit einer Strafe von 100 

Reichsthalern belegt werden. Man muß indessen zu dieser 

und einigen andern Beschränkungen, die im Anfange deS vo

rigen Jahrhunderts erfolgten, hinzusehen, daß sie g r o 

ß e n t e i l s selbst v o n den Ael testen de r P r a g e r I u -

denschaft v e r a n l a ß t wo rden s ind. Die Verbesserung 

des bürgerlichen ZustandeS der Juden blieb fortan ein be

sonderer Gegenstand der landesfürstlichen Vorsorge. So ge

statteten ihnen die beiden Patente vom 19. October 1724 und 

26. November 1725 auch, die bis dahin versagte Hülfe frem

der He i l - und Wundärzte anzurufen, sich christlicher Hebam

men und zum Betriebe ihres Handels und zum Fuhrwesen 

fremder Glaubensgenossen zu bedienen, auch ihre nöthigen 

Kleidungsstücke von den Letzteren anzukaufen) nur blieb es 

bei dem Verbote, fremde Glaubensgenossen bei sich zu be

herbergen. 

Spätere Bestimmungen, welche die so schnelle Vermeh

rung der Juden zu verhindern suchten, wie jene vom Octo

ber 1726 und 18. November 1727, greifen zwar in das 

Bestehende nicht störend ein, allein sie sind doch Beweise, 

wie der Rechtszustand der Juden auch in Böhmen nie 
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zu einer bestimmten Abgrenzung kommen konnte. Er blieb 

immerfort schwankend und prekär. Hatten ihm tausend Opfer 

selbst zu den günstigsten Aussichten die Bahn geöffnet; schien 

er bereits kräftig genug, um jede noch so freudige Zuver

sicht zu rechtfertigen; so verschwand die Gefahr doch nie 

ganz. Eie wuchs im Stillen und erhob sich plötzlich mit 

dem Schlage der Vernichtung. Nie schien die bürgerliche 

Existenz' der Juden gesicherter, als in den ersten ReaieruMs-

jahren der Kaiserin Mar ia Theresia. Zahlreiche Urkunden 

sprachen dafür, und in mehreren war es ausdrücklich f ü r 

a l l e Z e i t e n bestimmt worden, daß sie nicht wieder vertrie-

ben werden sollten. T a beschloß mit einem Male Mar ia 

Theresia die ewige Verweisung derselben aus allen böhmi

schen Erblanden.' — 

„ W i r haben" — hieß es in dem Patente, das am 

18. December 1744 verkündigt wurde, — „ w i r haben auS 

mehrerlei uns bewegenden höchst triftigen Ursachen den Ent« 

schluß gefaßt, daß künftig kein I M _ M ^ . 1 ^ M u m ^ H - . . 

königreiche Böhmen geduldet werden soll" *). 

Um ihre Geschäfte in Ordnung zu bringen, ward ih« 

nen ein sechsmonatlicher Aufenthalt auf dem Lande zugestan

den; am letzten Tage des Monats Ju l i 1745 sollte sich aber 

im ganzen Königreiche kein Jude mehr sehen lassen. Den 

Prägern wurde auf vieles Bitten der Termin um einen Mo-

* ) Oeffentllche Stimmen beschuldigten die Juden der Landesver, 
»Üthereij den Beweis ist man aber bis heute schuldig geblieben'. — 
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nat verlängert; nach Ablauf desselben gehorchten die Ver

bannten in Demuth und zogen mit Weibern und Kindern 

ab. Sie durften zwar zwei Stunden weit von der Haupt

stadt ihre Wohnstätten aufschlagen; allein in den königlichen 

Städten Neuburg, Kbniggräz, Pardubiz, Kostelez an der Elbe, 

Mellnik, Eger, Ellbogen, Saaz, Brück, Laun, Commothau, 

Leitmeritz, Außig, Beraun, Pilgram, Krumau, Neuhaus, 

Pisek, Wodnian, Mieß, Rokizan, Thauß, Klattau, Pilsen, 

Schüttenhofen, Sobieslav, Witt ingau, Tabor, Budweis, 

Kaurzim und Chrudim ward ihnen jede weitere Duldung 

versagt. 

I n Erwägung indessen, daß der Credit der Juden mit 

jenem der übrigen Bewohner vielfach verflochten, und die 

dafür erforderliche Ordnung bis zum Ablauf des festgesetzten 

AuswanberungsterminS nicht hergestellt werden könne, wurde 

ihnen am 15. M a i 1745 der fernere Aufenthalt im Lande 

auf — unbestimmte Zeit bewilligt. Und da auch in der wei-> 

iern Folge a l l e S t ä n d e des Königreichs sich in der Ueber-

zeugung vereinigten, daß durch den beschlossenen Abzug einer 

so zahlreichen Elasse der Landeseinwohner den übrig bleiben? 

den Producenten und Gewerben ein auf viele Millionen sich 

belaufender Verlust bevorstehe, so gab die Königin diesen 

Vorstellungen Gehör und bewilligte am 29. Juni 1748 den 

Juden in Böhmen r e g r e ß m ä ß i g einen weitern zehnjährigen 

Aufenthalt im Königreiche. Doch ward unter Einem gebo

gen, daß sie durch die ersten fünf Jahre in jedem derselben 

l204,000 Fl. und in den darauf folgenden andern fünf Jah

nen 205,000 Fl . als ordentliche Steuer entrichten sollen. 
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Dem zu Folge kehrten die 

Jahres 1748 wieder Mch_ Prag zurück, und nun gelang eS 

ihnen auch, nach und nach wieder in den Besitz ihrer frühe

ren Rechte und Freiheiten zu kommen. Nur ward ihnen 

untersagt, an gebotenen Feiertagen der Christen knechtische 

Arbeiten zu verrichten, oder ihre Maaren feilzubieten, aus 

ihren Apotheken Arzneien an Fremde zu verkaufen, ihre Ge

bete außer den Synagogen zu halten, gute Münzsorten aus 

dem Lande zu schleppen und sittenverderbende Bücher zu 

verbreiten. 

Die zahlreichen Satzungen, die unter Mar ia Theresia 

noch ferner ersiossen, beabsichtigten übrigens fast durchgehends 

Erleichterung und festere Begründung der jüdischen Verhält

nisse. So wurde der^ Geistlichkeit des Landes verboten, für 

die Hochzeiten der Juden Taren zu fordern, und den Erst

geborenen ohne alle Beschränkung gestattet, sich zu vereheli

chen. I n der Folge wurde sogar mehreren ihrer Söhne das 

Incolat und die Heurathsbewilligung zugestanden, unter der 

Bedingung, daß jene auf dem Lande, die sich verehelichen 

wollen, ein Vermögen von 250 Fl . , bei dem männlichen Ge

schlechte ein Alter von 18> und bei dem weiblichen von 15 I a h 

ten, auch ein sicheres Nahrungsgewerb aufzuweisen haben 

sollen (eiroul. 22. März und 31 . M a i 1749). Außerdem 

Ward geboten, daß ohne Einwilligung der Aeltern lein I u -

denttnd, und dasselbe nur in dem Falle zm Taufe zugelassen 

werden soll, wenn es sich in der äußersten Lebensgefahr be

findet, oder von den Aeltern und Vormündern verstoßen würde; 

die Großjährigkeit der Juden ward nach ihren ReligionSsa-
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tzungen und Gewohnheiten bestimmt; ihre Mißhandlung dem 

Pöbel und den Stndirendcn, und zwar den Letzteren bei Ver

lust ihrer akademischen Vorrechte uutcrsa^ und v e r f ü g daß 

kein znr öffentlichen Arbeit verurtheiltcr Jude am Sabbathe 

oder andern festlichen Zeiten zur Arbeit verhalten werden 

möge. Endlich aber durfte zwar den Juden das Drucken 

und Farben der Leinwand, als eine Beeinträchtigung der bür

gerlichen Nahrungszweige, keineswegs, außerdem jedoch eine 

mit jener der übrigen Einwohner vollkommen gleichförmige 

Handelsfreiheit, und den von der medizinischen Facultät ge

prüften Wundärzten die freie Ausübung ihrer Wissenschaft bei 

ihren Glaubensgenossen gestattet werden. 

Diese Zugeständnisse, die Folgen von mehr als zehn 

Patenten und Verordnungen, waren allerdings so beschaffen, 

um das Vertrauen der Juden zu wecken und sie in der Er

wartung einer besseren Zukunft zu bestärken; allein noch blie

ben immer so manche Satzungen in Wirksamkeit, die drückend 

genug waren, um einer besseren Stunde mit Sehnsucht ent

gegen zu sehen. Diese führten Ioscph's I I . allgemeine To-

leranzedicteHOei. Die demüthigendcn und den Geist tief

drückenden Zwangsgcsetze, welche zwischen den Juden und 

andern Bürgern einen Unterschied in der Kleidungsart durch 

besondere äußere Zeichen bestimmten, wurden aufgehoben, und 

zugleich erfolgten zahlreiche Anordnungen, welche ganz geeig

net waren, auch in geistiger Beziehung die jüdische Bevöl

kerung Böhmens zu heben und der übrigen gleichzustellen. 

Wi r erwähnen hier nur der Errichtung jüdischer Haupt

schulen unter so freisinnigen Bestimmungen, daß sich an einem 
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höchst erfreulichen Resultate ferner nicht zweifeln ließ, und 

der Verbannung alles christlichen Einflusses auf das Reli-

gionswcsen, die gottesdienstlichcn Uebungen und Gebräuche 

der Juden. 

Für die bürgerlichen Streitigkeiten derselben war die 

allgemeine Gerichtsordnung als Norm erklärt; der Zug von 

dem ersten Spruch an das allgemeine Äpcllationsgericht vor

gezeichnet. I n Fällen, welche auf die Glaubenslehren der 

Inden Beziehung hatten, wurden ihre eigenen Gesetze sanc-

tionirt. Ihre Crbschaftsverhandlungen auf dem Lande wur

den den Ortsobrigkeiten, deren Schutz sie genossen, unterge

ordnet; die bis dahin erblichen Stcrbetarcn wurden von 8 

ans 1 herabgesetzt, u. s. w. 

Aus welchem Gesichtspunkte diese und andere Verfü

gungen Kaiser Ioseph's zu würdigen sind, haben wir bereits 

zu bemthellcn Anlaß gefunden und kommen im weitem Ver

lauf wieder darauf zurück. Was noch aus der neuesten 

Geschichte der Juden in Böhmen zu ergänzen wäre, finden 

wir in dem Artikel J u d e in der pstcncichischen. Nationalen-

cyklopädie (Wien 1835) recht sinnig zusammengefaßt. „ I n 

gleichem Geiste," heißt es dort, „verfuhr Kaiser Leopold I I . , 

immer mehr sank die gegen die übrigen Bewohner des Rei

ches bestehende Scheidewand, es wurde ihuen (Hofd. vom 

30. Octobcr 1789) nicht nnr der Bestich der Universitäten, 

sondern auch die Annahme der Doctorwürdc und juridischen 

Praxis gestattet. Nach gleichen milden PrumM-u und Grund

sätzen der Duldung, nach dem angenommenen Systeme, die 

Juden zu ihrem und des Staates Bestell der bürgerlichen 

13 
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Bestimmung immer näher zu bringen, beschloß Kaiser Franzi., 

daß aus allen bis dahin cmanirten Satzungen, welche für 

die böhmische Iudcnschast über die Neligiousübung, den Un

terricht, die Gemcindcverfassung, den Bcvölkcrungszustand, die 

Nahrungswcge, die politischen und Nechtsbehörden und die 

Pflichten gegen den Staat bestehen, ein eigenes und ordent

liches System gebildet werde, „damit (so lauten die merkwür

digen Worte des bereits 1797 erlassenen Iudcnpatents für 

Böhmen) die Gesetzgebung den Unterschied, welchen 

sie b i s d a h i n zwischen den christlichen und j ü d i 

schen U n t e r t h a n e n zu beobachten g e n ö t h i g t w a r , 

endlich ganz au fzugeben i n den S t a n d gesetzt 

w e r d e . " Wi r können in diesen Maßregeln und Worten 

nur die confequente Durchführung eines Fortschritts in der 

Sache der Juden nach den ewigen Grundsähen der Gerech

tigkeit und Billigkeit erblicken, wenn gleich auch hier die iso-

lirte Verfolgung deS historischen Anspruchs zu ähnlichen Er

gebnissen hätte führen müssen. Wenn drangsalvolle Zeiten 

mit ihren langen bösen Folgen und andere Umstände, auf 

welche wir vielleicht späterhin noch zurückkommen, hemmend 

auf eine weitere Energie in solcher weiteren konsequenten 

Durchführung eingewirkt haben, und es verhinderten, daß 

jene kaiserliche Zusagen selbst nach einem Zeitraum von 45 Jah

ren sich zur Wahrheit erhoben, so sind wohl dagegen die 

im Jahre 1841 in Ansehung der böhmischen Juden ergrif

fenen Maßregeln als Einleitungen zu deuten, die auf die bal

digste Enthüllung des in der Zwischenzeit völlig gereiften Ker

nes einer bessern Zeit mit trostvoller Zuversicht schließen lassen. 



B e i l a g e n . 

rivitnliß Nrunenßis, ex privilessio Ottoenri N. Lou. re^is .luänoi» 

in Nor«vi» nnno 1268 eaneeseo, äesumpl«; »o äiclns ozvittji l l rn 

äieensi pnriler lrnn»!mi88n." 

„Inoipiunt Husn 1<l6»icn." 

1) „kr imum quiäem 8tntuimus nt pro pseunin mobil! nut pro ro 

immodilo, nut in cnu8U criminnli, que tnn^it personum »ut 

rv8 ^u6uei. Kullu8 ouri»tinnu8 oontrn juäoum ni»i oum okri-

8tinno et ^uäeo in tezlimonium nämittntur." 

„ I t e m l«i clii'ixlinnug in Huäoum impelit, »««erit quoä ei pinß-

norn obli^uverit et noe juäeuy äeNcit «i onristinnu« Huäei 

eimplioi verbo N<lem nolnerit uänibers juävu» j«r««lo 8Uper 

o<fuiv«lent« «ibi obU^nlo pinxnoro probnbit et trnnseut 80lntU8." 

„ l t o m 8i enri^Ullnus pi«Fnu8 juüeo nlNi-mun» quoä juäeo pro 

mn^ori peeunia ubli^nverit qu»m juäou» oonlilenlur jurndit 

juäeuß ßuper pinßnoro ßidi odli^nlo et quiä quin jur»n4o 

probndit onri«tinnu8 «idi reääere non reouget." 

2. Do lo»tibu8. 

„ I tem «i ^uäeu8 oliristinno non »««umptibu« to«tibu8 äieut, 8S 

pinxnorn mulun88e et iile ne^nverit. 8uper noe onristiunu« 

»olu« 8ui jurnmento 8e expun^et." 

13* 
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„ I tem ^uäsus reoipere potorit nomine pinssnoris, Omni« czne 8idi 

luerint oblissnta ^uoeunque nomin« voeentur, null« 60 Ims 

inqui^iliono lactn, oxeoplis ve^tidu» sun^uinolenli« et mnäe-

luctis et t-ncris vo8tiliu8, cz»»» nullnlenu» ucepludit." 

„ I tem ßi cnrißtinnus inpecierit jucieum, lzuoä pinssnu^ czuod juäeu« 

nnbet, ei lurtive vol per violeiilinm ^it «ululum, ^uclous 

^uret super illo pin^nore <i»o<l cum recopil lurlum nblatum 

vel r»ptum ißnornverit lwo 8uo zuramento^) ljuunto eit ei 

pi^nus odlisstttum uu^U8moüi et eio expor^ntione luctn. t!l»ri-

slianus forte met U8ur«s ei perl>olvut quo meäio tempore 

noroverunt." 

3. Item äe ninFnoriduß. 

„ 3 i nutem per o«8um inoonäii nut surtim nut per furtum re» 

«uns eum obli^uti« «ilii pin^noriuu» nmi^erit. et uoo oonßti-

terit et onrislllMUß qui noo ouliss«verit nicllilomiuu8 inpetit 

eum .luävus ^urnmento proprio 86 udsolvnt." 

4 . Oum ^uäei inter so querrnm moverint. 

„ ltem »i ^uüei Inter 8e äiscoräinm äe lneto movorint nut qusrrnm. 

^u6ex oivitnti8 novtre. nullnm )liril>äicionem «ibi veuäicel in 

e086oln, seä Nox nut Vux, »ut »ummus tvrre vet reßni 

0«mor«riu8 ^uäicium exeroeuit. 8i nutem rentu« ver^it in 

personüm 80li No^i vel vuci. 0«8U8 resei vuoitur ju6ic«näu»." 

5. Oum onri8linnu8 juäeum vulnernt. 

„ l t em 8l onr>8ti«nu» Huäeo vulnu» uunlecunyuo inllixerit. Neu» 

reßi ßive vuci 8olvnt äuoäeoim murong uuri «ue Numero 

äeleren<I«8. Lt vulnernlo ckioäecim muron» ursssnti et ex-

pei»8»8, llung pro 8U» curntione inpenäerit meäioino." 

„ I tem «i enristinnus Huäoum oociäerit 6in^no ^uäicio puniulur, 

*) In mkrßiny: „mult ipl icut io." 
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ei omni« rei mokilin et inmolnlia ocium in ließ!» tran8e«nl 

puto^lntem." 

„ I t em bi ^uäeu« enii^tinnum, ilu nt snn^uinem non essunä»t, 

lesorit, ^ulvat l ie^i IUI. marc»8 uuri pelcu880 z>eu leso ^un» 

tuor inurcag nr^enli. «i veru peeunium non Ilütmerit, per 6e» 

trunontionem mnnu» «atisfneiet et pro commisso." 

6. Do tlieloneo ^udeorum. 

„ I ten i ubiounque <!<iäou8 dominium no«lrum trlln>iorit nullu>j ei 

uliquo<l impecliinentum pro«tul»it nee moe»lioi«m inleret nul 

^ruvumon. 8eä i,i ali<zliU8 merce«! 6uxerint 60 quilius mureu 

äebeut provoniro per omni» mulnrmn Inen non niei clenitsm 

8olv«nt mutum. <)u»m »olveret unus Oivis Civitatis illiu« in 

lzun .luäeu» eo tempore morutur." 

7. Item äo äuolurn mortuorum 5u6eorum. 

„ Item 8> ^udei juxtu »uam oon^uetuäinem »liquem ex mortui« 6e 

(^ivitnle l»<1 Civilatem, äe pronvicin uä pronviciam uut äe 

KU» terr» nü ulium terram (luxerint nieni! «d ip8i« per mu-

tnrio» volumu« exturc^ueri. 8i nutem mutunriu» nli^niä ex~ 

torsorit ut preäo, czui vulssnriter äicitur raub puninlur." 

8. Do invuuione t!imiterii. 

„ Item «i onristinnu« t!imiterium eo> um qu»cum<zuo temerilnte (lix-

«ipsverit, nul invußvrit lormn ^uäicii moriulur, et omni« suu 

pervoniÄiit ml l^nmernm Ne^i^ . " 

.,Ilem «i «jui« jnotuverit «uper «colns ^luäeorum temernrie äuo 

tnlent» volumu» ul persolvnt." 

9. Do LmenÄi» .luäeorum. 

„ I t em «i ^näeu» «un Iuäiei in penn penitunoi»rin que ^V«n<1el 

<1ieitnr reu» invenlus t'uerit, non ui»i äuoäooim äenurio» 

«olvnl e i . " 
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10. ltem äo Lmonäis ipsorum. 

„ltem «i Hl»<leu8 per eäiotum ßui Huäiois voentur nä Huäicium 

prima et geounäo non vonerit pro utrlxsus vioe Huäioi qua-

luor äenarios persolvnt, «i »ä teroium eäiotum non vonerit 

solvnt lrissintu «ex Ven»rio8 Huäici memorato." 

„Item ei Huäeus Huäeum vulnernvit suo Huäivi in pen» üuo tu-

lent» eolver« non reeuzzel." 

11. vs Hurnmenti« oorum. 

„ltem stntuimu» ^uoä nu1I«8 .luäeu« Huret super Noänl prolsr 

qunm nä noslrnm presontium evocntur." 

„Item ei .lucleu« (!l«m luerit interemptus ut per iestimonium oon-

etnre non posßit «mici» suis, lzuis eum interemit, ßi posl 

incsuisilionom lnctnm »lilzuem «uspeolum oeporint, no» Hu-

äoum cont rn ßußpsolum pußilem voluinug exnibero." 

„Item »i onrivtiuni nlioui Huäen mnnum in^ecerint violentnm mnnus 

volumug äelrunouri." 

„ltem Huävx Huäeorum nuUum c»u8»m ortnm intor Huäeos nä 

.luäieium äeäuent, nisi per yuerimoniam luerit invitntu»." 

12. v« V«uri«. 

„Item »i n Huäoo onri«ti«nu« pinFnug suum »bsolverit, iln quoä 

Vsursm non «olvorit. ensäem Vßures 8l inlr» meneom non 

äsäerint, illis V^uri« ors8eent V»ure." 

„ltem nullum in vomo Huäei volumus noßpitari." 

„Item «i Huäeus «uper po«ßi»8ione« »ut lilterns mn^nutum terrs 

pecuninm mutunverit et I»o« per »u«8 littorn« probnvorit Hu-

äeo nliorum pin^nurum N8ülinssnul)<mu8 olilißntn et eis es» 

vontr» violentinm äelenäemu». ' 

„ll«m «i «liqui« vel nliqu» seäuxertt puerum Huäei, ut lur >o-

luinu» eonäempnetur." 
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13. De pinßnoribu». 

„ I lem «i >Iu(lou8 receperit n cllri^tinno pinxnug et per ßpnoium 

uniu« unni lonuel-it. 8i pissnori« v»!«,- mulunwm non vxeeg-

«orit ,1u(iolii! pinßuut! ^uclici «uo llemoniit^idit, et poston du-

l>el pole»lulem ven6on<li, ße«i po^tqunm pin^nu» upuä ^ucieum 

viem et nnnum tenuerit nulli po«te« 6e«uper relipondeüit. 

„ I tem volumus ut nullul, 5l>6ei!M super «olueiono pin^norum in 

«ul» seslivnli llie uucient cnnrluie. 

,,Item <zuieun<>uo oni'islianug ^uclen per vim udstulvrit pinFnus 

«uum nut violentiam in 6omo l>uu exereuvrit ut äissipntor 

nostrv Homere puninlur." 

„ Item eonlr» ^u6eum non ni«i in scoNs proeoäatur nobis exoeptil-! 

czui eos possumus ncl noslrum presencinm evocure." 

„ I tem ^uxl» ^onslilucione« pnpe in nomine «nncti pulris noslri 

äi^triecius inuiuemn» ne äeeelero 5u(lei «in^uli in na«tro 

vominio eonsliluti culpnri llel)e»nt liumano ^eneri vlsnlur, 

«nn^uino cum ^uxtn proeeptum lvssis nb omni prur«us «an-

ßmne 5» ^udei ountineunt universi." 

„ I tem volumus quaä quill «lutleu» mutunverit «ivo »urum luerit 

«ienurius vel «rssenlum läem silii solvi vel redlli äedent cum 

V8ur» 6eniln <̂ ue nerevit Lt omni« <ins premis«» «unt, ut 

Perpetuum odtinennt Nrmitnli» robur pre«en» inetrumonlum 

cum texlium »notueione ipsi» 6vclimu» cum »ißilli no»tri lil>-

rsoture ^). losles vero «unt l i i i , llnrllerv« mor»vie ?ie2N-

lni^ln pinceinu U/llnntu llüpiler 8m^!o äo Ijrunn>v I l l^wo 

e»m«rnriu« olomilc/^ensis llollemie mlirtiollnliulj. Lt »H qunm 

pluro» ii^eled noztri uvlum npuli Ijrunum nnno äomini. 

NOOI^XVlll. L t llutum idi6em per mnnu« m»8i«tri kalri 

vener»bili»>^^onenssi'«<len8!t! urepoeiti (!nnoeU»sii ressni no«tri 

veoimo liulenü«» ßeptvmdri» Inüiotionis X . , ^orountioniz; 

^) slippleatur „inuinUlm." 
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N08Ue «nna oowvu. 1̂ 08 issitur ^»oobu» äo No«. ^uclex et 

Hur»ti 6lv«s (!ivilnll8 nostro Lrunno preljentiliu» reeo^nutici-

MU8 pudlioe universiti, ?<o» littor»» <^uanüam «ereniß^imi 

prinoiuis l)o»ninl iivßi» 0loll»ri urißintlles viäizzge in pre^enti 

copin iilleliwr <1e vorlio nä vcrdum per onmin ti-un^lütn« «uper 

^uribu» et «lututis 5lilleurum lNliruvie ut in premisorum z^orio 

evläenlur elit expre^^um vud n«rum <zu»zj «i^iUo uo.-ilro (ü-

vituti 8i^niNv»mu6 rodore liltornrum Datum per eo^ianl H,nna 

Dumini Ncco. 

l l . 

Wir Ferd inand der dritte von Gottes Gnaden, erwählter 

Römischer Kayser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, in Ger

manien, zu Hungarn und Vöheim, Dalmatien, Kroatien und Sla-

vonien, König, Ertz-Hertzog zu Vurgund, Marggraf zu Mahren, 

Hertzog zu Lutzenburg, in Schlesien, zu Braband, Steyer, Kärn

ten, Crain, Würtenberg und Tock:c. — 

Bekennen öffentlich mit diesem Brief und thun kund aller 

männigllch, demnach bei Uns die Aelteste und Gemeinde in unserm 

Königreiche, Prager Städten, und Erbkönigreich Vöheim wohnende 

Iudenschaft unterthanigft «upplieanclu elnkommen, und daß Wir 

ihnen ihre von Unfern Vorfahren im Königreich Vöheim, sonderlich 

von unserm höchst geehrtesten Herrn Vätern, weyland Kaysern Fer-

dlnanden dem andern, als König zu Vöheim, Christ- und mlldi« 

ster Gedächtnüß, erlangte und ihnen ertheilte Privileg!«, als jetzt 

regierender König gnädigst zu confirmiren, bestättigen und zu re« 

novlren und zu erneuern geruhen wollten. Als haben wir diesen 

ihren der Iudenschaft allergehorsamsten Bitten, in kayserl. unv kö

niglichen Gnaden deferiret, und statt gegeben, auch mit wohl-be« 

dachten Muth, guten Wissen, auch vorher gepflogenen zeitigen 

Rath, Unserer edlen Räthe und lieben Getreuen, solche ihre Pri« 

vilegia folgender Gestalt constrmiret, bekräftiget, renoviret, erneuert, 

und in etlichen Punkten, zu Verhut- und Aerkehrung allerhand 
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tunfftige differentz und Unwillens zwischen Christen und Juden, de-

clarlrt, erkläret und erläutert, confirmiren, bekräftigen, renoviren, 

erneuern, declariren, erklären und erleutern auch solche hiemit 

aus vollkommender Künigl. Macht und Gewalt, als regierender 

König zu Vöheim und in Krafft dieses Briefes, nemlich und also.-

Erstlichen daß sie in Unserm Königreich Vöheim und König

lichen Städten, wie auch Unftrn eigcnthümlichen Cammer°Herr-

schafften, wo sie von Alters hero ihre Wohnung gehabt, unter 

Unserer Kayserl. und Konigl. Protection und Schutz verbleiben und 

wohnen mögen, ohne Unser sonderbare allergnädigstes Vorwissen 

und Willen nicht ausgetrieben werden, auch bei ruhiger Poffeß 

derer auf weyland Unsers hochgeehrtesten Herrn Vaters christ-mil-

desten Gedenkens durch dcro damals gewcstcn Stadthalter im Kö-

nigreiche Vöheim, weyland Fürsten Carl von Lichtenste!» zu erkau

fen erlaubte Häusern allerdings erhalten und gelassen werden sollen. 

Zum änderten, damit sie auch ihre Nahrung und Lebens-Mit

tel erlangen möchten, haben wir ihnen alle ehrliche ihnen in ihren 

vorigen Privilegiis zugelassene, und blshero geführte Gewerb und 

Handlung mit Kaufs» und Verkauffung allerhand Kaussmanns-

und Kramer-Waaren, nach der Cllen, Maaß und Gewicht wie 

auch mit unterschiedlichen Materialien, welche wir in speci« nicht 

verbotten, frey zu führen, und wo es herkommen, auch öffentliche 

Gewölber und Läden auf den Plätzen und Märkten zu haben, und 

zu halten, auf offene Jahr- und Wochenmärkten wie andere christ

liche Kaufs- und Handelsleute zu reissen und allda mit ihren Waa-

ren und Sachen in alle ehrliche und redliche Weege ungehindert 

männlgliches zu kauffen, ingleichen mit rohen und ausgearbeiteten 

Leder, und Häuten, i t e m mit Wollen, Getrnid, lebendigen Viehe 

und Fleische, doch anders und welters nicht, also weit eö die von 

unS, zwischen den Christen und Juden, Flelsckhackern den 14ten No-

vemben 1647ten IarS ergangenen Resolution in sich begreifst und 

zulässet, Wein unterm Neiffen, breiten und schmalen, einheimisch 
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und ausländischen Tüchern, Ellen oder Stückweis, gesaltzen und 

dörer Fischen (da sie von Alters hergebraucht) sowohl mit allen 

andern Sachen mehr zu handeln, dieselben zu ihrer eigenen Noth-

durfft zu erkauffen, und in denen Prager Städten und andern 

Oertem wieder zu verkauffett, auch wohl , wann es Waaren, so 

von uns insgemein nicht verbolten, anders wohin gar ausser Land 

zu führen, wie nicht weniger in Podtskall, Brenn- und Fletz-Holtz 

zu knuffen, und zu ihrer Stadt zu führen, und gleich denen Chri

sten frei herunter Yassiren zu lassen, in ihrer Stadt (doch nur 

allein zu ihrer eigenen Nothdurfft und Genuß) Wein ausgesehen-

ken, und da sie von allen ibren von den Pragern Bürgern, und 

sonsten fremden erkaufften Weinen, weder bei denen Thor« und 

Brücken-Zoll auch Uns mehrers Umgeld, als andere Christen und 

Bürger schuldig, oder sonsten von Alters hero gebrael't, geben, 

noch von ihnen begehrt oder genommen werden solle allergnädigst 

verwilliget. 

Drit tens, W i r auch hlernebenst ihnen noch ferner gnädigst 

concediret und verliehen, daß sie samentlicbe, sowohl in unserer 

königl. Stadt P rag , als sonst in ander» Städten, und auf dem 

Lande wohnende Juden auf Pfänder leyhen, doch nicht mehrers, 

als das Land-übliche Interesse 6. von hundert nehmen mögen, und 

sollen allermassen es dann allbereit bey deme, den 12. Mar tn des 

1642ten Jahrs von Uns ausgegangenen, durch unsere damals ver

ordnete geweste Königliche Etadthalter, zu männiglicher Wissen

schaft publicirtes Patent, unter einer gewissen darinnen benannten 

Straffe gemessen, versehen, und ausgesetzet, bei deme W i r es denn 

nochmals allerdings bewenden lassen, und obwohl in unserer «er

neuerten Königl. Landes-Ordnung §. 69. auf Schuldbrief, over 

andere gerichtliche Versicherung zu leihen, ihnen Juden auödruckent-

lich verbotten, so haben wir doch dieses (besetz (welches in unglei

chen Verstand gezogen werden wollen) durch unserer den 16. Apr i l l , 

Anno 1644. ergangene Resolution dahin interpretirt erläutert und 
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erkläret, daß es zwar nochmals Key solchen Verbot verbleiben, und 

die Juden keine auf andere und fremde, ausser des Entlehnerö Per« 

son lautenden Obligation zum Pfand annehmen, zum Fall aber 

der Jude jemanden Geld leihen, und von dem Entlehner selbsten 

sich mit seiner eigenen Verschreibung versichern lassen wollte, er 

solches zu thun Fug und Macht haben, doch selbiges Schuldschein 

über ein tausend Gulden sich nicht erstrecken, die onus» <!ebeu«1i, 

oder die Ursache, woher die Schule rühre, inserirct und darein ge» 

setzt, doch keine liegende Gründe darinnen hypotheciret und ver

schrieben werden sollen. Wann aber das darleyhen das quantum 

der 1000 F l . überstiege, und das Darleihen auf ein hohers sich 

erstrecke soll dasselbe keineswegs passiv und zulässig seyn, es wäre 

dann Sache, daß der Schuld-Schein neben dem Selbst-Schuldner 

mit zwehen ehrlichen Christen zum Zeugniß unterschrieben, und 

besiegelt, oder der Selbst-Schuldner vor Gericht sich zu solcher 

Schuld bekennen, und er dieses gerichtlich zu annotiren und zu 

vermerken bitten thäte. 

Viertens, weileil auch biöhero das puowm lexis ('timmi«8Nljne 

und Verfallen oder Verstehung der zu bestimmten Zeit nicht zugleich 

ausgelösten Pfänder sehr in Schwang gangen, und practiciret wor

den, wodurch Mancher (weil sein Psand, ob es gleich ein viel 

mehrers, als. das darauf geliehene Capital und davon verfallene 

Interesse betrifft, werth, so gar ohne Herausgebung des Überschus

ses völlig entraihen müssen) nicht zu geringen Schaden kommen: 

A ls haben W i r solches als gantz unbillig abrogiret, aufgehoben, 

und abgethan, auch es hinfüro mit'Auslösung der Pfänder hernach 

gesetztermassen zu observiren und zu halten gnädigst stabilirt und 

verordnet, nemlichen, wann die Pfänder nach Ausgang Jahr und 

Tag, oder irrigen Zei t , wie Debitor und Creoitor mit einander 

paclsciret, und vergleichen, nicht so gleich auöqelosct werden, soll 

durch den Stadt-Nichter dem Verpfänerr die Auölündi.iung gesche

hen, und wann er darauf inner dreißig ,'ic»M das Pfand nicht 
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auslösete, noch mit dem Darleiher weitere Frist halben sich ver

gliche, durch den Darleyher dasselbe zum Gericht deponiret, dessen 

Schätz- und Distrahirung begehrt, alsdann mit Vorwissen und 

Gegenwart des Verpfänders ober Schuldners, oder (wann er nicht 

erscheinen wollte, oder könnte) in Veyseyn des Stadt- oder Juden-

Richters, durch verständige und Erfahrne, vom Gericht hierzu de-

putirte Leute, ehrbar und aufrichtig in billigen Werth gerichtlich 

geschätzt, darauf öffentlich feil geboten, plu» offereuli oder denjeni

gen, so am meisten darauf leget, dem Juden sein Capital und 

Land-übliches Interesse, sechs von hundert bezahlt, das übrige dem 

Debitor ohne allen weitem Enthalten ausgefolget, oder wofern es 

in vierzehn Tagen nicht höher als es geschätzet worden, zu ver

lausten dem Juden in solcher gerichtlichen Schätzung mit Verwi l l i -

gung des Stadt-Richters, und dessen, da darüber ihme Juden er-

theilten Schein eigenthümlich heimgeschlagen, der I u d , alsdann dar-

m i t , als mit seinen eigenen Gut ohne des Debitors und männi-

gliches Verhinderung seinem Belieben und Gefallen nach, zu thun 

und auch zu lassen haben sollte. 

Fünftens, entgegen wann ein Christ vor der bestimmten Zeit 

von dem Juden sein Pfand auslösen wollte, und von ihme solches 

an ein Or t zu bringen, und zu weisen begehrte, so soll der I ud 

solches (es geschehe dann von ihme gutwillig) zu thun keineswegs 

schuldig seyn, sondern der Christ, das darauf erborgte Geld, sammt 

den davon verfallenen Interesse jährlich sechs von hundert an dem 

O r t , wo es versetzet, oder bei Gericht auszahlen, und sein Pfand 

daselbst dargegen erheben, und zurücknehmen. 

Sechstens, demnach sich auch einkomenen der Juden Klagen 

nach, bißweilm zuzutragen pfleget, daß die Christen durch ihre Wei

ber, Kinder, Vroet Genossen, Gesind, oder jemand andern einem 

Juden ein Pfand versetzen lassen, hernach über eine Zelt selbige 

Person verschicken, oder wohl gar abschassen, nachmals von dein 

Juden selbigeö Pfanv unter dem Vorwande, sammt es ihnen ent-
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fremdet, oder gestohlen worden wäre, ohne Entgeld wieder begeh« 

ren, und aber solches den Rechten entgegen, als haben wir Uns 

in diesem Punkto gnädigst dahin erkläret, daß wann ein Christ 

sein durch ein ander versetzt- und erfragtes Pfand wieder haben 

wollte, der I u d solches ehender nicht, biß der Christ, daß es ein 

gestohlenes Gut sey (vermög Unserer erneuerten König!. Landes-

Orbnung §. 48.) glaublich barthun wi rd , herauszugeben schuldig 

seyn solle. 

Siebendes, Item wann ein Christ etwas von Kleidern oder 

andern Sachen einem andern Christen zu Verkauft' oder sonsten in 

andere Weege vertrauete oder auf Borg überllesse, oder gar uer« 

kauffete, dieser aber hernach solche Sachen, als sei» Elgcnthum 

einem Juden versetzte oder verkaufte, so solle derjenige so dem an-» 

bern seine Sachen erstbesagtermassen vertrauete, oder überlassen, die

selbe bei seinem Selbst-Schuldner suchen, und dem Juden, welcher 

darauf bonn Näo bey gutem Glauben und Trauen geliehen, oder 

dasselbe erkaufst hierumen keineswegs zu besprechen befugt, doch 

wann er solche Sachen durch baare Bezahlung des darauf gelie

henen, oder dafür gegebenen Geldes, wieder an sich lösen wollte, 

der I u d ihme selbige folgen zu lassen, schuldig seyn. 

Achtens, ebenermassen, wann dem alten Herkommcnnach, ein 

Christ seine verlohrne Sachen in den Juden-Schulen ausruffen 

liefst, und sich befinde, daß ein Iud dieselbe erkaufst ober darauf 

geliehen hätte, so soll zwar der I ud den Schul - Klöpffer solche 

Sachen zustellen, und was er darauf geliehen, oder darauf geben 

mit einem körperlichen Eyd aussagen, der Schul »Klopffer aber 

ehender nicht, bis das Geld, so der I u d renlitvr dafür bezahlt, 

wieder erleget herausgeben, oder folgen lassen. 

Neuntens, Schlüßlichen befindet sich in höchst-gedachtens Un

fern Hochgeehrtesten Herrn Vaters weyland Kaysers Ferdinand! 

des andern christ-mildester Gedächtnuß, unterm Dato den 30. I u n i i 

des I628ften Jahres ihnen Juden aus der Königl. Vöheimlschen 
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Hof-Kantzley erthellten Confirmation, daß ihnen Juden auch ihre 

erlernete Handwerke unter ihnen zu treiben, erlaubt worden, des-

sentwegen dann zwischen den Christen Handwerkern und den Juden 

ein starkes Disputat entstanden, und viel Jahre lang gewähret, 

dahero wir zu gänztlicher Abhilfe und Aufhebung dieser Differen« 

tien Und endlichen hierauf zu resolviren bewogen worden; Und 

lassen cö zwar aus Gewissen erheblichen Ursachen bey solch der 

Juden erlangten Begnadigung verbleiben doch mit dieser interpre« 

tation, restrlction und limitation, daß sie Juden, ihre erlernete 

Handwerker von manniglichen ungehindert ererciren und treiben, 

doch keine Christen, Gesellen, Stöhrer oder Pfuscher halten noch 

denselben Unterschleiff geben, die von ihnen verfertigte Arbeit nicht 

auf der Gassen, oder in Häusern (es wäre dann, daß einer oder 

der andere, solcher Sachen, zu seiner Nothdurft sich zu bedienen, 

einen Juden in sein HauS, Zimmer oder Wohnung zu sich erfor

dern lassen würde) Hausiren, herumertragen, sondern auf ihren 

TandelMark oder in der Iudenstadt öffentlich feil haben, auch 

Christen und Juden ohne Unterschied verkaufst» mögen, darüber 

aber Unser Alt-Stadter Hauptmann und daß sie etwa bey solchen 

von ihnen Juden gemachte Arbeit einige unerbare Vortheilhaftig-

keit und Betrug vermerken, und sich solches in Besichtigung der

selben (welcher Hauptmann oder der Rath , daß man derentwegen, 

auf eine oder den andern eine Suspicion Argwohn und Verdacht 

fallen würden, durch ehrlich Gewissenhafte desselben Handwerks ver« 

ständigen Leut vorzunehmen anordnen werden) und also die Sachen 

nicht tüchtig und richtig befunden worden, neben Wegnehmung 

solcher von den Juden also verfertlger Sachen, der oder diejeni

gen, die sich damit betreten lassen würden, nach Gestalt und Ge» 

legenheit des Verbrechers mit ernstlicher und unnachläffllcher Strasse 

belegt werden. Ja , noch überdieses, derselbe, oder dieselben, die

se» Unsels der Iudenschaft gnädigst erthellten krivi lexü ipgo snoto 

verlustig«: seyen und dieselben nicht mehr zu gemessen haben sollen; 
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das Büchsenmacher Handwerk aber, wie inglelchen auch Schwert-

feger, Plattner und andere militärische Handwerker unter ihnen zu 

treiben, solle ihnen gantz und gar inhlblret, eingestellt und verbo« 

then seyn. 

Zum Zehenden, endlichen, well in diesem Unfern Erb-König-

reich Vöheim wohnenden Juden, bey ihren also zugelassenen Woh

nungen, Auftnthalt ob-st>etlsicirtcn Gewerb, Nähr- und Hand

lung insgesammt von Alters hero in Form einer Gemeine ver

fasset, ihre Aelteste und Nichtcr vorgesetzet, selbiger auch jedesmal)! 

auf Verordnung Unserer Königlichen Vöheimischen Cammer, durch 

gewisse hierzu deputirte Commissarien in Eyd und Pflicht genom

men worden, Als lassen wir es gleichfalls, bei diesen alten Her« 

kommen verwenden, Wie weit sich aber diese ihre Jüdische I n -

stcmtz erstrecken, wie sie in ihren gerichtlichen Processen verfahren, 

auch wie man sich gegen ihnen bey den christlichen, Rechts-In« 

stanclen und Gerichten in einem und andern verhalten solle, her« 

nach gesetztermassen gnädigst declariren, erläutern und erklären; 

Nemlich, wann ein Christ einen Juden, Schulden, Darlehen, Ver

pfändung, oder anderer Civil-Sachen halber, wie die Namen 

haben mögen, zu besprechen, oder zu beklagen hätte, er denselben 

(da er ein Prager Iud) bei dem Altstädter Rath und Gericht, in 

andern Städten aber, und auf dem Land vor jedes O r t s , wo der 

Iud wohnhaft, christlichen Obrigkeit mit Recht vornehmen, zum 

Falle aber lhme Christen dem Juden bei seiner Jüdischen Instantz 

(darinnen er Christ die Electlon haben, und solches in seinem freien 

Willen gestellet seyn solle) zu consirmiren mehreres beliebete er 

solches zu thun befugt seyn, sie bederseits ordentlich gegeneinander 

gehöret, doch wider keinen seßhaften Juden, der nicht 6s knss« «ns-

poot noch Ausreissend halber, verdächtig ist, der Proceß mit der 

Etecution, oder Arrest angefangen, fondern bey allen Instanten 

dem Gerichtsbrauch gemäß gebührlich verfahren, und allda wo die 

Klage am ersten anhängig gemacht, der Streit zum Ende gebracht, 



208 

ßnlv» äppeüntione darinnen erkennet, und ausgesprochen werden 

und wann alSdann indergleichen Civil-Sachen, die Jüdische zuge

lassene Gerichte, die Juden in ihrer VerHaft genommen, sie den

selben biß zu völliger Sachen Erörterung in der Christen-Gefäng-

nuß erfolgen zu lassen, nicht schuldig sehn, da aber andere Crimi-

nal-Sprüche und Verbrechen mit unterlicffen, selbigen Christlichen 

Gericht, worunter der gefangene Iud seßhafft, alsobald ohne einige 

Aufenthalt herausgeben und liefern lassen. 

Eilfftens, da aber I u d gegen Iud in Streitigkeit geriethe, 

soll solches in primn in8tlmtm nicht vor das christliche Recht ge

zogen, sondern bei den Jüdischen Eltesten, oder Gericht (so aber 

vns ebenmässig als den vorigen Königen geschwohren) doch gleich

falls snlvü ^pp«l!nU<>no erkennet werden. 

Zwölftens, insonderheit auch von keinem Etadtrichter weder 

in Prag , noch in andern Städten, und Orten auf einen angesesse

nen seine eigene erkauffte Wohnung haben, die Juden einiger Schuld, 

oder ander Bürgerlichen Sachen halber, das Recht Geld (denselben 

alsogleich in VerHast zu ziehen genommen, sondern dergleichen 

jederzeit zum ordentlichen Ncel't) es könnte dann der Kläger zu 

Recht genugsam erweisen, daß beklagter Iud nicht «olvenüo, oder 

sich eines Ausreissens bei ihme befahren wäre) remitt irt, und allda 

beklagt werden. 

Zum Dreyzehnten wie W i r dann auch der bishcro zuweilen 

attentirten Repressalien und Aufhaltungen halben ihnen Juden diese 

Gnade gethan und statuiret, daß hinfüro sie Juden, fremder Chri

sten oder Juden-Schulen wegen mit keinen Arrest oder Gefängnuß 

belegt, noch sonften vorsätzlicher Weise in Schaden und Unkosten 

gebracht, sondern ein jeder Gläubiger seinen Selbst-Schuldner, selb-

sten zu besprechen angewiesen, also kein unschuldiger I u d für ein 

schuldigen Christen, oder Juden angehalten, vielweniger aber ihre 

Eltesten und Gemeinde eines Privats-Juden Schulden halben (sie 

hatten sich dann hierzu sclbsten verbindlich gemacht) angefochten, 
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noch ihrer der Gemeinde selbst eigenen Schulden wegen, (oder da 

wir nicht zugegen wären) Unser hinterlassener Stadthalter bil l ig-

«lässige Verordnung mit Sperrung ihrer Schulden und Tändel-

Marcks oder militärischer Ereculion wider sie verfahren wer

den solle. 

Vierzehenden, wenn auch die Juden bey der Christen hohen 

oder niederen Gerichten etwa» Rechtfertigung und Proceß haben, 

und führen möchten, so sollen sie mit Abführung der GericlMGe-

bührnussen höher nicht, als die Christen gesteigert, sondern denen-

selben hierlnncn gleich gehalten werden, auch alle andere Lvnvlloin 

^uris ot rroce«8U8 zu genießen haben. 

Fünfzehenden, anlanget der Juden Bürgschasst, setzen und ord

nen w i r , daß wann ein Iud einen in Bürgerlichen Sachen ver-

hassten Juden aus der Gefängnuß ausliegen wollte, und die Elte

sten, daß der Vürg würkllch angeseffen, und dessen HauS ander

wärts mit übermässigen Schulden nicht afficirt, er also zu solcher 

Bürgschaft genugsam wäre, unter ihrem gewohnlich Gemein-Insie« 

gel attestiren und bezeigen werden, derselbe obgedachtermassen (aus

ser da es Unser selbst eigenes Interesse betrifft) für einen Bürgen 

zugelassen und angenommen werden solle. 

Sechzehcndens, zum Fall auch die Juden bei den Christen 

oder Juden selbst eigenen Gerichten zu Zeugen produclrt, sie, 

den ihnen vorgeschriebenen Iuden-Eyd leisten und ablegen, und 

sonsten keine andere Stceptlon, als daß sie Juden wären, wider 

ihre Person sich ereignen würde, so ^ol l derselben Deposition und 

Aussage (gleich wie im Heiligen Römischen Reich, und sonsten 

anderer Ortten in täglicher Observanz ist) bey allen Gerichts-In-

stantien für gültig angenommen, und im Urthellen, wie andere 

Zeugnissen attendirt und beobachtet werden. 

Siebenzehendens, wann etwan «ln Iud (wie bisweilen zu ge

schehen Pfleget) sich verstecket, und den Juden Eltestcn die Herfür« 

suchung und Gestellung desselben mit Gewalt zu muth werden wolte, 

14 
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so sollen sie zwar, zum Fall sie von solchen Juden wissen werden, 

ihme unweigerlich zu erhibiren, und vor Gericht zustellen, schul

dig seyn, wo sie aber hierumen keine Wissenschaft hätten, auch 

dessen nicht zu überführen waren, noch der Christ das Haus, wo 

derselbe sich also verborgende zu finden, oder anzutreffen mit Grund 

wüssten, oder benennen könnte, sie Eltesten selbigen Juden zu su

chen nicht angehalten, noch der Gemeinde derentwegen ihre Schulen 

und Nahrung versperret, noch auch wider die Eltesten, wann ein 

I u d , den sie seines Verbrechens holber befängnüssen und bestraffen 

thüten, aus boshafften Gemüth an ihnen zu rechnen etwas auf sie 

erdichten und angeben möchte, nicht alsoglelch mit der Erecution, 

sondern nach vorhergehender ihrer Vernehmung cum onus»« ooßni-

tions proeedirt werden. 

Achtzehenvens, wann etwa ein Uebelthäter vor und nach der 

Tortur auf einen Juden bekennet, doch denselben weder in Person 

kennete, noch sonsten mit andern erkänntlichen Umständen zu be

schreiben wüßte nicht alle Juden (wie zuvor bisweilen geschehen) 

zu den Uebelthäter in die Gefängnus, noch der Uebelthäter unter 

den Juden herum geführet, sondern vermög der Rechten, mit A n 

stellung einer Inquisition procedirt und verfahren werden; Solches 

auch, wie nicht weniger alle Unsere vorhergehende Comessionen, 

Confirmatlonen und Declaratlonen nicht allein die allhier zu Prag 

sondern auch alle andere in diesem Unserm Erbkönigreich Vöheim 

unter unfern Schutz wohnenden Juden von männlglich unturblret, 

und ungehindert zu genlessen, und derselben sich zu erfreuen ha

ben; und geblethen hiernach allen und jedem Unsern Innwohnern 

und Unterthanen in unserm Vrb-Künigrelch Vöheim, was Wür

den, Standes oder Wesens, die seyn, hiemit Ernstigllch und Festi« 

glich, daß sie gedachte Iudenschaft bei diesen unsern ihnen gnädigst 

eonfirmirt, lestättigct und renovirt und verneuerten Privilegien 

und Begnadung ruhiglich verbleiben lassen, sie dabei schützen, und 

handhaben, auch ihnen hierlnnen einigen Eintrag nicht thun, noch 
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andern zu thun »erstatten, so lieb einen Jedwedem seyn, Unsere 

schwehre Straffe und Ungnade, und darzu derer in afftgedachter 

UnserS Hochgeehrtesten Herrn Vatters christ-mildesten Andenken 

ihnen ertheilten Confirmationen einverleibten Pön der 30 Mark 

löthigen Goldes, die ein jedweder, so oft er freventlich darwlder 

handlete, Uns in unsere königliche Kammer unachläßlich zu be

zahlen verfallen seyn solle; zu vermeiden? Das meinen W i r ernst

lich, mit Urkund dieß Briefs besiegelt mit Unfern anhangenden 

Kayser- und Königlichen großen Insiegel, der geben ist auf Un-

serm Königlichen Schloß zu Prag den achten Monats-Tag Aprl l is, 

im Sechzehen hundert acht und viertzigsten, Unserer Reiche des 

Römischen im zwölfften des Hungarischen im drey und zwantzlg-

sten und des Vöheimischen im Ein und zwantzlgsten Jahr. 

F e r d i n a n d . 

14* 





Iweiles Duch. 

Die J u d e n i n Qe st e r re ich 

vom Standpunkte des Rechtes. 





Grstes Gapitel. 
Das Iubenthum in Lehre und Ausübung aus dem 

comparativ» sittlichen Standpunkte. 

,,I/on n'exiße <̂ u« <l<>» malneureui 

^u'il» «oient pars»its." 

iVI^xime» <1u vuc <ie 1» K,ocKelon<:eluIt. 

s ziemt uns wohl zunächst in eine ruhige und unbefan

gene Würdigung des Iudenthums, wie es sich in Lehre 

und Ausübung sittlich zu erkennen giebt, einzugehen. Nicht 

daß wir damit übereinstimmen könnten solche Würdigung als 

die notwendige Grundlage eines Nechtszustandes zu betrach

ten, sondern weil unZ_^iu_Ltaudpunkt, voll welchem zumeist, 

wenn auch nur ostensibel, eine Ausnchms-G^ftW.b.uuH..d.er 

Juden gerechtfertigt. Hmd, zu wichtig erscheint um nicht da

mit zu beginnen. Zudem wird ein Mißverständnis über ein 

vor Augen liegendes O b j e c t , wie das eines Beschwerde-

standeS und der daraus entstehenden Kollisionen, nicht so 

leicht sich ergeben können, als über ein S u b j e c t , das ver

schiedenartiger Auffassung unterliegt, und wodurch sich leicht 

G 
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unter demselben Begriffe ganz entgegengesetzte Vorstellungen 

erzeugen mögen. Nun sind freilich Untersuchungen derart oft 

und von besseren Federn geführt worden, allein wir schmei

cheln uns durch einen geregelten Gang die gegenwartige zur 

klaren Anschauung zu bringen. Vorausgesetzt — was in der 

That nimmermehr zuzugeben wäre, — daß eine Verdächti

gung der Gesinnung a pr ior i je in der Gesetzgebung Platz 

greifen könnte, so wollten wir schon durch Überschrift und 

Motto andeuten, daß wir uns gegen Anlegung des I d e a 

l en als Maßstab verwahren. W i r sehen nemlich nicht ein, 

wie man verlangen könnte, daß die Juden edler, vollkom

mener, freier von menschlichen Schwächen sein sollten als an

dere Religionsgenossen, damit ihnen auch gleiche Rechte mit 

diesen eingeräumt werden sollten, Nicht gegen das Gött

liche, dem Sterblichen ewig Unerreichbare haben wir daher 

das Iudcnthunl in seiner Erscheinung zu halten, sondern 

gegen das erreichbare Sittliche, gegen das innerhalb anderer 

Religionsbekenntnisse wirklich E r r e i c h t e , und auch da wer

den wir noch weit von wahrer Billigkeit entfernt sein, da 

der Jude um die gleiche Stufe der Sittlichkeit mit dem 

Christen zu ersteigen, Kämpfe und Anfechtungen zu' bestehen 

hat, die jener nicht kennt, daher hier mit vollem Rechte das 

Wort gilt: vuo cum laeinnt iäem non est iäem. Allein 

wir glauben zur Führung unserer Sache die letztgedachte 

Schutzwehr keineswegs voranschicken zu müssen, und ruhig 

darin eingehen zu können, daß die Juden andern Religions

genossen in der Vorschrift und Erfüllung ihrer sittlichen und 

bürgerlichen Pflichten nicht nachstehen sollen. Nur freilich 
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sollte solche Würdigung in Bausch und Bogen geschehen und 

durch Erwägung der Schatten- und Lichtseiten am Juden-

thume in seiner Erscheinung das Mittel an die Hand ge

geben werden, den ganzen Menschen wieder gegen den gan

zen Menschen, Wesen gegen Wesen, nicht aber Einzelnes 

gegen Einzelnes, nicht Prädikat gegen Prädikat zu halten. 

Viele werden glauben, — und wir thun es mit ihnen 

— daß es unserer Aufgabe ganz genügen dürfte nur das 

prakt ische Iudenthum im Auge zu halten. Wo wir uns 

aber versucht fühlen, zur größeren Vollständigkeit auch das 

theoret ische zu berühren, wollen wir immer von jeder 

Scholastik eben so gut abgesehen wissen, wie wir selbst auf 

Anführung eines jeden derartigen Gegensatzes verzichten. Un

haltbare Lehrmcinungen von Einzelnen finden sich überall 

vor, allein so lange sie weder eine allgemein gültige Sanc-

tion erhalten haben, noch in Saft und Blut der Vekenner 

übergegangen sind, gehören sie der N e l i g i o n s g e schichte, 

nicht der R e l i g i o n an. T ic Frage ist nur, ob aus den 

Dogmen der Juden, aus ihren allgemein anerkannten Glau

bens- und Sittenlehren, wie sie sich i n . ihren Gottcstcmpeln 

und Schulen, in ihren Erbauungs- und Lehrbüchern, in 

ihren religiösen Vorträgen, und in dem Unterrichte und in 

dem Bekenntnisse ihrer Jugend kund geben — solche Unfä

higkeit hervorgehe oder nicht? Unter den vielen beruhigen

den Antworten welche von Seiten christlicher Gelehrten ge

geben wurden, führe ich nur eine an die mir deshalb a^s 

die entschiedenste erscheint, weil sie einem Prälaten angehört, 

der überdieß ein erklärter Gegner der (politischen) Emanci-
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pation der Juden (in England) ist, — ich meine den P r i 

mas der Hochkirche, den Erzbischof von Canterbury. I m 

Parlamente aufgefordert, sich über denselben Punkt auf ka

tegorische Weise zu erklären, that er es mit folgenden 

Worten: „ I ch stelle nicht im mindesten in Abrede, daß das 

Gesetz der Juden sich nicht in völliger Übereinstimmung mit 

unfern sittlichen und geselligen Verhältnissen befände. I n 

der Tha t , Mylords, das Moral - und Social - Gesetz der 

Juden ist wohl Eines und dasselbe mit dem M o r a l - und 

Social-Gesehe der Christen. Die Juden weichen von den 

Christen im Punkte des religiösen Glaubens ab, aber gewiß 

jeder rechtgläubige Jude, jeder der ein Mitglied seiner ei

genen Gemeine ist, ist sichtlich demselben Sit ten- und So-

cialgesehe verpflichtet (»äkore» to tl io »uuo morul »uä »o> 

ei»1 coäo) wie der Christ*). 

Wi r finden Gelegenheit späterhin zu erörtern, um wie

viel mehr ein solcher Ausspruch von der Erscheinung des 

Iudenthllmes in Oesterreich zu gelten habe, das sich des 

besonderen Vorzugs einer von den ausgezeichnetsten Männern 

ausgegangenen religiösen Reform und einer sich immer mehr 

verbreitenden Läuterung der Begriffe zu erfreuen hat! 

Was nun das prakt ische I u d e n t h u m daselbst anbe

langt, so ist nicht zu übersehen und wurde schon höhern 

Orts anerkannt, daß die Juden sich nach den verschiedenen 

*) v«d»to« in ?»rli»ment in 1833 lor i«moving tlw 6»5»bU> 
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Provinzen, wohl auch unter verschiedenen (nicht auch sitt

lichen?) Kulturstufen einteilen lassen, im Allgemeinen aber 

wird ihr Charakter keine Vergleichung zu scheuen haben, und 

am wenigsten, wo es sich von grobem Verbrechen handelt, 

worüber die Criminalacten überraschende Belege abgeben 

dürften. Es ist aber auch nirgendwo vorgekommen, daß die 

jüdischen Kausteute in Oestcrreich*) sich minder rechtlich und 

ehrenhaft bewiesen hatten, als die christlichen, oder baß die 

jüdischen Soldaten weniger Muth und Ausdauer bewiesen 

hätten, als die christlichen, oder die jüdischen Aerzte weniger 

Hingebung als die christlichen, oder die jüdischen Arbeiter 

und Handwerker weniger Fleiß und Nüchternheit als die 

christlichen bewiesen hätten, oder daß die Juden überhaupt 

an Rechtlichkeit, Menschlichkeit und Vaterlandsliebe gegen 

ihre christlichen Mitbrüder zurückgestanden wären. 

*) Ober anderswo. I n einer unbefangenen Tarstellung orientali

scher Verhältnisse heißt es: „Die Juden in Konstantinopel stehen im Ruf« 

der Ehrlichkeit und findet man sie bei näherem Umgange stets darin be, 

wahrt, wenigstens im Vergleich mit Griechen und Armeniern. I n einen, 

bekannten Sprichworte, welches Ehrllchfeitspatente austheilt, erhalten von 

diesen drei Nationen ein solches: die Juden zuerst, alsdann die Arme

nier und ganz zuletzt die Griechen. " 

<Illgem- Hubenzeltung Nr, S. I . 134l.) 



Zweites Oapitel. 

V o n den Schattenselten an Iuden thum und Juden. 

„Das Aergste weiß die Welt von mir 
und ich 

Kann sagen, ich bin besser als mein Ruf." 
Maria Stuart. 

33on den Fehlern, die an der jüdischen V o l k S t h ü m l i c h -

.̂e i t Hafteten und mit ihr erloschen, kann hier wohl kaum 

die Rede sein, und es dürfte genügen jener zu erwähnen, 

von denen behauptet worden ist, daß sie am Iudenthum 

haftend, noch bis in unsere Zeit hineinragen. 

M a n hat, um das Iudenthum einer tief wurzelnden 

Unsittlichkeit zu bezüchtigen, sich nicht gescheut, bis auf die 

harten mofaischen Verordnungen zur Verdrängung der cana-

nitischen Völkerschaften zurückzugehen, eine Anklage, die al

lerdings weniger das Volk (und am wenigsten dessen späte 

Nachkommen) als den großen Volksführer angeht. Allein 

man durchdringe sich, ehe man zu einer solchen Beurtheilung 

geht, von der mit aller Glut aufgefaßten mosaischen Idee 
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eines sich W H , M a u b e u Ä M H _ und S i t t e M M l ^ a u s z e i c h -

nenden priesterlichen ^Volkes, und weit leichter wird man 

dann in dessen Abscheu und Besorgnisse eingehen, wie sie 

sich vor jedem Verkehr mit jenen in allen Lastern versunke

nen, ja selbst die eigenen Kinder hinschlachtenden Völker

schaften kund geben. Und nur allzusehr zeigten sich solche 

Besorgnisse gegründet, indem der weiche S inn der Isra

eliten es nie vermocht hat, den gegebenen Anordnungen 

Folge zu leisten, so daß bei Eroberung des Landes nicht 

nur die Eingeborncn neben den Eroberern friedlich belassen 

wurden, sondern auch deren Götzendienst gelitten ward, was 

der Entwicklung des reinen Monotheismus im Volke gar 

sehr geschadet, dergestalt daß man diesen wichtigen Abschnitt 

in der innern Geschichte der Juden erst mit ihrer Rückkehr 

aus der babylonischen Gefangenschaft kann beginnen lassen, 

indem hiemit die Abgötterei — jene durch die syrischen Kö

nige gewaltsam eingeführte ausgenommen — für immer aus 

Iudäa verbannt blieb. Wie weit aber die Israeliten ent

fernt blieben, einen Vertilgungskrieg gegen die Eingeborenen 

in der Art zu führen, wie die Spanier ihn gegen die I n 

dianer in den neu entdeckten Ländern oder selbst heut zu 

Tage die Anglo - Amerikaner gegen die Nothhäute führten, 

wird durch eine Menge von Thatsachen nachgewiesen, wie

wohl sicherlich die Juden jener grauen Vorzeit triftigere 

Entschuldigungsgründe für ein solches Verfahren gehabt hät

ten, als die der modernen Civilisation angehörenden Völker. 

— Abgesehen von den Bündnissen, welche schon Iosua mit 

den LandeSeinwohnern schloß, findet auch in den später«, 
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unter den Königen geführten Kriegen ein strengeres Verfah

ren nicht Statt. Wi r hören nicht, daß David einen König 

getöbtet oder ein Volk vernichtet hätte, vielmehr ließ er Be

sahungen in den besiegten Städten und verlangte nur Geld 

oder andere Beiträge (Iost. kl. Geschichtswerk I. 254.). Von 

Ealomo heißt es, daß er bei A n s t e l l u n g e n die ein-

gebornen Israeliten vor den im L a n d e v o r h a n d e n e n 

C a n a n i t e r n bevorzugte, mithin diese davon nicht aus

schloß; allein die Duldung dieser und anderer Völkerschaften 

wird unter diesem Könige noch viel weiter getrieben, wie 

es ebendaselbst S . 289 heißt: Salomo scheint die Absicht 

gehabt zu haben diesem Uebel (der Ifol irung eineS feindli

chen Stammes) durch Begünstigung nicht blos fremder Frauen, 

sondern selbst der Volksthümlichkcit der nächsten Nachbarn zu 

steuern, indem er gottesdienstliche Häuser oder Ovferplähe 

für die Gottheiten Ammons, Moabs, PhönicienS und Ae-

gyptens in seinem Lande errichten ließ. Er hob dadurch 

die Absonderung der Israeliten auf, und hoffte so, ohne 

Zweifel, nicht blos die seit der Eroberung herrschende Volks

abneigung zu versöhnen, sondern die Macht der Nachbarn 

gänzlich zu brechen, da diese ihre Siege gewöhnlich den 

Gottheiten zuzuschreiben Pflegen. Er hoffte durch die Pracht 

seiner gotteSdienftlichen Einrichtungen sei» Volk dennoch von 

jedem andern Dienste abzuhalten und durch seine Gefälligkeit 

gegen die Götzen der Nachbarn seine Unparteilichkeit und 

Regierungsweisheit zu bethätigen. Auch neuere christliche 

Schriftsteller stimmen hiermit überein. So heißt es in dem 

Aufsähe „ T o l e r a n z u n d I n t o l e r a n z " (Deutsche Vier-
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teljahresschrift 1841. 3. Hef t ) : „ Ueberhaupt kamen die 

Israeliten dem Gebote der Vertilgung der Cananlten oft 

sehr säumig nach; häusig meldet der Bericht, daß sie unter 

ihnen wohnten, und noch mehr, daß sie zur Abgötterei ver

leitet wurden, eine sehr natürliche Folge, daß sie sich mit 

den vorherigen Bewohnern vermischten. Auch wird derglei

chen nicht immer mit Mißbilligung erzählt. Die Gesandt

schaft des frommen Königs David zu den Amonitern, die 

Vermählung des weisen Königs Salomo mit einer Tochter 

des Königs von Aegypten, und sein Freundschaftsbund mit 

dem König Hyrana werden nicht gerügt." Wenn hiedurch 

die Juden von jenem Vorwurfe gerechtfertigt werden, und 

wenn sich an ihnen das übrigens durchgreifende Prlncip der 

Toleranz und Menschenliebe nur in einem allzu ausgedehn

ten Sinne bewährt, so findet gleichzeitig die Duldung des 

Götzendienstes unter Salomo und seinen Nachfolgern, wenn 

auch nicht feine Entschuldigung, doch seine Begründung in 

der damaligen Staatspolitik. 

Der Vorwurf eines N a t i o n a l g o t t e s , auf den man, 

sonderbar genug, noch heute zurückkommt, war von Anfangs 

an, als ein ungerechter zu betrachten, denn in den frühesten 

heiligen Urkunden der Juden wird Gott als Schöpfer und 

Erhalter aller Menschen dargestellt, als der Gott alles 

Geistes und alles Fleisches, der selbst für die jungen Raben 

sorgt. UebrigenS darf man nicht vergessen, daß jener Be

griff den ersten Zeiten des IudenthumS sehr nahe lag. Zur 

Blüthezeit der Propheten ward er aber vollkommen beseitigt, 

und in ihren Vorstellungen erscheint Gott nicht mehr als 
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einziger Gott Israels, er beschützt die Bessern und straft die 

Sündhaften*). Der Vorzug Jerusalems besteht darin, daß 

von hieraus der In thmn und die Thorheit des Götzendien

stes bekämpft wi rd, und der reine Gottesdienst sich über 

alle Länder der Erde verbreitet"). I m Talmud aber heißt 

es: „ D i e Tugendhaften aller Nationen werden der ewigen 

Glückseligkeit theilhaftig werden." Und damit fällt auch der 

Vorwurf weg, daß sich die Juden für das auserwählte 

Volk hielten, wenigstens in dem mißverstandenen Sinne, als 

ob sie nicht auch die Nationalität anderer Volker geachtet 

hätten. Daß sie als Nation so gut wie jede andere, — 

Nationalstolz besessen haben, kann ihnen, wenn sie auch 

weiter nichts gethan, als das heilige Feuer der reinen Got

tesidee entzündet und gehütet, wahrlich nicht verargt werden. 

Ueber den T a l m u d erwarte man keine weitläufige 

Controverse, weder im Allgemeinen noch hinsichtlich der aus 

dem Zusammenhang gerissenen Stellen, und wie bereits an

gedeutet, kann man es nur dem Uebelwollen oder Mißver

stande zuschreiben, wenn bei irgend einer Religion die I r r -

thümer oder Spitzfindigkeiten einer übertriebenen Scholastik 

dem religiösen Lehrbegriffe aufgebürdet werden"*). Es ist 

* ) Iesallls 18, 19, 23. Jonas. Mich. 

" ) Ibiä. 2 , 1 l , 12. Mich. 3. s. Iost. 1. Thl. S . 3?i . 

* " ) „Schülerhafter und kindischer kann wahrlich der Entwicklungs

gang des Iubenthums nicht aufgefaßt werden, als wenn man die Dich

tungen des Midrasch nach dem Maßstabe der heutigen Wissenschaft beur, 

theilt, die in ihm sich darstellende Hermeneutik, Weltanschauung und die 

durch innere und äußere Barbarei manchmal gedrückte Moral durchschnüf-
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bis zum Ueberdrusse wiederholt worden, daß der Talmud 

namentlich in seinem erläuternden Theil (Nom»«»») weit 

entfernt eine canonische Autorität für die Juden zu haben, 

den Rationalismus im Iudenthum, dem die Besten und 

Weisesten das Wort gesprochen, nicht verhindern kann. — 

Der Talmud ward nicht als ein Vollendetes abgeschlossen, 

sondern die Gcsetzlehrer fanden es nur (um 500 n. Chr.) 

angemessen, d. i. an der Zeit, nichts weiter in denselben 

aufzunehmen. I n diesem Geiste lehrten und wirkten die 

ausgezeichnetsten Väter der Synagoge; sie betrachteten die 

väterliche Religion in ihrer Wesenheit als ein Bleibendes, 

Unveränderliches; in den Formen aber berücksichtigten sie die 

veränderten Verhältnisse. So hob N. Gerson^Kie..Levirats-

ehe M ; so suchte MaimonideS in seinen beiden Hauptwer

ken den Anforderungen seiner Zeit nachzukommen. Das h i -

storische I u d e n t h u m ist nicht ein Convolut von über

kommenen Satzungen, welches als erstarrte Mumie von ei

nem Geschlecht dem andern überliefert w i rd ; es ist vielmehr 

felt und die b u M W g f t e n Lappen aus allen Zelten und aus allen 

Winkeln der Erde zur burlesken Hanswurstenjacke zusammen^ickt, und sie 

dann il I» Gisenmenger dem frivolen Pöbel als Iudenthum verlauft. 

Oder sollte man zweifeln, daß es einem jüdischen Elsenmenger, welcher 

mit derselben satanischen Logik und teuflischen Liebe die Literatur des 

Chrlstenthums durchliefe — die Kirchenväter, die Annale« der Krenz-

züge, die Chroniken der Inquisition, die Schriften der Theosophen und 

Mystiker bis auf die des Tmanuel von Swedenborg und dessen Schule 

herab, flüchtig durchgehe, nicht gelingen würde, in der Bildergallerie der 

Literatur, neben das entdeckte Iudenthum ein Seltenstück aufzuhängen 

mit der Ueberschrlft: „Entdecktes Chrlstenthum? " Formstccher, die Vte, 

ligion des Geistes. Frankfurt 1841. S . 14. 

15 



226 

die Auffassung der jüdischen Religion in i h rem^gMUl i chm 

Verlaufe, um darin zu erkennen, daß sie ein Lebendiges 

für . alle Zeiten ist. ES wi l l die Gegenwart nicht von der 

Vergangenheit losreißen, sondern sieht vielmehr beide durch 

die Kette der göttlichen Führungen zu fortschreitender Vered

lung innig verbunden*)." 

Wenig darf man sich demnach kümmern, ob die ange

griffenen Einzclstcllen aus dem Ctandpuncte der Verhältnisse, 

unter dem sie niedergeschrieben wurden, hinlänglich gerecht

fertigt und entschuldigt erscheinen oder nicht, sobald man nur 

einräumen muß, daß der namentlich in Oesterreich in allen 

seinen Aeußerungen streng controllirte jüdische Lehrbegriss un

serer Zeit sich nur auf solche Talmudstellen stützt, welche 

von der reinsten und edelsten Gesinnung durchdrungen sind. 

Beachtenswerther in sich selbst, obgleich weit weniger 

hinsichtlich der zu machenden Folgerungen könnte der Vor

wurf erscheinen, als ob die C e r e m o n i a l g e s e h e mit zu 

vielen kleinlichen und auf ParticulariSmuS ausgehenden 

F ö r m l i c h ke t ten sich beschäftigten. Allein dieser Vorwurf 

schwindet, insolange dadurch ein ehrenhafter Lebenswandel 

nicht gehindert erscheint. Nicht unwürdig der Anerkennung 

und sogar der Bewunderung ist vielmehr die Absicht das 

Gesetz selbst mit einem dichten undurchdringlichen Zaun zu 

umgeben, und eine strenge Ordnung der Sitten und Ge-

* ) V i . Frankfurter'« Vorlesungen über Religion, zu Hamburg 
im Winter, Semester 184?. 
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brauche dem bestehenden oder aber zu gewärtig enden Ver

derbnisse der Zeiten als heilsamen Damm entgegenzusehen. 

Viele jener kleinlich erscheinenden Vorschriften erhalten da

durch ihre Weihe und lassen sich überdies auf schone, rein 

menschliche Ideen zurückführen. Wie übrigens das neuere 

Iudcnthnm in seiner vorherrschenden raiionalm Richtung auf 

dogmatischem, namentlich aber auf praktischem Wege, die 

Scheidelinie zwischen Cittcngesetz und Ceremonialgesetz zu 

ziehen wnßte, ist bekannt genug. 

Die Bosheit und der Unsinn der im Mittelalter ge

gen die Inden erhobenen Anklagen wegen B r u n n e «Ver

g i f t u n g , H os t i cncn tw e i h u n g , C h r t s t e n k i n d c r m o r d , 

verdienen wohl heut zu Tage keine Beachtung, und erhei

schen keine Beleuchtung. Indem man von der unverkennba

ren Barbarei, womit man gegen die Inden verfuhr, nicht 

.ablassen wollte, blieb ja kaum eilt anderes Mittel als der

gleichen Vcrruchthcitcn zn ersinnen, wozu die^ Habsucht der 

Grossen, und der Fanatismus^dcs Pobcls sich wechselseitig 

die Hand boten. Und da wir hievon schon in unseren: ge

schichtlichen Thcil genugsam gesprochen und nachgewiesen, wie 

Vieles im heutige,: Ncchtsznstand der Juden seine Begrün

dung in jener traurigen Zeit findet, so folgen wir unserer 

Abneigung bei derartigen Dingen zu verweilen. Freilich ist 

es noch nicht lange her, daß der Jetztzeit der Puls gefühlt 

wurde, um zu sehen, ob sie es noch vermöge mit so krank

haften Ginbildungen schwanger zu gehen; allein der strafbare 

Versuch mißlang vollkommen. Das Creigniß von Damascus 

war wohl der letzte Tropfen derartiger Vcrlamnduug. Und 

1 . ^ 
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vergessen wir nicht, daß es^der größte ^Staatsmann unserer 

Zeit, der Stolz Oesterreichs für alle Zeiten war, welcher 

durch sein loyales und aufgeklartes Benehmen den mächtig

sten Impuls gab, um die Bosheit welche jener Verläumdung 

zu Grunde lag, aufzudecken. Daß jene Opfer sielen, ist 

daS Traurigste, aber nicht das Wichtigste. Das aber ist 

es, daß sie fallen mußten, damit die allgemeine Meinung 

ihr Urtheil zur Ehrenrettung des Iudcnthums auf das ent

schiedenste aussprechen konnte; das ist es, daß die Gerette

ten unter dem Panier der Reinheit ihres Glaubens, ihren 

Familien wiedergegeben wurden, daß die in aller Welt zer-

sireuetcn Juden als E i n M a n n sich aufrichteten und E i -

neu Schrei des Unwillens und Entsetzens über die ftircht-

b a r e ^ M l M ^ M M ß e n ; ja daß sogar getaufte Juden, 

welche christliche Geistliche geworden waren, wie Mgnder 

und dem Vernehmen nach auch in Wien der Domherr Neith 

sich in ihrem Gewissen verpflichtet fanden, die schmähliche 

Anklage von dem Haupt ihrer ehemaligen Glaubcnsbrüder 

abzuwälzen. Fürwahr, dies ist es, was uns das Wich

tigste und zugleich das Wunderbarste däucht! 

/ Wi r glauben demnach keine ungegründete Hoffnung aus-

/ zusprechen, wenn wir vermeinen, daß derlei Processe, wenn 

sie je wieder auftauchen sollten — kor «Kamo — ohne 

Weiteres »H »cw gelegt werden dürften, und zwar zu den 

Acten der Hercnprocesse und Teufelsbcschwörungen. 

Unter den übrigen Anklagen ist W H die^ Wuchers 

.am hervorragendsten, wiewohl auch sie der Geschichte und 

kaum der Gegenwart mehr angehört, und bei der Gestaltung 
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der Verhältnisse in Europa, namentlich aber in Oesterreich 

kaum zu erwarten ist, daß sie erneuert werde. Wir kom

men nicht auf die Betrachtungen zurück, die zur Entschuldi

gung der Juden in ihren gedrückten Verhältnissen gesucht wur

den und leicht gefunden wurden, wie denn vor Eintritt je

ner Verhältnisse derlei Klagen nicht vorkommen. T a c i t u S , 

welcher ihnen jeden Fehler vorhält, wie er sich in den Au

gen der Römer kund gab, erwähnt nicht ihrer Habsucht. ES 

war demnach nicht als Wucherer, daß sich die Juden bei 

den Römern verhaßt machten *). Eben so wenig bestreben 

wir uns in Verfolgung und Druck den Versuch der Abwehr 

und des Gegendruckes gerechtfertigt zu finden; vielmehr er

lauben wir uns auf die schwankenden und irrigen Begriffe 

über Zinsabnahme überhaupt zu den Zeiten jener Anklage 

hinzuweisen, und wie die Geschichte sich nicht bequemen wollte, 

den Umtrieben des Glaubenshasses zu Folge sie ausschljMch 

auf die Juden zu wälzen. 

Wi r lassen hierüber den v , . C a r l o C a t t a n e o in sei

nen NieercKo »ully intoräl^ione Israelitielio, Mlano 1836, 

sprechen, auf welche originelle Schrift wir noch ausführlicher 

zurückkommen. „ W i e schwankend die Begriffe über den lega

len Zinsfuß waren, geht aus Vielem hervor. So gestattete 

zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts Philipp der Schöne 

in Frankreich den Zins von 21 "/y durch ein eigenes Edikt, 

durch ein späteres erklärte er aber die geringste Zinsabnahme 

2834. p.6. 
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für Wucher. Sehr bcmerkenswerth ist es, daß mau zur sel

ben Zeit in den Verfolgungen auch die christlichen Wucherer^ 

namentlich die sogenannten Caorsini in Frankreich und die 

! Italiener cinHeMff, welche den besten Thcil des Handys 

an sich zogen. Allein späterhin wurden ihre Guthaben zum 

Vorthcil des FiscuS eingezogen, sie selbst in einer Nacht ein

gekerkert, und ihre Rcichthümcr durch Hülfe der Tortur ent

deckt. Es scheint daher, daß man damals begann, den Wu

cher an sich ins Auge zu fassen, und daß mit dem Eifer 

der Krcuzzügc, sich auch der Haß gegen den G l a u b e n der 

Israeliten abgekühlt hatte." 

„Noch beherrschte der I r r thum, daß jeder Zins Wu

cher sei, die Gemüther. Inzwischen aber wurden Schulen 

eröffnet und Studien eingeführt. Das romische Recht, das 

wieder auf Universitäten gelehrt ward, begann die Gesetz

l ichkei t der Z i n s ab nähme wieder herzustellen. Nun 

snchte man völlig von einander abweichende Meinungen durch 

subtile Distinctioncn zu vereinbaren, es entstanden die Aus

drücke von übermäßigem und angemessenem Wucher, vom Auf-

/ hören der Nutzung und von Zufügung von Schaden, und 

man suchte der Strenge der Verordnungen durch fingirte Zah

lungstermine, durch simulirte Verkaufe, durch Wechsel und 

> Nückwcchsel zu entgehen. Die Gerichte fanden in den Ge-

i seHcn^Velcgc für die widersprechendsten Meinungen. Da 

schärfte man den Gewalthabern ein, im Zeitraum von drei 

Monaten alle Wucherer (das heißt in der damaligen Sprache, 

alle Capitalisten) fortzuschaffen, man untersagte ihnen jeden 

bürgerlichen Verkehr mit Andern, man schloß sie vom Abend-
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mahl und vom ehrlichen Vegräbniß aus, man verbot ihren 

Testamenten als Zeugen zu dienen, und erklärte dieselben für 

mangelhaft, ipso ^jure; man annullirte jedes Statut, welches 

die Verbindlichkeit auferlegte, den Capitalisten den geringsten 

Zins zu vergüten, ja man ging so weit, zn erklaren, daß 

derjenige, welcher behaupte, daß man ohne Verbrechen Zins 

nehmen könne, einer und derselben Strafe mit den Ketzern 

zu unterziehen sei. Damit noch nicht zufrieden, verbot man 

jede Art von Seeassecuranz, indem man sie als Wucher er

klärte, was die erwachende Schiffahrt beinahe im Keim er

stickt hätte. Allein das Aufblühen der Handelsstädte Ital iens 

zu jener Zeit beweist, daß diese Vorschriften nichts weniger 

als willigen Gehorsam fanden. Als die eommercicllen Ideen 

wieder erstanden, das Ansehen des römischen Rechtes sich 

wieder herstellte und der Wucher sich auf natürlichem Wege 

durch das Zuströmen beweglicher Kapitalien verminderte, wel

chen das Feudalsystem die Anlage in Grundbesitz verwehrte, 

da horte auch die Wuth gegen den Wucher auf, und die Völ

ker, welche den Wcrth der Kapitalien erkannten, fingen an 

zu den Capitalisten Neiguug zu gewinnen, die Juden hörten 

aber auf die einzigen zu sein, die sich durch den Handel 

^ bereicherten, indem sie die Concurrenz der Italiener, der Ka

talanen, der Portugiesen, der Flamänder und der Hanseaten 

zu dchchm hauen ' " ) . 

*) Die Velege hierüber finden sich in der angeführten Schrift, I I . Ab

schnitt, über den Ursprung der Beschränkungen der Israeliten. Unter den 

citirten Aussprüchen bemerken wir nur folgend«: Hsnrn e»t. udi mnpli,,« 
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Bezüglich der besonderen Anwendung dieser Anklage in 

Oesterreich wurde schon im historischen Theil nachgewiesen, 

daß mit den jeweiligen Austreibungen der Juden, der Wu

cher keineswegs mit ausgetrieben wurde, sondern vielmehr 

fortdauerte, wie schon das von Hormavcr in seiner Geschichte 

Wiens angeführte Schreiben des AeneaS EylviuS Piccolo-

mini, nachmaligen Papst Silvester N. darthut, und wobei es 

auf das schon früher vom h. Bernhard *) geäußerte Wort 

heraus kommt. 

Allein zugegeben, daß die Juden arge Wucherer gewe

sen sein mögen, hat es nicht noch ärgere gegeben? Sie 

aber haben sich oft genug als Abkömmlinge jenes Simon 

und jenes Levi bewährt, welche ausriefen: „Sollen wir etwa 

mit der Iungfrauschaft unserer Schwester Handel treiben?" 

Denn haben die Juden auch mit ihrem G e l d s Wucher ge

trieben, mit zwei anderen Dingen haben sie es nicht: nicht 

mit ihren Mitmenschen und nicht mit ihren Glaubenswahr

heiten. ES war einer gerühmteren Bildung als der ihrigen 

vorbehalten, Sclavenschiffe zu erfinden, wobei im Voraus der 

Verlust eines Theils der Ladung zu berechnen kam " ) , oder 

royuiritur yn»m Zatur. — 8 i plus yuLM äeäisti «»peot»» »ccipere, 

l o e n e r a t o r o « . — ^ d lioo nsuram «xlß« yuem non eit crimen 

ncciäere. — I/bi Hu» b e l l i , et,i»m ju« u«ur»e. 

5) sanct! üernlmrlli Dp!»!. 

" ) „Manchmal sind fast ganze Ladungen erblindet, manchmal, wenn 

bei stürmischer See die Lucken längere Zeit geschlossen bleiben mußten, 

halbe Labungen erstickt, manchmal moderten Leichen schon, und waren noch 
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irdische Vortheile an den Preis der Vcrlaugnung der Über

zeugung zu knüpfen. 

M i t der Anklage des Wuchers stand die der G e l d -

und Habsucht in inniger Verbindung. Daß die der Ju 

den, so wenig wir sie laugnen wollen, ihre Abgränzung in 

edleren Grundlagen fand, gedenken wir im nächsten Cavitel 

zu zeigen. War es auch übrigens den Juden, denen man 

^ die ganze Welt verschloß, zu verargen, wenn sie zu dem 

Schlüssel, der die Thüren ihrer Kerker allein zu öffnen vcr-

«mochte, griffen, und auf die ihnen HcstMete, Weif t , das nö

t i g e Geld dazu aufzubringen trachteten? War es ihre 

Schuld, daß man statt des Göttlichen in ihnen, nur das 

Geldliche an ihnen achtete,? Ddcr ^tteb.sic dieser Gelddurst 

je zu ähnlichen Gräueln, wie der der Spanier, von denen die 

Indiancrkönige auf den glühenden Nost gelegt wurden, damit 

sie ihnen ihre Schätze entdeckten? Oder wie der jenes Kö

nig/ von England, der einen Juden zu Bristol einen Zahn 

nach dem andern ausreißen ließ, bis ihn der Schmerz be-

wog sich der Plünderung zu unterziehen? Und wenn die 

an Lebende angeschmiedet. Aus diesen Verlusten macht sich aber der Skla

venhändler wenig ; wenn er gejagt wird, erleichtert er sich, indem er eine 

Anzahl Neger über Vorb wirft — in einem Falle wiederfuhr dies 132 Kran

ken, damit der Schaden die Assecuranten und nicht die Unternehmer traf; 

häufig geschieht es auch, weil die Waare zu elend geworden ist, um den 

brasilianischen Einfuhrzoll von 10 Dollars z^i- Kopf zu bestreiten. Man 

ist zufrieden wenn man d ie H ä l f t e h e r e i n b r i n g t , nnd sechs Fahrten 

macht, bis man einmal erwischt wird, denn so hat man dennoch einen G e 

w i n n v o n 1 8 0 P r o c e n t . T h o m a s F o w e l l V u r t o n , der Skla

venhandel. ( S . Augsb. M g . Zeitung, Jahrg. 1842, Nro. 14.) 



Ritter und Odeln im Besitze, »vegelagcrild von ihren festell 

Burgen herab, die wehrlosen iüdisckeif Kaufleute übersielen, ^ . 

,nn sich ihrer flüchtigen Habe zu bemächtigen, wie dies in 

ganz Deutschland geschehen ist, wer war wohl da der Hab

süchtigere, oder um in die Sprache der Gegner der Juden 

einzugehen, wer war wohl da mehr Jude? Nein, man darf 

es dem Juden nicht verargen, wenn er nur durch seine Geld

m i t t e l i l l dm Stand geseht, selbstständig und geachtet zu er

scheinen, sich verleiten laßt, diese Mit te l zum nächsten Zwecke 

zu machen! 

Daß List und S c h l a u h e i t , in der Menschen- wie in 

der Thierwclt die Waffelt der Schwachen gegen den Star

ken, auch hier auf Abwege führteil und noch führen, auch 

selbst in Lüge und B e t r u g ausarten konnten und können, 

— wer wi l l cs läugncn? — I n so fern sie aber dies thun, 

und daher als sittliche Gebrechen nicht in Abrede zu stellen 

sind, fallen sie einmal allen unterdrückten, dann aber auch 

allen handeltreibenden Nationen «lehr oder minder zur Last, 

und tonnen daher nicht der jüdischen Nationalität zum aus

schließenden Vorwurf gereichen. I n einer Zusammenstellung 

orientalischer Naeen, aus unbefangener Feder geflossen, heißt 

eS: die Geldgierde macht den Araber zum Räuber, den Tür

kell zum Unterdrücker und Wüthcriäi. wahrend bei dem J u 

den nur die industriose Thatigkeit und der Epeculationsgeiss 

angefacht wird. Und nun der zu Tode gehetzte Jude! Was 

hatte der wohl seinen Drangern entgegenzustellen als eben 

List und Schlauheit? Daß aber die Religion mich solche 

Nothwchr nimmer gut heiße, beweisen die religiösen Lehrbü-
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cher der Juden, welche sich auf zahlreiche Stellen aus der 

Schrift und dem Talmud stützen, um dem Wahn einer dics-

fälligcn Unterscheidung zwischen Juden und Nichtjuden vorzu

beugen. So heißt es: „Wer nur eine Prute (die kleinste 

Münzsorte) stiehlt, gleichviel ob einem Israeliten oder Nicht-

isracliten, der übertritt das mosaische Verbot: „ „ D u sollst nicht 

stehlen,"" desgleichen: „Wer im Handel und Wandel, sei es mit 

einem Isracliten ober Götzendiener, falsch mißt oder wagt." — 

Es ist verboten, Jemanden, es sei nun Israelit oder Nicht-

israelit im Handel und Wandel zu betrügen oder zu hinter

gehen; so z. B. muß man dem Käufer vorher anzeigen, ob 

die zu verkaufende Waare irgend einen Fehler hat *). 

Fürwahr, wie Joseph selbst den Becher in seines Bru

ders Benjamins Ncisesack legen ließ, und ihn dann des Dieb

stahls bezüchtigtc, so habt auch I h r die Fehler, deren.Ihr 

Eure israelitischen Brüder zeiht, in deren Seele hineingelegt 

und beschuldigt und bestraft sie darob hinterher. Freilich 

dauerte der Scherz bei Joseph nicht gar so lange wie bei 

Euch, und war auch nicht ganz so grausam wie bei Euch! 

Was die gesellschaftlichen Fehler betrifft)- die man den 

Juden so gerne in die Schuhe schiebt, so liegt es ja bei 

Euch, sie verschwinden zu machen. „ K r i e c h e r e i ! " E i so 

erlaubt ihm nur aufrecht zu gehen und den Kopf wie jeder 

348. Z. 12. Ollp. 231. ß. 1 . e. 359. Z. 1 . o. 228. Z. S. und ln den Abhand

lungen vom Raube, vom Verkaufe, vom Tagelohn. 
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andere freie Bürger in die Höhe zu halten, nnd er wird 

gerne das unbequeme Kriechen aufgeben. -Erlaubt ihm, das 

als Recht zu fordern, was er jetzt als Gunst erbetieln im,,', 

und I h r werdet bald bemerken, daß sein krummer Rücken 

kein angeborener Fehler ist. „Unschöne S i t t e ! " Wollt 

I h r , daß ein Bauer, der immer auf den: Dorfe lebte, wie 

ein Staatsmann sich benehmen soll, oder daß der Grubenar

beiter, der Jahr aus Jahr ein in der finstern Tiefe lebt, 

die Manieren eines pariser Salons kennen soll? I h r habt 

den Juden so lange in der finstern Iudcnstadt eingesperrt 

gehalten, soll er feinere Sitten haben als der Bauer und 

Arbeiter? Und dennoch, kaum habt I h r ihm ein wenig Luft, 

ein wenig, freiere Bewegung aelassen, seht wie rasch er „das 

VersaiWtc nachholte. 

Wenn der gemeine Jude in dem Anschließen an fremde 

Sitte noch nicht so weit gediehen ist, um nicht bisweilen 

diejenigen "Manieren durchblicken zu lassen, welche ihn auf 

eine unangenehme Weife auszeichnen, der Persiflage preis 

geben, und oft die achtungswertheste Persönlichkeit verkennen 

lassen, so liegt dies einzig und allein in der Unvcrander-

lichkcit der Beispiele und der Umgebung, welcher die Kluft, 

die man im Verkehr zwischen Christen und Juden bestehen 

läßt, Vorschub leistet. Und dennoch wird man bemerken, 

daß es selbst von den geringeren Classen immer lebhafter 

cmpfnnden wi rd , wie sehr es Roth thue, das im Umgange 

sich als auffallend, unangenehm oder lacherlich Darstellende 

abzustreifen, wahrend diejenigen, welche den Unterricht an 

christlichen Lehranstalten genießen, oder sonst durch Reisen und 
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Verkehr nicht auf den Umgang mit den Stammesgenosscn 

beschränkt bleiben, sich größtentheils hievon emancipirt haben. 

Und wi l l man vergessen, daß auch unter andern Nationali

täten solche sich kaum minder zum Lächerlichen gestaltenden E i 

gentümlichkeiten in der äußeren Erscheinung sich darbieten, nur 

werden sie auf eine minder gehässige Weise aufgefaßt. End

lich trifft die eben so scharf gerügte Unredlichkeit im Allge

meinen doch nur die Armen, nicht baß sie wie bei I ta l ie

nern und selbst Franzosen ein Nationalfehler wäre; und 

selbst bei den jüdischen Armen beschränkt sie sich größtentheils 

auf ihre Quartiere, was sich durch Elend und Gedrängtheit 

füglich erklaren läßt, wahrend sie für ihre Person schon durch 

die religiösen Satzungen, welche das öftere Waschen betreffen, 

davon abgehalten werden. 

Wenn wir demnach glauben, d̂ e Vorwürfe, die man 

noch heut zu Tage den Juden machen kann, ans die E i n e 

Wurzel der Unterdrückung zurückführen zu können, so kommen 

wir dagegen zum Schlüsse auf E i n e n , den wir leicht über

gehen könnten, well er von den Gegnern wohl am meisten 

gespart worden ist, und den wir gerade am wenigsten zu 

entschuldigen finden. Es ist der I n d i f f e r c n t i s m u s für 

gemeinsame Ncligions- und Etainmesinteressen. — I n dem 

Eiser ganz Franzosen, Englander, Preußen, Oesterrcichcr sei^,. 

zu wollen, glauben Viele vergessen zu müssen, daß sn' amb 

Juden sind, und übersehen es, daß nationclle Verschiedenheit 

sich mit konfessioneller Einheit gar wohl vereinbaren lasse. 

E in schlagendes Beispiel, daß es dennoch so sein könne, hat 

eben das Ereigniß von Damascus in neuester Zeit gegeben,. 
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und die edelmüthigen Kämpen dieser Cache sind um so mehr 

gefeiert worden, je mehr sich der Mangel an Vorkämpfern 

überhaupt fühlbar macht. Wenn wir , abgesehen von jener 

gewaltsamen Aufrüttlung, über L a u h e i t klagen, so können 

wir in Beziehung auf Neligionsintcrcffen den Grund, wenn 

auch nicht die Entschuldigung darin suchen, daß in neuerer 

Zeit Aufklärung, noch mehr aber ihr Nachäffer — Aufklärern, 

an allen Religionen mehr oder minder gerüttelt hat; die 

israelitische ist davon nicht frei geblieben, und wenn auch nur 

unwichtigere Glieder am Iudenthume langsam abgelöst wur

den, so konnte doch die Wirkung der Erschlaffung und Schwä

chung vorerst nicht ausbleiben, zumal die Reaction nur lang

sam eintrat. Auch läßt sich in den Gemeinden nicht an Man

gel eines liberalen Sinnes für die Beförderung und Begrün

dung nützlicher Anstalten klagen, eS geschieht des Löblichen, 

ja des Ausgezeichneten noch viel in dieser Hinsicht. Am mei

sten aber ist der Mangel an E n e r g i e und A u s d a u e r 

bei den berufenen Wortführern der gemeinsamen bürgerlichen 

Angelegenheiten und an Beweglichkeit bei den Massen zu 

beklagen. Hieran dürfte aber wohl wieder die lange Dauer 

des Druckes die vornehmste Schuld tragen. Und der ge

ringe Erfolg der so lang und oft aufgestellten Beschwerden 

mußte ja Hoffnungslosigkeit und mit ihr jene Abstumpfung er

zeugen, welche an das Wort der Schrift erinnert: „Moses 

redete zu den Kindern Israels, aber sie hörten nicht auf 

Moses vor Kleinmuth und schwerer Arbeit *) . 

*) N»oä. 6. 9. 
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Schließen wir dies Capitel ab; wie auch die Schat

ten länger oder kürzer auf die mosaischen Vekenncr sielen, 

HlL_chaH-va^HM^eimr, ,McM 

nerhalb ihrer eingepferchten oder monierten Bezirke zu lcuch-

t c u ^ m ^ M M r m c n . Immer aber wird es die größte Un

billigkeit bleiben, die ganze Nation für die Gebrechen der 

Einzelnen solidarisch verbindlich zu machen, ohne andern Theils 

die unter ihr sich herausstellenden verdienstlichen Seiten ent

gegen zu halten, wozu wir keineswegs des Stoffs zu crman

geln glauben. 



Drittes Gapitel. 
V o n den L i c h t s e i t e n an I u d e n t h u m u n d J u d e n . 

„ H e i d e : Lehr mich das Gesetz, diclvcil du 

auf einem Fuße stehst. 

H l l l e l : Liebe deinen Nächsten wie dich selbst: 

das ist der Tert, alles Uebche ist 

Comment«." 
5»lm. Irgot. 8,db«t. 3l . 

^FS haben, namentlich in neuerer Zeit, so viele Nachwei-

sungcn über die Schönheit des mosaischen Sittengesehes statt 

gefunden, daß wir uns ein allzu langes Verweilen bei die

sem Punct ersparen können *). 

Wie eine Morgenröthe aus finsterer Nacht, tritt das 

mosaische Gesetz aus einer Welt voll Verderbniß und S i t -

tenlosigkeit hervor. ES begnügt sich nicht der Abgotterei und 

ihren Gräueln durch die Lehre des Einen, allgerechten, barmher

zigen Gottes entgegenzutreten; es verkündet auch seinen Dienst 

«) Sehr guten Ausschluß hierüber gibt S a l v a d o r « Werl: Ni«t«l,« 

üe l» !oi «t äe» in»titntian» ä« l>lo?««. 4 Vol. ?«5« 1826. 
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in Selbstheiligung. T ic zehn Worte, die vom Sinai aus

gehen, erheben zu den ersten. Pflichten: Ehrfurcht, Gehorsam 

und Dankbarkeit gegen Gott, Arbeit und Ruhe, Menschlich

keit gegen den Fremdling und Knecht und selbst gegen das 

Thicr; Ehrerbietung gegen die Eltern, Keuschheit, Unverletz

lichkeit der Person und des Eigenthums, Wahrhaftigkeit, Ent

haltung allen Neides und aller bösen Begierden. I n dem, 

was zur Vervollständigung des Cittcngcsehcs folgt, spricht 

sich neben jenem Grundzug der S e l b s t h e i l i g u n g auch der 

der edelsten Humanität aus, Entfernung alles Rohen, Thie-

rischen, Gemeinen, alles Grausamen, Lieblosen, Rücksichtslo

sen. Strenge Gerechtigkeit soll gchandhabt werden und dem 

Armen nicht seine Armuth das Wort vor Gericht sprechen, — 

ein Gebot, das auf ein überwiegend weiches Gemüth schon 

bei den damaligen Israeliten schließen läßt; — mildernd soll 

überall die Menschlichkeit vorwalten. Der Gläubiger darf 

nicht sein Recht mit Härte verfolgen, nicht, ^em Schuldner 

das ^Unentbehrliche weanebmcn; Freiheit und Eigenthum kön

nen nicht auf ewig verwirkt werden; dem unwillkührlichen 

Todtschlägcr sollen Freistätten offen stehen; Priester und Levit 

sollen versorgt sein; dem Tauben soll nicht geflucht und dem 

Blinden kein Anstoß in den Weg gelegt werden. Keine Krän

kung soll den Wittwen und Waisen widerfahren, und um 

ihrentwillen sollen Feld und Weinberg nicht gänzlich abge-

Hrndtet und abgelesen werden, und vor einem grauen Haupte 

soll die Jugend aufstehen. ^HorzügÜcher^THMahme w i r r e r 

H r e m d l i n g e r M M e u ; eingedenk der harten Behandlung in 

Aegypten, soll er nirgends bedrückt werden, hat Antheil an 

16 
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allen Freuden und Festlichkeiten, und soll geliebt werden *). 

Haß und Groll soll Keiner dem Andern nachtragen, und selbst 

des Feindes vcrirrler Esel auf die rechte Bahn und dem E i -

genthümcr zurückgeführt werden, und selbst dem Ochsen, wenn 

er drischt, soll man das Mau l nicht verbinden"). 

Solches Sittcngcsch, die Pcrgamculrollcn, auf wel

chen es niedergeschrieben, hebt Israel mit Recht hoch em-

5) „Wle der Cinaeborne unter Vuch, stl Euch der Fremdling, der bei 

Euch wellet, und du sollst ihn lieben wle dich selbst, denn Fremdlinge wart 

I h r im Lande Mizraim. Ich der Ewi.'.e bin Euer Got t ! " 3 V . M . 19. 34. 

„Der Edomite lst dein Bruder, du sollst ihn nicht hassen." 5 V . M . 23. 8. 

Aber der Geist wahrer Duldung findet sich <n allen Phasen des IudenthumS 

vor. Mose« stellt uns Melchlscdek, der nicht aus Abraham« Geschlecht ent

sprossen, als einen Priester des höchsten Gottes dar. Er stlbst bezeugt 

dem madlanischen Priester Iethro, seinem Schwiegervater, seine Verehrung, 

und nimmt guten Nach von ihm an. Keinem Volle laugnet er die Offen

barung ab, und stellt die de« Valaam« auf gleiche Stufe mit der selnl-

gen. I m gleichen Geist sagt Iephta zu dem Könige der Amoniter: „Was 

Chamo« dein Gott dir gab, ist dein, was Iehova unser Gott uns gab, ist 

unser." Die fromme Nehcmla beschwört Nuth, dem Orva in sein Land und 

zu seinen Göttern zu folgen. Hlob, der fein Jude war, wird der Knecht 

Gotte« und der volllommenste Mensch genannt. Salomo steht den Segen 

Gottes für den Fremden herab, der nicht aus Israel ist, und zu David'« 

und Ealomo'S Zelten standen. wle bereits erwähnt, viele Fremde in hohen 

Ehren in Israel. „Haben wir nicht Alle Elnen Vater; hat uns nlcht Gin 

Gott geschaffen?" sagt Maleachi (2. 10). Selbst noch unter dem grau

samen Schwert der Verfolgung finden wir den Talmud ähnliche Lehren der 

Duldung verlünden. 

54) Nenn dein Feind hungrig ist, so gib ihm Vrob, und wenn ihn 

dürftet, so reiche ihm Nasser. Erfreue dlch nicht an dem Unglück deine« 

Feindes und sei nlcht fröhlich über seinen Fal l . Haß verursacht Stre i t , aber 

die Liebe bedeckt alle Veleieigungen. Sp . Ea l . 25. 21 . 24. 16. 10. 12. . 
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por, den^ eö sind, wie einer seiner eifrigsten Vorredner sagt, 

seine F a h n e n , die es errettet hat, aus den tausendjährigen 

schweren Kämpfen. Und indem es ste emporhebt, «kräftigt 

es sich in solchem Gesetz der Liebe an der Gottesidee, die 

sich durch alle seine Vorstellungen schlingt. Es ist dies nicht 

die Idee des strengen eifrigen Partikulargottes wie die Ver-

kenncr des Iudcnthums angeben, sondern die des Allbarm-

hcrzigen, wie sie sich in der Mosesoffenbarung ausspricht *). 

Die heutige Civilisation glaubt schon viel gcthan zu haben, 

wenn sie diesen tausendjährigen Fahnenträgern nicht wie ehe 

dem, das kalte Mordcisen in die Brust stoßt; vielleicht kommt! 

noch eine andere, die sich schuldig fühlt, das Gewehr vox 

ihnen zu präsentiren. 

W i r wollen hier nicht darthun, was von diesem Ge

setz neueren Religionen gemein ist und gemein geworden ist **), 

nur ihr Verhältnis zu den älteren sei uns mit Worten aus 

einem trefflichen Aufsätze zu bezeichnen erlaubt. „ J a mit 

Stolz sagen wir es, wir Juden waren es, die zu einer 

Zeit, wo Hellas Tochter noch mit Schwänen und Stieren 

Umgang pflegen, schon ein strenges Ehe- und KeuschheitS-

*) Gott ist bannherzig und gnädig und langmüthig und von größter 

Gnade und Wahrhaftigkeit, bewahrt Gnade bis ins tausendste Glied und 

vergibt Mlssethat und Eünbe. Grod. Diese Worte wurden während des 

Aushebens der Gesehrollen von der versammelten Menge wiederholt. 

" ) Vortreffliche Nachwelsungen hierüber finden sich in S a l v a d o r -

tlistoire d« 5o,<N!8 OKrist et ä« «K «loctrme, ?ari8, und in Gel? 

ger 'S gekrönter Preisschrift: Was hat Mohamed dem Iudenthum ent

nommen ? 

1 6 * 
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, gesetz hatten, die Blutschande auf das speeiellste dcfinirten, 

^ für die lriegsgcfangcnen Frauen sorgten und den Blutschän

d e r mit dem Tode bestraften. Wi r Juden waren es, die 

^ ^ T ^ ^ i M e , n W m ^ ä h m ^ 

illis M ^ ^ . M t t ^ g ß l e r n i . ' " 

Ohne fürchten zu müssen, anmaßend zu erscheinen, dür

fen wir hinzufügen, daß sich kaum irgend eine Sitten- und 

Tugendlehre in den religiösen Schriften der Juden entbehren 

läßt *). Auch ward es ihnen leicht in neuerer Zeit vollstän

dige Lehrbücher ihrer Ncligions- und Sittenlehre abzufassen, 

in denen jedes Gebot seine Begründung in solchen Stellen 

findet. Dies führt uns noch einmal auf den T a l m u d zu

rück. Dieses angefeindete Werk, zu dessen Vcrlheidigung 

wir vorhin einige Worte unternahmen, enthalt eine Fülle 

der reinsten Wcisheits- und Tugendlehrcn, die sich eben so 

in den überlieferten Sagen und Parabeln, als in den Aus

sprüchen kuud geben. A. ha

ben darauf durch Citate aufmerksam gemacht, so wie ver

schiedene Abhandlungen und Sammlungen es nachweisen ^ ) . 

* ) „Nicht etwa eine neue Summe von Sittenlehren haben Jesus und 

ble Apostel gelehrt, auch wollten sie nicht, daß mm, anderswo Seligkeit und 

ewiges Leben suche als in Gott. Ueberhcmpt dürfte es schwer fallen, hier 

irgend eine einzelne Lehre zn finden, die nicht einzeln und oft in einer ande

ren Beziehung sich bei Philo oder irgend einem andern geistvollen jüdischen 

Lehrer finde." Das Chrlstenthum in seiner Wahrheit und Göttlichkeit von 

S c h w a r z . Heidelberg 1808. I . Th. S . 419. 

**) Wir verweisen unsere christlichen Leser, die sich in Kürze mit den 

Schönheiten des Talmuds bekannt machen wollen, vorzüglich auf zwei kleine 
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Und vorzüglich ergab es sich darum als eine Quelle des Tro

stes und der Belehrung, weil es das Gepräge einer spätem 

und entwickeltem Denkweise tragend, einging in die vielfach 

veränderten Verhältnisse des Volkes nach Einbüßung seiner 

Selbstständigkeit. Aus einem solchen Gesichtspunkte erscheinen 

uns besonders bezeichnend die Hinweisnngcn und Ermahnun

gen betreffend den weisen und uuerforschlichcn Nathschluß 

Gottes und die fromme Ergebuug in denselben, den Glauben 

an eine Fortdauer uach dem Tode, die Gebote der Wahrheit, 

Gerechtigkeit, Mildthätigkeit gegen alle Menschen, ohne Un

terschied des Glaubeus*), die Pflicht, dem Landesfürsten und 

dem Vatcrlande unter allen er 

Treue zu dienen, sich mit der GotteSlehre zu beschäftigen, ein 

nüiMies GeMeil^.,.HU ̂ greifen und den Müssiggang zu scheue!,, 

die Kinder gut zu erziehen, und sich vor der Nichtigkeit 

menschlicher Eitelkeiten, so wie vor dem schädlichen Einflüsse 

der Leidenschaften zu wahren. W i r haben bereits darauf 

hingewiesen, wie rein und ungetrübt die neuen Q u e l 

l e n der E r b a u u n g und r e l i g i ö s e n B e l e h r u n g den 

Juden w Ocsterrcich stießen. Ihre täglichen und Festtagsge-

bctc liegen namentlich in den vortrefflichen Übersetzungen des 

wackern Manheimcr dem öffentlichen Urthcile vor, so wie die 

Schriften: Sprüche der Vater sMrke Aboth), vor Kurzem auch metrisch be-

E n M M _ d ^ M H ü t z ^ K i p z i g 1835. 

*) So heißt es, daß der Unbeschuittene, der sich dem Sittengesetz er, 

gibt, auf gleicher Stufe mit den, jüdischen Hohenpriester stehe. 
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Vorträge dieses ausgezeichneten Kanzelrcdners und Geistlichen 

und alle von ihm ausgehenden religiösen Acte einen Geist der 

Würde und Sittlichkeit athmen, welcher vielfach von Christen 

aus allen Ständen anerkannt und bewundert worden ist. 

Wenn wir hiebei Wien mit besonderer Vorliebe ins Auge zu 

fassen scheinen, so geschieht es, weil wir es als den Focus 

einer zeitgemäßen Reform in religiösen Dingen betrachten dür

fen, von dem die Strahlen weiterhin nach allen Richtungen 

ausgehen *). 

So verdient die erbauliche Anordnung des Gottesdien

stes und der übrigen Riten im Tempel zu Wien schon darum 

eine vorzüglichere Anerkennung als andere Institutionen ähnli

cher Ar t , weil dabei divergirende Ansichten glücklich vermittelt 

und Spaltungen, wie sie anderswo statt fanden, vermieden 

wurden. Auch hat dieselbe mehrfache Nachahmung in den 

übrigen Provinzen gefunden, namentlich zu Pcsth, Prag, 

Ranischa, und ein Gleiches gilt von Lehrschule und Consir-

mation, welche letztere neuerlich auch in Lcmberg einge

führt wurde. Vortreffliche jüdische Schulen sind an den ver

schiedensten Punkten der Monarchie hervorgegangen, zu Pa-

dua blüht das dortige, jetzt in Böhmen und Ungarn in der 

Nachahmung begriffene Rabinerseminar, und breitet seine wohl-

* ) Der erste eingreifende Impuls zur veredelnden Umgestaltung der 
CnltuS - und Ritualformen ging bekanntlich von dem westplMschen Consisto-
r l a l , Präsidenten von I a c o b s o h n aus, einem Manne der Zelt, Kraft 
und Vermögen mit seltener Glut und Hochherzigkeit den Interessen seiner 
Glaubensgenossen nach Innen und Außen zu weihete, dessen Bestrebungen aber 
auch mit einem schönen Erfolge gekrönt wurden. 
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thätige Wirksamkeit über ganz Italien aus; Männer, wie 

Llmato. Reaaw, Nappavort. Chorin, Sachs u. m. a. gerei

chen der jüdischen Theologie in Oesterreich zur wahren Ehre, 

und das Streben nach einer vervollkommneten wissenschaftli

chen Begründung dieses Studiums geht Hand in Hand mit 

umsichtigen Reformen in Cultus und Schulwesen. 

Wenn wir nun den Blick aus das praktische I u -

den thum werfen, so fällt uns zuerst die bewunderungswür

dige P l a u b e n s t r e u e . der> herrliche G l a u b enömuth der 

Juden auf. Auch andere Secten hatten Verfolgung und 

Märtyrerthum zu bestehen, aber so lang und so peinvoll keine. 

Nicht der einzelnen Glaubcnshelden gedenken wir hiebet, wie 

sie uns schon die Bibel in Männern und Frauen aufstellt, 

in den drei Männern im feurigen Ofen, in Daniel in der 

Lowengrube, in Deborah, Esther, Judith, der Mutter mit 

den sieben Söhnen vor Antiochus: nein, wir halten unS nur 

an die noch viel zu wenig gewürdigte Profangeschichte der 

Juden. Wir gedenken der Tausende und Tausende , 

die um ihres Glaubens willen durch das Schwert, durch Feuer 

und Wasser, in ausgesuchten Martern sich mit Weib und 

Kind morden ließen, und auf dem stammenden Scheiterhaufen 

die Seele mit dem Ausrufe aushauchten: Höre Israel, der 

Ewige ist unser Gott, der Ewige ist einig! Wir gedenken 

der H u n d e r t t a u s e n d e , die um solchen Glaubens willen sich 

plündern und berauben ließen. W i r erinnern an die Zeiten 

der Kreuzzüge, der Flagellanten und der Inquisition. Wir 

verweisen auf den Zug von dreimalhunderttausend (nach an

dern 400,000) Juden aus Spanien, die von der längst an-
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gestammten Heimath ausgetrieben, dem Besitz und den EKren 

entsagten und alle ihre Habe um einen Spottpreis Hingaben, 

um thcilS in den sickern Tod, theUs in Eclaverei, thcils in 

ein bitteres (5nl unter fremden Himmclstrich zu gehen. Wa

ren das die Feigen? Waren das diejenigen, welche aus ir

dischem Gut ihren Abgott machten? Aber ähnliche Züge von 

L e b e n s v e r a c h t u n g um der W a h r h e i t des B e k e n n t 

nisses w i l l e n finden wir im eigenen Vatcrlandc, bei den 

Vertreibungen der Juden aus Böhmen und Österreich. Eo 

geschah es zu Ende des cilften Jahrhunderts in Böhmen un

ter Voleslaw, daß man die Juden zwingen wollte, die auf

gedrungene Taufe zu behalten; sie aber entschlossen sich, lieber 

Böhmen als ihren Glaube» zu verlassen. Sie waren schon 

zur Abreise fertig, als der Herzog alle ihre Güter mit dem 

Bedeuten einziehen licsi, daß, wie sie arm nach Böhmen ge

kommen seien, sie eben so wieder wegziehen möchten. Und 

so hatten die Juden abermals Heimath und Gut geopfert 

um dem väterlichen Glauben treu zu bleiben. So gedenken 

wir endlich der M i l l i o n e n , die um solche Wahrheit des 

Bekenntnisses sich Jahrhunderte von Pein und Schmach bis 

auf den heutigen Tag hindurch gewunden und den Namen 

von Juden mit denen von W a h r h c i t s k ä m v f e r n gleichbe

deutend gemacht haben. Wi r gedenken der Alten, die al l ' 

diese Schrecknisse standhaft überwanden, wir gedenken aber 

auch der Neuern, wclcbcn die moderne Zivilisation als eiserne 

Jungfrau mit tausend hervorragenden Spitzen entgegentritt, 

welche nichts sein, nichts haben dürfen auf dem heünathlichen 

Boden, den sie mit ihrem Blute gedüngt haben. Und nicht 
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der Schrecknisse allein, auch der Lockungen haben wir zu ge

denken! Nicht mehr verhüllt wie ehedem, aufgerollt vor al

len Blicken sind die Paradiese der Nuhe, der Freiheit, des 

Besitzes, der Ehre, uud freundlich wird auf den Schlüssel hin

gewiesen, der mit einem leichten Druck die verschlossenen 

Thüren sprengt. Aber der Nost der Lüge *) imd des Mein

eides haftet an dem Schlüssel und er wird muthig zurückgc-

w U m . Auch Israel wird ans einen Berg getragen, von 

wannen es alle Herrlichkeiten der Welt überschaut, und auch 

Israel spricht: „Hebe Dich weg von mir! es stehet geschrie

ben: D u sollst Gott Deinen Herrn anbeten und ihm allein 

dienen")." Dieser Pöbel, heißt es in einer ncuern Schrift * " ) , 

blieb in seiner eompakten Masse als Knecht Gottes weiser, 

als die Weisen alle des Abendlandes, die seine Lehre be-

schmunzcltcn; dieser elende armselige Pobel war der einzige 

Freie in Knechtsgcstalt^ der b is.Qu^-die^Tag^^as. Heil der 

Menschheit und die beseligeildc, Nahr l^ iö in, seinem zerlumpten 

Mantel hemMM-'!-) . 

* ) GS versteht sich von selbst, baß Lüge und Wahrheit hier mimer 

nur in subjectivcr Beziehung genommen werden, daher eben so wenig vom 

absoluten Werth der Religionen die Rede sein kann, als von den einzelne» 

Uebertnttsfallen, die ans Uebcrzengung statt finden. 

* * ) Evang. Lucä 4. 6. 

*55) Meudelsohn und seine Schule, von Dr . Stcinhcim. Hamburg 

1840. 

5) Ob wohl einm«l in einein wahnsinnigen Gehirne der Gedanke ent

stehen könnte, das, die Fürstin, die von prächtigen Rossen gezogen daheim 
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Dieser Liebe zu G o t t durch solche L e b e n s - und 

T o d e s v e r a c h t u n g , durch d e m ü t h i g e f romme E rge 

bung bewahrt, und täglich und stündlich durch vielfältige 

Entbehrungen und Opfer genährt, schließt sich würdig die 

Liebe zu den Menschen an, in den verschiedensten Ver

hältnissen und characterisirt sich auch da durch Wärme und 

Innigkeit. 

Das nächste und natürlichste dieser Verhältnisse ist die 

Familie. K i n d l i c h e Liebe und E h r f u r c h t , eines der 

Hauptgcbote des Iudenthnms, wird allgemein ausgeübt, und 

äußert sich in dem selbstverläugnendsten Gehorsam und der 

zartesten Sorgfalt während des Lebens, in langer, strenger 

und lebenslänglich wiederkehrender Trauer nach dem Tode. 

Wie groß ist dagegen auch die Liebe der E l t e r n zu i h 

r e n K i n d e r n , wie gerne erträgt der jüdische Vater und 

die jüdische Mutter jedes Opfer, jede Entbehrung, jede 

Noch und Schmach um der Kinder willen, und wie all

gemein verkümmern sie sich nur allzusehr den Genuß des 

Lebens, nur um ihren Kindern eine gute Erziehung zu 

geben, und wenn sie groß geworden, sie — oft verschwen

derisch — auszustatten? Wie rührend ist nicht Vater- und 

Muttersorge, wenn eil! Kind erkrankt, wie tief und anhal-

fährt um ihren Glauben abzuschwören, well der Weg zu einer Krön« 
nur durch eine fremde Kirche führt, in der Wage des ewigen Richters 
le ichter sein könnte als das zerlumpte Iüdchen. von den rollenden 
Rädern ihrer Carosse besprlzt, das um leinen Preis vom wahrgeglaub
ten Belenntnlß abzubringen Ware? 
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tend der Schmerz, wenn es stirbt, selbst wo die Familien 

am zahlreichsten sind und die Noch am größten. Dies fällt 

besonders in, Orient in Vergleich zu dem gänzlich contrasti-

renden Benehmen der stumpfen Vekenner des Is lam auf. 

Es ist aber dieser Characterzug ein von den ältesten Zeiten 

her angestammter. Während Griechinnen und Römerinnen 

die Ernährung und Pflege ihrer Kleinen slnunen über

ließen, weihcten sich die hebräischen Mütter diesem heiligen 

Geschäfte selbst, obschon die Kinder gewöhnlich erst nach 30 

bis 36 Monaten entwöhnt wurden. Die weitere Erziehung 

der Kinder bis zum fünften Jahre, so wie die vollständige 

der Mädchen blieb immer ihr angelegentlichstes Geschäft. 

Griechen und Römer vertrauten die Erziehung ihrer Söhne 

Sclavcn an, der hebräische Vater unterrichtete sie selbst so

wohl in gottesdienstlichen Dingen (wie das noch heutzutage 

unter den geringern Klassen allgemein geschieht) als in bür

gerlichen Geschäften, und nur ausnahmsweise schickte er sie 

zu einem Priester oder Leviten oder zu einem Propheten zur 

bessern Erziehung. Die E h e n , obschon meistens aus Con-

venienz geschlossen, zeichnen sich durch Eintracht und wechsel

s e i t i g e T r e u e aus. Anerkannt ist, daß es unter den 

Juden wenig uneheliche Kinder, verhältnißmäßig zur Volks, 

zahl gibt; sei nun ihre frühzeitige Vcrchelichung oder das 

eiserne Festhalten an ihren Religionsgesetzen die vorzüglichste 

Ursache davon*). Eine neuerliche statistische Angabe aus 

*) Stöger, l«csekllll,e Verfassuna der aalliz. ZudensäAt^z«.^ 
1833. I 7 M . A 17. 
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Königsberg in Preußen weis't das Verhältniß der uncheli-

chen Geburten in Beziehung auf die Confession auf folgende 

Weise aus: 

Bei den evangelischen unter 10 Geburten 1 uneheliche, 

„ „ katholischen „ 12 „ 1 „ 

„ „ jüdischen „ 140 „ 1 „ 

Noch günstiger stellte sich dieses Verhältniß im Jahre 1841 

zu Hamburg dar, indem von den unehelichen auch die ehe

lichen Geburten bei den Christen 1 auf 8 , bei den Juden 

1 auf 238 kamen. Diese Zahlen, welche sich leicht ins 

Unendliche vervielfältigen ließen, sprechen wohl mehr als alle 

^äjorte. 

Ungeachtet Scheidung und Wicdcrverehelichung erlaubt 

sind, so treten doch derlei Fälle verhältnißmäßig nur selten 

ein. Die Geschwis te r l i ebe , diese reine Blume im Gar

ten der Menschheit, wie sie Jean Paul nennt, äußert sich 

unter den Juden auf eine vorzüglich ehrende Weise, und 

die Fälle, in welchen der Vcrmöglichere seine Geschwister 

nicht zu versorgen trachtete, oder sie gar darben ließe, sind 

äußerst selten. Auch in den entfernter» Verwandtschaftsgra

den gibt sich dieser F a m i l i e n s i n n kund, namentlich auch 

in Stiftungen für ärmere Verwandte, und in einem regen 

S inn für Ehre und Würde der Familie, welcher man an

gehört und des Namens den man trägt. 

Der Liebe zu den Blutsverwandten und Familienglie-

dcrn kommt die zu den G l a u b e n s v e r w a n b t e n und 

S t a m m e s g e n o s s e n zu allernächst, und bedarf wohl am 

wenigsten der Nachweisung, — wiewohl wir uns hier auf 
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das im vorigen Capitel Gesagte beziehen, da man nur 

allzuoft den Juden vorgeworfen, daß sie unter sich zusam

menhalten. Und wie Anders? Gesellt sich doch zum un

sichtbaren Bande der Sympathie in Glauben und Denken, 

auch die äußere gewaltsam bindende Fessel des äußern Druk-

kes, und schafft aus Glaubens- und Stammesgenossen — 

auch Unglücksgenossen; daher auch wo diese nachgelassen, 

jenes feinere Band sich gelockert findet. Eine Tugend der 

Alten und des Orientes findet dabei ihren Platz, da sie sich 

auf unsere Zeiten und Gegenden erstreckt hat; es ist die 

Gas t f r eundscha f t , wodurch eS allein möglich wird, daß 

sich so viele hilflose und bedrängte Israeliten fortbringen. 

Hieran reiht sich eine unversiegbare M i l d t h ä t i g l c i t , die 

sich in reichlicher Almoscnspcnde gegen den Einzelnen und in 

Begründung zahlreicher Communalanstalten, als Kranken- und 

Leichenvereine, Frauen-, Waisen-, Armen- und andere Ver

sorgungsvereine kund gibt, so wie überhaupt die vermögli-

chcn und einsichtigen Glieder einer Gemeinde von den An

gelegenheiten derselben in j eder Beziehung unendlich in An

spruch genommen werden, um so mehr, da sie noch in 

vielen Ländern hinsichtlich aller dieser Dinge, so wie ihrer 

gottesdicnstlichcn und Echuleinrichtungcn ohne irgend eine 

Subvention von Seite des Staates oder der öffentlichen 

Wohlthätigkeitsanstalten, sich ganz auf ihre eigenen Mit te l 

reducirt sehen*). 

* ) Unter Vielen Belegen führen wir hier ein neu erschienenes 
Werkchen: Die israelitischen Wohlthätigkeitsanstalten Hamburgs — Ham< 
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Aber in ihrem reinsten Lichte erscheint wohl d ie 

Menschenl iebe und B a r m h e r z i g k e i t der Juden, welche 

jeder anderen Beimischung fremd, nur von dem Anspruch 

hervorgerufen wird, den der Mensch auf den Menschen 

hat*). Und wenn sie von dem Juden gegen diejenigen aus

geübt wird, welche ihrerseits seine Menschenrechte verkennen, 

— dann wird sie zum Gottcsstrahl, den die Sprache mit 

dem Worte C d e l m u t h bezeichnet. Dieses rege, tiefe Ge

fühl für alles, was menschliches Elend heißt, charactcrisirt 

wahrhaft den Juden, und darin bewährt er schon jetzt den 

priesterlichen Beruf, den ihm seine Lehre verkündet. Sei 

es, daß seine Vergangenheit oder seine Gegenwart sein Gc> 

bürg 1841 — an, worin 40—50 verschiedene israelitische Wohlthätlgkeits-

austalten Hamburgs verzeichnet sicl,rn. Unter diesen »nag nur eine be

sondere Erwähnung erhalten, weil sie außer der Vcrcitwilllgkcit zu 

Gelbopfern auch noch von p e r s ö n l i c h e r H i n g e b u n g zeigt. 6s ist 

dies die israelitische Veerdtgungsgesellschaft, von welcher es heißt: „D ie 

Mitglieder verrichten den Dienst der Todtengräber zu allen Jahreszeiten, 

in der brennenden Hitze des I u l y , in der schneidende» Kälte des De-

cembers ohne Unterschied des A l t e r s und Claudes, beschäftigen sich 

mit allen auf die Beerdigung Bezug habenden Gegenständen, z. V . mit 

dem Reinigen der Todtcn, mit dem Ankleiden derselben u. s. w. An

steckende haßliche Krankheiten üben leinen störenden Einfluß auf ihre 

Dienstleistungen aus, wie sie die«, während die Cholera hier ihren grau

sen Citz aufschlug, oft zu zeigen Gelegenheit hatten. Alle diese Dienst

leistungen verrichten sie uncntaMlch, bloß um 0'ottes wi l len. " Und 

doch ist dieser Verein kein eigenthümlichcr Vorzug Hamburgs, vielmehr 

trifft man solche Lelchenvereine bis in dle kleinsten und entlegensten Orte. 

* ) Schon TacituS der eben so Christen als Juden feindlich Ge

sinnte, steht ihnen diese Tugend tn vollem Maße zu. Ni»t. V , 5. 
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müth Mcher stimmen, (wir haben auf diesen typischen Cha-

racterzug schon früher aufmerksam gemacht) gewiß ist es, 

daß er leicht zu rühren und zu tatsächlicher Hilfsleistung 

zu bewegen ist. Wenn die Züge eines Flehenden das Ge

präge der Leiden tragen, dann fällt es dem Juden wahrlich 

nicht ein zu untersuchen ob sie das des Orients oder des 

Occidents an sich haben. I n seinem Herzen ist nicht wie 

an den Eingängen gewisser Städte eine Barriere angebracht, 

wo nach dem Glaubensbekenntniß gefragt wird, dem Hung

rigen gilt sein Hunger, dem Nakten seine Blöße, dem Ge

beugten sein Kummer als gültiger Paß. — Cchr treffend 

sagt Nießer (Jüdische Briefe zur Abwehr und Verständigung. 

2. Heft. Verl in 1842. S . 86.): Ich habe nie gefunden, 

daß der Christ, selbst der vom gewöhnlichen Vorurtheil im 

Allgemeinen nicht befreite, wenn er des Nathes, der Hilfe, 

deS Trostes bedarf, zu dem Juden schwerer Vertrauen faßte, 

bei ihm auf minderes Mitgefühl zählte als bei dem Chri

sten. — Ich habe jenes Mißtrauen nirgends, weder bei 

den rohesten Volksklassen, noch bei den gebildeteren wahrge

nommen. Ich finde hierin zuerst eine Bürgschaft mehr für 

meine feste aus der reichsten Erfahrung geschöpfte Ueberzeu-

gung, daß in den Herzen selbst der rohesten Juden mensch

liches Mitgefühl, Theilnahme und Mitleid für den Neben

menschen ohne Unterschied des Glaubens lebt, und baß die 

Ausnahme hievon sich bei ihnen seltener als die umgekehrte 

in den Gemüthern roher Christen findet. 

W i r hatten hier noch andere schöne Belege an der 
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großartigen Wohlthätigkeit der reich und berühmt gsMrdenen 

Juden, so z. B. an der kolossalen der Rochschilde aufzuwei

sen, allein wir beschränken uns zu bemerken, daß Neichthum 

und Wohlthätigkeit Hand in Hand unter den Juden zu ge

hen Pflegen, und daß Juden, wie sie Cumberland und Lcs-

sing aufs Theater gebracht haben, nicht der Idee angehören, 

sondern aus dem Leben gegriffen sind. Es ist nicht minder 

Thatsache, daß die überseeischen Juden ihre Cclavcn weit 

menschlicher behandelten als andere Plantagcnbesitzer, und 

ganz neuerlich sie auf Janmica zuerst und am bereitwillig

sten von ihnen frei gegeben haben; so wie bei uns christ

liche Dicnstleute sehr gerne zu Juden gehen, weil diesen 

eine vorzüglich humane Behandlung nachgerühmt wird. Die

ser durchgreifende Charactcrzug gibt sich aber insbesondere 

bei großen Unglücksfällen kund, bei Kr ieg , Seuche, Über

schwemmung, Hungcrsnoth. Wie viele Verwundete, Kranke, 

Erschöpfte haben nicht in den Napoleonischcn Kriegen der 

Barmherzigkeit der Juden ihr Leben zu verdanken gehabt, 

und wie viel ist nicht durch sie, namentlich an österreichi

schen Kriegern geschehen, so wie in Ocsterreich in den Huuger-

jahren 1816 und 1817, bei wiederholtem Allftreten der Cho

lera, bei den Uebcrschwemmungen der Donau in Wien und 

Pesth. Wohl nirgends sind Soldaten mit soviel Sorgsam

keit behandelt worden, als unter jüdischer Aufsicht im Israe-

.litenspitale zu Wien, das in den feindlichen Invasionen 

zu Militärzwecken verwendet wurde. Und überhaupt hat 

man zur Zeit der großen öffentlichen Calamitäten, von wel

chen Oesterreich im letzten Iahrfünfzig weniger als irgend 
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ein Staat verschont blieb, bei den jüdischen Untcrthanen stets 

ein weites und offenes Herz angetroffen*). 

Daß die jüdischen Aerzte sich stets durch Wissenschaft

lichkeit ausgezeichnet haben, weisen wir in dem folgenden 

Buche nach, hier haben wir nur zu bemerken, wie sehr sie 

sich durch Herzensgüte und Humanität hervorthun, und daß 

sie während der Cholerazcit so sehr zu den unermüdetsten 

und hingehendsten gezählt wurden, daß man sich vorzugs

weise um sie bewarb") . Auch die jüdischen Fabrikanten 

* ) I n der Zelt der großen Hungersnot!) (1816) welche zugleich 

die großer Geldnoth und allgemein erschütterten ssredlts war, wandte sich 

der verewigte Kaiser Franz an einige reiche Kapitalisten der Residenz, 

um ein Prlvatanlchen zur augenblicklichen Linderung der herrschenden 

Roth aufzunehmen, wobei es indessen nicht an Ablehnungen fehlte. Gin 

gleicher Antrag wurde durch die dritte Hand einem wohlhabenden jüdi

schen Kaufmann in Wien gestellt. „ W i e viel wünscht der Kaiser von 

m i r ? " fragte dieser. — Wenn es möglich wäre, 300,000 Eilbergull 

den. — „ S i e stehen zur Verfügung Ceiucr Majestät." — Auf wie 

lange? — „ A u f so lange sie der Kaiser braucht." — liegen welche 

Sicherheit? — „ I c h verlange keine." — Zu wieviel Procent? — 

„ D a der Kaiser das Gelb aufnimmt um der allgemeinen Noth damit zu 

steuern, so leiste ich auf jede Verzinsung Verzicht." — Der Kaiser 

behielt das Geld dreiviertel Jahre, nach welcher Zeit es den, Darleiher 

unter den Fuß gegeben ward, sich seine That durch Erhebung in den 

Adelstand belohnen zu lassen. Dieser aber lehnte den Antrag ab, und 

begnügte sich seinen Kludern die Gnade auszuwirken in dem Lande 

b l e i b e n zu d ü r f e n , dem der Vater einen so wichtigen Dienst ge, 

leistet hatte. — Dies ein Zug unter Vielen. 

" ) So kannten wir einen jüdischen Arzt zu Wien, der so jung 

er war, sich als Arzt die größte Anerkennung, als Menschenfreund die 

allgemeinste Verehrung in kurzer Zeit zu erwerben gewußt hatte. Wie

wohl olme alle M i t te l , vermied er die Hauser der Reichen und ver-

1? 
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konnten sich nicht entschließen nach dem Vorgange Anders 

ihre christlichen Arbeiter zu entlassen, sondern behielten sie 

grostentheils alle, ohne sie beschäftigen zu können. Endlich, 

wie viele christliche Nohlthätigkeitsanstaltcn werden nicht 

/ ^ reichlich von den Juden bedacht, selbst solch e,^die^ihrcn Eta

tuten nach gar keine aufnehmen dürfen oder doch, noch nicht 

7/ aufMnomIW^chMu^ wie viele Individuen sind nicht durch 

die uneigennützigsten Darlehen oder Gaben dem Verderben 

entrissen worden, und während Intoleranz und Vorurthcil 

den Juden Seufzer der Angst und Thränen der Pein aus

pressen, entlockt die Barmherzigkeit dieser täglich vielen Chri

sten Heisie Dankcsworte und Freudenthränen. So stoßen 

wir auf warme umfassende Menschenliebe wo wir nur Haß 

und Erstarrung zu finden berechtigt gewesen wären. Allein 

dies ist noch nicht Alles, die Juden haben auch die Grenze 

der H u m a n i t ä t (im engem Sinne) e r w e i t e r t . Lange 

hat man den ^dbö äo 1'öpöo für den Schöpfer eines neuen 

Systcmes in der T a u b s t u m m e n b e h a n d l u n g gehalten 

neuere Nachforschungen haben dargethan, daß man dasselbe 

eigentlich einem portugiesischen Juden, Namens Pereira, Ueber-

schmahte überhaupt das Geld ans eine wohl ganz einzige Weise. Sein 

Wahlspruch war, Armuth nnb Wissenschaft, und rastlos wie wühl noch 

Keiner ging er ihnen nach. Auch diesen wahrhaft großen Menschen 

hat das Vorurtheil aus dem Vaterland? verbannt. Er lebt zu Paris, 

wird ungeachtet seiner grosien Bescheidenheit und Zurückgezogenhclt bereits 

von den Coryphäen der Wissenschaft auf eine höchst ehrenvolle Ar t aus

gezeichnet, und setzt sich gewiß einst größere Denfmälcr als wir es zu 

thnn vermöchten. 
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scher an der Bibliothek zu Paris verdankt, welcher die 

ersten glücklichen Versuche um Taubstummen die Sprache zu 

geben, dem Hofe und der Ncademie vorzeigte. Gin Jude 

w a r ^ e s ^ — wenigstens von Geburt — der eine Zierde 

daselbst die Abschaffung ^ - ^ " ^ s l N UN > v ^ m „ 

> > ̂ .,..L.«L,zU,zi.l„z,!Hl, ^ine gleiche 

Befreiung von diesem Schandmale der Menschheit wird 

man, wie mit guten Gründen zu erwarten steht, in einem 

großen Thcil des Orients den Bemühungen der Juden 

Montefiore und Cremseur^m danken haben, und ein Jude 

war es auch, der die für die unteren Volksklassen so segen

reichen ^Kinderbewahranstalten in der österreichischen Monar

chie einführte. Gehörte zu diesem allen We ichhe i t und 

R e i n h e i t des G e m ü t h e s , so waren auch nicht minder 

A u s d a u e r und M u t h erforderlich, und dieser bedurfte es 

auch, um sich g e f a l l e n e r G r o ß e n a n z u n e h m e n ; wie 

es die Juden edclmüthig gcthan. So war es der jüdische 

Advoeat Cremieur, der die Vcrthcidigung des zum Tode 

verurtheilten Gnninisters Gnernon de Ranville unternahm, 

und de.r noch jetzt zu Mailand lebende jüdische Advocat Bas 

sevi aus Mantna, welcher den vom franzosischen Tribunale 

zum Tode verurtheilten Andreas Hoftr zu verthcidigcn 

wagte, wobei nur Gefahr, kein Lohn auf dem Spiele 

stand. 

M i t voller Beruhigung hätte man daher den Juden 

die ge lben Lappen der Schmach abnehmen tonnen, da sie 

bereits Sorge trugen sich selbst durch so lichte Seiten in 

17"° 
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ihren Verhältnissen gegen Gott und Menschen auszuzeichnen, 

und dem diesem Capitel vorangestellten Wahlspruch eines ih

rer Weisen nachzuleben. Ist es uns dennoch versagt von 

ihren B ü r g e r r e c h t e n zu sprechen, so gönne man uns 

noch einige Worte über ihre B ü r g e r l ügenden . 

Wie warm und ausdauernd ihre V a t e r l a n d s l i e b e * ) 

in der Vorzeit gewesen, hat uns die Geschichte in rührenden 

und ergreifenden Beispielen aufbewahrt, und ihre Thräncn 

der Sehnsucht an den Ctromen Babels geweint, sind kost

bare Perlen im EchalMtlein der Poesie. 

Wi r behalten eS einer späteren Gelegenheit vor, der 

beispiellosen H e l d e n g roße zu erwähnen, die sie in der 

*) I n dem wertvollen Werle: „Zu r Geschichte der Israeliten, 

zwei Abhandlungen von Ernst Vertheou." Göltingen 1642. heißt es 

V . 410: „IosephuS macht öfterer darauf aufmerksam, daß die Juden 

durch die Zucht des Gesetzes ernster, eingegangenen Verpflichtungen 

treuer, zuverlässiger sich zeigten, als andere Völker Asiens. Dieser 

Vorzug scheint von den griechischen Herrschern bald erkannt warben zu 

sein. Uerander schon nahm jüdische T ruMn in sein Heer auH,M> 

verpflanzte EamarMzr^nach Äegypten. I n dem neugebauten Aleran, 

drlen" fäMn'Iuden vollkommene Aufnahme. Nachdem Ptolemaus I. Je

rusalem erobert hatte, brachte er Echaaren von Juden und Samarita« 

nern nach Aegyvten. Zur Zelt des Ptolemaus PhiladelvhuS erhielten 

sie große Privilegien; freie Rellgtonsübung wurde ihnen von Neuem zu, 

gesichert, — und was damit nothwendlg verbunden ist, Anerkennung 

der Geltung ihres Gesetzes für sie. SeleucuS Nicator' zog «ine Menge 

von Juden nach Antiochien hin und schenkte ihnen das Bürgerrecht in 

seiner neuen Hauptstadt und in anderen Städten seines Reiches (^«»«pl,. 

är«n. 12. 3, 1); AntiochuS d. Gr. ließ aus Mesupotamlen und Va< 

vylon 2000 jüdische Familien in die Festungen LydienS und Phrygiens 

bringen, ( l . 12. 3, 4. Vergl. Hitzig, kl. Propheten S. 354)." — 



261 

Verteidigung ihres Landes bis zum letzten Mann und bis 

zur letzten Tempelzinne gegen das wcltgebietende Rom dar-

gethan haben. Was wir hier allein an dem glorreichen 

Untergang des jüdischen Volkes hervorheben wollen, ist jene 

g r o ß a r t i g e G e s i n n u n g die den T o d der Knecht 

schaft v o r z i e h t , und viel zu viele Ca tone gab es un

ter den Juden in ihrem letzten Freiheitskampfe, die in den 

Tod gingen, oder sich ihn selbst gaben, um nicht den Fall 

ihres Volkes zu überleben, als daß die Geschichte alle ihre 

Namen hätte aufbehalten können. ANein auch in unserer 

Zeit hat ein ehrender B ü r g e r s i n n die Juden characteri-

sirt, und fern von neucrem Schwindelgeiste haben sie sich 

durch Treue und Anhänglichkeit an den angestammten Für

sten und das Vaterland ausgezeichnet. Die Juden in Öster

reich haben während der französischen Kriege und der wie

derholten feindlichen Invasionen vielfach Gelegenheit gehabt 

eine solche Gesinnung zu bewähren, und daß sie es gethan, 

ist doppelt ehrend für sie, weil sie ihr Vaterland schmählich 

behandelte und weil der Feind, der in dasselbe einfiel, sich 

als Beschützer ihrer Glaubensgenossen große Popularität un

ter ihnen erworben hatte*). Dennoch hatte man nicht nur 

nicht über Verrach von ihrer Seite zu klagen, fondern sie 

* ) Würdig stellte« fie sich dadurch an die Seite der mesopotami-

schen Juden, welche treu ihrem Lanbesfürsten, dem Könige von Persien, 

seine»! Feinde dein römischen Kaiser Ju l i an , der doch der wärmste Be

schützer ihrer Religionsgenossen war , tapfer entgegenzogen und v,ei zu 

dessen völliger Niederlage beitrugen. 
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haben sich durch ihre Willigkeit Gut und Blut für Fürst 

und Vaterland hinzugeben, ausgezeichnet, und nicht wenige 

von ihnen selbst mit Gefahr ihres eigenen Lebens österrei

chische Krieger gerettet, ärarialisches Gut geborgen und son

stige wichtige Dienste geleistet, lind fängt man erst an, 

ihnen ein Vaterland zu geben, wie dankbar und entgegen

kommend sind sie nicht. Die Geschichte hat uns einen sehr 

ausgezeichneten Zug hiervon aufbewahrt. Als Peter, Kö

nig von Kastilicn, mit dem unverdienten Beinamen „der 

Grausame" von Heinrich von Transtmnare ermordet, und 

dieser Usurpator von den Großen des Reiches anerkannt 

wurde, blieben die Juden von Vurgos dem Andenken Peters 

treu, und indem sie dem eingeschobenen König den Gehorsam 

verweigerten, schlössen sie sich in ihren Bezirk ein und hiel

ten eine Art von Belagerung aus, die erfolglos blieb*). 

Wiewohl die militärische Laufbahn um so weniger Lockendes 

für sie haben kann, als gegenwärtig kein einziger Jude als 

Ofsicier in der österreichischen Monarchie dient, so traten 

doch bereits seit Jänner 1841 in Ungarn an 500 Freiwil

lige in die Reihe der dem Könige bewilligten Necruteu, und 

die ComitatS-Assentirungs-Commission machte sogar den Wal

lachen Vorwürfe darüber, daß sie an Militäreifer den Juden 

nachständen. (Off. Blätter.) 

Betrachten wir nun schließlich die Juden sich selbst 

g e g e n ü b e r , so haben wir cS als eine höchst ehrende Eigen^ 

thümlichkeit hervorzuheben, daß der Jude sehr selten sich sol-

') Î e» juil» c1»l lnu^tt »ß«, p»r I)uz,z,i„8. l l l l i » 1834. p. 267. 
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che» Gelüsten »nd Begierden hingibt, welche die Menschen

würde entweihen, und darum, obschon sehr uneigentlich, v i e 

hisch genannt werden. (5s ist auch hier sichtbar, daß von 

der auf dem Sinai eingeprägten priesterlichcn Heiligkeit ein 

UeberkommcneS sich erhalten habe. Die eigentlichen nationel-

len Gedanken von i n n e r e r R e i n h e i t und S i t t l i c h 

ke i t durch welche die Israeliten alle sie umgebenden Völker 

zu übertreffen strebten, wurden bethätigt durch eine Art von 

äußerer R e i n h e i t und Schamhas t i gke i t . Erstere 

bestand in Verwerfung der Speisen, die man für eckelhaft 

hielt; als: gefallenes Vieh, das Fleisch reißender und nicht 

durch Viehzucht zu pflegender Thicre, auch Amphibien und 

Würmer, so wie das Fleisch mancher, nach damaliger Ansicht, 

eckelhafter oder für ungesund gehaltener Thiere, als der 

Schweine und anderer; ferner in Vermeidung jeder Berüh

rung eines Todten, nach welcher ein Bad genommen werden 

mußte, und in ähnlichen Vorsichtsmaßregeln. Die S c h a m 

h a s t i g k e i t verbot, sich den Frauen in der NeinigungSzeit zu 

nähern, oder nach zufälliger Selbstbefleckung, ehe man sich 

gereinigt, öffentlich zu erscheinen; in mehreren Verwandschafts

graden zu heirathen«. So entstanden die Si t ten, die als 

unterscheidend von Nachbarvolkern ausdrücklich angemerkt sind'"). 

W e n i g e r als andere Volker stöhnen sie den s i nn l i chen 

B e g i e r d e n , und es ist erstaunlich, auf wie wenig sich die 

armen Juden im Essen und Trinken zu rcduciren vermögen, 

wenn sie gleich ihre Sabbathe und Festtage auch hierin durch 

*) Iost's Geschichte der Israeliten in M j Bünden. Berlin 1834. 
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Ausnahmen auszeichnen zu müssen glauben, wogegen sie stren

gere Fasten als irgend ein anderes Volk halten. Vorzüglich 

charakteristisch ist es, daß man selten oder nie auf einen be

t r u n k e n e n J u d e n stoßt, wiewohl der Wein ihnen nicht 

gleich den Mohmncdanern untersagt ist, sondern im Gcgcn-

theil eine Rolle bei ihren gottwdienstlichcn Gebräuchen spielt. 

Die ehedem mit der Todesstrafe verpönten Gräuel gegen die 

Keuschhei t u n d i nne re H e i l i g k e i t , als Incest, Pä

derastie*), Sodomie, waren und sind noch immer etwas Un

erhörtes unter ihnen. Wi r dürfen demnach, ohne uns vor 

irgend einem höhnischen Nasenrümpfen im Mindesten zu fürch

ten, auch von charakterisirendcn jüdischen T u g e n d e n spre

chen, wollten wir uns auch nur auf die vier: der G l a u 

b e n s t r e u e , der F a m i l i e n l i e b e , der B a r m h e r z i g k e i t 

und der M ä ß i g k e i t beschränken. Wir hätten wohl auch 

noch von der unermüdlichen sich bis zur Ras t l os i gke i t stei

gendem T h ä t i g l e i t zu sprechen, womit sie vom frühen 

Morgen bis zum späten Abend ihrem Erwerbe nachgehen, von 

der G e w a n d h e i t , womit sie die verschiedenen Lebensver

hältnisse zu bemeiftern wissen, von der Genügsamke i t und 

dem G l e i c h m u t h e , welche sie den härtesten Prüfungen ent

gegenstellen, von der S p a r s a m k e i t , wodurch sie sich oft 

* ) Dar in , so wie in so manchen andern Stücken zeigt sich der Ge
gensah des Iudenthums zun, Is lam. Denn wiewohl beide dem Mono
theismus huldigen, und Mohamed viel Gutes dem Iubenthum entnahm, 
so bewährt doch das letztere schon in der Ausbildung der Eitlen seiner 
Bekenn«, und ihrer gütigen Freimütigkeit seinen Vorzug als Religion 
des Geistes gegen den I^lam. 
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vor äußerster Dürftigkeit schützen und Wohlstand in ihren 

Familien zu begründen verstehen. Doch da manche dieser 

Eigenschaften mehr noch in das Gebiet gehören, das wir als 

das der i n t e l l e k t u e l l e n T u g e n d e n bezeichnen mochten, 

so glauben wir diese gedrängte Uebersicht ihres sittlichen Wer-

thes hiemit beschließen zu können und uns erlauben zu dür

fen auf jene zu verweisen, welche hinsichtlich ihrer Schätz

u n g in dem folgenden Buche unternommen werden soll. I n 

dem wir nun von den P e r s o n e n auf ihre Zus tände , 

jcdych mit der vorgesetzten Beschränkung auf die deutsch öster

reichischen Provinzen übergehen, mögen zur Ergänzung fol

gende Urtheile unbefangener und scharfer christlicher Beobach

ter dienen. „ W e n n , " sagt Dr. Carl Cattaneo*), „der Zu

stand der Herabwürdigung in welchem die Juden durch so 

lange Zeit niedergehalten wurden, den Lastern der Geldgier 

und Arglist Nahrung verlieh: so fehlte es nicht an Beobach

tern, welche inmitten jener Erniedrigung auch die Ausübung 

von Tugenden wahrnahmen, die den Mitlcbenden nichts we

niger als gemein waren. Unter diesen sind besonders her

vorzuheben: die Resignation im Unglück, die Langmuth den 

Beleidigungen gegenüber, die Beharrlichkeit im gefaßten Vor

sähe, das Geschick in Ueberwindung von Schwierigkeiten, die 

Liebe zum Frieden in Jahrhunderten voll Wirren und KriegS-

durst, der Abscheu gegen Erbfehde und Blutrache, die im 

Mittelalter so sehr einrissen, die Achtung vor dem Gesetze, 

*) K>«ercl»e »ulle Interäi/ioue i»r»eliücllb 6i (?urlo 0»<.tHNyo. 

WI»no 1836. 
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so feindselig es sich auch darstellte, die treue Anhänglichkeit 

an den überkommenen Glauben, um dessentwillen sie von allen 

Menschen verworfen wurden, die Abneigung gegen Epicl-

und Trunksucht, Nnmäsiigkcit, Prunksucht, Liederlichkeit, die 

häuslichen und eingezogenen Sitten und ein Geist der Mild» 

thätigkcit, welcher sehr oft die Schranken engherzigen Kasten

sinnes durchbrach. Es ist eine von allen Criminalisten an^ 

erkannte Thatsachc, daß Galeere und Galgen Znchtmittel 

waren, welche dieser Klasse beinahe unbekannt blieben, und 

zwar zu einer Zeit da sie für die Ucbrigen eine fast täg

liche Nothwendigkeit geworden waren." — 

Noch ehrender sind die Zeugnisse, welche erklärte Geg

ner der (politischen) Emancipation der Juden für ihren Cha

rakter abgeben, wie es die Debatten in den verschiedenen 

Kammern Europas darthun. Co sagte der bekannte S i r 

Robert Ing l is im Parlament: „ I n der That ich glaube, 

daß es wenig Klassen hier zu Lande giebt, welche sich im 

Vcrhältnisi ihrer -machen^' 

und ich muß zugestehen, welchen Vortheil man auch auS sol

chem Zugeständnis; entnehmen mag, daß es kaum eilte giebt, 

welche, wenn man sie in gleiche Lage mit den Juden ver

setzte, sich eben so durch ein allgemein gutes Benehmen aus

zeichnen Würde, (vvdllto» ot' pHrliainont et«. I^onäon 1834. 

1'. 24.) 



Viertes Kapitel. 
Ueb erficht des Veschwerdestandes der österreichischen, 

böhmischen, mährischen, schlesischen und ga l . l t -
zischen Nnter thanen israel i t ischer Eonfession in 
seinen wesentlichsten Momenten. 

Nsotn luori. 

ne uns in völlig unnöthigen Redeprunk ergehen zu wol

len, begnügen wir uns den Thatbestand der vorzüglichsten 

Beschwerben der obgedachten österreichischen Nnterthanen isra

elitischer Eonfession, nach authentischen Quellen zu constati-

ren, und möglichst summarisch darzustellen. 

Wir beschränken uns auf die genannten Provinzen^ weil 

der Beschwerdestand in denselben am grellsten hervortritt, und 

in den südlichen die wesentlichsten Uebelstände sich nicht kund 

geben, die Zustände Ungarns aber erst neuerlich Gegenstand 

einer abgesonderten und veröffentlichten Verhandlung gewe

sen sind. 

Jene Uebelstände stellen sich uns aber vorzüglich unter drei 

Gesichtspunkten dar, nämlich l . der E n t b e h r u n g wesen<-

Ucher E t a a t s b ü r g e r r e c h t c , I I . der Beschwerung 

Oh 
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mit außerordentlichen Lasten über die gewöhn

lichen Staatsbürgerpf l ichten, l l l . der Schmach, die 

sich zu solchem Drucke gesellt. Wir enthalten uns 

hiebet zu sehr ins Einzelne zu gehen, einmal um den er

wähnten übersichtlichen Zweck nicht zu verfehlen, und dann 

weil wir uns zum Theil auf die speciellen Gesetzsammlungen« 

von Barthcnheim, Stöger, Scan, so wie auf bekannte 

Thatsachen berufen können. 

I . Entbehrung wesentlicher Staatsbürgerrechte. 

Diese Rubrik zerfällt uns in die wesentlichen Beschrän

kungen: 1) Des Ansiedlungs- und AuswanderungsrechteS und 

des heimathlichen Niederlassungs - und Verehelichungsrechtes. 

2) Des Rechtes auf physische Existenz, Religionsübung, Un

terricht und Bildllng. 3) Des dillglichen Sachenrechtes und 

der Widmung zum Land- und Bergbau. 4) Der Ortsbür

ger-, Gewerb- und Handelsrechte. 5) Des Rechtes der 

Ausübung der eine höhere Bildung voraussehenden Beschäf

tigungen und der Zuziehung zu öffentlichen und städtischen 

Anstellungen und zu Privatbcdienstungm. — 

1) Beschränkung des AnsiedlungS- und Auswan

derungsrechtes und des heimathlichen Nie

derlassungs- und Verehelichungsrechtes. 

I n der Regel ist das Wohurccht auf den eoncessionir-

ten Wohnort beschränkt. Die Uebcrsiedlung nach andern Pro

vinzen und Districten ist entweder gänzlich verwehrt, oder 

doch erschwert. Gänzlich verwehrt ist sie noch nach Ober-
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osterreich*) und Ctcicrmark und ungemein erschwert nach Aic-

derösterreich, wo sie nur durch die an außerordentliche Be-

dingnisse geknüpfte Gnade der Toleranz, oder durch Anlegung 

einer Fabrik auf dem flachen Lande, oder endlich durch das 

Eingehen eineS Dienstverhältnisses, zu erlangen ist. Uebri-

gens tonnen Dienstverhältnisse, selbst nach zehn und zwanzig

jährigen gutbcfundenem Bestand Plötzlich mißfallig erscheinen 

und selbst aus bloßem A r g w o h n einer Ueberschrcitung des 

Befugnisscs die augenblickliche Wegschaffung nach sich ziehen, 

wie solches mehreremale verfügt wurde. Auch beim Ausster

ben des Dienstgebers sind solche plötzliche Austreibungen nach 

langjährigen unbescholtenem Aufenthalte zum größten Jammer 

der Beteil igten verfügt worden. Allein selbst der kürzere 

temporäre Aufenthalt zu Wien ist nur von 14 zu 14 Tagen 

mittelst einer zu versteuernden Bollete zu erlangen, wobei der 

Inländer den einzigen Vortheil geringerer Besteuerung ge

nießt, und wird nach zweimaliger Erneuerung nur gegen 

eine speciclle Bewilligung von Seite der Landesstelle ertheilt. 

Die Uebersiedlung und Auswanderung nach anderen Provin

zen und nach dem Auslande, ist jetzt für Böhmen durch die 

neueren Verordnungen erleichtert worden, indem das Abfahrts

geld von 20K des Vermögens, welches gegen das Ausland 

*) Nur zu Aufenthaltsconcelsionen^an einzelne Juden für die Dauer 
ihrer Geschifte wurden .die dortigen Behörden ermächtigt, dagegen die 
Budweiser Juden im Allgemeinen mit ihrer Vltte um temporären Aufent
halt abgewiesen und außer den MarNzeiten eine Frist von nur drei Tagen 
zur Durchreise und von 24 Stunden für den Aufenthalt in Linz mit De-
rret vom I I . December 1823 festgestellt. 
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hierauf gesehet ward, abgestellt wurde. Immer aber wird 

das Auswanderungs- und Uebersieblungsrecht des böhmischen 

Juden durch die Nöthigung beschränkt, einen Ersahmann für 

seinen Antheil an dem Nerus der Iudensteuer zu stellen. 

Selbst in der Provinz dürfen sie vermöge des noch in Kraft 

stehenden HofdecreteS vom 13. Jänner 1823 nur da Hand

lungen errichten, wo sie Familienstellen haben, ja sich selbst 

nur dort aufhalten wo sie Tabaksverlage oder Pachtungen 

inne haben. Förmliche Uebersiedlungen aber von einer Ge

meinde nach der andern unterliegen der erschwerenden Be

dingung, daß die Familienzahl in der ersteren überzählig, 

in der andern aber unvollständig sei, in Mähren aber sind 

sie an. die obrigkeitliche Bewilligung und Leistung eines zwei

jährigen Contributionals geknüpft. Für Mähren und Schle

sien besteht ferner noch immer das ungeheuere AbfahrtSgeld 

von f ü n f z e h n (also mehr als des siebenten Theils) des 

genau auszuweisenden und streng zu verificirenden reinen Ver

mögens, und überdies die Leistung einer dreijährigen Anti-

cipation des jährlichen Familiengeldes oder Contributionals. 

Selbst für die zeitweilige Abwesenheit unterliegen die mäh

rischen Familianten einer besonderen E n t f e r n u n g s s t e u e r 

zum Ersah des Verzehrungsaufschlages. I n Oesterreich und 

Gallizien sind zwar die Israeliten keinen besonderen Auswan

derungsnormen unterworfen, jedoch bestehen für die Erthei-

lung von Reisepässen an gallizische Juden erschwerende Vor

schriften, namentlich bei solchen, in denn Gemeinden Con-

tributiöMMsiFnde haften, wie auch für das Reisen nach 

andern Provinzen. I n Niederösterreich ist die Ansiedlung 
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außerhalb W i m n u r alif die Fälle der Anlegung einer Fa

brik oder eines nützlichen Gewerbes beschränkt und selbst die

ses letztere ist in Prar i noch nicht vorgekommen; in Böh

men ist allerdings das Ansicdlungsrecht auf dein Lande durch 

die neueren Verordnungen erweitert worden, doch erleidet es 

durch die Ausschließung von Pacht und Besitz aller Urbarial-

grundstückc so wie verschiedener Dicnstbarkcitcn noch immer 

eine wesentliche Einschränkung, und bleiben die Indcn über

dies von Ansiedlung und Aufenthalt in den Vergstadtcn aus

geschlossen. Bei weitem größer ist aber diese Einschränkung 

für Mahren und Schlesien, wo außer den unveränderten 

Verboten jedes Besitzes landlicher Realitäten, auch noch grö

ßere Einschränkimgen für Pachtungen bestehen, und das Woh

nen in den Städten Vrünn, Znaim und Ollmntz verwehrt 

ist. Unter strenger Strafe dürfen in Brünn ansier den Iahr-

Märkten, sowohl i n - als ausländische falsche Ka,ifte,ite M ' « 

! üo , i l i < ! i ll'e W0!'mm.ql',! ^ „ höchste,!^ r im»! ^ immcr und 

einer Kammer, und zwar nur in den Vorstädten miethen," 

und in Ollmntz dürfen sie weder eine bestimmte Wohnung 

miethell, noch die 

Freitag in der Stadt wohnen. Ucbrigens bestehen noch für 

die Slädte, Märkte und Dörfer Böhmens") und Mährens 

abgeschlossene Iudenbezirke (Znetli) außerhalb welcher die I u - ' 

5) Vorerst hat die neuerlich erfolgte Coneession des Wohnens israeli

tischer Großhändler und Fabrikanten in den christlichen Bezirken Prags 

keine andere Folge gehabt, als daß hieraus Anlaß geschöpft wurde die 

«ntcr diese Kategorien nicht gehurenden jüdischen Insassen, trotz der 

langjährig geübten Sitte aus ihren bisherigen Wohnorten zu ver t re iben . 
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de» weder Häuser besitze» noch wohnen dürfen. I n Gall i-

zieil besteht zwar (wie auch in Schlesien) eine grösn'rc An-

und Uebersiedlungsfrcihcit, doch ist der Aufenthalt auf dem 

Lande durch Pacht- und Vesitzvcrbotc, und in verschiedenen 

> Städten Gallizieus, als Lemberg, Neil Sandee, Ias lo , ?ar-

/ now, Gislo, Sambor, ^roduk, ^aryezolv, durch die Veschran-

! kung auf solche eigene Bezirke gehindert. 

Bei weitem die Mindn-zchl der im ^aiide gebornei! 

und daselbst wohnhaften Juden genießen das Recht, sich in 

ihrer Heimath auch haus l i ch niederzulassen. Das soge

nannte Schutzrecht des Familienhauptcs beschrankt sich a) in 

W i e n auf das Weib uud die unversorgten Kinder, dann 

die nöthigcn Dienstleute, b) in B ö h m e n nebstdem auf die 

i Familie des crstgcborncn Sohnes, wahrend o) in M a h r e n 

selbst der sich Vcrehlichende erstgeborne Sohn einer Familicn-

nummer bedarf, cl) in Sch les ien wohl die Familie des crst-

gebornen Sohnes, nicht aber des Enkels bei Lebzeiten des 

Vaters von dem Familienhaupte geschützt wird, e) in G a l -

l i z i e n ungeheuere Hcirathstaren der Verchlichung der nach-

gcborncn Cohiic im Wege stehen. Doch Acke^b<m^^^aM! 

werter ilnd Fabrikanten, Rabbiner, Cchullchrcr uud Soldaten? 

,qeliil'>!cn Vesrciungrn. 

Für Wien ist nur die Erlangung der Toleranz, oder 

einer wenigstens einjährigen Aufenthaltbewilligung oder eines 

Dienstverhältnisses zur Heirathseoncession genügend, und alle 

Söhne und Schwiegertochter des tolerirten Familienhauptcs 

werden nur insoweit ans seiner Familienliste zugelassen, als 

sie daselbst unter irgeud einer Dienstescategorie aufgeführt 



273 

stehen. Die Kinder die aus den Ehen dieser letzteren Per

sonen entspringen haben keinen Anspruch auf Toleranz, oder 

selbst auf Aufenthaltsbewilligung, da die erlassenen Verord

nungen nur von den diesfälligen Ansprüchen der Kinder der 

T o l e r i r t e n handeln. Da es mm vermöge der Verord

nungen vom Jahre 1837 von der Reversirung eines Fami

liensitzes für den Todesfall des ehewerbenden Sohnes eines 

Tolerirten sein Abkommen haben soll, so wären solche Kin

der, falls ihnen das beständige Aufenthaltsrecht in Wien be-

anständigt würde, eigentlich für He imath l o s erklärt: die 

Kinder der nur zum zeitweiligen Aufenthalt in Wien befug

ten, deren Concession von Jahr zu Jahr angesucht werden 

muß, so wie der einer Dienstkatcgorie unterstehenden Per

sonen haben, wenn sie auch in Wien geboren und erzogen 

sind, und daselbst zehn und zwanzig Jahre sich ununterbro

chen aufhielten, keinen Anspruch auf Aufenthalt. Vielmehr 

müssen sie gewärtig sein nach des VaterS Tode plötzlich auS 

allen ihren bisherigen Verhaltnissen herausgerissen, und nach 

dessen längst vergessenen entlegenen Heimath verwiesen zu 

werden, oder sind, wenn derselbe darauf verzichtete, eben

falls heimathloS. Selbst der erstgeborene Sohn eines Tole

rirten muß nach seines Vaters Tode um die Toleranzüber

tragung ansuchen, während Fälle vorkamen, daß zweil-

und drittgebornen Söhnen von Tolerirten die Toleranzbewil-

ljgung versagt wurde; indem der Anspruch der Abstammung 

nicht hinlänglich schien, um den Mangel besonderer Ver

dienste entbehrlich zu machen. — Ungeachtet der Fall von 

Erlöschung der Toleranzen im Mannesstamme häusig vor-

18 
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kommt, so findet doch die Übertragung derselben an Töchter 

nicht statt, und wurde selbst a d e l i g e n Juden verweigert. 

Ingleichen ist der Trost versagt durch Schwiegersöhne, Brü

der oder Neffen die erlangte Toleranz in seiner Familie wei

ter zu verpflanzen. 

Weniger schwankenden Begriffen unterliegt die Heimaths-

zustandigkeit in den Provinzen; da aber die Ehebewilligung 

in Böhmen, Mähren und Schlesien an die zweit- und dritt-

gcbornen und respective erstgcbornen Söhne nur durch Er

langung einer Familiennummer zu erhalten ist, und diese an 

die Ucbcrnahme nicht unbedeutender Geldovfcr geknüpft er

scheint, in Gal l ium abcr_ d. i^ l !«M^lu iu^s^ ' - ' 'n i m , ^ 5 / 

stehen, so führen diese Beschränkungen zu vielen wilden Ehen, 

d. h. zu solchen, die obschon eingesegnet, dennoch gesetzlich 

ungültig sind, Welche im, Entdeckungsfallc mit großer Strenge, 

namentlich in Böhmen aufgelöst werden und ein gewaltsames 

A u s M M V c r t r c i ^ ,Wd von Eltern und 

"Kindern veranlassen. 

Dabei.ist zu bemerken, daß für jetzt in Böhmen und 

Mähren noch keine Noch an Familien-Nummern eingetreten 

ist. Ein solcher Stillstand in einem Zeiträume von mehr 

als fünfzig Jahren bei ungeheurer Progression der christlichen 

Bevölkerung und^t^A'rügter Fruchtbarkeit der jüdlschcu Ehen, 

beweist vielleicht mehr als alles Andere, wie ungemein stark 

der Druck sein muß, welcher auf der jüdischen Bevölkerung 

lastet. Ja es soll sich sogar nach den neuesten Allgaben 

die jüdische Bevölkerung Böhmens von 1839 — 1840 von 

70,7U9 auf 64,780, also um e in Z w ö l f t e l vermindert ha-
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den*). — Es erscheinen aber diese Beschränkungen im hei

matlichen Niederlafsungs- und Verchlichuugsrecht um so drü

ckender, als hinsichtlich der Militärpflichtigkcit die Hcimaths-

zustandigkeit auf das entschiedenste sich ausgesprochen findet. 

2) Beschränkung des Rechtes au f physische E x i 

stenz, N e l i g i o n s ü b u n g , Un te r r i ch t uud B i l 

dung . 

. (5-iue drückende VMrankuna. für Mabren. Schlesien und 

^"^ l ickn ^s t " ^ ' >'""'' , " ^ ^ ^ . ^ - ^ 7 s s t l ich c r 

D i e n s t b o t e n , insofern selbe förmlich Unterkunft bei den 

Iudcu erhalteu sollen. Ausdrücklich ist hiebet das Verbot 

christliche S ä u g a m m c n zu halten eingeschärft, und es 

unterliegen nur besonders zu berücksichtigende Fälle (in Gal-

lizicn gar keiner) der ausnahmsweisen Befreiung. Selbst der 

Gebrauch christlicher Taglöhncr an den Cabbath- und Festta

gen, an welchen nach dem mosaischen Gesetze auch die ge

ringsten Arbeiten verboten sind, ist nur uuter der Bedingung 

gestattet, daß sie nicht in Kost und nächtliche Beherbergung' 

gehalten werden. 

Die freie N e l i g i o n s u b u n g wird (mit Aufnahme 

von Niedcrösterrcick^ durch drückende Steuern in deren Sy-

su'm wir sp^cchi,! iNl^ lul l i i 'cr > m.^lu'i! wn'dcn, und wcl 

chen die Ausübung einzelner Neligionsvorschriften, als: die 

besondere Schlachtung der zum Genüsse bestimmten Thiergat-

* ) S . Vccher'S statistische Uebersicht der Bevölkerung Oeslerrelchs. 

gart 1842. 

18^ 
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tungen, das Anzünden von Lichtern am Sabbath, so wie 

zum Gevächtntß verstorbener Eltern und selbst das Gebet im 

Innern der Familien — als Objecte unterliegen, — gehemmt 

und erschwert. Ganz neuerlich ist-,..<s..,auch den Buchdruck? 

reien in Gallizten untersagt worden, hebräische Religions

und Anbachtsbüchcr anders als mit nebenstehender deutscher 

Übersetzung aufzulegen, was einer Beraubung der wichtig

sten Neligionsquellen gleich kommt. Andererseits laßt sich^ 

ungeachtet der Erlassung einer Reihe von Vorschriften, nament

lich aber der jetzt beantragten Errichtung eines Rabbincrse-

mtnarlums in Prag nach dem Muster des Paduanifchen eine 

energische Einwirkung der Regierung auf Veredlung der Rab

biner und Neligionslehrcr noch vermissen; so wie die Ein

führung einer israelitischen Consistorialverfassung uach dem 

Vorgange anderer Staaten wenigstens vorerst für Böhmen 

wünschenswert!) erschiene. 

Sehr lähmend für die vollständige Culturentwickelung 

ist die mangelnde Verbreitung eines guten E l e m e n t a r u n 

t e r r i c h t e s . Zwar sind schon durch die Iosephinischen Ver

fügungen den jüdischen Kindern die christlichen Schulen und 

Vildungsanstalten eröffnet worden, und eine Reihe dankens

werter Verordnungen beurkundet den guten Willen der Re

gierung in dieser Hinsicht; dennoch bleibt eine kräftigere För

derung des Elemcntarunterrichtswesens in Böhmen, Mahren 

und Gallizien sehr zu wünschen. Hinsichtlich Galliziens drückt 

sich vi-. Stöger mit folgenden Worten aus: „ d i e t i e f e 

A r m u t h e ines g roßen T h e i l s der I u d e n s c h a f t , 

manches Nationalvorurtheil, die scharfe gesellige Trennung 
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von den Christen, wohl auch die Scheu vor der Schule 

einer andern Neligionsvarthci, mögen zum Theil Ursache sein. 

Dazu kommt, daß die christlichen Volksschulen meist nicht ge

räumig genug sind, um auch einen bedeutenden Theil von 

Iudenkindern zu fassen, und daß an manchen O r t e n , wo 

zahl re iche I u d e n g e m e i n d e n s i nd , gar keine christ

l ichen E l e m e n t a r s c h u l e n bestehen. 

Hicmit übereinstimmend sagt v r . Becher in seiner sta

tistischen Bevölkerung der österreichischen Monarchie, Stutt

gart 1841. S . 459: „Die vorstehende Uebcrsicht beweist mehr 

als hinreichend, daß das Volksschulwesen in Gallizien noch 

sehr vernachlässigt ist, daß e inze lne K r e i s e so w e n i g 

Schu len z ä h l e n , und diese so schlecht und von so weni

gen schulfähigen Kindern besucht werden, daß viel, sehr viel 

zu wünschen übrig bleibt." Unter diesen Umständen ist es 

nur zu wundern, daß der Elementarunterricht unter den J u 

den Gau't'zt'ens, nicht noch weit mehr darniederliegt. 

Der Unterricht des weiblichen Geschlechtes ist um so 

mehr vernachlässigt, da dasselbe auch an dem Neltgionsunter-! 

richte keinen gleichen Antheil mit den Knaben zu haben pflegt. 

Die ersten Anfangsgründe des Lesens, Schreibens, Rechnens, 

werden übrigens auch unter den Madchen verbreitet, weil 

die jüdischen Frauen in den Handelsbetrieb thättg einzugreU 

fen Pflegen. Auch höhere ausgezeichnete Bildung findet sich 

hie und da bei diesem Geschlechte als Sternenlicht in finste

rer Nacht*). 

*) Stöger'S gallizische Iudenschaft 1. Vand. S. 138. 
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Aehnliche Umstände sind für Böhmen und Mähren her

vorzuheben. Znr Aufnahme der Iudenkinder sind an vielen 

Orten die Schullokalitäten zu beschränkt, und mit deren hiezu 

angeordneten Erweiterung geht es höchst saumselig her. Na

mentlich bei der durch Verhältnisse herbeigeführten thcilweisc 

großen Armuth ist der Mangel einer Subvention von Ceite 

der Regierung zur Errichtung von jüdischen Elementar- oder 

doch wenigstens Ncligwnsschulen sehr fühlbar, indem eine Ver

größerung ihrer Domestikalbcdnrfnisse ihnen selbst unter den 

gegenwärtigen Umstanden kaum angcmuthct werden konnte, 

wobei nicht unerwähnt zu lassen ist, daß im Jahre 1806 

.der a.allizische Iudenfond tm Betrage von Fl . 132,460 und 

F l . 126,628 in Obligationen aufgehoben. ?md ,m's d?,,. all-

giüieineu gtt!l!;ischm ^'ori!mlsll'!!,^nd vcrcmi^t wurde. Ebm 

so ^ l ^ l f<5 «., ^'rsch züchfiaen S^minariiun für indische 

Schullehrcr, welches wohl kaum mit dem zu Prag zu er

richtenden ^oUoxlmn rulidlniculn zu vereinigen wäre 5). Daß 

übrigens das noch immer vorgeschriebene religiöse Lehrbuch 

Vne Zion veraltet und dem heutigen Bedürfnisse nicht mehr 

angemessen ist, wird allgemein anerkannt. 

Unter den christlichen Vilduugsanstalten sind das k. k. 

Taubstummen- und Vlindcninstitut, dann die militärischen 

Cadcttcnstifte zu Wien und Neustadt den Juden nicht z u 

gäng l i ch . 

5) I n den kleiner« Gemeinden könnte der Schullehrer zugleich Vor
sänger sein, und bei einem solchen Seminarlum auf Gesangbildung zum 
vorgesteckten Zweck besondere Rücksicht genommen werben. 
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Selbst die Unterbringung von israelitischen Knaben als! 

Lehrjungen zu christlichen Meistern, erleidet mancherlei Hemi 

nnmg und Beschränkung dadurch, daß die dazu erforderliche 

Zei t , durch Verkürzung der nöthigen Aufcnthaltsbewilligung 

allzusehr zusammengedrängt wi rd , und daß sich manche Zunfts

vorsteher hinsichtlich der Aufdingung jüdischer Lehrknaben noch 

öfters Chicallen erlauben, welche zu verdrießlichen Verhand

lungen Anlaß geben und ein kräftigeres Einschreiten wün-

schenswerth erscheinen ließen. — Bei vcrschUdenen Gewerben 

legen die Zunftsvorsteher eine Art von Interbict auf die 

Annahme von jüdischen Lehrknaben, und so mancher brave 

Iudenknabe ward, ungeachtet ihn der Meister gern aufge

nommen und behalten hätte, zurückgewiesen, oder gar ent

lassen, weil der Meister nicht deshalb mit dem Vorsteher in 

übles Einvernehmen gcrathcn wollte. So ward unlängst ver-< 

gebens ein Unterkommen für einen braven Iudenknaben bei 

einem Wiener Bäckermeister gesucht, am Ende kam es her

aus, daß sich alle Bäcker verabredet hatten keinen Iuden

knaben aufzunehmen, um es nicht mit ' den Müllern zu 

verderben, welche eS nicht gerne sähen und eifersüchtig auf 

die Ausschließung der Juden vom Mühlenbesitze, auf eine so 

weite Umzäunung des Gesetzes bedacht sind. Bei solchen 

Gelegenheiten zeigen die schiedsrichterlich einzutretenden ma-

gistratischen Beamten nicht nur große Lauheit gegen die ge

rechten Klagen der Juden, sondern auch nicht selten eine so 

offenbare Partheilichkeit, daß sie sich bis zu ungesetzlichen 

Beleidigungen der Juden verleiten lassen, und von den klein

lichten Mittelsinterefsen völlig dominirt erscheinen, wie denn 
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überhaupt diese Stelle sich nicht des gleichen Rufes der Lo

yalität wie andere Behörden in Oestcrreich zu erfreuen hat. — 

Eine sehr wesentliche Beschränkung besteht auch noch in die

ser Hinsicht in Gallizien, indem einer eigenthümlichen Auc5 

lcgüng zu Folge, gar f e i n J u d e von einem christlichen 

zünftigen Meister in die Lehre aufgenommen werden soll. 

3) Beschränkung des d i n g l i c h e n Sachenrechtes und 

der W i d l n u n g zu L a n d - und B e r g b a u . 

Voll dem Besitze alles unbeweg l i chen Eigcnthums ß 

Isind die Juden in Niederöstcrrcich, Mähren und Schlesien in« 

Der Negel ausgeschlossen. Allgemeine Ausnahmen hicvon bil

den der Communalbcsitz zu wohlthätigcm Zwecke (in Wien Sp i 

ta l , Vethaus mit Wohnhaus verbunden, Vcgräbnißplatz) und 

der Nealitätenbcsitz jüdischer Fabrikanten in so lange der Fa-

briksbetricb daran geknüpft ist. Von besonderen Ansnahmcn 

unbedingter Posscssionssähigkeit, waren vor noch nicht allzu 

langer Zeit in Niederöstcrrcich d r e i aufzuzählen, welche aber 

gegenwärtig durch den Tod erloschen sind"'). I m übrigen 

aber dürfen die Wiener israelitischer Confession weder Häuser» 

noch Realitäten besitzen, noch sich solche, auf welche sie Ca-' 

pitalicn vorgelichcn haben, einschätzen lassen, noch Pachtungen 

irgend einer Art übernehmen, daher ihnen auch die Widmung 

5) Israel Ndl. von HöniaSberg, k. k. wirtl. Regierungsrath, Be

scher der Herrschaft Velin in Niedcröstcrreich, Nathan, Freiherr von 

Krnsteln, Bernhard Freiherr von K M e s , welche das bürger l iche 

Possessionsrecht durch Hauserbesitz in Wien und dessen Umgebung auf eige

nen Namen ausübten. 
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!zur Landwirtschaft gänzlich versagt bleibt. Selbst der An

nauf eines Hauses zur unentbehrlichen Anlegung und Bestand-

sichcrung eines Magazins wurde in neuester Zeit einem be

triebsamen Wiener Großhändler verweigert. Auch in Böh

men bleiben sie selbst nach den neuesten Bestimmungen von 

der Pachtung und dem Ankaufe von Nustikalgründen ausge

schlossen, jedoch ward ihnen die Erleichterung gewährt, einzelne 

Dominlcal- und stadtische Grundstücke anzukaufen und sich die 

nöthigen Gebäude aufzuführen gegen dem, daß sie die Grunds 

stücke mit eigenen Händen oder durch andere Juden bearbeiff 

ten. Nur in der Schnitt- und Saatzeit ist ihnen gestattet, 

sich christlicher Hilfsarbeiter zu bedienen. Bei der Schwierig

keit jüdische Arbeiter zu finden, indem diese zu einer ihnen 

, völlig neuen Beschäftigung doch erst in Maße gebildet erschei

n e n müßten, bleibt es ihnen daher noch immer sehr erschwert, 

ŝich dem Ackerbau, namentlich in einem großartigeren und 

daher auch gemeinnützigeren Sinne zn widmen. Wie in an

dern Provinzen bleibt ihnen auch daselbst die Pachtung von 

Mahlmühlen untersagt. Auch soll nur ausnahmsweise denje

nigen Israeliten, welche sich im Gebiete der Industrie, der 

Gewerbe und der Wissenschaften auszeichnen, oder sonst Ver

dienste um den Staat erwerben, der Ankauf und Besitz von 

Christenhäusern gestattet werden. Da aber hierüber von Fall 

zu Fall bei dem Kaiser eingeschritten werden muß, so entgeht 

durch die hieraus entstehende Verzögerung leicht der meist 

schnell zu ergreifende Moment znr Sicherung gewerblicher 

Interessen. 

I n M ä h r e n besteht keine weitere Ausnahme des all-



282 

gemeinen Nealitätenbcsitz-Vcrbotcs als hinsichtlich der sogenann

ten Iudenhäuser, d. i. solcher Häuser, welche schon von Alters 

her im Besitze von Juden waren, und (wie auch für Schle

sien) hinsichtlich des cmphyteutischen Ankaufes obrigkeitlicher 

Brantweinhäuscr, während in letzterer Provinz sogar nur eine 

einzige Familie das Hauserbcsitzprivilegium hat. Die Pach-

tungsvcrbote erstrecken sich nicht weiter als in Böhmen. I n 

Galligen sind die Juden in der Reael von dem Besitze, An

kauf und Erbpacht landschaftlicher Realitäten und Güter, und 

solcher Häuser und Hauserplatze in den Landstähten ausge-

, schloffen, welche sich bisher noch nicht im Besitze von Juden 

befanden, Vaucrngründe können nur jene Juden besitzen, die 

Ackerleute sind oder dieselben in früherer Zeit inne hatten. 

Von der Pachtung der Privatgcfalle bleiben sie auch ausge

schlossen mit Ausnahme der Dominicalgefalle, deren Pachtung 

ihnen die Iosephinische Iudcnordnung vom Jahre 1789 er-

laubt und der städtischen Gefalle, welche die besonderen P r i 

vilegien und Gewohnheiten zu pachten gestatten. 

Allgemein sind die Juden vom B e r g b a u und den da

hin gehörigen Arbeiten des WaschcnS und Schmelzens aus

geschlossen. 

4) Beschrankung der O r t s b ü r g e r - , G e w e r b s - und 

H a n d e l s - N e c h t e . 

Ungeachtet einiger Erleichterungen, die in dieser H in 

sicht successive statt fanden, sind in allen gedachten Provinzen 

die Unterchanen israelitischer Confefsion von: B ü r g e r r e c h t e 
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ausgeschlossen, und entbehren hiedurch wesentliche bannt ver

bundene Gewcrbs- und Handelsrechte. — 

Wie in der Vcsihfähigkcit, so auch hierin sind nament

lich die Israeliten W i e n s am gedrücktesten, da ihnen nicht 

einmal das Me is te r rech t , die Aufnahme in die Z ü n f t e , 

M Bildung eigener Korporationen, und der Betrieb von 

K l e i n - (äowil) H a n d l u n g e n ges ta t l c t ^H^^H"M?m"D" 

Mr^Tewcrsse^auffreie Hand trabl-n dürfen, ihnen die we

sentlichsten Gcwerbsrechte untersagt bleiben. 

Derlei Verbote bestehen zwar für Böhmen, Mahren, 

Schlesien nicht mehr, und es ist nach den neuerlichen Ver

ordnungen auch mit allem Grund zu hoffen, daß die mosai

sche Confession der Niederlassung von Präger Gewcrbslenten 

in allen Thcilen der Stadt nicht länger im Wege stehen wird, 

dagegen besteht noch für die jüdischen Gewcrbs- und Handels

leute Böhmens das beschränkende Verbot christliche Lchrjungcn 

zu halten, was sie der Benützung einer mehrjährigen nnent-

geldlichcn Arbeitsleistung beraubt. Für Mahren, Schlesien und 

Gattizicn erstreckt sich dieses Verbot sogar anch ans christliche 

Gesellen innerhalb der Behausung. Eine solche Beschränkung 

der nothigcn Hilfsarbeiter inmitten einer zu Gewerben erst 

allmälig zu bildenden Volksklasse ist für den Gewcrbsmann 

wohl eben so lähmend, als wenn man ihn hinsichtlich seiner 

Handwcrksinstrumeute auf irgend ein Material beschranken 

wollte, das er entweder gar nicht oder unr mit großen Opfern 

aufzutreiben vermöchte. Für die übrigen Landstädte Böhmens, 

so wie für ganz Mähren und Schlesien besteht überdies die 

höchst lähmende Beschränkung mir innerhalb der angewiesenen 
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genau bezeichneten Bezirke wohnen und Kramereien oder Hand

lungen halten zu dürfen. Auch die jüdischen H a n d e l s l e u t e 

unterliegen dem Verbote keine christlichen Lehrlinge halten zu 

dürfen, ferner unterliegt der Handel mit Viktualien, mit 

Flachs und Pulver, Salniter, Asche und anderen Gegenstän

den besonderen Beschränkungen. Ja selbst in Beziehung auf 

die sonst unangefochtene J a h r m a r k t s f r ei he i t bestehen Ein

schränkungen, welche, indem sie sich auf alte Anordnungen 

gründen, nur dadurch, daß sie traurige Belege zu dem Rück

stände gegen den Zeitgeist abgeben, nicht ans Lächerliche strei

fen. So wurde eine Beschwerde des Olmützcr Handclsstandes 

um Abschaffung der Juden während des Jahrmarkts zwar ab

gewiesen, jedoch diesen nicht gestattet, die zu verkaufenden 

Waaren auf Wägen hereinzubringen, indem der alte Aus

druck der jene Freiheit begründenden Verordnung vom 1. Fe

bruar 1755 die Juden auf ihre a u f dem Buckel h e r e i n 

ge t ragene Waare beschränke, „wobei es zu verbleiben 

habe"*). 

Selbst in der Ausübung der L a n d e s f a b r i k s b e f u g -

nisse sind sie darin beschränkt, daß sie außerhalb der Markt

zeit nicht an jenen Orten Niederlagen halten dürfen, in wel

chen sie nicht geduldet sind, oder wo ihnen ein längerer Auf

enthalt verwehrt ist. 

Die Ausübung des A v o t h c k e r g c w c r b c s ist den 

Israeliten in der ganzen Monarchie verwehrt. 

«) Geb. Dec. vom 5. Oktob. 1793. 
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5. Beschränkung des Rechtes der Ausübung der 

eine höhere B i ldung voraussehenden Be

schäftigungen und der Zuziehung zu öffent

lichen und städtischen Anstellungen und zu 

Privatbedienstungen. 

Die an einer inländischen Universität promovirten jüdi

schen Aerzte sind hinsichtlich der Ausübung ihrer Wissen

schaft zu Wien besonderen Beschränkungen unterworfen. Nicht 

sowohl auf eine bekannte Verordnung, als auf irgend eine 

nicht zur Oeffentlichkeit gelangte Instruction scheint ein beson

deres System des Ostracismus gegen die Duldung jüdischer 

Aerzte obzuwalten, da selbe schwerer als Handelsleute die To

leranz oder zeitweilige Aufenthaltsbewilligung erlangen, und 

sogar Fälle vorgekommen sind, daß Söhnen Wiener Tolerirten 

und solchen, die ein halbes Jahrhundert lang dort rechtlich 

domicilirten, daselbst geboren, erzogen und promovirt wurden, 

die Ausübung ihrer Wissenschaft verweigert ward*). Bereits 

*) Gin ganz neuerlicher Vorfall kann hiebet vielleicht auf die Spur 
leiten. M n Arzt, welcher im Meblclnalwesen eine bedeutendere Stelle als 
in der öffentlichen Meinung bekleidet, berief kürzlich die Mitglieder der me-
dlclnischen Facultöt zusammen, angeblich um über das Pfuschen im Hand
werk von Seite der Chirurgen eine Verathung zu pflegen, in der That aber 
um nach Herzenslust auf die Juden loszuziehen, welche durch ihre Eonkur« 
renz die christlichen Aerzte verdrängten (also auch hier Hramerneld), und da 
diesem nicht einmal durch W e i g e r u n g der T o l e r a n z zu steuern Ware 
(«io!) , indem sich manche bei Nlchterlangung derselben zum Uebertrltt bewe
gen ließen, so sollte im voraus ein Antrag ges te l l t werden, u w M J u 
den vom S t u d i u m der M e d i c l n a b z u h a l t e n ' . ' . 
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sind die talentvollsten jungen Männer, solche, welchen weit 

eher der Stuhl in den Lehrsaal, als vor die Thnr zu sehen 

gebührt hätte, in die Verbannung getrieben worden, und in

dem die Einen dort verkümmern, die Andern als praktische 

Acrztc zu großem Ruf gelangen, und die Tri t ten endlich die 

Wissenschaften mit ruhmwürdigcn Entdeckungen bereichern hel

fen, liefern sie hinreichende Commentarc zu der erwähnten 

Vehandlungswcise. 

Achnliche Hindernisse werden den jüdischen Wundärzten, 

die zu Wien prakticiren wollen, in den Weg gelegt, und 

ist denselben auch bisher nicht gestattet worden, daselbst chi

rurgische Officincn zu halten. Auch in Mähren sind sie da

durch beschränkt, daß sie zur Niederlassung an irgend einem 

Orte außer der Zustimmuug des Krcisamtes und der Do

minica!-Obrigkeit noch einer besondcrn Duldungsbcwilligung 

von Seite der Landcsstclle bedürfen. Jüdische geprüfte Heb

ammen dürfen nur dann christliche Gcbärcrinncn entbinden, 

wenn die im Orte befindliche christliche Hebamme aus einer 

durchaus nicht zu beseitigenden Ursache daran verhindert ist, 

/ und wenn die Hcrbcischassung der nächst domicilircndcn christ' 

lichen Hebamme wegen Gefahr im Verznge nicht abgewartet 

werden kmm. 

Die Ausübung der A d v o e a t n r ist zwar den Juden 

erlaubt, doch hat ungeachtet mannigfacher würdiger Compctcnz, 

noch kein jüdischer Doctor der Rechte zu Wien den 8w11um 

aHvocanäi erlangen können. 

Eben daselbst ist trotz zugestandener Competenz noch kein 

ude als B ö r s e - oder Wechselsensal ernannt worden, v 
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wiewohl der größte Theil der Börse- und Wechselgeschäfte voil 

jüdischen Häusern betrieben wird. 

I n allen gedachten Provinzen sind sie von den S t a a t S -

b e d i c n s t u n g e n , so wie von allen standischen nnd städ

t ischen Anstellungen fattisch ausgeschlossen und selbst öffent

liche Lehrämter, Kreis- und Ctadtphysicate sind ihnen unter

sagt; die Ausnahmen, die hicvon bestehen, erstrecken sich nicht 

weiter als auf die Iudcngcmcindcvorstcher in Böhmen (laut 

Hofdccrct vom 11. Februar 162!^), auf die jüdischen Stcuer-

bcamtcn in Böhmen und Gallizicn, auf diejenigen jüdischen 

welche im Abwescnheitsfalle christlicher 

zu gerichtlichen Lcichcnuntcrsuchungcn gezogen werden, auf die 

Ctadtärzte in Vrody, Vrzezow und Candee, auf die israeli

tischen Beisitzer der Mcrcanl i l - und Wcchselgcrichtc zu Lemberg 

und Vrody, auf d!e jüdischen Revisoren der Lemberger Po-

lizcidircktion und auf die jüdischen Briefträger in Gallizicn. 

Tahii i wären aml' noll' alleüsallo zu rennen: die An^ 

stcllungen von Juden als Vankdircktoren und Censoren, als 

beeidete Waarcnsensalcn, als öffentliche Translatoren, als Leh

rer an den Musitconscrvatorien, und als Mitglieder von ges

und ständischen Theatern. 

P r i v a t b c d i e n s t u n g e n jeder Art bei Christen sind den 

Juden in Nicdcröstcrrcich dadurch erschwert, daß der Jude 

durch eine solche Vcdienstung nicht den hinreichenden Schuh 

erhält um zum Aufenthalte berechtigt zu sein. Die Vcdien-

stungeu als Wirthschaftsbcamte und Agenten, sind ihnen durch-

gehends erschwert. 

Selbst als P r i v a t l e h r e r finden sich die Juden be-
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schränkt und dürfen christliche Kinder weder in lebenden 

Sprachen noch in Elementargegenständen unterrichten, was 

den jüdischen Studirenden sogar in ihren Zeugnissen bemerkt 

wird. 

H Beschwerung m i t außerordent l ichen Lasten über 

die gewöhnl ichen S t a a t s b ü r g e r p f i i c h t e n . 

Die österreichischen Unterchanen mosaischer Confession 

werden seit längerer Zeit, namentlich seit einem halben Jahr

hundert allen Staatsbürgerpfiichten mit größter Strenge un

terzogen*), und sind weder von irgend einer Steuerlast noch 

von einer persönlichen Pflichtleistung befreit, welche die 

christlichen Unterthanen betrifft. Daß sie aber denselben in 

der Erfüllung solcher Obliegenheiten keineswegs nachstehen, 

glauben wir bereits dargethan zu haben. 

W i r haben eS jedoch hier keineswegs damit, sondern 

vielmehr mit der Beschwerung außero rden t l i che r Lasten 

zu thun, welche dem österreichischen Unterthan jüdischer Con

fession, ü b e r jene Erfüllung aller Staatsbürgerpflichte,,, 

einzig um seines Religionsbekenntnisses willen auferlegt ist, 

wobei wir die gedachten Provinzen jede abgesondert in Be

tracht ziehen. 

«) Dies gllt namentlich von der Militärpflicht, und es läßt sich 
schwer in Abrede stellen^ daß das HoftleKst vom 30. Oktober 1815 das 
jüdische «ecruten« LMillauit_OallizlenS betreffend, nicht solchen Geist 
athme. 
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I . I n N i e d e r ö s t e r r e i c h . 

D i e B o l l e tentaxe. Obschon diese Steuer eigent

lich nicht die niederösterrcichische» Israeliten, sondern sämmt-

liche andere des Ans- und Inlandes trifft, so glauben wir 

sie doch hier voranstellen zu müssen, weil sie außer dem 

ihr verwandten Geleitszoll in Gallizicn allein in Nieder

österreich erhoben wird, l^eser Tare unterliegt jeder nach 

/ oh 
Mi tkommende i n - „nd <,n^^n îs<f,e ^si-a^t, ^j,em er 

ohne Rücksicht auf Nationalitat^/Charaktcr und Würde sich 

gleich bei seiner Ankunft ans die Polizei in das daselbst 

befindliche I u d e n a m t zu verfügen hat, um eine von 14 

zu 14 Tagen zu erneuernde Aufcnthaltsbollete zu losen, wo

für nach Maßgabe des äußern Charakters der Inländer 

fl. 4 5 st. 2 C.-M. , der Ausländer mit fl. 6 ä fl. 3 C.-M. 

jeden K o p f der mitgebrachten israelitischen Angehörigen zu 

versteuern hat. Ueber Druck und Schmach dieses allein in 

der österreichischen Monarchie annoch bestehenden I u d e n -

l e i b z o l l e s noch etwas zu sagen, erschiene nns beinahe über

flüssig, doch bringt nns der Gang unserer Untersuchung spä

ter darauf zurück. 

Die To le ran^s teue r . Sie ist für die Erwerbsteu

erpflichtigen auf den halben Betrag ihrer Erwerbsteuerleistung, 

für die andern auf ein Minimum von fl. 20 und ein 

Maximum von fl. 200, nach Maßgabe des Einkommens 

festgesetzt. Wiewohl weniger drückend als die andere 

(obschon nicht selten auch hier uneinbringliche Cteuerreste 

vorkommen), gehört diese alljährlich mit der größten Public!-

19 
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tät unter dem Namen „ H M e n s t e u e r " ausgeschriebene Vc-

kenntnißtaxe zu den herabwürdigenden von allen. I ^ l d e l i 

t ä r e n für Hcirathsconscnsc »md Bestätigung jüdischer Wah

len und Acmtcr sind mehr wegen des ihnen zum Grunde 

liegenden Priucips als wegen ihrer Vedcutcndheit zu er

wähnen. 

2. I n B ö h m e n . 

Die I u d c n s t c u c r Böhmens beträgt im bestimmten 

Ausmaße fl. 216,000 für's Aerar und etwa si. 45,000 für 

die Regie, zusammen st. 261,000. Diese Steuer ist als 

eine concrete declarirt, welche die böhmische Iudenschaft als 

E i n Körper ohne Rücksicht auf die Zahl der Individuen 

— also selbst ^n jenem Falle leisten müßte, wenn nur e in 

e i nz ige r Jude im Lande lebte! 

Sie zerfallt in drei Steuergattungen, der Vermögens-, 

Familien- und Vcrzehrungsstcucr, welche iusgcsammt gegen 

das erwähnte Pauschale, unter genau vorgczeichnetcn Nor

men über die Vcrtheilungs - und Erhebungsart einer besol

deten Steucrdirection zur Einforderung überlassen werden. 

Da die Vermögens- und Familicnsteuer eng mit einander 

verbunden erscheinen, so trennen wir sie auch nicht von ein

ander. 

Die V e r m ö g e n s - und Famt l i ens teuer . Das 

Steuerregulativ vom 9. November 1809 setzt die Vermö

genssteuer auf I N S von dem an Eidesstatt fatirten Vermö

gen fest, allein dermal wird dieselbe nach dem EensuS von 

sieben e in v i e r t e l P r o c e n t erhoben! 
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Diese Erhöhung entstand im Laufe der Zeit dadurch, 

daß die Fassionssumme abnahm, und daher die zahlbare Steuer

quote durch einen erhöhten Census cingchobcn wurde. 

Hiczu kömmt aber nun noch die Fami l iens teuer , 

welche sich nach der Vcrmögensfassion in einem steigenden 

Verhältnisse richtet, wie z. V. 

auf eine Fassion von 150 fi., wo die Familicnstcucr beginnt, 

bis 300 fl., fi. 4. 

- 300 bis 400 si. 5. 30 kr. 

- 400 - 600 fi. 7. 15 kr. 

u. s. w. in gradativer Steigerung. 

Der Betrag dieser Familiensteuer ist in dem erwähnten 

Patente auf die Summe von 43,000 fi. angesetzt und ist 

sofort damals nach dem eingelaufenen Fassionsstande zu obi

gen Verhältnissen gestaltet worden. 

So zahlt also z. B. ein Fatent von 

fi. 300 Vermögen zu 7 Vt A Vermögenssteuer fi. 21 . 45 kr. 

dann die nach dieser Fasston bemessene 

Familienstcuer pr. fl. 5. 30 kr. 

fi. 27. 1 5 ^ 

oder clr«n 9 L , sage neun Procent,! 

S o bestand es bis zum Jahre 1826. 

Von da att erwirkte die Steuerdirection, aus dem bereits 

erwähnten Umstände, daß die FassionSziffer immer abnahm, 

von der Regierung unter der Bezeichnung Zuschlag eine 

neuerliche Erhöhung, die beiläufig E i n Prozent beträgt, und 

19* 
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mit Ausnahme der Fatenten von si. 150 und darunter durch

gehend erhoben wird. 

Es zahlt sonach ein Fatcnt von st. 300 zu den bereits 

nachgewiesenen f l . 27. 15 kr. 

noch den Nominalzuschlag zur Vcrmö-

genSfassion pr. fl. 300 mit fl. 2. 5 7 ^ kr. 

Zusammen st. 30. 12 A kr. 

wodurch die vereinte Vermögens- und Familiensteuer zehn 

P r o c e n t vom f a t i r t e n V e r m ö g e n jeder Nominalfassion 

übersteigt. 

A l l e i n bei den höheren Fassionen erhebt sich 

d ie Vermögenss teuer mittelst der Gradation der Fami

liensteuer und des Zuschlages bis auf z w ö l f d r e i V i e r 

te l P r o c e n t ! ! 

Diese beispiellos empfindliche Steuer wird aber durch 

V e r t h e i l u n g und E i n h e b u n g noch drückender gemacht. 

Die Familienfasstonen gefährden die Ruhe der Steuer

pflichtigen, indem sie diejenigen, die sich nicht mit der Steuer-

direction mittelst einer Pauschalsumme abfinden, fortwäh

renden Angebereien und Ueberfällen preisgeben. Eine der

artige Aufmunterung der Denuncianten ist aber von jeher 

als höchst demoralisirend betrachtet worden. 

Eben so ist es die Art und Weise, wodurch die Steuer

pflichtigen den Chicancn und Veratlonen der Eteuerdirecto-

ren ausgesetzt bleiben. 

Am allermeisten aber ist eS wohl die Vorschrift der 

Erklärungen an Eidesstatt bei einem Census, der im auf-
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fallenden Widerspruche mit aller Billigkeit steht, und keine 

andere Wahl als zwischen Ruin und frevelhaftem Cpiel mit 

Erklärungen, welche die Stelle des Eides vertreten sollen, 

beläßt. 

Das Schreckliche einer solchen Wahl tritt besonders da 

hervor, wo der S t e r b e n d e sich veranlaßt sieht sein Ver

mögen namhaft zu machen, und dadurch sich entschließen muß, 

entweder die Seinigen ruiniren zu lassen, oder mit einer 

Lüge aus der Welt zu gehen. 

Dabei drückt diese Steuer weit mehr auf die Armen 

als auf die Reichen, ungeachtet es durch den steigenden Cen-

sus den Anschein vom Gegentheil erhält. Allein namentlich 

sind es die Vermöglichercn, welche mittelst Pauschalbetrags 

sich mit der Cteuerdirection abzufinden suchen, und da die 

Erfahrung diese belehrte, daß allzu, weit getriebene Strenge 

völligen Abfall herbeiführen könne, so läßt sie sich zu solchen 

Absindungen, die oft weit unter dem Census der Unbemit

telteren stehen, bereitwillig herbei. Andererseits muß der 

angehende Kleinhändler ein Vermögen von 70 ft. und der 

Heirathswerber von 300 f l . ausweisen, und ist daher oft 

in dem Falle, wirklich sein ganzes Vermögen, ja sogar dar

über, anzugeben, und auf solche enorme Weise zu besteuern*), 

während der Reiche diesem zu entgehen weiß. 

5) Diese unverhältnlßmäßlge Besteuerung, welcher diejenigen, die sich 
in den Ehestand begeben, unterliegen, erscheint wie eine Prämie, welche 
auf ein unsittliches Zusammenleben geseht ist, wogegen der Weg der 
Sittlichkeit und Zucht sich verrammelt findet. 
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Endlich ist eS kaum zu verkennen, wie Vermögensbe

kenntnisse für den Handelsmann immer eine mißliche Sache 

sind, und sowohl für Crcditsverhältnisse als für das Innere 

des Familienlebens mannigfache Nachtheile mit sich führen. 

Indem wir späterhin Gelegenheit finden, die RechtS-

collisionen hervorzuheben, welche diese Steuer erzeugt, können 

wir nicht umhin, vorlausig einen F e h l e r derselben bemerk

bar zu machen, welcher jedem mit dem Steucrwesen Ver

trauten gar sehr auffallen muß j nämlich daß die Regiekosten 

einen so bedeutenden Theil davon absorbiren. Tics bewirkt 

aber zugleich, daß ihre schon oft beantragte Einstellung an 

den Umtrieben der Steuerdirettoren und anderer dabei Be

tei l igten scheitert, so wie Einzelne nicht durchzudringen ver

mochten, welche selbst gesetzliche Steuerdispensen in Anspruch 

nahmen. 

Außer dieser Vermögens- und Familiensteuer seht das 

Steuerpatent vom Jahre 1808 auch noch ^elne V e r z e h -

runass^euer von Koschcrflelsch und Schlachtvieh pr. Pfd. 

und Stück fest, und verweist jene Juden, welche vereinzelt 

wohnen, zur Fleischabnahme an die nächste Gemeinde, wo 

diese Steuer zu Hanben der Steuerdirection eingehoben wird, 

oder zur Pauschirung bei dieser Gemeinde, wobei die kleinste 

Pauschirung auf jährliche st. 2. 3U kr. C.-M. festgesetzt ist, 

die jeder verheirathete Jude, selbst w e n n er ke in 

Fletsch gen ieß t und gar nichts fatirt, also a r m ist, als 

Minimum gesetzlich zu zahlen verpflichtet ist. 
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Diese auf den F le ischgenuß und N i c h t g e n u ß 

gesehte Steuer drückt wieder vornehmlich den Armen, indem 

sie, um nur von dem wenigst entbehrlichen Nahrungsmittel, 

dem Rindfleische zu sprechen, dasselbe um ein volles D r i t -

t h c i l des M a r k t p r e i s e s erhöht und, während sie eS 

ihm dadurch unerschwinglich macht, dessen Consumtion dennoch 

vorausseht"'). 

Ferner ist zu bemerken, daß die H ä u s e r s t e u ^ r , wel

cher die böhmischen Juden gleich allen alldem christlichen 

Steuern unterworfen sind, nach einem ungleich drückendem 

Verhältnisse, nämlich von einem Ertragniß erhoben wird, 

welches schon bei der Bemessung der Vermögenssteuer in 

Anspruch genommen wurde. 

Was die I u d e n t a r e anbelangt, so ist es zwar dank

bar anzuerkennen, daß die auf das Gebet im Hause früher 

gelegten, so wie die bedeutenden AuSwanderungStaren durch 

die neuesten Verordnungen lyr Abkommen erhielten. Dage

gen bestehen noch immer bedeutende Taren für jüdische Be-

dienstungcn in Böhmen, und namentlich für die Dispensa

tion der Verehrlichung bei zweit- und drittgebornen Söhnen, 

indem dieselbe bei Handelsleuten 15 von 1000, bei Profes-

sionistcn 10 5 si. 30 beträgt. 

Endlich ist die Prager Iudeuschaft noch einer besonderen 

D o m e st i c a l st euer unterworfen, welche zur Bestreitung der 

* ) UebrlgcnS ist noch zu bemerken, baß diese Steuer von einem 

bereits besteuerten Object abgenommen wird. 
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jüdischen Gemeindcauslagen dient, als Erhaltung der Nor

malschule, Pflasterung der Iudengasse, Beleuchtung der I u -

denstadt, wobei zu bemerken ist, daß der Prager Jude den

noch die christliche Gemeindesteuer nach VerMn iß 

seines Gewerbes und Erwerbes zu bezahlen hat. 

3. I n M ä h r e n . 

Der jetzige Betrag der mahrischen Iudensteucr erhebt 

sich, die frühere Eystemisirung weit überschreitend, auf un

gefähr 185,000 fl. C.-M., eine für die Zahl und den ge

ringen Wohlstand der jüdischen Bevölkerung in dieser Pro

vinz höchst drückende Last. Sie wird nicht wie in Böhmen 

und Gallizien durch Steucrpachter und Direktoren, sondern 

unmittelbar durch die Behörden erhoben, und zerfällt :l) in 

die Con-

tributionsdrittclzuschlag, 6) die Toleranztare von den fremden 

in Mähren geduldeten Juden. Ueber die beiden ersten sind 

die Gcmcindnormen im Verzehrungssteuerpatent vom 15. 

September 1798 enthalten. 

Die ssamilientare bcträat fl. 5 C.-M. ohne Unter

schied des Vermögens und Einkommens für jede Familie, so 

Wie für die einzelnen überzähligen Juden! „Gegen die in 

der Zahlung säumige Gemeinde sott ger icht l iche und M i -

l i t ä r e t e c u t i o n , auch nötigenfalls die Sperrung der Syn

agoge verhängt werden. Den mährischen Familianten, 

welche in Wien tolerirt sind, ist nicht zu gestatten, ihre Fa-

milicnstcllen htntanzugcben, und sich und ihren Familien da-



297 

durch den Rücktritt unmöglich zu machen; sie sollen vielmehr 

in ihrem Stcucrverbande verbleiben und die sie als mähri

sche Familianten betreffende Steuer, so wie alle übrigen 

Lasten und Prästationen fortan entrichten*)." Daß bei 

der gleichen Besteuerung des Armen mit dem Reichen jenem 

ein völlig unverhältuißmaßiger Antheil an der gemeinschaft

lichen Last cmfgebürdct wirb, bedarf wohl keines Commentars. 

Der Ve rzeh rungss teue rau f sch lag wird von den 

Nahrungsbcdürfnisscn erhoben, und wurde das Drückende dieser 

Steuer schon bei Besprechung der ähnlichen böhmischen her

vorgehoben"). Er wird entweder ordentlich als eine Con-

5) Systematische Darstellung der Iudenschaft Mährens von Ecarl. 

Seite 177. 

55) Der Aufschlag ist folgendermaßen bestimmt: 

1. Ninb-, Kalb-, Lamm-, Schöpsen- «nb Ziegenfleisch, lugleichen 

Eingeweibe und Fett, vom Pfunde . . . 2 kr. E.-M. 

2. Wildpret, vom Pfunde 2 - -

3. Von einem Hahn, einer Henne, einem Kapaun 

oder einer Ente 3 - -

4. Von einem Huhn oder einer Taube . . . . 2 - -

5. Von einer Gans 10 - -

6. Von einem iudianischen Huhn 10 - -

7. Von einem Auerhahn, Birkhahn, oder Fasan . 5 - -

8. Von einem, Haselhuhn, Rebhuhn oder anderem klei

nen Federwilds 2 - -

9. Von dem sogenannten Jungen einer Gans, das 

ans einem andern Lande gebracht wird . . 2 - , 

10. Fische vom Pfund 1 - -

11. Die Maß Koscherweln, oder aus einem andern 

Lande gebrachter Koschcrwein, Essig . . . 2 - -

12. Gänsefett, das über die Grenze eingeführt wirb, 

vom Pfund 3 - , 
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sumtionssteuer entrichtet, ober durch einen Pauschal-(Abfin

dung s-) Betrag mit der Gefällenverwaltung, oder in Gestalt 

einer Entfcrnungsstcuer bei denjenigen Juden, die sich mit 

ihren Familien auf kürzere oder längere Zeit aus Mahren 

entfernen. Die Erhebung dieses Aufschlages unterliegt der 

lästigsten Controlle und giebt zn vielfältigen Untersuchungen 

und Denunciationen Alllaß. 

Der Co n t r i b u t i o n s zu schlag im Betrage von f l . 

27,400 C.-M. wird mittelst Kreis- und Gemcindcrcpartition 

und Individual-Vcrmogcnsschätzung eingehobcn. Der D u l 

dung sst euer endlich unterliegen fremde Juden, die seit 

dem Jahre 1798 sich in Mahren befinde!:, ohne einer Iuden-

gcmeinde incorporirt zu sein, und solche, die sich zeitweilig 

aufhalten. Sie wird im Betrage von 5 — fl. 20 C.-M. 

bemessen. 
. 

Außer den bereits erwähnten I u d e n t a x e n , nament

lich den Auswandcrungsgcbührcn, beträgt die Incolatstare 

für inländische Juden fl. 300 C. -M. , und die Hciraths-

consenstare für zweit- und drittgcborne Sohne 1 von 1000 

^ des Vermögens; endlich unterliegt die Verwilligung, daß ein 

Jude sein Gebet im Hause verrichten dürfe, ohne Tora ei

ner Tare von f!. 24 C . M . , mii ,5ora von ŝs. 5.0 (<. M . 

Neberdics hat jedes jüdische Familicnhaupt noch einen angc-

messenen Beitrag zur Bestreitung der Dominica!- und Do-

mesticalanslagen zu leisten, und wird der Voranschlag des 

unbedeckten Abganges derselben auf die Kreise, Gemeinden 

und zuletzt auf die Gemeindeglieder rcvartirt. D i e A r t 
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und Weise dieser R e p a r a t i o n ist vielleicht noch drü

ckender und benachthciligcnder als die Abgabe selbst. Fünf 

durch das Loos beeidete Schätzmänner aus der Gemeinde 

schätzen jedes Gemeindeglied nach Maß seines beweglichen 

und unbeweglichen Vermögens und seiner Industrie ab, und 

die hiernach entfallende Durchschnittsziffer wird als Revarti-

tions--Grundlage angenommen. Die auf den Grund dieser 

Vermögensschätzung und des Praliminar-AnschlageS zu Stande 

gebrachte Individual-Subrcpartition muß sodann nach Be

obachtung einiger Formalitäten zu Jede rmanns Einsicht in 

in der Synagoge angeschlagen werden. Hicdurch wiederholen 

sich aber mehrere der dargestellten Nachtheile, die, sich aus 

den Vermögensfassionen in Böhmen kund geben. 

4. I n S c h l e s i e n . 

Die Iudensteuern für Schlesien bestehen dermalen im 

C lassens teue räqu i va l cn t von fi. 2450. 3 4 ^ kr. C.-M. 

und in der T o l e r a n z t a x e von übenäMgM^und gedulde

ten fremden Juden. Die Repartition dieser Steuer geschieht 

durch Steuercollectoren und Geschworne unter Aussicht deS 

Steuerdircctors, dem die strengste, nach sichts loseste Er

hebung unter eigener Verantwortlichkeit zur Pflicht gemacht 

ist. Die To le ranzs teuer der überzähligen und ftemden 

Juden ist unbedeutend. Außer der erwähnten I u den ta le 

und der wie für Mähren festgestellten I n c o l a t S t a r e be

trägt die H e i r a t h s c o n s e n s t a r e für Schlesien d re i P r o 

cent vom reinen Vermögen. 
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5. I n G a l l i z i e n . 

Die Iudensteuer in Gallizien erhebt sich gegenwärtig 

auf die enorme Summe von ungefähr F. 700,000 C.-M., 

was bei der immer mehr eintretenden Verfügung der Hülfs-

quellen der Gallizischen Iudenfchaft und ihrer überhand neh

menden Verarmung erorbitant erscheint und auch nur durch 

die größte Rücksichtslosigkeit erschwinglich wird. Sie zerfallt 

in zwei Steuern, von welchen es schwer zu bestimmen ist, 

Welche drückender und verderblicher wirkt: das Koschersteisch-

gefälle und die Lichtanzündsteuer. 

Das KHlcher f le tschHefä l le in Gallizien, abgesehen 

von dem schon im Allgemeinen darüber Gesagten, stellt das 

Pfund Rindfleisch fast noch einmal so hoch für den Juden 

wie für den Christen. Wenn schon die Einführung von 

Steuern auf die unentbehrlichsten Lebensbedürfnisse als ein 

Uebel betrachtet werden muß, das nur die Notwendigkeit 

zu entschuldigen vermag, so ist doch noch der Unterschied 

zwischen einer Steuer von 2 , 5, 10, 15, 20 I ' und zwi

schen einer von 80 — 1 0 0 A , zwischen einer e r s c h w i n g l i 

chen und einer unerschwing l ichen Steuer groß genug. 

Als solche muß aber eine Steuer betrachtet werden, die das 

Doppelte des Marktpreises beträgt und einer dicht gedräng

ten, verarmten und gedrückten Bevölkerung abgefordert wird; 

wonach sie nicht viel weniger als einem völligen Flcischver-

bote gleich zu achten kommt. Dies beruht nicht auf Dcduc-

tion, sondern auf der a u s g e m i t t e l t e n Thatsache, daß! 

e in g roßer T h e i l der is rae l i t i schen B e v ö l k e r u n g 

G a l l i z i e n s durch diesen enormen Fleischaufschlag 
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wirkl ich das ganze Jahr hindurch vom Fleischge-

nusse ausgeschlossen und bei dem erschwerten 

kummervollen Erwerbe noch auf eine schwächende 

Pflanzenkost hingewiesen wird*) . 

Aus dem bestehenden Cteuertarif") geht hervor, daß 

auch alle anderen Fleisch- und Geflügelgattungen nach solchem 

Maßstabe besteuert werden, und wir liefern gleichzeitig da

mit auch die Uebersicht ihrer Progression, wobei wir die 

Bemerkung nicht unterdrücken können, daß fast in demselben 

* ) Außer den glaubwürdigsten directen Nachwelsungen, welche uns 
darüber zu Thell geworden find, ist noch das höchst competente Zeug, 
nlß des Professors S t e g er über diese wichtige Thatsache anzuführen, 
welches sich im I I . Bde. der gesetzlichen Verfassung der galllzischul Hn, 
denschaft (Lemberg 1832. S . 82.) mit den Worten vorfindet: „ D a s / 
R i n d f l e i s c h w i r d von der ä r m e r e n C lasse h iedurch g a r ! 
nicht oder n u r se l ten genossen . " ' 

" ) 1. Von 1 polnischen Pfd. Vllnd-

fielfch, Kalb«, Schaf-, Lamm«, 

Ziegen- ober Schöpsenfleisch 
2. Von einer Taube oder einem jun

gen Huhn, so lange es eine Taube 

an Größe nicht übertrifft 

3. Von 1 Hahn, I Henne, 1 Ka< 

paun, I <3nte 

4. Von I GanS 

b. Von einem indianischen Hahn 

Kr. 

1A 

l 

2 
5 
10 

ZK 
Kr. 

1A 

I 

3 
7 
10 

3m 
Iah», 

Kr. 

2H 

2 

6 
14 
20 

3« 
Iah,» 

ln«l.«M. 

Kr. 
3 

2H 

7 
17 
24 
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DerlMnisse, als die Rechte und Freiheiten der gallizischen 

Duden abnahmen, mich ihre Steuerlast zugenommen hat. 

Diesem Gefälle, welches alljährlich verpachtet wird, ist 

das gcsammtc jüdische Publicum jeder Gemeinde Gallizicns 

in den Städten und auf dem Lande, so wie auch jeder rei

sende Israelite unterworfen. Die Einhebung derselben wird 

für jedes BerwaltunMahr lmswcise den Meistbietenden in 

Z Pacht überlassen. Unter den mannigfachen Strafen, welche 

auf dessen verschiedene Übertretungen geseht sind, begnügen 

wir uns hervorzuheben, daß auf die Übertragung von Koscher-

steisch oder von geschlichtetem Geflügel aus einem Orte in den 

andern, so wie auf den Genuß von t r c f f gefallenem Schlacht

oder Federvieh, es sei vom christlichen Fleischer oder Hand

ler erkauft oder nicht, eine Geldstrafe von Einem Gulden 

Conv.-Münze angesetzt ist, und daß bei Unvermögcnheit des 

Straffälligen jeder Gulden Conv.-Münze mit einem Tage 

Gefängniß oder öffentlicher Arbeit an dem Tomicil-Orte des 

Übertreters zn bestrafen ist. 

'sl die Besteuerung der 

religiösen Vorschrift der Israeliten, an ihren Sabbat!) - und 

Festtagen, bei feierlichen Gelegenheiten und zum Seelenheile 

der verstorbenen Aeltern Lichter anzuzünden, deren Alizahl 

und Material das Steuerregulativ angicbt. 
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ES besteht nämlich in dieser Hinsicht folgender Tarif. 

1) Von jedem Sabbath- od« 
FelertagSllchte in der Woh
nung gezündet 

») von Unschlitt oder elner 
Lampe . . . . 

d) von Wachs . . . 

2) Von jedem Iahrzeitlichte am 
Sterbtage eines Verstorbenen 
im Patent vom Jahre 1797, 
der Aeltern 

ll) von Wachs . . . 

d) von Unschlltt oder Oel 

3) Von jedem NethnachtsllchK 

») von Wachs . . . 

b) von Unschlltt oder Oel 

4) Von jedem Lichte am Ver-
söhnungsfeste in die Syna
goge gegeben . . . . 

5) Von jedem an einem andern 
Feiertage für die Eynagsge 
gewidmeten Lichte . . . 

6) Von jedem HochzeitSllchte, 
beim Brautbebecken, bei der 
Trauung, bei der Ringwechs-
lung bei der Einsegnung 

») von einer Kerze ve» 
Unschlitt oder Wachs 

b) von elner Fackel . . 

*1 Vom i . November l»n in 

AI.« 

3 Kr. 

6 Kr. 
3 Kr. 

ZKr. 

2» Kr. 

7 Kr. 

6 Kr. 
3 Kr. 

iKr. 

10 Kr. 

35 Kr. 

IFl. 

5 Kr. 
15 Kr. 

6 Kr. 
3 Kr. 

Hör. 

10 Kr. 

30 Kr. 

IF l . 

ff-ff3? 

b Kr. 
15 Kr. 

6 Kr. 
3 Kr. 

2 Kr. 

1K», 

10 Kr. 

20 Kr. 

IFl. 

ß?« 

2 Kr. 

6 Kr. 
3 Kr. 

4 Kr. 

10 Kr. 

1 Kr. 

lösschelnen 
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ES erhellt aus diesem Tarife, daß seine Sähe in den 

Jahren 1800, 1806, 1810 und 1816 eine progressive Er

höhung in der Art erhielten, daß für ein paar Sabbathlich-

ter, welche im Jahre 1797 mit 4 Kreuzer Bancozettel und 

im Jahre 1811 mit 10 Kreuzer Wiener Währung versteuert 

wurden, gegenwärtig 10 K r e u z e r Conv.-Münze zu entrich

ten kommen. 

Diese Steuer kann nicht zu den indirecten und daher 

ausweichlichen gerechnet werden, indem sie nicht Gegenstände 

des Physichen Verbrauchs, sondern der religiösen Observanz 

betrifft. Aber abgesehen hievon ist der Hauptsah derselben, 

nämlich die Besteuerung zweier Sabbathlichter, ein völlig direk

ter, indem er eintritt, ob z w e i S a b b a t h l i c h t e r ange- , 

zündet w e r d e n oder nicht. 

Wie demoralisirend aber diese Steuer nicht nur ihrem 

Principe nach, sondern auch in allen Folgen, die sie nach 

sich zieht, erscheint, kann selbst bei der flüchtigsten Untersu

chung nicht entgehen*). — 

Wenn eS dem Armen noch möglich ist, der Koscherfleisch-

steuer durch Hunger und schlechte Nahrung zu entgehen, so 

kann ein ähnlicher Fall bei der Lichtanzündsteuer nicht ein

treten. — 

Er muß die ganze Woche darben und ftaren, um beim 

Eintritte seines Festtages dem unerbittlichen Pächter zehn 

Kreuzer Conv.-Münze für zwei Lichter abzuführen, wöbet 

«) Die nachfolgenden Thatsachen find vorliegenden «ctenftücken ent
nommen. 



305 

ihm dennoch oft der nöthige Groschen abgeht, um selbe wirk

lich zu kaufen und anzuzünden. So verzollt er zwei Lichter 

für seinen Festiagsglanz, welcher aber nur allzu oft darin be

steht, daß er beim trüben Schein einer Lampe seinen Hun

ger an Wurzeln oder Kräutern zu stillen sucht ,— fürwahr 

ein furchtbarer Hohn! 

Wie häufig sieht man nicht an einer Straßenecke einen 

verschämten Armen stehen, eines Menschenfreundes harrend, 

der ihm die etwa noch fehlenden Kreuzer gäbe, damit er 

den Pächter befriedigen könne. 

Die Befreiung, welche den Aermsten jeder Gemeinde 

zuerkannt ward, ist rein illusorisch, da der Pächter des Ge-

fälls ermächtigt ist, bei jeder Consignation der Steuerbefrei

ten Einsprache zu erheben; daher seinen Ränken, um mittelst 

der Steuerbefreiungen seinen eigenen Säckel zu füllen, freier 

Spielraum gegönnt ist, und dies um so leichter, da die Ta

bellen hierüber von den Gemeindevorstehern verfaßt werden, 

die leider ganz unter dem Einflüsse des Pächters stehen*). 

Denn der Gefällspächter weiß seine unselige Macht auch 

den Bemittelten auf die drückendste Art fühlen zu lassen, und 

») Nur Ackersleute, Soldaten und 4000 der allerarmsten Familien« 

Haupte« GalllzienS genießen vollkommene Befreiung von dieser Steuer, 

und 11,000 andere sind unter der ausdrücklichen Bedingung, daß sie 

ke in Wachs b r e n n e n , auf dl« Hälft« des Steuersatzes reduclrt. Allein 

auf die Wahl dieser 15,000 Familien übt wieder der Gefallspachter seinen 

unseligen Einfluß aus; außerdem aber stehen diese Befreiungen in keinem 

Verhältnlß zu der allgemeinen Verarmung, die unter der Iudenschaft Gal« 

lizlenS eingerissen ist. 

20 
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diese müssen oft das Doppelte und Dreifache deS GefällS er

legen , um nur frei und ungehindert an Sabbalhen und Feier

tagen ln ihren Wohnungen Lichter anzünden zu können, ohne 

Störungen und Plackereien von Seite der Pächter und sei

ner Revisoren ausgesetzt zu sein. Dabei führt aber auch 

diese Steuer zur Grundlegung des irrigsten und verderblich

sten PrincipS in der O r g a n i s a t i o n de r G e m e i n d e . 

Nach den bestehenden Vorschriften werden in den Gemeinden 

die Wahlen der Vorsteher, Schulvater und der sonstigen Aus

schüsse einzig durch die Mehrzahl der Lichter bestimmt, welche 

der Candidat besteuert. Also nicht das innere Licht, sondern 

d ie besteuerten L ichter qualificiren zum Vorstand, und 

so werden oft die Individuen, welche zu Gemeindeleitern am 

geeignetsten wären, beseitigt, weil sie nicht die erforderlichen 

7 oder 11 Lichter wöchentlich besteuern, wogegen ganz un

taugliche Menschen auf denselben Grund hin zu Vorstehern 

erwählt werden. Wie nun aber meistens ein Mißbrauch den 

andern erzeugt, so ist dies auch hier der Fall. So ge

schieht es sehr häufig, daß der Pächter, der den Gemeinde

vorstand gern auf seine Seite zu bringen sucht, dem ihm 

anständigen Candidaten den Zettel über zehn versteuerte Lich

ter giebt, die derselbe in der Wirklichkeit niemals versteuert 

hat. Die vielfältigen Klagen und Verhandlungen bei den 

Kreisämtern bestätigen zur Genüge diese Angaben, und seit 

Jahren haben rechtliche und ordentliche Männer sich in Folge 

dessen von allen St imm- und Wahlgeschäften zurückgezogen. 

Während aber der Habsucht des Gefällspächters auf solche 

Weife freier Raum gegönnt ist, wird zugleich der galllzi-
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schen Iudeitschaft das letzte Mark ausgesaugt*), und die 

demoralisirenben Folgen dieser unseligen Steuer werden noch 

durch die Maßregeln verstärkt, welche zur Evidenzhaltung der 

Leistung derselben vorgeschrieben sind. 

Wenn nämlich gegen den Steuerpflichtigen ein auf er

hebliche Inzichten gegründeter Verdacht eintritt, so kann ihm 

e i n - oder selbst z w e i m a l im Jahre der Neinigungseid auf

getragen werden. Dieser Eid ist mit aller möglichen Feier

lichkeit zu leisten, und wird in der Synagoge im Beisein 

eines Kreiscommissärs durch den Rabbiner unentgeldlich ab

genommen. Ter Manu hat hicbei im Sterbehemd und in 

der Gebethülle (1'»1etK) zu erscheinen, eine Frauensperson 

aber in jenen Kleidern, worin sie am Versdhnungstage in 

der Synagoge zu erscheinen pflegt. Das Kreisamt, welches 

das Erkcnntniß zu schöpfen hat, legt dem Gefällspächter die 

Inzichten vor, und nur wer sich mit diesem auf ein ganzes 

Jahr abfindet, ist vom Eide befreit. Weigert sich die Par

tei, den Eid abzulegen, so wird sie dazu vom Kreisamte 

nach Erforderniß der Umstände mit Geld, Arrest oder an

deren den öffentlichen Behörden zur Vollziehung ihrer Be

fehle eingeräumten Leibesstrafen veMNen. Durch solche häu

sige Eidesabnahme wird aber gewiß der Helligkeit der Eide 

Eintrag gethan und Anlaß zu Mißbräuchen gegeben, welche, 

in Vereinigung mit den bereits dargestellten, die wohlwol

lendsten Maßregeln zur Verbesserung deS ReligionS - und 

Schulunterrichtes untergraben würden. 

*) Selbst fremde durchreisende Juden sind dieser Steuer unterworfen. 

2 0 * 
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«. Welch' einem Heer von Gehässigkeiten und Denunciatio-

l nen und dadurch entstehenden Beunruhigungen Thür und Thor 

« geöffnet ist, geht aber auch daraus hervor, daß sowohl die Ge-

^fällspächter, als die Einnehmer, Nnterpächtcr und Manipulan-

ten berechtigt sind, sofern der Gefällsvortheil es räthlich macht, 

!bei den Steuerpflichtigen unversehens häusl iche U n t e r 

suchungen mit Zuziehung einer Gcrichtsperson vorzunehmen. 

Eine Modification der Iudenfteuer Gallizicns in ihrer 

doppelten Gestalt ist nur insofern eingetreten, daß es von 

einem bestimmten Postnlate derselben seit dem Jahre 1830 

sein Abkommen erhielt, und somit die sogenannte Erganzungs-

steuer, wodurch die uneinbringlichen Neste beider Steuern be

sonders umgelegt wurden, beseitigt ward. Es geht demnach 

gegenwärtig für beide Steuern nur dasjenige ein, was thcils 

durch die Verpachtung, thcils durch die Ucbcrgabe an die 

Gemeindeil erzielt wird, was aber keine reelle Ermäßigung 

herbeigeführt hat. 

I n der B u k o w i n a umerlu'gcn die Juden einem be

sonder!! fti, dem 1. November 1324 normirtcn Steuersysteme. 

Es ist hiebet ein Postulat von zwanzig Gulden Conv.-Münzc 

für Ackerslcute, fcstqcselzt, 

durch einen K o 

scher f l e i s ch a u f s ch l a g einzubringen ist. 

Die kara i t ischen Israeliten sind von bcfondcm I n -

^Meue rn beHcit. 

Die bcsondcrn G e b ü h r e n und T a r e n der Juden in 

Gallizicn sind folgende: 

Die Conv.-Münze für 
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die jährlichen kreisämtlichen Bewilligungen zu den M i n j a -

m i n ^ H . i. gottcsdicnstlichen Versammlungen von wenigstens 

""zehn Personen, mit Aufstellung der Gesehrollen, Tora genannt. 

Der Gelei tszol l von den aus dem Königreiche Polen 

herübcrreisendcn Iudel l ; eigentlich keine von der gallizischen 

Indcnschaft erhobene Steuer, aber doch eine in Gallizien auf 

Juden abgesondert gelegte Abgabe. 

Das I n c o l a t s recht für inländische Juden mit 30« 

Fl. Conv.-Münze. 

Die H e l r a t h S t a x e u . Für die erste, d. i. geringste 

Classe, welche sich nnr von ihrer Handarbeit oder vom Lohn-

btenste ernährt uud jährlich nur 100 Fl. erwirbt, ist die 

Vewilliguugstare für den ersten Sohn mit drei, für den zwei/ 

ten mit sechs, für den dritten mit zwölf D u c a t e n , und so 

weiter für jeden folgenden S o h i ^ immer noch einmal so viel 

" ^ f»y Kf>i „ächsk, l , , i - ^ p i ^ n ^ n K l ^ - k i p i i l diese Classe 

gehörenden Juden aber, die jahrlich mehr als 100 Fl. er

werben, haben die für diese Classe bestimmten Taren dop

pelt zu entrichten. 

I n der zweiten Classe, welche die in irgend einer öffent

lichen Bedienung stehenden Iudcu in sich zu begreifen hat, 

ist die Taxe für den ersten Sohn mit 12 Ducateu, für den 

zweiten mit 24 Ducaten, für den dritten mit 48 Ducaten, 

und in der nämlichen Fortschreitung nnmer̂  msf dem doppele, 

ten Betrage des vorgehenden zu einrichten. 

I n der dritten Classe, zu welcher alle Juden gezählt 

werden, die sich mit einem ordentlichen Handel, oder mit dem, 

was htezu gehört, beschäftigen, wird die Tare, wenn die 
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jährlichen Einkünfte des Vaters nicht auf 400 Fl. steigen, 

für den ersten Sohn mit 20, für den zweiten mit 40, für 

den dritten mit 80 Ducaten, und so fort für die nachfol

genden Söhne mit dem verdoppelten Betrage zu zahlen sein. 

Wenn aber des Vaters jährliche Einkünfte sich auf 

400 Fl . belaufen, so ist die Tare für den ersten Sohn mit 

30, für den zweiten mit 60, für den dritten mit 120 Du

caten, und in dieser Fortschreitung für die folgenden Söhne 

immer doppelt zu entrichten. 

Es muß übrigens hiebet wiederholt in Erinnerung ge

bracht werden, daß durchgehends den Juden die bedeutenden 

Ausgaben zur Bestreitung ihrer sämmtlichen, Cultus, Schul

wesen, Fleischbank, Reinigungsbad und Wohlthätigkeitsanstal-

ten umfassenden Communalbedürfnisse, ohne sonstige U n 

te rs tü tzung, ganz a l l e i n zur Last f a l l e n . 

I I I . W e i t e r e U n b i l l . 

I n der Beschränkung wesentlicher Rechte und in der 

Beschwerung mit außerordentlichen Lasten, Eines wie das An

dere um des Bekenntnisses willen, liegt wahrlich nicht nur 

des Drucks, sondern auch der Schmach genug, und vielleicht 

erscheinen andere Unbilden, die wir kaum in jene Rubriken 

hineinbringen, noch weniger aber mit Stillschweigen über

gehen können, gegen die bereits dargestellten nur noch als 

Stecknadelstiche. Allein Stecknadelstiche, die man von allen 

Selten empfängt, thun am Ende eben so weh, wie ein Mes

serstich auf einmal gegeben; so wie man durch die Stacheln 

eines Bienenschwarmes eben so übel zugerichtet werden kann, 
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wie durch das Hörn des Stieres. Und wahrlich, was wir 

noch zur Sprache zu bringen haben, ist mehr als Stecknadel-

und Bienenstich, namentlich für den ehrliebcnden Menschen. 

Der Verbrecher, der sein Vergehen durch die ausge

standene Strafe gesühnt hat, ist vor weiterer Schmach und 

Vrandmarkung sicher; denn es ist verpönt, ihm sein Vergehen 

oder die ausgestandene Strafe vorzuwerfen: nicht so der Jude, 

,Ke^kein anderes VcNeHen als seine Glaubenötrcue hat; ihm 

wi rd , abgesehen von den auf sein Bekenntmß gesetzten Stra

fen, bei jeder Gelegenheit vorgeworfen, daß er Jude sei, und 

der gelbe Lappen, bald uach altem, bald nach modernem Zu

schnitte, angeheftet. 

Beschränken wir uns auf die Nesidenz, wo der höhere 

Standpunkt der Israeliten, ihre selbst unter den Geringsten 

auf eine erstaunliche Weise verbreitete Bildung und ihre Ver

schmelzung mit allen Classen der Gesellschaft am wenigsten 

irgend eine schmachvolle Distinction mehr voraussehen lassen I 

Gleich im Mittelpunkte derselben fallt uns in einem öffentli

chen Gebäude eine Inschrift in die Augen. Sie l a u t e t : H ^ 

Hier ist es, wo die früher besprochene V o l l s t e n -

t a r e den ganzen Tag über erhoben w i rd , und der ärmere 

Jude, als solcher, jeder Art von Härte preisgegeben ist, wo 

aber selbst der i n - und auslandische Israelite, welcher durch 

Verdienste, oder selbst durch Adel, Titel und Orden ausge

zeichnet ist, sich unter, das caudinische Joch beugen muß. Und 

man wähne nicht, daß der Wiener Jude selbst hlemit nichts 
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zu schaffen habe; ihm liegt ob, den fremden Freund hier ein

zuführen uild anzuempfehlen, damit dieser nicht als Contre-

bande zurückgewiesen werde. Hier wird auch strenges Ge

richt über diejenigen gehalten, die, ihres Glaubens uneingedenk, 

sich unverzollt innerhalb des Weichbildes der Stadt aufzuhal

ten oder ihre Aufenthaltserlaubnis zu überschreiten wagten; 

und Geldstrafe und Abschaffung folgen dem alsbald denuncir-

ten Vergehen auf dem Fuße. 

Das Iudenamt unterhält eine Anzahl von Spähern und 

Bluthunden, welche Jagd auf diejenigen armen Juden machen, 

ivie, ihre Enstenz daheim nicht findend, sich auf ehrliche Weise 

in Wien fortzubringen suchen, dabei aber den schweren Iuden-

einfuhrszoll nicht zu erschwingen vermögen, oder sonst keine 

Aufentshaltserlaubniß erlangen können. 

Hat nun der arme Jude sich den ganzen Tag hindurch 

für Weib und Kind geplagt, so darf er nicht wähnen, sich 

des Nachts sorgenlos der Ruhe überlassen zu können, welche 

sogar dem Thjere gegönnt ist. Vielmehr muß er sich gefaßt 

machen, jene Bluthunde vor seinem Lager zu sehen, die seinen 

Schlupfwinkel aufgespürt haben und ohne Scheu vor der hei

ligen Nacht ihn der Strafe, die sein verschwiegenes Glau-

benSbekenntniß nach sich zieht, überantworten. Zittern über

fällt ihn bei jedem ungewohnten Klopfen an seiner Thür , und 

jedes fremde Gesicht erregt sein Mißtrauen. Wie ein gehetz

tes Wi ld von seiner Ruhestätte aufgestachelt, eilt daher so 

Mancher schon vor Tagesanbruch hinweg, um sich seinen Ver

folgern zu entziehen, so seinem Gott und der Erhaltung der 

Seinen auch die nöthige Ruhe opfernd. — 
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Aber wehe ihm, wenn sein erster Gang zum Got

teshanse ist, um dort seine Andacht zu verrichten; denn auch 

hier stehen schon am frühen Morgen die Häscher, um dein 

Armen aufzupassen, und der Altar des Herrn, der sonst den 

unwillkürlichen Todtschlagcr schützte, gewahrt heut zu Tage 

dem unverzollten Juden kein Asyl. Daß bei den nächtlichen 

Untersuchungen, — im eigentlichstell Sinne Glaubensvcrfol-

gungen zu nennen, — auch ganz Unschuldige aufgeschreckt wer

den, versteht sich von selbst. Mehr als einem von jenen I s 

raeliten, die seit längerer Zeit in Wien domicilirt und zum 

Aufenthalte berechtigt sind, geschah es, in der Nacht mit der 

Frage aufgeweckt zu werden, ob er Jude und aufenthalts-

bcrechtigt sei, um ihn nach gehöriger Ausweisung außer dem 

Schrecken und der Störung noch dem Gerede und Gespötte 

der Hausgenossen schonungslos preiszugeben. 

Wehe auch dein inländischen Juden, der es wagt, eine 

Wohnung halb- oder vierteljährig zu micthen, wahrend feine 

blos temporäre Aufenthaltserlaubnis; ihm nur die monatwcise 

Anmicthung gestattet. Sind auch Weib und Kind krank und > 

durch Transportirung gefährdet, sie müssen ohne Barmherzig

keit sogleich wegziehen. — 

N Doch verlassen wir das J u d e na m l , diesen Herd der l, 

Dcnuncialion und Demoralisation, der bjemeinheit und Er-

niedrigung. Ach, wir werden nicht lange zn gehen haben, 

um auf eine nene Schmach zu stoßen! 

Schon an der nächsten Ecke fällt uns ein M a u e r a n -

schlag auf. Er veröffentlicht die Bestimmung, daß die J u 

de nH^uer auch in diesem Jahre eingehoben werden wird, 
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so wie eS gleichzeitig die Zeitungen thun. So gesellt sich 

zu dem Drucke die Schmach der möglichsten Publicität des

selben, und das Blut steigt in die Wangen des ehrliebcnden 

Israeliten, wenn er bedenkt, wie Jeder im Lande gleichsam 

zum Zeugen des ihm angethanen Schimpfes aufgerufen wird, 

und wie leicht sich die Meinung erzeugen kann, er verdiene 

sie. Wahrlich, nur die dem österreichischen Volke inwohnende 

Gutmüthigkeit einerseits und das achtungswerthe Benehmen 

der israelitischen Bewohner andererseits können den gehässigen 

Eindruck einer solchen Maßregel mildern! 

Wenden wir uns vom Markte weiter, z. B . zum G e 

g i lb t . Auch hier erwarten den Juden neue Makel, neue 

Brandmarkung. Denn hat er einen Eid abzulegen, so ist 

die ihm besonders vorgeschriebene Eidesformel so empörender 

und haarsträubender Ar t , daß Mancher eher auf erhebliche 

Vortheile verzichtet, als sich ihr unterwirft. Das ist nicht 

genug. Der Israelite muß vor Ablegung des Eides eine 

völlig grundlose VerunZlimpsiDg seines Glaubens ruhig an

hören. „Wisset," heißt eS in der vorgeschriebenen Admoni-

tion, „daß wir Christen eben denselben einigen, allmächtigen, 

allwissenden Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

den ihr anbetet, gleichfalls anbeten, und außer ihm keinen 

anerkennen*). Dies sage ich euch^ damK ihr nicht glaubet, 

ihr wäret vor euerem Gotte («lo!) eines falschen EideS ent

schuldigt, weil ihr denselben vo r C h r i s t e n , d ie i h r 

*) E l ! So wären wir doch, nach eurem eigenen Geständnisse, K l n , 

der des Einen und desselben Vaters! Und find dies eure Vruderlüffe? 
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f ü r A b g ö t t e r e r h a l t e t , ablegt." / 'Wo steht dies, daß 

die Christen von den Juden für Abgötterer gehalten werden, 

wird es in ihren Gotteshäusern, in ihren Neligionsbüchern, 

in ihren Schulen gelehrt? Und wenn es nirgends gelehrt 

wi rd , wie kann man einer solchen Verleumdung bei einem 

so feierlichen Acte, der eben zur Steuer der Wahrheit Statt 

findet, Raum geben? Es ist dargethan worden, und 

kann auf jedwede Weise dargethan werden, daß die Juden 

durch die einfachste Formel verpflichtet sind, ihren Eid gegen 

Christ oder Juden unverbrüchlich zu halten, da bei ihnen die 

Lehre des heimlichen Vorbehaltes weder in Schule noch im 

Leben Raum zu gewinnen wußte, vielmehr die Grundlage 

ihrer Gottes- und Sittenlehre, die Zehn Gebote, die strenge 

Weisung enthalten, den Namen GottcS nicht eitel zu ge

brauchen*). Ware es anders, und könnten die Juden sich 

dazu bequemen, mit den Lippen zu bekennen, was das Herz 

verwirft, so würden sie ja nicht nur den e inze lnen Vor-

theil, der sich ihnen gerade bei dieser oder jener Gelegen-

* ) Ungeachtet die Nachwclsung der Kollisionen, welche von den 

verschiedenartigen Beschwerden der Israeliten in Ocsterreich erzengt wer

den, einer besondern Erörterung im folgenden Eavltcl vorbehalten ist, 

so war es uns doch hier, wo die E h r e n k r a n t u n g so schneidend ent, 

gcgentritt, unmöglich, einige Worte zur Abweisung solcher Ungebühr langer 

zurückzuhalten, und hoffen wir unscnn ordnungsmäßigen Gange dadurch 

keinen Eintrag zu thun. Ausführlich wurde übrigens dieser Gegenstand 

in den Schriften von^Holbhcim, /Geiger,/LHwlsohn, vorzüglich aber in 

dem vor einigen Jahren erschienenen Werte: Ucbcr de,n. M d d,e.r, HOe« 

Auch ist bereits 

der l«n^« .IuÜ2i«ll.,in Sachsen, wie in so vielen andern Landern, abge

schafft worden 
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heit darbietet, damit erlangen; sie würden sie alle, die großen 

und vielen Prämien, die ans ein erlogenes Vekenntniß ge< 

seht sind, mit Leichtigkeit sich zueignen. Das Beste aber 

ist, baß auf die Wunde gleich das Pflaster, auf die Verun

glimpfung gleich die Rechtfertigung, freilich nicht so ganz 

consequent, folgt, indem es weiterhin heißt: „ I c h erinnere 

euch also, daß ihr vor uns, die wir den einigen, allmäch

tigen, allwissenden Gott anbeten, einen wahrhaften unver

fälschten Eid zu schwören schuldig seid, wie euere R e l i 

g i o n und euer Gesetzbuch euch l e h r e n , daß die H ä r 

ter Nesiim des Volkes Israel dasjenige zu halten schuldig 

waren, was sie den Männern von Gibeon, die doch fremden 

Göttern dienten, geschworen hatten." Also selbst wenn sie 

die Christen für Abgdtterer hielten, wären sie verpflichtet, 

wahrhaft zu schwören? Wozu dann die gehässige Voraus

sehung, die nicht nur unwahr ist, sondern auch zu gar kei

ner zweckdienlichen Schlußfolgerung führt*)? 

* ) Der verdienstvolle D r . Rumy, Professur an der Gramer Unl, 

verfitat, fordert in dem Ezazabunk, Iuniheft 1840, dazu auf, die noch 

brückende mittelalterliche Fessel des IVlars .luä»ico zu lösen. Auf die 

Vorgänge in dem benachbarten Sachsen weisend, verlangt er mit edler 

Freimüthiglelt von den Magyaren, daß sie die Resultate dieses Ereig

nisses in sich aufnehmen mögen, um sie auf helmathllchen Boden zu ver< 

pflanzen, und weist zum Schlüsse nach, wie die judenfeinblich abgefaßte 

Eidesformel in eine zeltgemäßere umzuändern wäre. I n Rußland soga ,̂ 

ist bereits eine einfache Fan» für dm Iudeneid eingeführt worden. Auch 

werden in diesem Augenblicke theologische Gutachten von den angesehen

sten Rabbinern auö allen Thellen der Monarchie über diesen Gegenstand 

gesammelt, um als Belege einer Petition zu dienen, welche in dieser An

gelegenheit an dl« Regierung gelangen soll. 
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Wohin mm der Jude seine Blicke weiter wendet, sei 

es auf die Häuser, wovon er keines besitzen, oder auf die 

bürgerlichen Handlungen und Handthicrungen, die er nicht 

betreiben darf, überall winkt ihm das gelbe Läppchen der 

unverdienten Schmach entgegen. Der Käsckrämcr im engen 

Gäßchen, der Miethkutscher, der ihn um eine Fuhre anspricht, 

und der unterste Livreediener im Solde des Staates sind 

Gegenstände seiner Beschämung, da ihm deren Rechte versagt 

sind. Entsticht er, von solchen Gefühlen bewältigt, der Stadt, 

so werden die Felder und Weinberge, die eines Andern 

Auge ergötzen, das seinige trüben, sofern sie sich ihm eben

falls in der Gestalt unzugänglicher Nechtssphären anfdringen. 

Und kehrt er von einem solchen Ausflüge eben nicht heiterer 

gestimmt zurück, so wartet, wenn er das Unglück hat, sein 

Vekcnntniß auf der S t i rn zu tragen, schon an der Barriere 

neue Belästigung und Beschämung seiner. Der Omnibus, 

in dein er sich befindet, wird mit der Frage angehalten, ob 

ein Jude darin sci^ und er muß vor der ganzen Gesellschaft 

ausweisen, daß ihm als solchem der Aufenthalt erlaubt ist. 

T'odtmüde flüchtet er nun in den Tempel der Musen; — 

hier, in ThalimS kunstgcweihtcn Hallen, wird er sich doch 

vor der Gemeinheit des Lebens retten können? Die heitere 

Kunst wird sich doch nicht zum Büttel hergeben und auch 

sie ihm den gelben Fleck anheften? Doch! Auch ans der 

Bühne muß er sich verleumdet, verhöhnt wieder finden und 

denen zum Gespötte dienen, deren Schwäche und Grausam

keit seine Schwächen hervorgerufen hat*). So wirft er sich 

* ) Börne macht in stmen dramatmglschen Blättern (Th. 2. S . 90) 
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Weinend auf sein Lager, zu glücklich, wenn ihm bloS der 

Traum, nicht die Wirklichkeit die Schergen der Glaubensver

folgung mit der Frage vorführt: ob er e in J u d e sei? 

Wi r sind uns bewußt, bei diesem ganz aus dem Leben 

gegriffenen Bilde keine übertriebenen Farben gewählt zu ha

ben, und gewiß sind den Juden in den Provinzen, nament

lich durch die Verdächtigungen und Verunglimpfungen, denen 

sie stets preisgegeben sind, noch größere Gelbrinqe,. noch 

stärkere Nadelstiche vorbehalten, wenn gleich die gesellschaft

liche Stellung, welche vle Juden in der Residenz errungen 

haben, sie für die ihrigen mindestens eben so empfindlich 

macht. Und wie so manche E h r e n krank u n g e n haben 

wir hier nicht mit Stillschweigen übergangen! So die Ve-

eine feine Disttnctlon zwischen der Persiflage von Iudenmanleren, wo, 

durch dl« Herabsetzung einer ganzen Classe erzielt wi rb, und jener von 

Schwachen, welche an einzelnen Etändegliedern gerügt erscheint, ohne 

den Stand selbst herabwürdigen zu wollen. W i r gestehen, daß wir 

nicht so weit gehen und uns nicht dagegen strauben, daß man den J u 

den mit den ihm anklebenden Lächerlichkeiten aufs Theater bringe. Viel

mehr möchten wir dem dramatischen Dichter das Recht gesichert wissen, 

das Lächerliche, wo er es findet, als sein Elgenthum sich nutzbar zu 

machen, da außer dem ästhetischen Zwecke noch das Kiävnä« «»»Uß»rs 

mores seinen unläugbaren Werth hat. Nur verlangen wir zuvörderst 

— eine Kleinigleit. Bevor man den Juden lächerlich macht — e m a n -

c i v i r e man ihn. Wenn dann ln seiner Freiheit Lächerlichkelten auf, 

schießen, so wollen wir herzlich gerne mitlachen und uns das Belachte 

zu Herzen nehmen. Allein wenn I h r den Fuß an den Nacken eines un« 

> glücklichen Volles gestemmt haltet und dann über die Auswüchse lacht, 

! die I h r dadurch an ihm erzeugt habt, so ist dies nicht nur nicht edel, 

< es ist — m i s e r a b e l ! 
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stimmungen, daß ein Jude, der für einen Juden gegen ei, 

nen Christen aussagt, 

licher Zeuge sei; daß ein Jude kein gültiger Zeuge des 

Testamente») eines (Fristen fem könne, und nicht die 'Vor

mundschaft über christliche Waisen übernehmen könne; daß 

den jüdischen Gemeinden Beisitzer aus ihrer Mitte bei den 

Criminalgcrichten und bei denen in schweren Polizeiübcrtre-

tungen versagt sind; daß die Rabbiner bei Einsegnung un

gesetzlicher Ehen, gleich den Allergeringsten, L c i b e s s t r a f e n 

verfallen. Und wie sieht es erst mit der B e h a n d l u n g 

aus, namentlich von Seiten unterer Behörden? Wie schnell 

ist man nicht mit der Verdächtigung eines Juden fertig, um 

ihn auf die geringste hin wochenlang einsperren zu lassen, 

wo bei anerkannter Unschuld nicht an die mindeste Cchadlos-

haltung zu denken ist; wie hart und schonungslos verfährt 

man nicht selbst gegen anerkannte rechtliche und betriebsame 

Juden, wie oft erlauben sich selbst Beamte, den Juden we

gen seines Bekenntnisses zu schimpfen und zu höhnen :c. ic. :c.! 

Daß ein solcher Zustand eben so zu Boden druckend 

als unverdient ist, dürfte sattsam aus dem Gesagten erhellen, 

die Anerkennung des Letztern aber namentlich aus den nach

folgenden Capiteln hervorgehen. E i n A u s w e g , sich dem

selben zu entziehen, besteht in dem Uebertritt zum Christen-

thumc, der aber da, wo die Ueberzcugung fehlt, odeA.^uo. 

di? in den schwersten 

Kämpfen festgehaltenen väterlichen Glauben vorwaltet, zur 

U n m ö g l i c h k e i t für den wahrheitsliebenden und ehrlieben

den Juden wird. Ja selbst der W e g hiezu ist diesem ver-
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sperrt; denn insolange durch Strafen und Prärogative auf 

den Uebcrtritt gewirkt wi rd, insolange wird derselbe auf dem 

Wege der Uebcrzeugung erschwert werden, da dasjenige, was 

allein aus den Operationen des im Menschen vorwaltenden 

höheren Geistes hervorgehen soll, in ein ganz ungehöriges, 

fremdartiges Gebiet hinübcrgespiclt w i rd , somit auch keim 

einzige Conversion eines Juden sich unter solchen Verhält

nissen von dem Verdacht unwürdiger Motive völlig reinigen 

und daher der christlichen Kirche zum wahren Triumphe ge

reichen kann. 

Noch ein anderer Ausweg Ware die A u s w a n d e r u n g , 

auf welchen auch so mancher humane Fach nach den uner

hörten Opfern an Gut und B l u t , womit ein Vaterland zu 

erkaufen versucht ward, hinwies. Allein hievon abgesehen, 

stehen der Auswanderung der Juden aus einigen österreichi

schen Provinzen die besonderen Taren uud Eteucrverhaltnisfe 

entgegen. Auch wollen wir nicht erst fragen, ob es denn 

so leicht sei, sich da zu erpatriircn, wo Vergangenheit und 

Gegenwart, Sprache, Eitte und Umgebung mit uns so ver

wachsen sind, daß wir an uns selbst Hand zu legen glaub

ten, wenn wir uns davon zu trennen versuchten. Eben so 

wenig wollen wir in die Erörterung eingehen, wie viele 

Nahrungswege den Familien gleichsam immatrieulirt sind 

und sich vom Vater auf den Sohn vererben; wie es daher 

der Lcbensklugheit noch immer angemessen erscheinen muß, 

das tägliche Brot unter tausend Plackereien daheim zu essen, 

als sich der Gefahr auszusehen, es unter einem fremden 

Himmelsstriche gar nicht zu finden, oder erbetteln zu müssen. 
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Aber andererseits haben wir zu bemerken, daß in allen Grenz

ländern die Einwanderung fremder Juden ebenfalls erschwert 

ist, so daß kaum ein anderer Ausweg, als nach ganz fer

nen Ländern, ja bis über die Eäulen des Hercules hinaus, 

übrig bliebe, wo Sprache und Citte eine Menge von Hin

dernissen entgegenstellen, und die Lebenswege andere sind, 

als wozu Erziehung und Beruf bisher tauglich gemacht ha

ben. Es wäre somit die A u s w a n d e r u n g selbst, wo sie 

nicht verpönt ist, in sehr vielen Fällen factisch eben so we

nig möglich als der Uebertritt! Nichtsdestoweniger wollen 

wir sie unter die dreifachen Lose aufnehmen, die den Juden 

in Oesterrcich zur Wahl dargelegt sind, nämlich E n t z i e 

hung und V e r k ü m m e r u n g der wesentl ichsten Le

bensgu te r , V e r l ä u g n u n g der r e l i g i ö s e n Ueber -

zeugung , oder V e r b a n n u n g aus dem V a t e r l a n d e , 

eine Wahl, die nur allzu sehr an die dem Könige David 

von dem Propheten N a t h a n zur Eühmmg unterlegte mahnt: 

nämlich Pest (hier den Gifthauch der schwülen dumpfen 

Luft innerhalb der eingerammelten Lebensbezirke), K r i e g 

(hier mit dem eigenen Gewissen), H u n g e r s n o t h (hier 

Auswanderung in unwirthbare Länder). Und eine derartige 

Alternative ließe sich wohl eben so wenig mit der zum Ein

gang dieses Capitels erwählten Regentenmanme des gütigsten 

Monarchen, als mit den liebevollen Lehren des Stifters des 

Christenthums vereinbaren, wenn sie auch nicht, wie wir 

nachzuweisen versuchen wollen, mit den allgemeinen und 

besonderen Nechtsbestimmungen in Oesterrcich in entschiedene 

Collision träte. 
21 



Fünftes Gapitel. 

Collislonen dieses Veschwerdestandes im Ganzen mit 
allgemeinen in Oesterreich anerkannten 

Rech t sv r i nc i p i en . 

,,^n« re»terllit-il K i'opprims «i la 

prot«»tllti«n n« vennit ^rsnäir st 

lurtiker «» cause?" 

Oapsüßuo Vi« üe l^oui« XIV. 6. 

vol. 33b. 

„Niemand darf uugehirt vermtheitt 

werden." 

Oesterr. Naturrecht v. Egger. 

Wien 1809. S. 157. 

1) Besei t igung des Vorur the i lS in der Gesetz

gebung. 

«ü)enn wir dem Schreibgebrauch entgegen V o r - U r t h e i l 

schreiben, so geschieht es, wir gestehen es, um auf die etymo

logische Bedeutung des Wortes «inen größeren Nachdruck zu 

legen. V o r - U r t h e i l ist aber der Boden, auf welchem alle 

Grund- und Sy st emal Verordnungen über die Mischen 

Unterthanen fußen, und Vor-Urtheil ist nichts als ein Ver-

dammungsurcheil von einer hiezu veranlassenden Handlung 

blos in Folge von Gestnnungsverdächtigung in Vorhinein. 
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Ob die Juden es verdienen, daß man im Allgemeinen 

ein Vormtheil gegen sie hege? Wir können auf diese Frage 

hier kaum zurückkommen, schon weil sie uns durch die in 

früheren Capiteln aufgestellte Charakteristik hinlänglich erör

tert scheint. Wi r fanden die Juden in der Erfüllung ihrer 

Menschen- und Bürgerpflichten den andern Classen einmal 

nicht nachstehend, sodann zwar mit Nationalfchlcrn behaftet 

wie ein jedes Volk, das seine Ausprägung hat, allein fei-

ncciwr^' mu pichen, wclckr, wmn auch jene ihaisachlll!^ 

Pflichterfüllung nicht bestände, ihre Negation voraussetzen 

ließe,:, und überdies ihren Ursprung und ihre Entschuldigung 

in Druck und Verfolgung unerhörter Art nachweisen lassen. 

Dagegen sandcü wir sie aber auch mit Tugenden und Vor

zügen ausgestattet, welche in der Feuerprobe von Jahrtau

senden sich als echtes, jene Dunkelheiten weit überglänzendes 

Gold bewahrte. 

Indem wir aber hiebei bemüht waren, sie vom ge

schichtlichen wie vom gegenwärtigen Standpunkt anfznfassen 

(wiewohl wir uns hiebei mehr andeutend als ausführend 

verhielten), so denken wir nicht, daß ein monströses N a c e n -

v o r u r t h e i l noch Raum gewinnen könne, nachdem ein sol

ches selbst gegen die so lang niedergehaltenen Schwarzen 

siegreich bekämpft worden ist, und wir selbst die Chinesen 

belächeln, denen die Engländer als eine Naee rothhaariger 

Barbaren erscheinen. Wie ganz anders ist es aber hier, 

wo eben aus jener Race der Stifter des Christenthums 

selbst die Schaar seiner Apostel und ein großer Thcil der 

heutigen Christenheit hervorging! 

2 1 * 
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Wenn wir nun, wie schon früher bemerkt, nicht be

rechtigt sind von den Juden eine vorzügliche und unerreich

bare Vollkommenheit zu verlangen, so kann es uns nicht 

entgehen, daß es in Europa ganze Volkerfamilien giebt, über 

welche präventive Urthcile mindestens eben so gehässiger Art 

wie über die Juden sich im Umlaufe erhalten'-). Aber wie 

es unrecht und vernunftwidrig erschiene, sie deshalb außer 

der allgemeinen Gesetzgebung zu stellen, so kann es sich 

kaum als recht und vernunftgemäß ergeben, die Juden dem

selben Einflüsse fortan unterzogen zu halten. 

Noch mehr! Es giebt in der bürgerlichen Gesellschaft 

auch C l a s s e n , welche, wenn je Vorurtheile in der Gesetz

gebung Raum gewännen, denselben mehr ausgesetzt als die 

Juden sein dürften. Nehmen wir z. B . gleich eine höchst 

zahlreiche Claffe, die der P r o l e t a r i e r an. Wer am 

Morgen nicht weiß, wie er zu Mit tag das Brot für sich 

und die Seinigen herbeischaffen soll, geräth wohl leichter in 

Versuchung, zu unerlaubten Mitteln seine Zuflucht zu nehmen, 

und am ehesten, wo sich keine Ressourcen im eigenen Scharf-

* ) „ W e r würbe behaupten wollen, baß, weil ber Spanler rach

gierig, der Holländer habsüchtig, ber Neapolitaner lein Held, ber 

Grieche glelßncnsch ist, diese Nationen deshalb zur Ausübung bürgerli

cher Rechte nicht geeignet seien? Gerade als erschüfe unser Herr Gott 

seine Völker nach einem gewissen Phrenologien System und als l ime 

es uns Christen zu, ihre Schädel zu untersuchen und ruhig auszu« 

sprechen, daß sie zum Schlechten erschaffen worden sind." 

Die Gmanclpation der Juden von Jos. Freih. v. EotvöS. Pesth 

I S N . S . 13. 
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sinne und im strafferen Zusammenhalten der geselligen Bande 

des Lebens vorfinden. Obschon nun diese Classe durch ver-

nachlässigtere Erziehung und vorherrschende Sinnlichkeit eher 

Vorurtheil zu erwecken vermöchte als die Juden, so findet 

sich doch hievon in der Gesetzgebung keine ^pur . — Und 

wenn wir beispielsweise noch eine Classe nennen sollten, 

welche mit einem weit gegründeterem Mißtrauen als die I u-

den zu betrachten wäre, so würden wir die g e t a u f t e n 

J u d e n nennen, worunter wir die bei weitem überwiegende 

Anzahl derjenigen begreifen, welche nicht aus Ueberzeugung, 

sondern aus einem schmutzigen Interesse das Iudenthum ab

schworen. Es ist dies jene Classe, wl'llyr", 'wenn sie auf 

ihr Gewissen befragt würde, zu welcher Religion sie sich 

bekenne, antworten müßte „zu gar keiner," wiewohl ein 

solches Vekenntniß zwar in Frankreich, aber nirgends in 

Deutschland, am wenigsten in Oesterreich gestattet wird. Es 

ist die Classe, von welcher kein vernünftiger Christ glauben 

wird, daß die Taufe die ihnen etwa anklebenden Fehler 

ihreS Stammes abgewaschen hat, denen aber die achtungs-

wertheste Tugend' desselben, die V e r l ä u g n u n g des t > -

^isch^n V o r t h e i l s um der W a h r s t , des Beke_l l^ i . . 

/n isses w i l l e n , abgeht. M i t einem Worte, es ist die 

Classe, dte derv Wuchcrgeist, den man ihr ehedem vorge

worfen, nicht nur nicht abgelegt, sondern auf die h e i l i g 

sten W a h r h e i t e n ausgedehnt hat, welcher Lüge und Mein

eid ein erlaubtes S p i e l dünkt, um zu ihren gemeinen Zwe

cken zu gelangen, die aber eben dadurch, daß sie ihrem 

G o t t Treue und Glauben abschwort, unter den Menschen 
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desjeiligen Vertrauens werth erachtet wirb, dessen die ehren

haft gebliebenen Märtyrer ihrer Wahrheitsliebe für immer

dar ausgeschlossen bleiben. I m gemeinen Leben heißen jene 

wie diese immerhin — J u d e n , diese schlechtweg J u d e n , 

jene — g e t a u f t e J u d e n . So kommt es zuletzt auf die 

Frage an, wer mehr Zutrauen verdiene, de r^m^ ine id ige 

oder der w a h r h e i t s l i e b e n d e Hube, der getaufte Jude, 

oder der Jude — schlechtweg; und da müßten wir aller

dings in der Art und Weise, wie diese Frage bis jetzt 

durch die Gesetzgebung gelöst wurde, die größte Unverein

barkeit mit den ewigen Grundsähen des Rechts und der 

Billigkeit erbllilen*)7 M geschweige», daß die Religion selbst 

dadurch entwürdigt w i rd , daß man sie zur Cache der Spe

kulation macht, und ihr, deren Reich nicht von dieser Welt 

sein sollte, den Egoismus zum Bundesgenossen giebt, wodurch 

das Princip der Glaubensfreiheit tatsächlich aufgehoben 

wird. 

Allein mit nichten scheint es unS hier auf Aufstellung 

solcher Fragen anzukommen, wenn gleich diese scheinbare Ab

schweifung von unserem eigentlichen Gegenstande uns nicht 

* ) „Müssen wir nicht a l le" — sagte der Freiherr von C o t t a 
in der würtembergischen Etandeversammlung — „ d e n Israeliten ach
ten, der treu und aus Ueberzeugung am Glauben seiner Vater hangend 
denselben wegen schnöden Gewinnes nicht verläßt; müssen wir dagegen 
den nicht verachten, der denselben zeitlicher Vorthelle wegen gegen den 
christlichen wechselt? Diesem, den wir verachten, können wir die Rechte 
nicht versagen, die wir jenem, den wir achten und schützen m ü M 

>UiMelgern wollten." 
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ganz überflüssig schien. Dieser aber liegt wohl vielmehr in 

der Erörterung, ob in der österreichischen Gesetzgebung sich 

der Nechtsgrundsatz der Beseitigung des Vorurtheilcs im 

Allgemeinen ausgesprochen finde oder nicht. Sowohl der 

Aufstellung als der Ausführung ihrem geschichtlichen Ent

wicklungsgänge nach, können wir hierauf nur mit einem 

freudigen J a antworten. Aus der ganzen Gesetzgebung leuch

tet die Annahme der Grundsätze hervor, daß Jeder für recht-

Maffen angenommen werden müsse, so lan^e sich, nicht das 

Gegenthcil von ihm erweisen ließe, daß die' Willfährigkeit 

aller Untcrthanen, sich den allgemeinen Gesetzen des Vater

landes zu unterwerfen, vorauszusetzen sei, und endlich daß 

, der Staat eS nicht mit G e s i n n u n g e n , sondern mit H a n d 

l u n g e n zu thun habe. I n keinem Punkte findet es sich 

in ihr vor, daß der Mensch im Staate anders als nach 

der Gesetzmäßigkeit seiner H a n d l u n g e n zu richten wäre, 

und Gedanken und G e s i n n u n g e n , so lange sie sich 

nicht durch Wor t , Schrift oder That äuße r ten , sind für 

untastbar oder wie das Sprichwort sagt, für z o l l f r e i er

klärt. I n Colliston würde es aber hiemit stehen, wenn 

der Rechtszustand des österreichischen Juden aus der Vor

aussetzung vindicirt würde, daß ihre Gedanken und G e 

s i n n u n g e n nicht lauterer Art wärm, und daß aus densel

ben straffällige H a n d l u n g e n e n t s p r i n g e n k ö n n t e n , 

weshalb solche vorausgesetzte ungeäußerte Gedanken und Ge

sinnungen als die möglichen Quellen strafbarer Handlungen 

gleich im Vorhinein mit den wesentlichsten Rechtsbeeinträch-

Ügungen zu bestrasen kämen. 
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Wenn wir in der österreichischen Gesetzgebung verge

bens nach einem Princip forschen, auf welches sich ein ähn

liches Verfahren stützen konnte, so haben wir es andererseits 

unter den größten Trost - und Hoffnungsgründen für die 

gute Sache der Oesterreicher jüdischer Confession anzuführen, 

daß eS in der gleichen Collision mit der factischen Beseiti

gung aller dennoch in die Gesetzgebung eingeschlichenen Vor-

mthetle steht. Denn allerdings gab es eine Zeit, wie in 

ganz Deutschland so auch in Oesterreich, in welcher die Kin

der der W u n d ä r z t e , der Z ö l l n e r , der L e i n w e b e r , 

dir Schmiede, der H i r t e n , der M ü l l e r , der F r o h n -

und Ge r i ch t sd i ene r , der Ke rke rme is te r , der Se lbs t 

mörder für unehr l i cher Abkunft und der Aufnahme in 

Zünfte für unfähig erachtet wurden, und nebst der zahlrei

chen Classe der unehel ichen K i n d e r außerhalb des Ge

setzes gestellt waren. Allein diese Zeit ist gottlob vorüber,' 

an alle diese Auswüchse wurde das wohlthätige Messer ge

setzt, und unter Kaisei Joseph I I . die " n ^ H ^ m m ^ «Ma-

kel der U n e h r e förmlich aufgehoben, eben so wie unter 

demselben Monarchen die bürgerlichen Beschränkungen für die 

verschiedenen christlichen Glaubensbekenntnisse durch das^Tole-

ranzedlct vom Jahre 1781 ihr Ende nahmen. Aus welchem 

Grunde könnte nun l e r einzig noch verbliebene Auswuchs 

der erceptionellcn Iudengesetzgebung allein verschont bleiben, 

da Consequenz von jeher im Princip der Regierung lag? 

Und allerdings hat man angefangen auch hier manches Vor-

urtheil aus der Gesetzgebung hinwegzuräumen, allein es ist 

nicht in Abrede zu stellen, man ist dabei auf halbem Wege 



329 

stehen geblieben, und zwar so lange, daß das immer mehr 

hervorbrechende Licht der Civilisation nunmehr einen anoma

len Zustand von so bedeutendem Umfange zum Vorschein 

bringt. Darum hieße es an der Gerechtigkeitsliebe der Re

gierung auf eine frevelhafte Art zweifeln, wenn nicht auch 

die Abnahme der Unehrlichkeitserklärung der Juden, gleich 

die der anderen früher beschimpften Elassen in unseren Ta« 

gen mit Zuversicht erhofft würde. Und so wenig ein einzeln 

nes Cisstück dem Einflüsse der ringsumher geschmolzenen -zuj 

widerstehen vermag, so wenig wird es dieser der dahinzie

henden Strömung der mächtigen Wässer, auf denen der G M 

Gottes ruht. 

2. S c h u l d l o s i g k e i t des R e l i g i o n s b e k e n n t n i s s e s . 

Wo keine Schuld ist, da kann auch keine Strafe ein

treten. Daß dieser Grundsah sich in der Gesetzgebung aus

gesprochen findet, bedarf keines Beweises, daß aber ein Zu

stand, in welchem die Entziehung wesentlicher Unterthans-

rechte sich mit außerordentlichen Lasten, mit Druck und Schmach 

paart, in welchem Privileg!» oäio»» mit oner» aller Art 

verhängt sind, als ein Zustand der Strafe angesehen werden 

muß, scheint eben so gewiß; denn Einfriedung in das Ge-

sängniß eines UKotto, Entziehung der Fleischkost durch über

mäßige Besteuerung und außerdem drückende Geldlasten, Ge

bundenheit an Händen und Füßen, (und die Hand ist doch 

gebunden, die sich nicht nach dem Handwerk zur freien bür^ 

gerlichen Ausübung ausstrecken darf, und der Fuß, der sich 

nicht über den Wohnort hin entfernen darf) Beängstigung 
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bei Tag und Nacht: das sind doch wobt Zustände, die man 

nur mit dem Begriff von S t r a f e vereinbaren kann? Sicher 

ist es mindestens, daß die christlichen Unterthancn sich bedeu

tende Vcrgehungcn zur Schuld kommen lassen müssen, um 

nur e t w a s von jenem Zustande zu erleiden; sicher ist es, 

daß sie sich Geld- und Einsperrungsstrafen weit eher als die 

den Juden auferlegten lebenslänglichen Beschränkungen und 

Belastungen gefallen ließen. Schon nach dem früher Gesag

tem kann im Religionsbekenntnisse keine Schuld liegen, da es 

keine H a n d l u n g ist; allein wir finden auch in dem in 

Oesterreich geltenden Rechte Grundsätze ausgesprochen, die über 

die Schuld- und Straflosigkeit des Religionsbekenntnisses kei

nen Zweifel aufkommen lassen. „ N u r jene, aber auch alle 

jene Handlungen," heißt es in Egger's (Martini 's) natürli

chem Rechte (das vorgeschriebene Lehrbuch an den Landesuni

versitäten 2 Thl . E . 154) „sind im Staate zur Strafe zu

rechnungsfähig, welche im V e g e h r u n g S v e r m ö g e n ge

gründet sind." Erfordert aber wirb hiezu: „Möglichkeit des 

Einflusses der Vorstellung von der Strafbarkeit der H a n d 

l u n g auf die Unterlassung derselben." I m vorliegenden Falle 

kann aber nicht einmal von einer H a n d l u n g , sondern nur 

von einem vorgefundenen Zus tand die Rede sein, in des

sen passivem Verharren eine Handlung erblickt werden müßte. 

Set eS aber, daß man die Nichtaufhebung dieses ZustandeS, 

die dazu erst in den Jahren der Mündigkeit zu einem Act 

der freien Willkühr wi rd, auch als eine Handlung betrach

ten w i l l , so wird eS immer schwer zu behaupten sein, daß 

bei dem Nichtaufgeben der väterlichen Religion, und bei der 
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Weigerung mit den Lippen zu bekennen, was das Herz ver

wirft , sich jene Möglichkeit des Einstiches der Vorstellung 

von der S t r a f b a r k e i t einer sogenannten Handlung vor

finde: „Unwiderstehlich Gezwungene," heißt es weiter (S.162), 

„der unwiderstehliche Zwang mag psychologisch oder physisch 

sein, sind nicht zurechnungsfähig, eben so wenig wie Un

wissende, Irrende." Tics tritt aber bei dem im Iuden-

thume Verbleibenden ein, indem hier der Verharrende ledi

glich dem Drange seiner Ueberzeugung folgt, die a u ß e r h a l b 

seiner W i l l k ü h r l i e g t , mithin als psychologisch Ge

zwungener, Inender, oder Unwissender immer von jeder Zu-

rechnungsfähigkcit befreit erscheinen muß. Noch ausdrück

licher heißt eS weiter ( S . 159): „von den Objccten der 

bürgerlichen Strafe sind ausgeschlossen: blos i n n e r e H a n d 

l u n g e n , weil diese kein Recht verletzen können, äußere 

Handlungen, in wiefern sie keine Rechtsverletzungen sind. 

Dahin gehören Verletzungen der R e l i g i o n s p f l i c h t e n , so 

lang sie nicht zugleich das Recht der Mitunterthanen oder 

des ganzen Staates verletzen, wie Störungen Anderer in ih

ren Religionshandlungen." Also selbst insofern es als eine 

Religlonspsticht gedacht würde, sich zum Christenthum zu be

kennen, könnte eine innerhalb der aufgestellten Kategorien 

sich erhaltende Verletzung derselben nicht als ein Object bür

gerlicher Strafe angesehen werden, mithin wäre keinesfalls 

das Nichtbekenntniß des ChristenthumS durch das Iudenthum 

als eine zum Object bürgerlicher Strafe geeignete Pflichtver

letzung zu betrachten, da die vorausgesetzten Fälle dabei nicht 

eintreten. Allein es wird (ebendaselbst S . 268) „ für die 
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Unterthanen ein Recht der Rcligions- oder Gewissensfreiheit 

eingeräumt, d. i. in Religionssachen unbeschadet der Rechte 

des Staatsoberhauptes nach Willkühr zu handeln." Insofern 

aber auf die Ausübung eines solchen Rechtes empfindliche 

Strafen gefetzt sind, wie im vorliegenden Falle, kann die 

ReligionS- und Gewissensfreiheit nicht unverletzt erscheinen. 

Und wir sind nicht nur berechtigt hier von e m p f i n d l i 

chen, sondern sogar von t n f a m i r enden Strafen zu spre

chen, da wieder nach der Erklärung des gedachten Leitfadens 

( S . 178) solche in der E n t z i e h u n g jener Rechte be

stehen, welche mit der einfachen Achtung (oder der gemei

nen Ehre) eines Bürgers verbunden sind. „Diese Etrafart" 

heißt es weiter „ist dem immer wichtigen Nebenzwecke der 

Besserung durch Entziehung der Hoffnung auf das Zutrauen 

Anderer und Verspcrrung erlaubter Nahrungswege äußerst 

entgegen, und, allein verhängt, nicht einmal von größeren 

Verbrechen und bei wohlhabenden Verbrechern genug abschre

ckend, zugleich aber auch bei der freien Auswahl anderer 

Strafarten zum Hauptzwecke nicht nothwenbig." 

Allerdings wird in unserem Leitfaden ( S . 278) der 

Begriff der D u l d u n g einer Neligionssecte dahin erläutert, 

daß es heißt, „sie bestehen lassen, ohne sie eben ganz gut 

zu heißen" (ihr alle Rechte gleichartiger erlaubter Gesellschaf

ten zu geben) „ oder gar von andern durch Vorrechte auszu

zeichnen, welches den Begriff einer gutgeheißenen (herrschen

den) Kirche gibt." Allein die Richtigkeit jener Definition 

selbst nicht in Abrede gestellt, kann wohl im Begriff der 

Nichtgewährung aller Rechte der herrschenden Religion nicht 
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der völlig anomale Rcchtszustand der jüdischen Bekenner ge

dacht werden. Vielmehr ist durch die Aufhebung aller bür

gerlichen Beschränkungen für die anderen geduldeten Rcligi-

onsgesellschaftcn factisch dargethan worden, auf welche Weise 

der Begriff der Duldung im Allgemeinen aufgefaßt wurde, 

wobei es allerdings nicht unerwähnt bleiben darf, daß die 

Erweiterung jener Begriffe, auch erst im Verfolge der wach

senden Aufklärung des Zeitalters geschah*). 

3) Ü b e r e i n s t i m m u n g der Rechte m N den P f l i c h t e n . 

So wie im englischen Tauwerk der rothe Admirali

tätsfaden, so schlingt sich in der ganzen österreichischen Gesetz

gebung der natürliche Nechtsgrundsatz hindurch, daß P f l i c h 

ten und Rechte einander wechselseitig bedingen, und eine 

adäquate Übereinstimmung zwischen denselben bestehen müsse. 

O h n e A u s n a h m e (und könnte denn ausnahmsweise Unge

rechtigkeit je zur Gerechtigkeit gezählt werden?) wird dieser 

Grundsatz nach innen und außen auf die loyalste Weise gel

tend gemacht. So um unter vielen Beispielen einige nahm-

haft zu machen, heißt eS in Beziehung auf das gemeine 

Necht im Z. 1411 der A.B.G.B. „Rechte und Verbindlich

keiten stehen in einem solchen Zusammenhange, daß mit Er

löschung des Rechtes die Verbindlichkeit und mit Erlöschung 

der letztern das Recht aufgehoben w i rd . " Und unter den 

* ) Noch sieht man in Wien am alten Flelschmarlt im sogenannten 
Nalo'schen Hause das Vlldniß des Kaisers Joseph nebst einer Inschrift, 
welch« besagt, daß dies das erste Haus war, dessen Vesihfahlgleit einem 
Bekenn« der griechisch-katholischen Religion eingeräumt wurde. 
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neuesten Belegen der unveralteten Gültigkeit dieses Arioms 

darf die Note des Staatskanzlers Fürsten von Metternich an 

den österreichischen Gesandten in der Schweiz, Grafen Vom-

belles, datirt Wien 27. Februar 1841 nicht übergangen wer

den. Sie enthält nämlich die bemcrkenswerthen Worte: „die

ser Vertrag, indem er allen Verbündeten die g le i chen 

Rechte auflegt, doch gewiß gegenseitig einem jeden derselben 

das gleiche Recht gicbt zn verlangen, daß den allseitigen 

Verpflichtungen überall nachgelebt werde" — und weiterhin: 

„Gerech t igke i t , Gleichheit der Rechte und Pf l i ch ten 

bilden m i t e inem W o r t e die Grundlage des neuen Ver

bandes"^. Und wie es nur eine und dieselbe Gerechtigkeit 

geben kann, so mußte es auch dahin kommen, daß dieser 

Grundsatz feine svecielle Santtion für den Fall der Be

handlung der Juden erhalten mußte. Denn es geschah 

unter dem Präsidium eben desselben erhabeneil Staatsman

nes, daß der Itt. Artikel der deutschen Vundesacte angenom-

»,,<'^w»rde < welche oen mosaischen Bckenncrn gegen Neber-

und bestimmteste Aussicht su'lll. — I n einer kaum zu losen

den Collision*) scheint hiemit der geschilderte Vcschwcrdestand 

4) Auch die Felnde jenes großen Mannes, der sich das Wort — 

Kraft im Necht — zum Wahlspruch gesetzt hat, wagen es nicht sich 

an seiner Eonsequenz und Charakterfestigkeit zu vergreifen. Wi r halten 

es daher nach solchen Anteccdentien, und nach den früher erwähnten Be

weisen geistvoller Loyalität für nicht möglich, daß Fürst Mctternich eS 

sei, welcher die der m a l i g e n Zustände der Juden in Oesierrelch bevor? 

Worten könne. 
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der österreichischen Juden zu stehen, da hiernach dieselben 

zwar alle Etaatsbürgerpstichten erfüllen, aber nicht die Etaats-

bürgerrechte besitzen, vielmehr in ihnen wesentlich beschränkt 

und überdies besonders drückenden onora unterworfen sind, 

die wieder eines jeglichen compensatorischen Gegensatzes er

mangeln. Ei» Verhältnis so anomaler Art findet sich nicht 

im entferntesten bei irgend einer Classe der Monarchie wieder*). 

4) S u b s u m i r u n g a l l e r B e w o h n e r i n die be i 

den H a u p t k a t e g o r i e n der Ginheimischen und 

Fremden. 

I m nächsten Zusammenhange hiemit scheint die Erörte

rung zu stehen, ob die österreichischen Juden als Fremde 

oder G inhe imische anzusehen seien, da die Gesetzgebung 

alle Bewohner der Monarchie nur in die eine oder die 

andere dieser Kategonen bringt. Doch keinesfalls wirb 

diese Erörterung das Resultat der eben vorgenommenen schwä

chen können. Denn wären sie als Fremde zu bettachten, so 

*) Vi« solches Verhaltniß wäre aber auch nimmermehr dadprch ans« 

zuglelchen, daß die Juden hinfür gewisser Etaatsbürgerpstichten, -,. B. der 

MiMrstellung entbunden würben, nachdem fie dieselbe in den langen Iah, 

ren der Vedrüngniß so vielfältig und ehrenvoll geleistet. Denn die Juden 

haben mit das Vaterland verihcidigt, mit es befreien helfen, und man 

kann diese feststehende Thatsache nicht mehr ungeschehen, ihr in Strö

men für die gemeinsame Sache vergossenes Blut nicht mehr unvergoßen 

machen. Und dieses, das vergossene, nicht erst das zu ver

gießende B l u t schreit um sein Recht, und seine Stimme wird 

volltönend bleiben, wo immer man den Juden auch wie die ausgepreßte 

Citrone wegwerfen wollte, oder unbekümmert ob der Möglichkeit einer 

wiederkehrenden Noth, sich jedes Anspruchs an ihre Person begeben wollte. 
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könnten ihnen nicht die Wichten auferlegt werden, die nur 

den Einheimischen zufallen*); und waren sie Einheimische, 

so gebührten ihnen, gegenüber den Pflichten derselben, auch 

deren Rechte. Aber nimmermehr wird man sich die Wage, 

welche die eine Schale mit Lasten bis am Rand gefüllt, die 

andere an Vorcheilen leer zeigt, als die der T h c m i s den

ken können. Uebrigens aber dürfte die Frage bereits aus 

dem historischen Standpunkte hinlänglich gelöst erscheinen, und 

wir können uns kaum entschließen darauf zurückzukommen. 

Wahrlich es widerstrebt uns darzuthun, daß diejenigen, welche 

seit 900 Jahren das Land bewohnen, oder gar wie die böh

mischen Juden.,. 5ie^ Priorität ^ ssjnmandlMNK., Hil l , ^ n 

Christlichen Einwohnern behaupten können, und die aller Pflich

ten und Lasten, der Einheimischen unterzogen werden, auch 

wirklich Einheimische und Eingeborne seien. Ja schon aus 

der eigentlichen Aufstellung der Frage ergäbe sich ihre rich

tige Lösung in dem einzig möglichen Sinne, sosern eS nicht 

zu heißen hatte: Sind die österreichischen J u d e n als 

Einheimische zu betrachten, oder nicht; sondern: Sind die 

jüdischen Oester re icher , oder d i eOes tc r re i che r i s r a 

e l i t i schen B e k e n n t n i s s e s als Einheimische zu betrachten 

oder nicht? Und was könnten sie denn anders als Oester-

reicker sein, da ihnen ja keine andere Heimath zugedacht 

werden kann? Auch ist die Regierung auf diese Ansicht seit 

*) Der allgemeinen positiven Unte r t Hanspf l icht auf Vefehl 

des Regenten, Kriegsdienste zu leisten, unterliegen Fremde im Staate 

keineswegs. Cgger, das natürliche öffentliche Recht. 1. Bd. §. 277. 
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lange, nur immer mit zunehmender Conscqucnz, eingegangen. 

Die Juden werden schon in den Joseph mischen Verordnun

gen als Untcrthancn in eine Kategorie mit den christlichen 

gestellt, lind Vorschriften zur Abnahme des Unterthancncidcs 

erlassen. I n neuerer Zeit aber fielen für die niedcröstcrrei-

chischen tolcrirten Juden die Verordnungen weg, wodurch sie 

gehaltcu waren, von drei zu drei Jahren um Erneuerung 

der Toleranz nachzusuchen, und im Unterlassungsfälle als 

Fremde zu betrachten waren*). Eben so erhielten durch die 

neue Judenordnung für Böhmen v o n l - ^ M ^ M t - r H ^ I die 

Strafen auf Landesverweisung ihr völliges Abkommen. Und 

stillschweigend wurde damit den früherut^der^ NechtSbasis 

entbehrenden Judcnvertrcibungen das gebührende Nrtheil ge

sprochen. 

Wollen wir die Juden als F remde betrachten, so gin

gen hiczu, wie bereits erwähnt, schon die Befreiungen ab, 

welche den Fremden als solchen zukommen. Noch mehr, es 

ginge ihnen die Befähigung zur Erlangung der Staatsbür

gerschaft dnrch festgesetzte innerhalb der Willkühr stehende Acte 

ab, als da sind, Antritt eines Gewerbes, Ankauf eines Hau

ses, oder ununterbrochener und unbescholtener zehnjähriger Auf

enthalt; endlich müßte ihnen eine andere Hcimathszuständig-

keit nachgewiesen werden können. Geben wir dieser Hypo

these dennoch Nanm, so würden dann die inländischen Juden 

* ) Doch ist das Negicrungsdecret vom I I . Oktober 1826, worin 

es heißt, daß jeder tolerirte Jude, dessen Toleranz aus was immer für 

etnem Grunde erlöscht, als Fremder zu betrachten ist, noch <u Kraft. 

22 
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und die fremden Juden, eo jp»o«als Fremde betrachtet, 

auch die ausgedehnten Wohlthaten des österreichischen F r e m -

denrechteS in Anspruch nehmen können: „denn dem Frem

den werden dadurch gleiche Rechte mit den Eingebornen zu

gestanden, wofern nur auch der Staat, dem sie angehören, 

Letztere seinen eigenen Unterthanen gleich hält. Österreich 

ist schon frühzeitig (z. B. in der Concursordnung vom Jahre 

1781) mit rühmlichem Beispiel vorangegangen und ordnet 

auch im 33. §. des A.B.G.B. eine gleiche Behandlung der 

Ausländer mit den Inländern an. Dennoch finden von die

ser allgemeinen Regel manche den Fremden noch günstiger 

stellende Ausnahmen statt, welche theilS durch das Princip 

der Wledervergeltung, theilS durch die natürliche Billigkeit, 

thells durch die Rücksicht a u f den Umstand , daß der 

F remde nicht durchaus gleiche Lasten m i t dem I n 

l ä n d e r t r ä g t , geboten we rden . " 

Sollte aber in völliger Collision mit den beiden auf

gestellten Kategorieen eine dritte für die Juden allein an

genommen werden; sollte man versuchen, den verrotteten mit

telalterlichen Begriff der Kammerknechle in der völlig miß

kannten und verkehrten Bedeutung, wie wir sie in unserm 

historischen Theile beleuchtet haben, auf sie anzuwenden: so 

würden sich auch dann noch die milden Bestimmungen des 

österreichischen Gesetzbuches entgegenstellen, wornach jede Art 

von Leibeigenschaft und Sklaverei innerhalb der Monarchie 

aufgehoben wird. Erloschen aber diese schon bei dem frem

den Sklaven und Leibeigenen im Augenblicke, als er den öster< 

reichischen Boden, als einen geheiligten Boden der Gcrech-



339 

tigkeit und Humanität,, betritt, um wie viel mehr bei den 

österreichischen Eingebornen! Und merken wir wohl! ES wird 

an ein solches Erlöschen durchaus keine Veränderung des Glau

bensbekenntnisses geknüpft! 

5) A n t i q u l r u n g der ä l t e r e n S y s t e m a l v e r o r d -

n u n g e n . 

Ohne in das Wesen der älteren Systemalverordnungen 

vorerst tiefer einzugehen, wird eS doch kaum in Abrede ge

stellt werden können, daß die Generationen, für welche die

selben erlassen worden sind, sich wesentlich von den heutigen 

unterscheiden, und daher das Alter derselben ihre heutige An

wendbarkeit um so bedenklicher macht, als sie ihrer Natur 

nach auf Zeit und Umstände berechnet waren, wie sie sich auch 

dahin aussprachen. 

Allerdings entdeckte der Welse Gesehgeber schon damals 

unter der rauhen widerstrebenden Schale einen tüchtigen in

neren Kern, der größten Ausbildung fähig, und fand sich 

dadurch bewogen, den jüdischen Unterthanen Erleichterungen 

zu gewähren, die gegen den vorhergegangenen Zustand des 

Druckes und der Schmach um so mehr abstachen, als im 

ganzen übrigen Europa noch kein ähnlicher Schritt versucht 

worden war. Allein was waren die Juden von damals 

und was sind sie heute? 

Ohne der moralischen Gesittung der damaligen Juden 

zu nahe treten zu wollen, muß doch eingeräumt werden, daß 

dieselbe der festen Basis eines wie heutigen TageS geläu

terten und auf allgemeine Grundlagen gestellten Unterrichtes 

2 2 * 
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entbehrte. Statt in Schulen, zu deren Besuch die jüdische 

Jugend dazumal nicht allgemein verpflichtet war, gehörig 

unterrichtet zu werden, wuchs sie im sogenannten Cheder 

auf, wo sie nothdürftig etwas Bibel und Talmud lernte; die 

Elementarkenntnisse und selbst die deutsche Sprache wurde noch 

nothdürftlger durch den Vater selbst oder durch einen Haus

lehrer, der selbst nicht viel verstand, beigebracht. Nirgends 

war noch der freie Blick ins Leben geöffnet worden; Ta l 

mud als GeisteSgymnastik, als praktische Schule aber daS 

Leben mit allen seinen Nöthen, in die man schon den Kna

ben hinausstieß: das waren die Hebel der damaligen Er

ziehung, während die des weiblichen Geschlechtes ganz und 

gar vernachlässigt blieb. Ueber den Handels- und selbst da

mals noch über den Wuchervortheil erhob sich das Streben 

nur selten, und eine andere Laufbahn zu ergreifen, war ent

weder bisher nicht möglich gewesen oder galt als Thorheit. 

Die äußere Gesittung war abschreckend und widerwärtig: 5ie 

gekrümmte, gebogene Haltung, der unsicher schwankende Gang, 

das näselnde, kaum verständliche Deutsch, und die Ungewandt-

helt, sich darin mündlich und schriftlich auszudrücken: alleS 

dies verkleisterte das Menschenantlih am Juden mit einer so 

häßlichen Larve, daß eS nur einem so erhabenen Menschen

freunde wie Joseph I I . vorbehalten fein konnte, es zu erken

nen und zu würdigen. Wie hingegen der Jude von 1841 

alS Mensch und Staatsbürger sich darstellt, haben wir im 

Eingange dieses Buches zu zeigen versucht, und werden im 

weitern Verlaufe zeigen, wie er zu allen Lauflahnen, die 

ihm geöffnet worden, nicht nur Fähigkeit und Tüchtigkeit, 
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sondern selbst Talent und Genialität an den Tag legte. Aus 

der starren Isolirung herausgetreten, hat der Jude von 1841 

seinen Talmud den Gelehrten zur Lebellsbeschäftigung über

lassen und mit tiefen kräftigen Zügen aus dem reichen Vorn 

Universeller Bildung getrunken, mit frei gewordenem Blicke 

<>ie Welt überschauend. Hier edler Wissensdurst, dort nicht 

minder edler Drang nach gemeinnütziger Stellung und Be

deutsamkeit, macht sich bis in die untersten Classen hinab 

ein reges, achtungswerthes Streben kund. War es vom 

Standpunkt der Civilisation aus 1781 ein K ind, das nur 

versprochen, so ist es 1841 ein M a n n , der geleistet, der 

Handel, Industrie, Wissenschaft und Kunst in seinem Vater« 

terlande gefördert, und für dasselbe gekämpft und geblutet 

hat. Und für diesen Mann können nicht mehr die Kinder«, 

schuhe von 1782 passen; nicht das zugestutzte Knabenhütchen 

von 1782 geht mehr auf sein Haupt, das er aus dem 

Schlamme der Erniedrigung mit schönem Stolze zu erheben 

wußte; es gehört auf den M ä n n c r k o p f auch der M a n -

n e r h u t der Freiheit, und der sich selbst geistig emancipirt 

hat, darf verlangen, daß man ihn auch bürgerlich ema^ci« 

pire. Hat der Gesetzgeber, gleich Moses, das damalige Ge

schlecht der angelobten Vortheile noch nicht für würdig erach

tet, wohl! Dann aber war es immerhin eine Nation, dl? 

im langen Leidenskampfe sich Sittlichkeit und eine gewisse 

Art von Bildung bewahrt hatte, und nicht wie damals eine 

entartete Sklavenrotte; dann aber sind sechzig Jahre darüber 

hingegangen, nicht vierzig; dann endlich ist es nicht eine 

Wüste, die zur Lebens- und Bildungsschule gemacht wurde, 
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sondern das Vaterland selbst mit allen hervorsprudelnden Quel

len und Brunnen der (Zivilisation! 

Da nun jene Eystemalverordnungen selbst sich als ein 

dem damaligen Culturzustand angemessenes P r o v i s o r i u m 

ausgeben, so müßte die gänzliche Veränderung, die mit den 

Juden vorging, auch ein gleiches in dem Systeme ihrer Be

handlung herbeiführen, wenn die Voraussicht des Gesetzge

bers solches nicht schon größtentheilS darein gelegt hätte. 

6) A l l g e m e i n e V e r h e i ß u n g e n u n d Zusagen . 

So billig es nach dem Gesagten erscheinen dürfte, für die 

Juden in Oesterreich, welche einen neuen Menschen angezo

gen, auch eine neue Gesetzgebung zu reclamiren, so ist dies 

wohl kaum vonnöthen. Denn hätte nur der Geist der alten 

so mächtig fortgewirkt, wie er sich über die kurz vorhergegan

gene erhob, nicht 4 0 , nicht 30, nicht 20 , nicht 10 Jahre 

hätte eS mehr bedurft, um alle Schranken der bürgerlichen 

Gleichstellung der Juden in Oesterreich wegfallen zu sehen, 

da sie schon sieben Jahre nach dem Toleranzpatent vom 

Jahre 1782 Güter kaufen und Staatsbeamte werden konnten, 

was sie heute, sechzig Jahre darnach, nicht können. 

Und nicht minder finden wir selbst im W o r t l a u t e 

jener Grundverordnungen, die nun als antiquirt und über

wachsen erscheinen sollten, eine Liberalität der allerhöchsten 

Willensmanifestation, womit die heutigen Beschränkungen in 

auffallende Collision treten. 

I n dem Toleranzpatente vom Jahre 1782 heißt es in 

der Einleitung: „Daß alle Unterthanen, ohne Unterschied der 
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Nation und Religion, an dem öffentlichen Wohlstande gemein

schaftlichen Antheil nehmen, eine gesehmäßige Freiheit genie

ßen, und auf jedem ehrbaren Wege zur Erwerbung ihres 

Unterhaltes und Vergrößerung der allgemeinen Emsigkeit lein 

Hindcrniß finden sollten*)." I m selben Patente (Z. 16) 

heißt es: „ D a die Juden in Beziehung auf ihre Nahrungs

wege und den Genuß der häuslichen Bequemlichkeiten andern 

fremden Religionsverwandten be inahe gleichgestellt wurden, 

so werden sie auch zur genauen Beobachtung aller politischen, 

bürgerlichen und gerichtlichen Landesgesetze angewiesen." Diese 

Ansicht der aprorimativen Gleichstellung konnte sich aber nur 

mit einer im Geiste a n t i c i p i r t e n Aufhebung der noch be

lassenen wesentlichen Schranken, am allerwenigsten aber mit 

dem geschilderten Zustande von heute vereinbaren lassen. 

Die gallizische Iudenordnung vom 7. M a i 1789, das 

letzte für Gallizien erschienene Sy stemalvatent, sagt ausdrück

lich : „ I m Allgemeinen also soll die gallizische Iudenschaft von 

nun an in Rechten sowohl, als P f l i c h t e n , v o l l k o m m e n 

w i e a n d e r e U n t e r t h a n e n angesehen werden." Worte, 

* ) M i t dieser Einleitung übereinstimmend wird in dem schätzenswer« 
then Aussah „Toleranz und Intoleranz" in der deutschen Vierteljahrschrlft 
(Jahrg. 1841 3. Heft) das höchste Princip der praktischen Toleranz dahin 
erklärt, „daß man jedem Menschen, ohne Unterschied und Ansehen seiner 
religiösen Ansichten, alle bürgerlichen und sittlichen Rechte und Ehren un» 
verkümmert einräumt und seiner Freiheit, so Welt sie mit der des Andern 
verträglich ist, kein Hlnderniß in den Weg legt. Die Gesinnung bleibt 
außer Frage. Gedanken und Ueberzeugungen können nicht aufgedrungen, 
nicht gefordert werden." 
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die wie bittere Ironie bei Betrachtung des heutige,! Zustan-

des der gallizischen Iudenschaft klingen. 

Das böhmische Systemalpatent vom Jahre 1797 wird 

mit den Worten eingeleitet: „Um die Iudenschaft in Böhmen 

„ach den angenommenen Grundsätzen der Duldung, znm Besten 

des Staates und ihrem sclbstcigcnen, der bürgerlichen Be

stimmung immer näher zu bringen, d a m i t die Gesetz

gebung den Unterschied, den sie b i she r zwischen 

den christlichen und jüdischen U n t e r t h a n e n zu be

obachten g c n b t h i g t w a r , endlich ganz aufzuheben 

i n S t a n d gesetzt we rde , ist e r f o r d e r l i c h , den i n 

dieser Hins icht ge t ro f f enen vorbereitenden Vorkeh

rungen nunmehr bestimmte Vorschriften folgen zu lassen." 

Bei aller Anerkennung der kürzlich erlassenen Erleichte

rungen für die böhmische Iudenschaft kann es doch nicht un

bemerkt bleiben, wie sehr der annoch verbleibende Veschwer-

destand dem Geist und Wortlaute jenes Systcmalpatentes ent

gegentritt. 

Wir haben des 16. Artikels der deutschen, unter dem 

Vorsitz Österreichs abgefaßten Bundcsacte bereits erwähnt. 

Der Vollständigkeit wegen setzen wir ihn ganz Hieher. 

„ D i e deutsche Bundesversammlung wird in Verathung 

ziehen, wie auf eine möglichst übere inst immende Weise 

die bürger l iche Verbesserung der Vckenner des 

jüdischen Glaubens iu Deutschlaud zu bewirken sei, und 

wie insonderheit der Genuß der bü rger l i chen Rechte ge

gen die Uebernahme aller Bürgerpflichten in den Bundesstaa

ten verschafft und versichert werden könne. Jedoch werden 
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den Bekennern dieses Glaubens bis dahin die, denselben von 

den einzelnen Bundesstaaten bereits eingeräumten Rechte er

halten." 

W i r wollen hier nicht, wie Andere es bereits gethan, die 

Interpolation des „ v o n " statt des früher bestandenen „ i n " 

(den einzelnen Bundesstaaten) hervorheben, wodurch mehrere 

jüdische Gemeinden ihrer Rechte verlustig gingen, auch nicht 

wiederholt auf die versprochenen bürgerlichen Rechte aufmerk« 

sam machen, die aus der Uebernahme aller Staatsbürger-

Pflichten erwuchsen: was wir hervorzuheben vorziehen, ist der 

Ausdruck: b ü r g e r l i c h e V e r b e s s e r u n g au f e ine m ö g 

lichst übe re i ns t immende Weise. 

Wenn seit Abfassung dieses Artikels, d. i. seit einem 

Vierteljahrhundcrt, für die bürgerliche Verbesserung der Juden 

in manchen deutschen Staaten Etwas und zum Theil sehr 

Erkleckliches geschehen ist, so läßt sich nicht dasselbe hinsicht

lich der Juden Österreichs sagen. Bürgerrecht und damit 

verbundenes Possessionsrecht besitzen die Juden in allen Bun

desstaaten nur mit größern oder geringem Beschränkungen, 

und in einigen haben sie selbst politische Rechte erlangt. 

Wo wäre aber selbst in unmittelbarster Nähe eine Ueberein-

stimmung zu finden zwischen dem preußisch-schleichen J u 

den, der Bürger und Rittergutsbesitzer ist, und dem mit 

einer schimpflichen Iudensteuer belegten österreichisch - schlesi-

schen Juden; dem Familianten, der nicht einmal eine Hütte 

besitzen darf, und dessen Kindern das natürliche Recht der 

Verehlichung versagt ist? 
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Endlich hat der verewigte Kaiser Franz bereits im 

Jahre 1820 in jeder Provinz, wo Juden geduldet sind, 

eine Revision und Prüfung der dlesfälligen Gesehe zwar 

aus einem allgemeinen Gesichtspunkte, aber mit Rücksicht 

auf die Provinzialverhältnisse anbefohlen, welcher Gesichts

punkt den Zweck bezielt, die Sitten, sowie die Lebens

und Beschäftigungsweise der Juden unschädlich zu machen, 

und sie ganz nach dem Sinne des 16. Artikels der deut

schen Bundesacte so viel möglich mit jenem der bürgerli

chen Gesellschaft, in welcher sie aufgenommen sind, allma-

lig in gemeinnützige Uebereinstimmung zu bringen, wobei die 

Mi t te l , um zu diesem Zwecke zu gelangen, allerdings in der 

angemessenen Einwirkung auf religiöse, sittliche und imellcc-

Melle Bildung der Juden, in der A u f m u n t e r u n g zur 

E r g r e i f u n g solcher E r w e r b s z w e i g e , welche ihr I n 

teresse m i t jenem des S t a a t e s i n Uebe re ins t im 

mung zu bringen geeignet sind, endlich in der a l l m ä l i -

gen B e s e i t i g u n g der I s o l i r u n g der J u d e n in 

ihren Verhältnissen zum Etaatsverbande liegen, wobei die 

Anwendung dieser Mit te l verschiedene Stufen der Entwick

lung zuläßt, und sie bei den oben bemerkten Verhältnissen 

der Juden sogar nothwendig macht." 

Wie sehr der dargelegte Beschwerdestand selbst noch 

mit diesem Rescript in Cottiswn tr i t t , geht schon aus den 

durchschossenen Stellen hervor. Wiewohl nun aber jede ein

zelne Beschwerde durch Vergleichung mit den bisher ange

führten allgemeinen Rechtsprincivien und besondern Zusagen 
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eine Reihe von Collistonen erzeugen dürfte, so wollen wir 

dennoch versuchen, jenen Zustand in der Reihenfolge der an

geführten Beschwerden Punkt vor Punkt mit speciellen Ge

sehen und Dekreten in Contact zu bringen, indem wir — 

allerdings nach unserer unmaßgeblichen Ansicht — vermei

nen, dadurch eine zweifache parallele Reihe von CollisionS-

fällen nachweisen zu können. 



Sechstes Gapitel. 
Coll ision der einzelnen Rechtsbeschränkungen mit 

speciellen Gesetzen und Verordnungen. 

^ mezure <;ue !«» Hugemenl» «les tribnn»nx 

«e inulti^lient <1»ns !«» lnonureiiie», l» 

^urizpruäsuc« 80 cn^r^e äe« äicision» ^ui 

yuel^uelu!« so contre<IIbent; ou, ^»arce^u« 

1e« ^«ße« <zui «e eueceäent ziensent äik-

leremment ou ^arcelzuo le» »llaile» «ont 

tllntät dien tantüt mal <16len<1uo8, ennn 

p « une inknlts ä'adu» c>ui 8« ßlib!>snt 

Ü2N8 tout e« <̂ ui PH88« par Is muin <1e» 

nomme«. 0'e«t un mal ne'«««8air«, <zu« 

1e le^li>latL!ir corrl^e äe tem« en tenu 

eomm« eontrair« weme » l'esprit 6e» 

ßl>uvernsmen8 moäör63. Oar quanä on est 

odliß6 ä« «courir «lux ^,r!bun»ux, i l f»ut 

HU« cela visnn« <ie I» n»tur« <ie la eon» 

»titutlun, et non pa« 6o8 conti>2<iiction» 

et <3u I'incertiwäe äs» Ic»ix." 

Hlontezyuieu, L8prit äe» Inix. 

I.!v. IV. c-n»p. X. 

1. Beschränkungen im AnsiedelungS- und AuS-

wanderungsrechte und im heimathlichen N ie-

derlassungs- und VerehelichungSrechte. 

N i e Beschränkung deS WohnrechteS auf den Wohnort ver

seht die Juden unter die »ä«oriptl gleb»«, wogegen jede 
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Art von Sklaverei und Leibeigenschaft im Widerspruche mit 

dem 16. §. des Allgem. bürgert. Gesehbuches steht. Die 

Beschränkung dieses Privatrechtes, auf welches laut dem 39. 

§. des Allgem. bürgert. Gesetzbuches die Verschiedenheit der 

Religion keinen Einfluß äußern sollte, tritt für den Juden 

im ausdrücklichen Gegensatz mit dem Neophyten ein. Denn 

von diesem heißt eS im Negierungsdecret vom 24. Dccember 

1793: „Jene Juden, welche kein Vergehen begangen haben, 

und niemals in Wien abgeschafft wurden, sind nach dem 

Uebertritt zu einer andern Religion in Wien allerdings zu

zulassen, weil derjenige Anstand, der die Freiheit eines sol

chen Proselyten, den A u f e n t h a l t wo i m m e r zu w ä h 

l e n , beschränkte, auf einmal aufhörte, und ihm auch sonst 

n ichts i m Wege steht da zu b l e i b e n , wo er es am 

zu t räg l i chs ten f i n d e t . " Ferner heißt es im Hofdecret 

vom 30. August 1810: „ E i n Neophyt kann sich einen 

A u f e n t h a l t nach G u t b e f i n b e n w ä h l e n , und die An

forderung eines Reverses, wodurch sich ein solches Ind iv i 

duum, selbst für den Fall wenn cs getauft würde, sich ver

bindlich machen müßte, in seinen Geburtsort zurückzukehren, 

ist ordnungswidrig." 

Das erneuerte Verbot der Uebersiedelung nach Ober

österreich gründet sich auf keine frühere Ausschließungsnorm, 

oder auf ein sogenanntes ständisches Privilegium, sondern 

bloS auf den Umstand, daß bisher keine Juden in Obcr-

österreich seßhaft waren. Daß sie es aber früher waren 

und das Recht hiezu nicht auf ordnungsmäßigem Wege ver

wirkt haben, eben so wenig, wie in andern österreichischen 
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Provinzen und Städten, glauben wir in dem geschichtlichen 

Theile dieses Werkes dargethan zu haben. 

Nur in Steiermark haben die Stände das Privilegium 

erlangt, daß keine Juden seßhaft gemacht werden sollen, was 

sie übrigens bei der aufgeklärten Gesinnung der meisten 

Standesherren wohl selbst einschlafen ließen, wenn sie ein

sähen, daß das Wohl des Landes damit im Widerspruche 

stände. I n wieweit übrigens im Geiste der reinen Mon

archie Standesprivilegien solcher Art unantastbar seien oder 

nicht, und die hierüber in Egger's Naturrecht vorkommende 

Stelle angewendet werden könne, wollen wir uns zu ent

scheiden nicht anmaßen. Es lautet aber jene Stelle: „Jedes 

Privilegium ist dem Rechte nach widerruflich, denn sie sind 

alle eine Art bedingter natürlicher Gesetze, deren Grund 

wegfallen kann, und welche unter dieser Voraussehung, statt 

ein Mit te l zum Staatszweck abzugeben, zum Hinderniß des

selben wirken. Nun hat der Souverain überhaupt das Recht, 

solche Hindernisse wegzuräumen und zufällige Gesehe abzu

schaffen, also in sofern auch alle Privilegien zu widerrufen. 

Es.kann auch dem Widerrufe keine Clause!, wodurch auf 

denselben Verzicht geleistet würde, entgegenstehen, weil jede 

solche Clause! vermöge der rechtlichen Einschränkung der bür

gerlichen Oberherrschaft auf den Etaatszweck unter der still

schweigenden Bedingung verstanden werden muß, so lange 

das Privilegium jenem Zwecke nach dem Ermessen des 

S o u v e r a i n s nicht nachtheilig ist. Aus dem angegebenen 

Grunde der Widerrustichkeit aller Privilegien ergiebt sich 
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auch die allgemeine rechtliche Bedingung derselben, nämlich 

ihre Unverträglichkeit mit dem Staatszwecke*)." 

UebrigenS hatte auch die Provinz Pommern das Pr i 

vilegium 60 non toler2näi8 ^uäaei«, was nicht verhinderte, 

daß der König dasselbe aufhob, und gegenwärtig Bürger 

und Rittergutsbesitzer mosaischer Religion dort seßhaft sind. 

Die außerordentlichen Bedingungen, welche durch die 

letzten Verordnungen vom 27.^. Jänner 1831 zur Erlangung 

der Toleranz in Wien bekannt gegeben wurden, sind uns 

sehr schwer sowohl mit den Anforderungen natürlicher B i l 

ligkeit, als mit früheren Normalien in Einklang zu bringen, 

was uns zu einer näheren Beleuchtung jener Bedingungen 

führt. 

Nach dem Inhalte besagter Verordnungen knüpfen sich 

an die Erlangung einer neuen Toleranz die Vorzüge einer 

ausgezeichneten Moralität, des Vermögens, der Bildung, 

der besonderen und allgemeinen Verdienste um den Staat. 

A lso M o r a l i t ä t , und zwar ausgezeichnete 

M o r a l i t ä t . Wohl ist die Bedingung der Moralität eine 

billige Anforderung: allein warum ist das negative Erfor

dern^ eines unbescholtenen Rufes bei den sich ansässig machen

den Christen hinreichend, und warum verlangt man hierin 

noch etwas Positives von den Juden? Ist schon die An

forderung einer g le ichen Stufe der Sittlichkeit für dieje

nigen, die sie auf dornenvollem Lebenspfad erklimmen müssen, 

*) 1. Thl. §. 93. 
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eine geste iger te , so erscheint die einer höheren wohl als 

ein zu weit getriebener Anspruch. Es ist daher kaum zu 

begreifen, warum der Jude ausgezeichnet sittlich, ja tugend

haft sein muß, um weit beschränktere Rechte zu erlangen, 

als dem Christen seine bloße Unbescholtenheit gewährt. 

Aber auch V e r m ö g e n ! „ D e r reichere Jude war mir 

nie der bessere Jude" läßt Less ing seinen Salcldiu^ Hör 

700 Iabren M i « ; und Lessing stand im Rufe, Charaktere 

und Zeiten getreu zu schildern. Sollte die Neuzeit und die 

christliche Bildung nicht weiter gekommen sein, als das Axiom 

des osmanischen Herrschers umzukehren? Nein, gewiß der 

sickere Jude ist nickt der bessere.Jude! Er ist aber auch 

(was eigentlich erst in das nächste Buch hingehört) nicht der 

nützlichere Jude. Er ha t es schon zu etwas gebracht, da

her ihm der mächtige Ansporn des weniger Bemittelten ab

geht, eS durch seine Industrie zu etwas zu bringen. Der 

Erste« kann nach seines Wahl feiern oder arbeiten, der Letz

tere muß arbeiten. Die Erfahrung iebt darüber den lehr

reichsten Bescheid. Wer sind denn die bedeutenderen unter 

den heutigen österreichischen Juden, — diejenigen, welche 

sich Reichthümer und Verdienste um Handel und Industrie 

erworben haben? Sind es die von Anfang an reich Ge

wesenen, oder nicht vielmehr solche, die, arm und verlassen, 

sich erst selbst die Bahn gebrochen haben? Was würde nun 

auS ihnen geworden sein, wenn eine solche Bedingung früher 

vorgeschrieben gewesen wäre? Betrachten wir dagegen dieje

nigen, denen der Wohlstand überkommen ward, so werden 

wir so manchen zu Grunde Gegangenen unter ihnen finden. 
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Und der Vorthcll einer größeren Besteuerung ist doch wohl 

zu precär, um ihn gcgcn jene Rücksichten in Anschlag zu 

bringen, wobei nicht zu übersehen ist, daß die allgemeinen 

Normen für Errichtung von Handlungen ohnedies, so weit 

es nothig schien, einen Vermögcnsausweis festsetzten. 

Aber der Jude soll auch g e b i l d e t sein.' Für sein Fach 

gebildet? Gewiß! Darunter ist auch die allgemeine Elemen

tarbildung verstanden, die man heut zu Tage von jedem 

Bürger verlangt. Eine weitere ist für die bescheidene Sphäre, 

innerhalb welcher er sich bisher bewegen konnte, doch nicht 

nothig? Oder ist nur die äußere Bildung, der sogenannte 

moderne Schliff darunter verstanden? Allerdings ist dieser 

im Interesse des Juden selbst zu wünschen, damit jede äu

ßere Unterscheidung wegfalle; aber wenn sein Ncrth aus 

dem StandMkte des Rechtes, oder des Ctaatsvortheils in 

Betracht kommen soll, so kann dies von keinem (Gewicht sein. 

Und auch hier stoßen wir auf Erfahrungen, die den früher 

gedachten analog sind, indem gar oft die h^liche Schale 

einen edlen Kern birgt. Woher aber soll dem Juden die 

bessere Bildung, die innere wie die äußere kommen, »renn 

man ihm den Centralvunkt derselben, die Residenz verschließt, 

und zur Bedingung seiner Ausnahme macht, was eben durch 

sie erst zu erlangen wäre? 

Endlich soll auch der ucu zu duldende Jude suu V e r 

dienste um den S t a a t erworben haben. Und hier drangen 

sich abermals bescheidcntlich die Fragen heran: W a r u m ? 

wozu? wieso? Warum wäre so A u ß e r o r d e n t l i c h e s 

zum Betrieb eines o rden t l i chen Nahrungszwciges nothig? 

23 
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W o z u wird eS erfordert? Und wieso soll derjenige, wel

cher sich erst eine Stellung im Staate erkämpfen soll, sich 

schon Verdienste um denselben erworben haben? Um sich 

Verdienste um Handel und Industrie zu erwerben, um das 

es sich doch zuerst handelt, muß er selbstständig sein, und 

wenn er keinen andern Spielraum zu seiner Thätigkeit, als 

eben Wien findet, ist eine solche Selbstständigkeit nur durch 

Toleranz zu erlangen, was uns auf Widersprüche gerathen 

läßt, aus denen wir uns nicht herausfinden. Wirklich bleibt auch 

in solchen Fällen den Toleranzwerbern kein anderer Ausweg, 

als durch Unternehmungen, zu denen sie eigentlich nicht be

rechtigt waren, Verdienste nachzuweisen und die Umgehung 

des Gesetzes wieder so gut als möglich zu verhüllen. I m 

Falle, daß dies mißglückt, und dieser Fall ist schon eingetre

ten, erleidet der Bewerber zugleich mit seiner A b w e i s u n g 

die V e r w e i s u n g aus Wien, weil er sich die angerühmten 

und für noch nicht genügend befundenen Verdienste auf unbe

fugte Weise erwarb. 

Allerdings sollten ohne wichtige Ursachen und Ver

dienste nicht leicht fremde Juden nach Wien gezogen werden; 

doch bestimmte das Decret vom 26. M a i 1789, „daß in 

demjenigen Falle e ine A u s n a h m e zu machen sei, wenn 

sich fremde Juden mit einem ansehnlichen baaren Vermögen 

von wenigstens zehntausend Gulden einfänden, und sie 

dieses Vermögen zu nützlichen Manufacturen und Fabriken 

verwenden wollten." I m Leopoldinischen Hofdecrete vom 

26. August 1790 heißt es: „ S o v i e l die hier in Wien 

schon seit längerer Zeit, obschon u n b e f u g t e r We ise sich 
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aufhaltenden Juden betrifft, so wird denjenigen, welche sich 

über ihren Nahrungsstand und ein dazu hinreichendes Ver

mögen von 8- b i s 1 0 , 0 0 0 F l . , dann über ihren sittlichen 

Charakter durch glaubwürdige Zeugnisse ausweisen, oder ihren 

A u f e n t h a l t m i t andern gü l t i genUrsachen rech t fe r 

t i g e n können, gegen eine verhältnißmäßige jährliche Cchuh-

steuer die T o l e r a n z er t h e i l t oder der Aufenthalt allhier 

gestattet werden." Endlich heißt es selbst noch im Regie-

rungsdecret vom 24. Ju l i 1798: „ D i e Toleranz wird nur 

solchen Israeliten verliehen, welche vorzügliche Verdienste um 

den Staat ausweisen oder einen vortheilhaften Handel be

treiben, oder sonst hier in einer Rücksicht unentbehrlich 

sittv." Diese unter drei verschiedenen Regierungen erlassenen 

Bestimmungen vereinigen sich doch gewiß in dem Ausdrucke 

weit liberalerer Grundsätze, als sich dort vorfindet. Aller

dings wurde späterhin verfügt, daß die Anzahl der Tolerir-

ten in Wien nur in besonderen Fällen zu vergrößern sei; 

allein auch da noch wurde hinzugefügt, daß die Festsetzung 

einer bestimmten Z a h l darum nicht einzutreten habe. 

Run belief sich die Anzahl der noch im Jahre 1820 Tole-

rlrten auf 135*), und heute nur noch auf 98, ist also um 

ein ganzes Drittheil geschmolzen, was in völlig umgekehrtem 

Verhältnisse zur sonstigen Bevölkerungs - Progression steht 

und überhaupt das Gedeihen, so wie selbst den Fortbestand 

der schönen, vielfach zum Muster dienenden Institutionen der 

*) Graf Barthenhelm's Verfassung der Israeliten im Lande nnt« 
der <5nns. Wien 1621. S . 40. 

23* 
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Wiener Iudenschaft aufs Aeußerste gefährdet. Auch der un

mittelbare Ausfluß der landcsfürstlichen Gnade zeigte sich in 

der alten Zeit völlig ungehemmt, im mildesten Lichte. So 

konnte sich wohl ein armer und ungebildeter, aber betriebsa

mer und unbescholtener Jude vor seinen menschenfreundlichen 

Kaiser mit der treuherzigen Bitte wagen, wie er ein eben

falls armes Mädchen heiralhen möchte, um sich so schlecht 

und recht in der Residenz fortzubringen. Noch mehr! Der 

biedere Mann wurde erhört und wußte sich durch seinen 

guten Kopf so großes Vermögen zu erwerben, daß er seinem 

Kaiser nach vielen Jahren drei Prinzessinnen - Mitgiften auf 

unbestimmte Zeit leihen konnte. Also stand eS hiemit im 

vorigen Jahrhundert! 

Die angeführten Beanständigungen der in Wien be

findlichen nicht t o l e r i r t e n J u d e n dürften mit mehr als 

einer Verordnung in Widerspruch gemthen. So z. B. die 

gar nicht oder nicht gehörig motlvirte S t r e i c h u n g v o n 

P e r s o n e n , welche a l s D i e n s t l e u t e a u f den F a m i 

l i e n l i s t e n a u f g e f ü h r t stehen, mit dem Hofdccret vom 

12. Decembcr 1823, Z. 37828, worin es heißt: „ I n 

den Fällen, wo eS sich darum handelt, die Zahl der Dienst

boten, welche von den Tolerirten gehalten werden, zu be

schränken, ist die ordnungsmäßige Verhandlung mit den Letz

teren darüber zu Pflegen; insbesondere ist die Aeußcrung 

solcher Tolerirten über die Einwendungen gegen die Be

lastung des einen oder des andern Dienstboten, so wie die 

Erhebung der ihnen etwa zur Last fallenden Gebrechen zu 

Protocoll zu nehmen und sohin erst mit gehöriger Berück-
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sichtigung beS wahren häuslichen Bedürfnisses oder gegen 

solche Dienstboten erwiesener Thatsachen das Erkenntniß 

zn schöpfen, für welches es sonst an einem zureichenden An

haltspunkte fehlt." Eben so streitet jenes Verfahren gegen 

das Regierungsdecret vom 26. Februar 1796, worin es heißt: 

„ B e i Untersuchungen eines des unbefugten Handels beschul

digten fremden Juden muß derselbe entweder für schuldig 

oder für unschuld ig erkannt werden, und im letzten Falle 

kann derselbe mit keiner Strafe belegt werden, sondern ist 

immer wieder ungeahndet loszulassen." I m gleichen Sinne 

äußerte sich schon das Regierungsdecret vom 3. Februar 1792 

mit den Worten: „Seine k. k. Majestät findet es ihren Ge

sinnungen nicht angemessen, wo kein Verbrechen Platz habe, 

eine Strafe zu verhängen, noch weniger aber eine solche 

wie die öffentliche Landesverweisung, und zwar auf die bloße 

Anzeige verruchter Zeugen, auf A r g w o h n , welcher nicht 

allein nicht erprobt, noch weniger aber gerichtlich untersucht 

und darüber gesprochen worden sei." So spricht auch für 

die Be lassung l a n g j ä h r i g i n D iensten stehender 

P e r s o n e n nach dem Tode des Dienstgebers das Hofde-

cret vom 27. Februar 1804, Z. 2705, worin eS heißt: 

„Die Regierung wird ermächtigt, jenen schon hier befindlichen 

jüdischen Dienstboten, welche bei tolerirten Familien in Dien

sten stehen, wenn sie sich schon eine längere Zeit hier befin

den, und wenn gegen ihre Aufführung nichts Widriges vor

kommt, die Bewilligung zu ihrem ferneren A u f e n t h a l t 

und B e i b e h a l t e zu ertheilen." 

W a s d ie nicht u n t e r d ie e r w ä h n t e n K a t e -
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g o r i e e n g e h ö r i g e n J u d e n b e t r i f f t , d ie i h r e n A u f 

e n t h a l t i n W i e n nehmen, so stimmt die harte Be

handlung, welcher sie ausgesetzt sind, keineswegs zu der 

Milde des Hofdecretes vom 26. August 1790, worin es 

heißt: „Den fremden i n - und ausländischen in Wien ein

tretenden Juden kann nach den bestehenden Iudentoleranzge-

schen der Zutritt in Wien nicht verwehrt werden." Eben 

daselbst wird den sich unbefugt aufhaltenden Juden für den 

Fal l , daß sie unter den angeführten Modalitäten nicht zur 

Toleranz geeignet seien, zur Entfernung der Termin bis 

nächsten Georgi, also, da das Decret am 30. Octobcr pu-

blicirt wurde, von vollen sechs M o n a t e n eingeräumt, 

dazu aber noch gnädigst hinzugesetzt, daß denjenigen, welche 

nach Verlauf dieser Frist das Erforderniß eines längeren 

Aufenthaltes nachzuweisen vermöchten, nach Beschaffenheit der 

Umstände zu bestimmende Licenzen zu crtheilen seien." 

Die allgemeinen Aufhebungen des A b f a h r t s g e l b e s 

und der Beschränkungen für E m i g r a t i o n s f ä l l e collidiren 

um so mehr mit den diesfalls angeführten Beschwerden der 

Juden, als es im Hofdccret vom 15. August 1788 heißt: 

„ D i e Juden sind in allen Emigrationsfällen mit den Christen 

vollkommen gleich zu stellen." Dazu sagt Graf Barthen-

heim: „Daß übrigens sowohl das Freizügigkeitspatent vom 

1. M a i 1785 und die nachfolgenden Verordnungen, als das 

wegen der Freizügigkeit zwischen den deutschen Bundesstaaten 

unterm 2. März 1820 erlassene Patent, dann die zwischen 

Oesterreich und den auswärtigen Staaten bestehenden Frei

zügigkeit - Verträge ihre Anwendbarkeit finden, versteht sich 
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von selbst, da in denselben auf den Religionsunterschied keine 

Rücksicht genommen wurde*). 

Gegen die erwähnten Beschränkungen im Re isen 

dürfte die Regierungsverordnung vom 28. December 1804 

sprechen, worin den Juden das Reisen unter den gesetzlichen 

Bedingungen als unbenommen erklärt wird. 

Gegen den verwehrten oder beschränkten A u f e n t h a l t 

au f dem flachen Lande , so wie in a n d e r n S t ä d t e n 

N iede rös te r re i chs , müssen wir vorzüglich auf das histo

rische Recht verweisen, wie es sich im ersten Buche 

darstellt. 

Außerdem spricht gegen den verwehrten Eintritt in 

mehrere Städte Mährens die Antiquirung der den Jahren 

1709, 1710, 1723, 1749, 1750 angehörenden diesfälligen 

Verordnungen. 

Die Beschränkung der L e m b e r g e r I u d e n s c h a f t a u f 

e igene B e z i r k e ist ein Rückschritt und eine Einschränkung 

früher besessener Rechte. An der Rechtskräftigkeit der P r i 

vilegien anderer ga l l i z i schen S t ä d t e äo non to1or»näl« 

1nä»ei« erhebt (abgesehen von dem Gesagten über die W i -

derrustichkeit der Privilegien) S t d g e r in seinem Handbuche*) 

billige Bedenken. 

Wenn irgendein Recht unter die dem Menschen an-

gebornen, schon durch die Vernunft einleuchtenden gehört, 

*) Die Israeliten im tanbe unter der Vn»«. S. 57. 

**) Galllzische Iudenschaft. I . Xhl. S. 48. 
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welche die Personalität begründen, und worauf die Verschie

denheit der Religion keinen Einfluß haben kann, so ist eS 

d a s Recht der Ve rche l i chuug bei denen, die in keiner 

unmittelbaren Abhängigkeit vom Staate, wie Militärpersonen 

und Beamte, leben. Die dicsfalligen Verbote und Beschrän

kungen erscheinen daher nicht im Einklänge mit den §§. 16 

und 39 des Allgem. bürgert. Gesetzbuches. Zudem erreichen 

dieselben keineswegs den vorgesetzten Zweck, dem Anwachsen 

der jüdischen Bevölkerung entgegen zu treten, sondern erzeu

gen blos den demoralisirendcn Zustand zahlreicher wilder 

Ehen. Die gesetzte Alternative zwischen dem Cölibat und 

der.„ungesetzlichen BMedWna^. eines der mächtigsten Natur

triebe scheint, in Ansehung einer so zahlreichen und ih

rer Stellung nach unabhängigen Menschenrasse nicht in

nerhalb des Bereiches der Billigkeit und Humanität zu 

stehen. 

UebrigenS liegt die Befugniß zum selbstständigen Antritt 

eines nützlichen Gewerbes f ü r u n t o l e r i r t e S ö h n e ve rs to r 

bener T o l e r i r t e n schon implicito im Hofdecret vom 9. 

M a i 18l)7, worin es heißt: „Jene Söhne verstorbener to-

lerirt gewesener Juden, welche keinen bes t immten N a h -

r u n g s z w e i g aufzuweisen vermögen, oder sich mit uner

laubten Handlungen abgeben, sind als Geschäftslose von 

Wien zu entfernen." Ingleichcn sagt das Hofdecret vom 

28. Februar 1817: „ B e i heranwachsenden Söhnen verstor

bener in Wien tolerirt gewesener Juden ist streng darauf 

zu sehen, daß, sobald sie eines Erwerbes fähig sind, 

sie nicht länger mehr in der Familienliste deS Bruders oder 
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der Mutter gelassen werden, sondern sich um einen ordent

lichen Nahrungsverdienst bewerben; so wie sie sich genau 

über ihre Dienstleistung und die Art derselben auszuweisen 

haben." 

Wenn demnach das Recht der Toleranz auch wirklich 

auf einen bloßen Anspruch sich reducirt finden sollte, so kann 

dieS nimmermehr vom Recht der selbstständigen Niederlassung 

bei Antritt eines nützlichen Gewerbes, oder einer Dienst

leistung hinsichtlich der Söhne der verstorbenen T o l e -

r i r t e n verstanden werden. — Was die K i n d e r von a n 

dern seit lange i n W i e n d o m i c i l i r e n d e n I s r a e l i 

ten b e t r i f f t , so scheint das bereits erwähnt« Decret vom 

27. Februar 1804 auch in Ansehung ihrer mildere Grundsätze 

aufzustellen. Und diejenigen, die mittelst HofdccretS vom 10. 

Jänner 1821 für die Heimathszuständigkeit der militärpflich

tigen Juden geltend' gemacht wurden, können billigerweise für 

die natürlichen H e i m achsrechte der Ansässigkeit und Ver

ehelichung nicht wieder sich beseitigen lassen. 

2) Beschränkung des Rechtes au f physische G l i -

stenz, R e l i g i o n s ü b u n g , U n t e r r i c h t und B i l 

d u n g . 

Das Verbot, christliche D iens tbo ten und selbst 

S ä u g a m m e n zu halten, gründet sich auf eine Verordnung 

von TheodosiuS und wurde späterhin von verschiedenen Kir-

chenconcilien, namentlich von dem von 1267 erneuert. Wie 

wenig solche Begriffe, die in den Zeiten der höchsten Into

leranz entstanden, für die unsrigen paffen, und wie sehr sie 
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der Absicht einer Aufhebung der Isolirung der Juden wider

sprechen,' wurde durch die bereits stattgefundene theilweise 

Beseitigung derselben bewährt. Auch stellt sich ihr Fortbe

stand in speciellen Fällen als eine grelle Inhumanität heraus. 

Die Erschwernisse, welche auf die Ausübung mehre 

rer R e l i g i o n s p f l i c h t e n gelegt wurden, lassen sich wohl 

kaum mit der von den ältesten Zeiten an feierlich zugesagten 

f r e i e n R e l i g i o n s ü b u n g und mit der Aufnahme der 

israelitischen Religion unter die Zahl der geduldeten verein

baren, am wenigsten aber mit dem ß. 1 . der Iosephinischen 

Iudenverordnung für Gallizien, worin eS heißt: „ D i e ge-

sammte Illdenschaft soll in Ausübung ihrer väterlichen Reli

gion und angeerbten Gebräuche durchaus f r e i und u n -

a e h i n d e r t se in , soweit sie mit dieser Iudenordnung und 

ven allgemeinen Landesgesehen nicht im Widerspruche stehen." 

Somit erscheint auch das jüngste Verbot, hebräische Religi-

onSbücher anders, als mit einer deutschen Übersetzung auf

zulegen, als eine Religionsverfolgung, welche an die ver

gangenen Jahrhunderte erinnert, da man auch den Juden 

ihre Bücher gewaltsam wegnahm und verbrannte. Und doch 

vermochte auch schon damals ein besserer Geist durchzudringen. 

S o ; als man im sechszehnten Jahrhunderte den Kaiser Mar i -

milian bereden wollt«, ßte Migionsbüch« der. Juden ver

brennen zu lassen, befragte dieser erst den berühmten Auch-

Hn» darüber. Reuchlin war der Meinung, daß man bei den 

Religionsbüchern der Juden, diejenigen, welche ihre Lehrsätze, 

ihre Mora l und ihre Riten enthielten, von solchen, deren Inhalt 

ein dlrecter Angriff auf die christliche Religion wäre, zu unter-
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scheiden und die ersteren frei und unangetastet zu lassen hätte. 

Die Cölner Theologen und die Universität von Paris erklärten 

sich gegen diese gemäßigte Ansicht, aber der Bischof von 

Speyer, vom Papst als Schiedsrichter ernannt, entschied für 

Reuchlin*). Jenes Verbot ist aber darum einer völligen 

Beraubung gleich zu achten, da von dem bei weitem größten 

Theile der jüdischen für die Theologie unentbehrlichen Relt-

gionsbücher gar keine deutsche Übersetzung eristirt, von den 

wenigen andern aber die Anschaffung dadurch ungemein e? 

schwert würde. — Einer allgemeinen Verbesserung in den 

Einrichtungen für Religion und Unterricht wird gewiß mit 

Vertrauen und Dankbarkeit entgegengekommen, insofern diese 

Punkte nicht einseitig festgehalten werden. 

Die Beschwerde des Mangels einer Subvention zur 

Verbesserung des jüdischen E l e m e n t a r schulwesenS dürfte 

wohl darin eine besondere Begründung finden, daß den är

meren katholischen und selbst protestantischen Gemeinden eine 

solche zu Theil wi rd , und daß (abgesehen von dem diesfäl-

ligen Vorgange in anderen Staaten) die Verschiedenheit der 

Religion dem persönlichen Rechte zur geistigen Bildung nicht 

wohl im Wege stehen kann. Der gegenwärtige Zustand der 

verschiedenen Iudenschaften muß aber dieselben verhindern, 

das Uebel radical anzugreifen und ausreichende Domeftical-

e t a t S , geschweige denn DomesticalfondS zu diesem Ent-

zwecke aufzubringen. Um so weniger ist wohl der Grund 

5) N«8MN6 ä« I'bl«tol« ä« H«l« moävrn«» p « 1.S0N Ull lvL/ 

?«i» 1828. p. 147. 
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der V e r e i n i g u n g des gal l iz ischen Iudenschu l fondS 

mit dem allgemeinen christlichen abzusehen. Daß die Juden 

auch von I n s t i t u t e n f ü r die le idende Menschhei t 

ausgeschlossen sind, zu welchen sie zahlreich beitragen, ist eben 

so schwer zu begreifen. 

Da die Juden zu Kriegsdiensten verhalten sind, und 

ihrer Erhebung zu Officieren kein gesetzliches Hindcrniß im 

Wege liegt, so scheint die V e r s p e r r u n g der v o r z ü g 

lichsten M i l i t ä r - I n s t i t u t e hicmit eben sowenig, wie mit 

dem gedachten Rechte der Bildung im Einklänge zu stehen. 

Der Aufdingung von indischen Leh r j ungen i n 

W i e n stehen, ungeachtet sie sich vervielfältigt hat, noch Vor-

urtheile von Seite der Meister und Chicanen von Seite der 

Zunftvorsteher im Wege, wogegen im Geiste der Verord

nung vom 11. Jul i 1786 der Magistrat kräftig einzuschrei

ten hätte, da ihm damit aufgetragen ward, sich ernstlich 

ange legen sein zu lassen, christliche rechtschaffene und 

gut gesinnte Gewerbsleute dahin zu vermögen, daß sie jü

dische Jünglinge auf Ansuchen deren Acltern zu sich in die 

Lehre nehmen. 

Das Verbot für die S o h n e ga l l iz ischer J u d e n , 

zu christlichen M e i s t e r n in die Lehre zu gehen, wurde 

erst in die gallizlsche Zunftordnung hineingelegt und findet 

sich nicht einmal darin ausdrücklich vor, da der betreffende 

Artikel nur besagt: „Wer in die Lehre aufgenommen werden 

wi l l , kann (n ich t m u ß ) in unserem Erbkönigreich Gal-

lizien und Lodomerien und Herzogthümern Oswiecim und Zator, 

der katholischen, griechisch- und armenisch-katholischen, auch 
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protestantischen Religion zugethan sein." I m Nebligen ließe 

sich ein solches Verbot auch nicht mit den Bestimmungen der 

Iosephinischen Grundveroldnungcn vereinbaren. 

3) Beschränkung des d ing l i chen Sachenrechts 

und der W i d m u n g zum L a n d - und B e r g b a u . 

Was die BcschränklNMn des d ing l i chen S a H ^ n > 

reckts anbelangt, so müssen wir zuvörderst wieder auf daS 

aus unserem ersten Buch sich entwickelnde historische Recht zu

rückweisen, wie solches jenen Beschränkungen entgegengestellt 

wird. 

Die gegenwärtige Norm für Niederösterreich geht auf 

eine Theresianische Verordnung vom 5. M a i 1764 zurück. 

Wie sehr aber dieselbe antiquirt, demnach weder mit dem 

Geist der alten, noch mit dem der neuesten Zeit vereinbar 

befunden ward, ergab sich bereits aus den angefühlten 

mehrfältigen Ausnahmen, deren Massigkeit, Nützlichkeit und 

Notwendigkeit bei den verschiedensten Gelegenheiten erkannt 

wurde. 

Durch Hofdecret vom 24. September 1789 wurde je

dem wohlbemittelten Juden, sowohl I n - als Ausländer, der 

Ankauf der damals feilgebotenen CtaatSaüter in Niederster-

reich gestattet, und ihnen zugleich erlaubt, auf den so er

kauften Gutern Fabriken anzulegen. Durch das Decret vom 

31 . März 1802 wurde diese Erlaubniß aufgehoben und als 

bloße Ausnahme von dem fortan unverändert zu bestehenden 

Realitätenverbot erklärt, auch wurden mit Decret vom 24. 

April 1820 die Juden von dem Ankauf neuerdings seilge-
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botener Staatsgüter ausgeschlossen. ES kann hiebet nicht 

unbemerkt bleiben, daß in dem Decrete vom Jahre 1739 

jener Concession der Charakter einer A u s n a h m e wenig

stens m i t keinem besonderen Ausdruck sich beigelegt 

findet. 

Was die Rea l i t ä t enbes i t z ve rbo te i n den P r o 

v i n z e n anbelangt, so beruhen sie ebenfalls auf sehr alten 

und gewiß veralteten, dennoch dem historischen Rechte ent

gegenstehenden Verordnungen. 

Durch das neueste Iudenedict für Böhmen wurde 

zwar offenbar die Absicht an den Tag gelegt, hierin Er

leichterungen eintreten zu lassen, allein die dargestellten Hemm

nisse lassen dieselben beinahe illusorisch erscheinen. 

Dagegen fand für die andern P r o v i n z e n nicht 

nur gar kein Fortschritt, sondern in Ansehung G a l l i z i e n S 

selbst ein bedeutender Rückschritt Statt , welches sich weder 

mit dem Geiste noch mit dem Wortlaute der liberaleren äl

teren Verordnungen vereinbaren läßt, wie wir es aus vor

liegenden Aktenstücken zu entnehmem im Stande sind. 

Die Erwerbung des Eigenthumes ganzer Herrschaften 

ward den gallizischen Israeliten durch die Iosephinische Ord

nung ausdrücklich erlaubt, durch das Hofdecret vom 9. 

März 1793 jedoch, und nur ohne Rückwirkung der Gesetze 

wieder untersagt; eben so war ihnen 1789 ausdrücklich der 

Erb- und Zeitpacht ganzer Güter bewilligt, während diese 

Bewilligung schon im Jahre 1793 sehr beschränkt, durch das 

Patent vom 8. März 1805 aber völlig aufgehoben wurde, 

und nu»>^em israelitischen AckerSmann die Benutzung der 
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selbst bembarten Gründe gestattet ward. Endlich wurden 

sie auch von der Pachtung städtischer Landgüter, Vorwerke, 

Grundstücke und Wirtschaften ausgeschlossen. Nicht besser 

ging es ihnen mit dem Hauseigenthum in den Städten und 

Märkten. Das Hofdecret vom 25. October 1791 sagt, daß 

die den Juden zugestandene Besihfähigkeit, also auch die 

Fähigkeit, Häuser in den Städten käuflich an sich zu bringen, 

ohne Rücksicht auf die damit in Widerspruch stehenden und 

in Ermangelung der landesfürstlichen Bestätigung ohnehin 

nicht gültigen Privilegien einiger Städte, durchgehends ge

handhabt werden müsse. Das Decret vom 28. März 1805. 

hingegen schloß sie von der Besitzerwerbung und selbst von 

dem emphiteutischen Pacht aller Häuser und Hausplätze, die 

sich früher noch nicht im Besitze von Juden befanden, gänz

lich aus. 

W i r werden späterhin Gelegenheit finden, auf die Nach

theile aufmerksam zu machen, die durch Verkürzung dieses 

so sehr wesentlichen Rechtes nicht nur für die jüdischen Be

völkerungen , sondern für die Landeswohlfahrt im Allgemeinen 

entstehen. Allein einmal abgesehen von jedem positiven Recht 

und von jeder politischen Rücksicht, erlaube man uns aus

nahmsweise, es als höchst kränkende Bestimmungen zu be

trachten, daß der handelsmüde Kaufmann die Frucht seines 

Fleißes nicht in Ruhe im eigenen Besitzthum, sei es HauS 

oder Hof , verzehren darf, und daß selbst der im Dienste des 

Vaterlandes zusammengeschossene Krüppel sich auf dem hei

mischen Boden, zu dessen Verteidigung er sein Blut ver

spritzte, nicht eine Hütte bauen darf, wofern er Jude ist. 
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Wahrlich man überredet sich mit Mühe, daß dergleichen unter 

dem gerechten und milden Scepter Österreichs stattfinden 

kann! 

Uebrigcns streiten die Verordnungen, wodurch die Juden 

in Nicderosterreich auf jede Weise vom Land bau und in 

allen Provinzen vom Bergbau ausgeschlossen sind, gegen jene, 

wodurch sie „aus jedem ehrbaren Wege zur Erwerbung ihres 

Unterhaltes und Vergrößerung der allgemeinen Emsigkeit kein 

Hinderniß finden sollen*)." 

4) Beschränkungen der O r t s b ü r g e r , G e w c r b - und 

Hande ls rech te . 

Wi r gelangen zur wesentlichsten Nechtsentbehrung, welche 

so viele andere in sich schließt, zu jener des B ü r g e r r e c h 

tes. Hierüber findet sich die Collision allerdings mehr in 

den erwähnten allgemeinen Rechtsprincipien und Zusagen, als 

in besonderen Verordnungen; dennoch sind auch solche vor

handen, welche die Zulassigkeit der Juden zum Bürgerrechte 

beurkunden. Namentlich gilt dies in Ansehung der gallizi-

schen Juden, und wir entnehmen mehrere dahin gehörige Data 

der mit der Uebersicht „ Etädtebürgerrecht" in Stögcr'S gal-

lizlscher Iudenschaft enthaltenen Erörterung"). Das. Hosten 

cret vom. 7. September 1792, welches die Art der Wahl der 

Magistrate in den gallizischen Städten vorschreibt, spricht den 

Juden ausdrückl ich die B e f ä h i g u n g zum B ü r g e r -

*) Toleranzpatent »o« 13. Febr. 1782. 

* * ) Erster Band §. 115 u. ff. 
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rechte zu, indem es darin heißt: „Nu r jene Juden sollen 

zu wählen haben, und selbst wahlfähig sein, welche das 

B ü r g e r r e c h t förmlich erhalten haben, die Magistrate, von 

welchen die Erthcilung des Bürgerrechtes abhängt, haben 

dafür zu sorgen, daß die Zahl der Juden die christlichen 

Bürger nicht beeinträchtige, und die Wahlfähigkeit wenig

stens keinem andern Juden, als den wirklichen Hauseigen-

.thümern oder Meistern eines ordentlichen Gewerbes oder Hand

werks zu Theil werde." Endlich soll das Gubernium die 

Magistrate nicht durch Zwang anhalten, den übrigen Juden, 

welche unter die vorbemeldctcn Kategorieen nicht gehören, das 

Bürgerrecht zu ertheilen. Hieraus erhellt, daß, selbst die 

untersten B e h ö r d e n b e f u g t w a r e n , den gallizischen 

Juden das Bü rge r rech t zu e r t h e i l e n , und wenn in der 

Hofentscheidung vom 16. Februar 1789 der Grundsatz auf

gestellt war, „daß die gallizischen Juden das Etaatsbürger-

recht nicht auf dem gewöhnlichen Wege und in der Regel, 

sondern nur in Folge einer besonderen höchsten Bewilligung 

erlangen können:" so war das nicht nur um drei Jahre 

früher, als jenes Decret, sondern selbst früher, als die gal-

lizischc Iudenordnung vom 9. April 1789, wonach alle bis

her bestandenen Beschränkungen aufgehoben wurden, und ver

möge der §Z. 3 1 , 35 und 48 die Iudenschaft gleiche Vor-

theile mit den christlichen Einwohnern zu genießen haben. 

Dr. Stöger meint hierüber, daß jeder Zweifel durch das 

Decret vom 7. September 1792 sich gelöst finden müsse, indem 

dasselbe vo l l kommen i l lusor isch w ä r e , wenn es ke i 

nem J u d e n mögl ich w ä r e , das Bü rge r rech t zu er-

24 
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l a n g e n , und daß die Magistrate selbst dazu verhalten wer

den können, den in die bezeichnete Kategorie fallenden Juden 

das Bürgerrecht zu crcheilen. Die dagegen selbst vorgebrach

ten Einwendungen scheinen nicht auf besonders haltbarem 

Grunde zu beruhen und das gedachte Postulat entkräften zu 

können, und am wenigsten können wir dies zugeben, wenn 

der Iosephinischen Iudenordnung darum jene Meinung abge

sprochen wi rd , weil sie durch Erweiterung der Rechte der. 

Juden denen der Christen, und namentlich den Ausschließungs

privilegien der Bürgergemeinden zu nahe träte, dann aber 

in der Ausschließung vom Bürgerrechte deshalb keine Be

schränkung der Nahrungswege gefunden w i rd , weil der Ge

werbebetrieb im Allgemeinen gestattet sei. Aus solchem Ge

sichtspunkte müßte ja jedes den Juden eingeräumte Recht als 

eine Schmählerung der christlichen bettachtet werden, da die 

Christen sich darein mit den Juden zu theilen hätten, und 

es früher allein besaßen. W i r erinnern zudem an dasje

nige, was über die Widerrustichkeit der Privilegien früher 

gesagt wurde, und es wäre sehr traurig, wenn dem Lan

desfürsten dieses Vorrecht selbst da in Abrede gestellt werden 

sollte, wo es sich eben darum handelt, den Kasten- und Aus

schließungsgeist zu bannen. Und auf diese Art hätten ja 

auch nie Zünfte gänzlich aufgehoben und dem Princip der 

freien Concurrenz Eingang gewonnen werden können! Auch 

liegt es wohl klar am Tage, daß ein Gewerbe, unbürger

lich betrieben, sich nicht so vortei lhaft herausstellen kann, 

als bürgerlich betrieben, da schon diese letztere Prärogative 

mehr Zutrauen einstößt und Kunden herbeilockt, und überdies 
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gesetzliche Vortheile daran geknüpft sind. Und warum würde 

man denn von Seite jener Bürgerschaften auf solche Ausschlie

ßung beharren, wenn nicht eben Vortheile daran geknüpft 

erschienen? Ueber die Verordnung vom Jahre 1792 wird 

gesagt, sie führe nur einen Fall an, in welchem das Gu-

bernium die Magistrate zur. Ertheilung der Bürgerrechte 

nicht zwingen könne, aber daraus könne man nicht schließen, 

daß dieser Zwang umgekehrt in jedem andern Fall eintreten 

könne (?.'). Wenn je ein Schluß sich lwxllcit« herausstellt, 

so ist es doch wohl hier, und die aufhebende Verordnung 

vom Jahre 1807 kann daher nicht im Einklänge mit den 

vorhergehenden gedacht werden. Ungeachtet also unsers Da

fürhaltens Dr. Etöger (dessen umsichtige Bearbeitung dieses 

Gegenstandes übrigens der dankenswcrthesten Anerkennung 

würdig ist) auf die vorgebrachten Einwendungen einen viel 

zu großen Werth legen dürfte, bekennt er sich doch zu der 

Ansicht, daß ein Jude in Ga l l i z i en das Bürger 

recht erhalten kann, wenn er eine besondere höch

ste B e w i l l i g u n g für sich hat, oder wenn er zu 

einer Stadtgemeinde gehört, in welcher die I u -

denschaft durch ein vom Monarchen ordnungsmä

ßig bestätigtes P r i v i l e g i u m das Bürgerrecht er

langt hat. Unter den Belegstellen hicfür scheint uns be

sonders hervorhebenswerth: „daß die Stadt Sadow» 

Wyszina einem Juden im Jahre 1787 wirklich ihr 

Vürgerrecht verlieh, welches im Jahre 1789 i « Re« 

eurswege gegen eine ebenfalls verwerfende Entschei

dung des Guberniums, laut Gubernial-Verordnnng 

24* 
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v o m 15. August 1789 I . 19513 v o m H o f e be« 

stättgt w a r d * ) ; " ferner, daß durch die Hofk.-Verord-

nung vom 22. Octob. 1807 Z. 20928 die Möglichkeit der 

Verleihung des Bürgerrechts an die Iubenschaft zu Zamosc 

vorausgesetzt wird, und in dem Regulativ für die Drohobyc» 

zer städtischen Branntweinbrenner und Schenkcr vom Jahre 

1802 ausdrücklich dortige jüdische B ü r g e r erwähnt werden. 

Wenn wir daher auch nicht weiter als Dr. Stöger 

gehen, wozu wir uns nach dem Gesagten berechtigt hielten, 

so finden wir doch, daß in Gallizicn sowohl einzelne Juden, 

als ganze Iudengemeinden zum Bürgerrechte befähigt sind, 

obgleich zu jeder solchen Befähigung eine besondere höchste 

Bewilligung nöthig erschiene. I n der That aber dürfte die 

zum Schlüsse dieser Erörterung von Dr. Etöger ausgespro

chene Ansicht ganz genügen und seine so höchst schätzbare 

Meinung ins wahre Licht stellen, indem zur Bestätigung des 

Vorhergehenden der 16. ß. der Iosephinischen Iudenordnung 

angeführt wird, welcher ausdrücklich sagt, daß der Israelit 

eben sowohl zum Vorsteher seiner O r t s gemeinde gewählt 

werden könne, als er das Befugniß hat bei dieser Wahl 

mitzustimmen. „Kann er also," sagt Dr. Stöger, „OrtSvor-

ftcher, mithin in einer Stadt B ü r g e r m e i s t e r werden, so 

*) vr. Stiger's Mzlsche Iubenschaft. I. Bd. S. 185. Außer 
diesem Falle haben wir noch ble den Freiherren Arnsteln und Gskeles zu
gestandene b ü r g e r l i c h e PossesfionSfähiglelt zu erwähnen; ebenso wer, 
den wir versichert, baß im Jahre 1841 den Juden Leon Sachs in Sta» 
nlslawow und Iuftus in Ezernowlh ihrer Verdienste wegen von ihren 
respectlven Magistraten das B ü r g e r r e c h t verliehen worden st!. 
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muß es wohl auch eine Möglichkeit geben, B ü r g e r zu wer

ben, und das Hofdccrct vom 9. Apri l 1789 sagt ausdrück

lich, daß die Frage über die Fähigkeit der J u d e n zum 

B ü r g e r r e c h t e durch die neue Iudcnorduung erledigt sei. 

Wenn also den g a l l i z i s c h c n J u d e n die B e f ä h i 

gung zum B ü r g e r r e c h t e nicht abgesprochen w e r 

den k a n n , warum sollte dieselbe ihren Glaubensgenossen in 

Mahren, Schlesien, Böhmen, Österreich versagt sein, da 

diese jenen unstreitig in jeder Beziehung voraus sind? 

Wenn in Folge der Verordnung vom Jahre 1820 eine 

Culturscala für die Juden der verschiedenen Provinzen ange

nommen werden soll, so kann es kaum in Abrede gestellt 

werden, daß die österreichischen und böhmischen Juden sich 

die vordersten vielleicht streitig machen, die gallizischen aber 

Pcwiß auf der hintersten Stufe derselben stehen, während 

ße sich in Hinsicht der bürgerrechtlichen Ansprüche gerade 

jm umgekehrten Verhältnisse befinden, durch welchen Zustand 

chber ein schnurgerader Widerspruch mit jener Verordnung 

Erzeugt wird. 

TleS ist um so auffallender, als die Verdicnstlichkcit der 

Juden jener beiden Provinzen durch zahlreiche Belege und 

namentlich auch dadurch anerkannt ward, daß eine verhältnis

mäßig bedeutende Zahl unter ihnen in den ös te r re ich i 

schen Ade ls tand erhoben wurde. 

W i r werden spater Gelegenheit finden, auf diese Unter

stellung des Adels gegen den Vürgerstand zurückzukommeu; 

hier begnügen wir uns, darauf aufmerksam zu machen, daß 

eine solche Unterstellung nicht nur dem allgemeinen Sinne 
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nach, sondern auch in Folge positiver Verordnungen nicht 

füglich Raum gewinnen könne; und namentlich heißt es im 

Hofdecret vom 16. Juni 1833*), wo es sich um eine B e 

güns t igung der Juden vor dem Bürger handelt, daß, sobald 

ein Jude sich des österreichischen Adels erfreut, auf ihn die 

G le ichs te l lung mit Rusticalunterthanen und auch mit 

Bürgern nicht mehr anwendbar ist. 

Wenn eS sich demnach hiedurch ausgesprochen findet, daß 

der Adelstand über dem Bürgerftand steht, und der Jude 

zwar das Elftere, aber nicht das Letztere erreichen, d. i. 

mehr a l s B ü r g e r , aber nicht s o v i e l a l s B ü r g e r wer

ben kann, so liegt hierin ein immer gewiß sehr schwer zu 

lösender Widerspruch, der sich in dem neuerlich eingetretenen 

Umstand bechätigt findet, daß, als unlängst zwei sehr ver

diente böhmische Juden um das Bürgerrecht nachsuchten, ihnen 

zwar die Fähigkeit dazu nicht abgesprochen, allein ihre Bitte 

dennoch verweigert ward, wogegen sie in den österreichischen 

Adelstand erhoben wurden"). 

* ) »eop. Ges.-Sammlg. 59. Bd. S . 248. 
* * ) Sehr bemerkenswerth ist jedoch die Art des diesMlgen Vorgcm» 

ges. „ V o n allen Selten kräftig unterstützt, wurde das Gesuch der Ge« 
btllber P.— h,« Lanbstanden Böhmens zur Berathung übergeben, doch mlt 
dem Bebenten, daß «a» de» I i n z e l « e n keineswegs «in Recht zuge
stehen könne, a u f das die ganz« N a t i o n gleichmäßige Ansprüche 
zu machen berecht igt se i , zurückgewiesen. Als bei dieser Gelegenheit 
der etnfichtsvolle und aufgeklärte Präsident Graf C— die Bemerkung 
hinwarf: „ „Also tragen wir auf allgemeine Einsetzung der Juden in die 
Staatebürgerrechte a n ! " " wurde ber Antrag als nicht Hieher gehörig b> 
seltlgt." (Oesterreich im Jahre 1,640 von einem österreichischen Staate, 
manne. 2. Band G. <5.) 
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So dankenswerth daher auch die verschiedentlichen den 

Juden in Böhmen gewährten Zugeständnisse sein mögen, so 

ist doch die durch ihre Geschichte nur allzu bewährte precäre 

Natur derselben, indem sich für ihre Widerrustichkeit keine 

Garantie darbietet, weit von jener sichern Basis entfernt, 

welche B ü r g e r t h u m und B ü r g e r r e c h t allein zu geben 

vermögen, und deren Gewährung die Juden in der österrei

chischen Monarchie, gleichwie in allen andern europäischen 

Staaten, von der Gerechtigkeitsliebe und wahrhaften Huld des 

Herrschers ansprechen dürfen. 

Wegen der angeführten Beschränkungen i n der 

H a l t u n g von Gese l l en und L e h r j u n g e n , so wie in 

der Handels- und Marktfreiheit haben wir wiederholt auf die 

Antiquirung der betreffenden Verordnungen aufmerksam zu 

machen. Für Böhmen ergiebt sich aber besonders eins Colli-

sion hierin mit den §Z. 46. 47 und 51 des Patents vom 

Jahre 1797, wonach den Israeliten, wenn sie ein ordentliches 

Zunftgewerbe treiben, alle bürgerlichen Portheile wie den 

Christen vergönnt werden. 

Zum Verständnisse des Decrets vom 14. September 

1826, wodurch im Widerspruch mit dem Commerzhoftecrete 

vom 16. August 1817 de» gallizischen Juden die Haltung 

christlicher Gesellen im Hause verwehr? Wtrv,"^pe1l' sn<ye 

nicht Industrialarbeiter, sondern Dienstboten seien, geht uns 

die Kenntniß der veranlassendem Gründe ab, ohne welche die ge

dachte frühere Ansicht, daß Gesellen Industrialarbeiter und nicht 

Dienstboten seien, sich gewiß leichter Eingang verschaffen wird. 

Die Beschränkung der jüdischen G e w e r b s l e u t e 
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auf jüdische Arbeitsbeftel ler (und mithin auch auf I u -

denbezlrke) steht noch S c a r i im Widerspruch mit dem To

leranzpatent vom 13. Februar 1782, worin den Juden die 

allgemeine Befugniß zu allen Gattungen von Handwerken und 

Gewerben ertheilt wirb. „Und wenn," fügt er hinzu, „den 

jüdischen Advocaten und Aerztcn ausdrücklich erlaubt wird, 

auch Christen zu vertreten und zu behandeln, so muß es um 

so mehr den jüdischen Gewerbsleuten erlaubt sein, auch für 

die Christen zu arbeiten*). 

Die Beschränkung der indischen Fabriken collidirt mit 

den allgemeinen Freiheiten und Privilegien, welche den Lan

desfabriken eingeräumt sind, und wobei auf die Verschiedenheit 

des Religionsbekenntnisses keine Rücksicht genommen wird. 

Das allgemeine Verbot der Haltung von Apotb^Ien 

zeugt von einem Mißtrauen, bas sich schwer mit dem Ver

trauen vereinbaren läßt, welches man dem jüdischen Arzte 

und Wundarzte einerseits, dem jüdischen Materialwaarenhänd-

ler andererseits einräumt, und erscheint, auf die italienischen 

Juden ausgedehnt, im volligen Widerspruch mit den ihnen 

zugesicherten Rechten. 

5) Beschränkungen im Rechte der Ausübung der 

eine höhere B i l d u n g voraussetzenden Be

schäftigungen und der Zuziehung zu öffent

lichen und städtischen Anstellungen und zu 

Privatbedienstungen. 

Der Druck, den die jüdischen Aerzte zu erleiden haben, 

scheint in Collision zu treten: einmal mit dem Tsleranzva-

* ) S ta r l , systematische Darstellung der Juden Mährens. S . 141. 
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tente vom Jahre 1782, wonach die Israeliten aufgemuntert 

werden, ihre Söhne den Wissenschaften zu widmen, dann mit 

dem bereits angeführten Z. im Hofdecrete vom 9. M a i 1807, 

wonach nur von der Entfernung gcschäftsloser, keinem bestimm

ten NahrungSzweig nachgehender Söhne die Rede, ist, und 

dadurch wohl stillschweigend die Rechte wissenschaftlich gebil

deter Aerzte verwahrt wurden, und endlich mit den Hofde-

creten vom 21 . Octobcr 1783 und vom 25. August 1799, 

wonach jüdische Aerzte wie alle Andere, die auf einer erb-

ländischen Universität graduirt sind, zu behandeln sind. 

Ueberdies liegt sowohl in diesem Verfahren, als schon 

in der Einhebung der Begutachtung der Facultät über die 

Zulassung eines jüdischen ArzteS zur PrariS ein sehr auffallen

der Widerspruch mit der ihm hiezu von der Facultät selbst 

schon im vorhinein in ihrem Diplom ausdrücklich, mit den 

Worten ertheilten Erlaubniß: „4rtom «u»m exoroonüi 

« K > l C « v I v e o r m n » . " Wie sehr aber gerade die jüdi

schen Aerzte in Oestcrreich sich einer ehrenden Anerkennung 

Wttth gemacht haben, erwähnen wir im folgenden Buche. 

Was die Zulassung von Juden zur A d v o c a t u r be

trifft, so muß das Hofdecret vom 4. September 1790, das 

sie dazu befähigt, für illusorisch angesehen werden, nachdem 

in dem Zeitraum von mehr als einem halben Jahrhundert 

noch nicht ein einziger Fall von der Erlangung des Stallum 

durch einen jüdischen Doctor der Rechte in Wien sich erge

ben hat. 

Sehr bemerkenswerth erscheint es, daß die b i s h e r i g e 

Aussch l i eßung der J u d e n von S t a a t s - und andern 
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ö f fen t l i chen V e d i e n s t u n g e n ke ineswegs auf be

stimmten Verordnungen, sondern nur auf ze i tweise ange

nommenen Tendenzen beruht. Zufällig fiel uns dar

über ein ungedrucktes Aktenstück in die Hand, welches 

dieses klar an den Tag legt, indem es nämlich in einer 

Note des Hofkanzleipräsidiums an die Regierung vom 1< Ok

tober 1834 Z. 1927 heißt: „ I n dem Toleranzpatente vom 

2. Jänner 1782 kommt zwar nicht ausdrücklich vor, daß 

die Juden vom Staatsdienste ausgeschlossen sind, allein der 

Staatsdienst sei auch nicht unter jenen Erwerbsarten ausge

führt, welche den Juden gestattet sind, und in allen später« 

Hofdecreten läge die Tendenz, die Juden vom Staatsdienste 

auszuschließen. D i e B e i s p i e l e entgegengesetzter A r t 

seien b los aus der f r ü h e r e n Ze i t . I n der neuern 

Zeit aber haben Seine Majestät a. h. Entschließung vom 

25. Jänner 1834 nicht einmal die Anstellung eines Juden 

als Stadtarzt zu Deutschbrod in Böhmen zu gestatten geruht. 

Auf diese Verhältnisse mache das Hofkanzleipräsidium auf

merksam, damit im vorkommenden Falle von der Regierung 

nicht von irrigen Ansichten in ihren Amtshandlungen ausge

gangen werde." 

Demnach bedarf eS, um verdienstvolle Juden als Staats

beamte anzustellen, gar keiner neuen V e r o r d n u n g , son

dern nur der Wiederaufnahme jener au fgek lä r t en T e n 

denz, welche be re i t s i n der f r ü h e r e n Z e i t e n 

Oesterreich gewa l te t ha t . So bekleideten in der I o -

sephinischen Periode die Juden in der Lombardei nicht nur 

die Stellen von Wechsel- und Mercantilräthen, sondern zu 
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jedem solchen Collegium mußten Juden hinzugezogen werden. 

Auch an der Universität von Padua waren zu jener Zeit 

mehrere Juden als k. k. Professoren angestellt, während in 

Niederöstcrreich selbst Israel Edler von Königsberg k. k. w i r k 

l icher N e g i e r u n g s r a t h war. 

Derjenigen Verordnung, vermöge welcher die Juden in 

gallizischen Städten als B ü r g e r m e i s t e r erwählt werden 

können, haben wir bereits erwähnt. Auch sie ist illusorisch, 

so lange deren Anwendung nicht ins Leben tritt. Wäre eS 

nöthig, noch eine Verordnung über die Befähigung der Juden 

zu Staatsämtern anzuführen, so würden wir das Hofdecret 

vom 5. Ju l i 1810 Z. 9248 nennen, worin eS heißt: „D ie 

Juden, insofern sie S t a a t s b e a m t e s i n d , bedürfen für 

ihre Person keiner besonderen Toleranzbewilligung. Die Kin

der sind jedoch nach den Toleranzvorschriften zu behandeln." 

O e f f e n t l i c h angestel l te Ae rz te waren Juden nicht 

nur in früherer Zeit im deutschen Reiche, sondern noch zu 

Ende des vorigen Jahrhunderts in Oesterreich selbst. Etnm 

sprechenden Beleg hierüber, so wie über die liberaleren Grund

sätze von ehedem, hinsichtlich der ungehinderten Ausübung der 

Arzneikunde von Seite der auf inländischen Universitäten gra-

duirten jüdischen Doctoren, finden wir in der schlichten Selbst

biographie des verdienstvollen jüdischen Arztes v r . Simon 

Hochheimer (geb. 1744, gest. 1828), in der Vorrede zu sei

nem Werke: „ D i e Krankheiten aus Schwäche" (Frank

furt 1803). „ A l s ein auf einer kais. königl. Hochschule gra-

buirter Arzt," sagt er, (nämlich zu Freiburg im Breisgau, 

das damals Oesterreichisch war), „ging ich nach Wien, um 
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dort im allgemeinen Krankenhause meine Kenntnisse zu er

weitern und mich durch P r a r i S zu e r n ä h r e n . Ich 

hatte alle Ursache zufrieden zu sein. Drei Jahre lang hatte 

ich daselbst gemächlich gelebt (also ohne Beanständigung we

gen Ausübung der Praxis zu erfahren oder die Bewill i

gung dazu besonders ansuchen zu müssen), als mich Fürst Karl 

von Lichtenstein a u f se iner Her rschaf t a l s P h y s i c u s 

und L e i b a r z t anstel l te. Aber nach drei Jahren entriß 

mir der Tod diesen Wohlthäter und mit ihm meine Stelle. 

Ein doppelter, sehr harter Verlust für mich. Auf seinem 

Sterbebette empfahl er mich einem seiner Bekannten, dieser 

brachte mich nach Westgallizien. Da ich jedoch das Klima 

nicht vertragen konnte, ging ich nach einem halben Jahre 

wieder nach Wien zurück, wo ich vom Fürsten Dietrichstein 

zum herrschaftlichen und v o n dem G u b e r n i u m zum k. k. 

S t a d t - und S p t t a l a r z t e in der Herrschaft Dictrichstein 

in Böhmen angestellt wurde. Ich hatte diese Stelle mit 

beiderseitiger Zufriedenheit vier Jahre lang verwaltet, als 

der Reichsfriede erfolgte, und mit der Sehnsucht nach dem 

Vaterlande die Hoffnung und der Wunsch in mir erwachte, 

dort mit mehr Vergnügen und Vortheil meine Kunst üben 

zu können." 

I n der neueren Zeit versahen jüdische Aerzte bei der 

herrschenden Cholcraseuche bereitwilligst die von ihnen gefor

derten kreis- und stadtärztlichen Dienste zur größten Zufrie

denheit (worüber ein Weiteres im nächsten Buche); daß man 

sie dennoch späterhin von der wirklichen Besehung solcher 

Stellen, die sie mit den größten Aufopferungen in den kri-
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tischesten Momenten ehrenvoll bekleidet, ausschloß, ist gewiß 

höchst kränkend für solche Männer und den früher geübten 

billigen Grundsätzen geradezu entgegen. 

Die faNische Ausschließung der Juden von O s f i -

c ierS stellen, welche seit einer Reihe von Jahren einge

griffen hat, streitet durchaus gegen die dieSfälligen Vorschrif

ten, namentlich gegen das Hofdecret vom 1 1 . Jänner 1791, 

wonach beim Mi l i tä r kein Unterschied in der Religion statt

finden soll, und die Israeliten den allgemeinen Vorschriften 

zu unterziehen sind. Das Verbot der P r i v a t b e d t e n s t u n -

gen bei Christen (welche doch auch zu den allgemein eröff

neten ehrbaren Nahrungswegen gehören dürften) beruht auf 

dem Hofbecrete vom 28. Juni 1821, worin eS heißt: „ D a 

es den Israeliten nicht gestattet ist, sich in Wien aufzuhal

ten, außer wenn sie tolerirt sind oder sich im Dienste eines 

Tolerirten befinden, so können die Israeliten nicht bei Chri

sten im Dienste stehen." 

Aus dem Vorhergehenden ist jedoch ersichtlich geworden, 

daß auch noch andere Kategorieen, als die aufgestellten, zu

gelassen werden, namentlich die Cöhne eines Tolerirten, 

welche einem ehrbaren Nahrungsweg nachgehen und nirgends 

weiter heimisch sind, von Wien nicht wegzuweisen sind, da

her wenigstens für sie die Versvenung der erwähnten nicht 

stattfinden könnte. 



Siebentes Gapitel. 
Eol l ls lon der verschiedenen Iudensteuern mit spe-

ciellen Gesetzen und Verordnungen. 

„D ie gleiche und verhältnißmißige Besteue

rung aller Nnterthanen ist einer der we-

sentllchsten FlnanzgrundsKtze; elne durch 

die Vtlschiebenhelt des Glaubensbekennt

nisses bedingte höhere Besteuerung einzelner 

Volksclaffen läßt sich durch keinen Grund« 

satz motivlren." 

W o r t e eines Refera tes . 

2l? i r kommen nun zu den Iudenzöl len, Iudensteuern 

und Iuden ta ren , von welchen sich, mit Ausnahme Han

novers hinsichtlich einer kleinen Schutzsteuer, dann einiger 

kleinen italienischen Staaten, keine weitere Spur in ganz Eu

ropa mehr findet, und in deren Fortbestand wir, sei eS als 

Jude oder als Oesterreicher, eine tiefe Schmach er

blicken müssen. — Der Ordnung nach beginnen wir mit 

der NüHeteytar.e, welche die bekannteste ist, weil sie auch 

die ausländischen Juden betrifft, daher auch am meisten Re-

criminatlonen erzeugt hat. 
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Es bedarf kaum einer Erörterung, daß dieser J u d e n -

kopszo l l der alte I u ^ e n l e i b » o l l i ü , und man kann sich 

um so weniger hierüber täuschen, als der Name B o l l e ^ n -

tg^e. darauf hinausgeht, indem der Ausdruck „eine Bollete 

lösen" gemeinhin nur für verzollbare Gegenstände gebraucht 

wird. Das Merkwürdigste bei der Sache ist, daß dieser 

Leibzoll nicht etwa ein Ucberbleibsel alter Barbarei ist, son

dern erst am 12. Ottober 1792, aH> fün^ Jahre i v ä ^ l 

F t n ^ e W ^ t ^ w a r d , als er in Vreußen abgeschafft wurde. 

Letzteres hatte nämlich bereits im Jahre 1787 statt, und 

fand durch die thättgen Bemühungen des edlen I a c o b s -

so n an anderen deutschen Höfen schnelle Nachahmung. 

Es giebt Dinge, worüber man glauben kann geurtheilt 

zu haben, wenn man sie doch erst genannt hat; darunter 

gehört gewiß der ^ .ud^ l l_ l^A. Doch dem vorgesteckten Ziele 

getreu, bemerken w i r , daß, indem diese Steuer den Menschen 

zur Sache, oder, wie ein muthiger Kämpe für das Recht der 

Juden sich gegen einen hochgestellten Staatsmann ausdrückte, 

M l ^ M h j ^ ^ r a b w u r d i g t , sie mit dem §. 16. des Allgem. 

bürgert. Gesehbuches, welcher jeden Menschen als eine Per

son betrachtet wissen w i l l , collidirt. Schwerlich haben die 

Schriftsteller des achtzehnten Jahrhunderts, welche gegen die 

Abschaffung dcS LeibzolleS geschrieben und das Iosephinische 

Toleranzedict als die Morgenröthe einer besseren Zeit be

grüßten, denken können, daß s p ä t e r h i n eine so schimpfliche 

Abgabe eingeführt und noch um die Mitte des neunzehnten 

Jahrhunderts in Oesterreich bestehen würde. Daß hierin 

hinlänglicher Grund zu Reklamationen und selbst zur wohl-
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begründeten Androhung von Repressalien gegen österreichische 

Unterthanen jedweder Confession von Seite fremder Regie

rungen liege, kann kaum bezweifelt werden, und es ist nur 

zu verwundern, daß die Juden ganz Europa's solches bis 

jetzt nicht ernstlicher zu veranlassen suchten. Selbst nach dem 

in Oesterreich vorgetragenen Naturrechte müssen die Fähig

keiten und Eigenschaften-, welche die Regierung des einen 

Staates gewissen Personen beilegt, auch von den übrigen 

Regenten anerkannt werden, daher können schon v ö l k e r 

recht l ich die fremden Staatsbürger wegen ihrer Confession 

nicht mit einer besonderen ihnen in ihrem Lande nicht zuste

henden Abgabe molestirt werden, indem dadurch ihre Eigen

schaft als B ü r g e r der S t a a t e n , denen sie angehören^ ver

tilgt würde*)." Und selbst in den Zeiten der gröbsten 

Willkühr, als die Juden rein als Sache behandelt, d. i. 

verschenkt und verkauft wurden, traten doch keine Eractionen 

gegen f r e m d e Juden ein, welche aber heut zu Tage noch 

um so mehr durch das bereits angeführte Fremdenrecht ge

schützt erscheinen. — I n der Sitzung der französischen De-

putirtenkammer vom 28. M a i 1841 findet sich dieser Ge

genstand mehrfältig beleuchtet **) . Namentlich wird darin 

bemerkbar gemacht, wie die Pforte das bes t r i t t ene Recht 

vindicirte, ihre jüdischen sich dem Handel ergebenden Unter

thanen eben so, wie die andern Bekenntnissen Angehörenden 

») Cgger's natürl. Recht nach Martini. 2. Bd. §. 566, 567. 

" ) Ein ausführlicher Bericht über diese Hammersitzung findet sich 

in den ^rebiv«» Israelit«» 5uin 1641. 
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behandelt zu sehen, was unterm 28. December 1815 eine 

Note an die Wiener Polizei-Oberdirection zur Folge hatte, 

Welche die merkwürdigen Worte enthält: „ E i n Unterschied 

der türkischen Juden von andern Unterthanen der ottomani

schen Pforte erscheint jedoch mit den bestehenden Traktaten 

und Normalien nicht vereinbarlich, da selbe immer nur von 

türkischen Unterchanen ohne Ausnahme sprechen, und hiebei 

nur der Begriff der V o t m ä ß i g k e i t , nicht der R e l i 

g i o n oder des CommerzeS zum Grunde liegt, daher selbe 

auch immer gleich behandelt wurden." 

Der Redner, der diese Thatsache anführt, fragt, ob 

der türkische Unterthan ein Vorrecht vor dem französischen 

Bürger haben sollte? 

ES war auch bei dieser Gelegenheit, daß der franzö

sische Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Hr . Guizot, 

die Worte aussprach: ,,I^e» l»it» quo vient äe retr^cor 

1'Konor2bIe z»r6oplu2Nt prouvont, quo lorzquo I«8 Hüll«, 

out et6 oxempls» 6un» cortain» 6tllt8 äo 1'H.Uem»ßno, äo 

1» leßislllliou c o m m u n e , ä ^ p l o r l l b l e , ot l u i H N V , 

qul pe»e «ur eux, ^» a 6t6 ou vertu äe tr»n»»ctiou» 

pLltleullere» ot äo reclHMlltion» »ääre»86e» i co« xouvor-

nement» p»r 1e» ^t»t» »u^quel» oo» Hnll» »ppllrton»iout. 

t!'e»t «lin»i cowmo vient äo vou« 1o äiro l'lwuolablo vr6-

onw»nt, quo I» ?orto Ottomumo » obteuu quo lo» ^uik«, 

»e» »ujot», tu««ont trelts» on ^uti-icllo commo tou« 1e« 

^utro» l u r « . O'ezt «lin«! quo tou» lo» 6t»t«, mombeo» 

äe 1'»88oeilltlou pru»»leiiuV (Zollverein) out l»it äe» »tl-

vMtlouH en laveur äe» ^uil». Ooci ^prouvo äoux euose», 

25 
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yu« Is ärolt eomwun »xpertlent »ux 6t»t», et ^ue tou8 

le« strunzer« äülvent ätre »omnl» »u äroit common, tant 

un'i l n'» ?»» 6t6 äsroZ^ ö co ärolt eommun vilr äe» 

«tlpul»tiou8 Nllrtleuliere8. tzu'il «oit Hu8te, lzu'il «oit 

utile ä'eutrenrenäro äe8 nezotilltion« nour obtenir i cet 

6z»rä I» moäiiielltlon äe I» I6ßl«1»tiou luju8te äe tel on 

tel NUlt Ho 1'HUeN»ßlle, He le comnrenä«, et Fe erol8, 

^n'Ü «8t äe 1 ' n o n n e n r e t äe 1 ' l n t ^ r ö t k r » n y » l 8 

vour 1» protection äe 8«8 8njot8 ä ' e n t r e n r e n ä r e äe 

t e i l e « n ö z o c i a t l o n « ; w»l8 <m ne neut n»8 äomunäer 

yue !e8 l'rlule»l8 «olent »tkrLneni8 äu ärolt cowmun äo 

1'HAewllznV, t»nt gu'l l n'^xl«ter» p « äe tran8»etlon8 8ve-

olele» etc." 

Die letzte Behauptung wird jedoch dem erleuchteten 

Redner aus dem uns vorliegenden Aussatz mit allem Fug 

und Recht abgestritten, und bemerkbar gemacht, daß er da

durch sich auf ungünstigen Terrain stelle und den wahren 

Gesichtspunkt verrücke. Wenn (heißt es am Schlüsse dessel

ben) die Pforte für die jüdischen Unterthanen die Rechte re-

clamirt hat, welche ihren übrigen Unterthanen zustehen, so 

war eS nicht, weil die türkischen Juden in den Tractaten 

der Pforte mit Oesterreich ausdrück l ich benann t worden 

wären, sondern vielmehr gerade, weil, indem sie keiner 

weltern Ausnahme unterworfen wurden, ihre Eigenschaft als 

türkische Unterthanen gar keine a n d e r w e i t i g e a u f k o m 

men l ieß. Wenn die dem Zollverein angehörenden Juden 

der industriellen Freiheit theilhaftig sind, geschieht eS nicht, 

w e i l der Zottvereinsvertrag sie ausdrücklich in Schuh nimmt, 
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sondern vielmehr, w e i l , da sie in diesem Vertrag nicht be

sonders bezeichnet werden, sie auch der Wohlthaten des ge

meinen Rechtes theilhaftig werden. Es ist also im Namen 

des geme inen Rech tes* ) , daß die gedachten Freiheiten 

eingetreten sind; und es ist im Namen des gemeinen Rech

tes, daß Frankreich zu Gunsten der französischen Israeliten 

reclamiren kann und soll. Hoffen wi r , daß es nicht den 

Weg der erceptionellen Stipulationen einschlagen und sich 

nicht minder eifersüchtig auf liberale Grundsähe bezeigen wird, 

als die ottomanische Pforte." 

Unsererseits haben wir noch hinzuzufügen, daß die 

Bolletentare im Allgemeinen mit der wiederholt zugesicherten 

Freiheit des Reifens und des Geschäftsbetriebes, und über

dies mit noch einigen speciellen Bestimmungen in entschiedene 

Collision tritt. 

I m Z. 19. des Toleranzpatentes vom 2. Januar 1782 

heißt eS: „Den fremden Juden ist zur Betreibung ihrer 

Geschäfte von Zeit zu Zeit freier Eintritt in die Residenz 

erlaubt." 

Ferner heißt es ebendaselbst: „Auch ist die von f r e m 

den J u d e n bisher entrichtete L e i b m a u t h gänzlich a u f 

g e h o b e n . " 

Endlich heißt eS im Hofdecret vom 22. December 

1785: „Wegen Entschädigung derjenigen, welche die Leib

mauth bezogen, wurde zwar von der Iudenfchaft ein minder 

beschwerliches Aequivalent einzuheben beschlossen. Allein von 

* ) S . das frühere Citat aus Tgger's Naturrecht. 

25* 
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diesem statt der aufgehobenen jüdischen Leibmauth angetra

genen und auf die niederösterreichische ordinäre Kontribu

tion mit f l . 176 zu rcpartirenden Ersatz hat es gänzlich ab

zukommen und selbe ist für erloschen anzusehen." 

Einer völlig abgesonderten Betrachtung unterliegt es, 

daß diese Steuer außer allem Verhältniß mit den übrigen 

allmählig auf das SechS - u n d Z w ö l f f a c h e in Conv.-Münze 

gegen den ursprünglichen Anlaß in Bancozetteln gefetzt wurde, 

wobei es dem Vernehmen nach mit der Bestimmung des Er-

hohungsbetragcS zur Abfuhr an den Magistrat wegen B i l 

dung eines Local-Polizei-Fonds sein Abkommen erhielt, da 

ein solcher Fonds gar nicht zu Stande kam. 

W i r haben nur noch hinzuzufügen, daß, so unhaltbar 

sich die Iudenbolletentare in ihrem Prtncip zeigt, sie auch 

in ihren Wirkungen nicht nur durch den zufügenden Schimpf 

demoralistrend wirkt, sondern auch, weil sie so Manche ver

leitet, um demselben zu entgehen, die Wahrheit zu verläug-

nen und ein anderes GlaubenSbekenntniß, wenn auch nicht 

anzunehmen, doch anzugeben. 

Die To le ranzs teue r entbehrt, so wie die übrigen 

Iudenschuhsteuern, jeder historischen Grundlage. Wollte man 

auch die früheren Verhältnisse der Juden irriger Weise un

ter dem Gesichtspunkte der Hörigkeit betrachten, so konnte 

doch die Endnahme desselben nicht in Abrede gestellt werden, 

und mußte diejenige der daraus entspringenden Consequenzen 

nach sich ziehen, daher man in dem Fortbestand eines solchen 

Schutzgeldes, unter welcher Form eS sich immer herausstellt, 

nur einen verjährten Mißbrauch erblicken kann. 
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Insofern der Jude als Unterthan betrachtet wi rd, ver

gütet er den ihm verliehenen gesetzlichen Schutz, so wie jeder 

Andere durch die gleichen Unterthansleistungen, als Fremder 

aber betrachtet, verfällt er keiner besondern Steuer zu diesem 

Zwecke. Denn wahrlich, wie die Sonne auf Erden über 

Gute und Böse scheint, so ist Jeder, der im Staate lebt, des 

Schutzes der Gesehe theilhaftig, und muß ihrer thcilhaftig 

sein, wenn der Staat bestehen soll. Ein Schutzgeld ver

langten jene Ritter der Vorzeit von den vor ihren Burgen 

vorüberziehenden Kaufleuten, wodurch sich diese von Ueberfällen 

auslösten; aber im neunzehnten Jahrhundert kann kein euro

päischer Staat auf ein besonderes Schuhgeld, sei eS für den 

Fremden oder Einheimischen, gerechten Anspruch machen, denn 

um i h r e r selbst w i l l e n muß die Regierung Fremde und 

Einheimische vor den Eingriffen der rohen Wllltühr schützen 

und den Grundsah siegreich behaupten: k'orce est restsu 

z 1» lo l . Konnten daher auch solche Begriffe ihre Rechtfer

tigung in den anarchischen Zuständen einer zügellosen Zeit 

finden, wo eS eines besonderen Schutzes gegen die Ausbrüche 

des Fanatismus und der Habsucht bedurfte, und der etwa 

hiezu besonders veranlaßte Aufwand die Idee eines solchen 

Schutzgeldes aufkommen ließ: so läßt sich dieselbe mit der 

heutigen Gestaltung der Dinge durchaus nicht vereinbaren. 

Bleiben wir aber bei dem Namen T o l e r a n z f t e u e r stehen, 

so wird eS uns wieder nicht möglich, zu einem haltbaren 

Princip zu gelangen; vielmehr werden wir finden müssen, 

daß eine solche Steuer weit richtiger ^ t o l e r a n z f t e u e r 

als T o l e r a n z s t e u e r genannt werden könnte. Denn wenn 
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eine Unterthanenclasse um ihres Bekenntnisses willen beson

deren Lasten unterzogen wi rd , so ist das doch eher Intole

ranz als Toleranz. Allein man sagt, Toleranz sei Gnaden

sache, und an eine Gnade ließen sich Bedingungen knüpfen. 

W i r erlauben uns, dies in Abrede zu stellen. Toleranz kann 

keine Gnade sein, wo ihre Verweigerung ein himmelschrei

endes Unrecht wäre. Und dies wird immer der Fall sein, wo 

Einem das HeimathSrecht nur im Geburts- oder Vaterlande ge

bührt, und wo es ihm nirgends anders zusteht. Wenn ich bitten 

muß, daß man mir die Gnade erweise, mich aus der einzigen mir 

zustehenden Heimath nicht fortzujagen, so streitet eine solche 

Gnadenbitte gegen jedes natürliche und positive Recht. Ist 

aber der Begriff der Toleranz nicht haltbar, so muß eo 

iF8<> auch die Toleranzsteuer damit wegfallen. Das wäre 

nun allerdings für den Elngebornen; wie aber für den 

Fremden, der eben nur <wnäitio2»Iiter aufgenommen wird? 

I n t o l e r a n z s t e u e r , Besteuerung des Bekenntnisses bleibt 

sie gegen den Fremden nicht minder, und daher mit der 

Gesetzgebung eines großen aufgeklärten Staates eben so un

verträglich, als eS gegen die Würde des Fürsten zu streiten 

scheint, an das Geschenk seiner Gnade ein krivi lezlum oäl-

o«n» zu knüpfen. 

Daß übrigens diese oder ähnliche Betrachtungen nicht 

unerwogen geblieben sein können, beweist, daß bereits mit 

Hofdecret vom 2 1 . März 1819 die Toleranzsteuer als eine 

von jenen Nebensteuern bezeichnet wurde, deren Aufhebung 

und Modisicirung bei Gelegenheit der neuen Grundsteuerre

form in die Berathung gezogen werden sollte. Es ist bei-
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nahe überflüssig, hinzilzufügen, daß seit dem Ausspruche dieser 

allerhöchsten Willensmeinung nahe an einem Vierteljahr

hundert verflossen ist. 

Die gegenwärtige böhmische I u d e n s t e u e r war 

früher durch eine unbedeutende Schutzsteuer vertreten, 

über deren Princip wir uns so eben ausgesprochen haben. 

Heutigen Tages wird sie als eine sogenannte Aeceßsteuer 

bettachtet. I m Jahre 1744 beschloß nämlich die Kaiserin 

Mar ia Theresia, darauf hin, daß mehrere Juden in Böhmen 

des heimlichen Einverständnisses mit dem Feinde a n g e g e 

ben waren, alle Juden aus Böhmen zu vertreiben. Nach 

dem Ausspruche dieses Erlasses sollten sie die Hauptstadt 

schon im nächsten Augenblicke verlassen, binnen sechs Mona

ten aber aus dem ganzen Königreiche scheiden. Nur mit 

vieler Mühe gelang eS den Bitten der Juden, unterstützt 

von den kräftigen Vorstellungen der böhmischen Stände, ei

nen zehnjährigen Receß gegen Entrichtung einer Receßsteuer 

von jährlichen st. 205,000 zu erhalten. Nach Abfluß der 

Receßfrist erlangten die Juden ihr früheres Heimathsrecht 

wieder, aber die Receßsteuer verblieb bis auf unsere Zeit 

hinauf. Wiewohl dieser Gegenstand zum Theil bereits im 

ersten Buche beleuchtet worden ist, so können wir doch nicht 

umhin, auf die Widerrechtlichkeit aufmerksam zu machen, die 

bei diesem ganzen Vorgang einfloß, und wodurch bei einer 

Revision derselben der Ursprung dieser Steuer sich schon von 

Seite des historischen Rechtes schwerlich vindiciren ließe. An 

und für sich entsteht die kaum zu bejahende Frage, ob es 

innerhalb deS Rechtes lag, eine Anzahl von LandeSklnbern, 
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welche zu den ersten Einwanderern gehörten und daS Land 

von den Heiden zu befreien mitgeholfen hatten, zu vertrei

ben? Allein es konnte nicht einmal die entfernteste Rede 

von der Etrafbarkeit Aller sein, und wir finden somit hier 

wieder den ungerechten GrunUg^emer jolidarucken Mr>ind-

lichkeit der Juden aufgestellt, welcher für die böhmischen 

Juden schon dritthalbhunbert Jahre früher ausdrücklich auf

gehoben war*). Der böhmische LandtagSbeschluß vom Jahre 

1501 erklärt nämlich: „Daß die Juden zu ewigen 

Zeiten bei der K rön Böheimb geduldet, und 

wenn der eine oder der andere aus den Juden 

wider die Landesgesetze sich vergehen sol l te , nur 

a l le in der T^äter bestraft, dasselbe Verbrechen 

aber keineswegs von der sämmtlichen I u d e n -

schaft vergolten werden soll**)." 

Die Abschaffung Aller hätte also gar nicht stattfin

den können, und überhaupt eine Vergehung der Vergehungen 

eines Einzelnen an der Gesammtheit eben so wenig, zu ge

schwelgen, baß selbst diese einzelnen Vergehungen nicht er

wiesen waren, mithin auf bloße Verdächtigung und 

Beschuldigung der Einzelnen hin ein so schweres Ur -

the i l gegen die Gesammtheit erfolgte, die von den äl

testen Zeiten an ihre Treue und Anhänglichkeit bewährt und 

* ) Während in Oefterreich noch 1673 becrettrt ward, daß ein Jude 
für den andern in seinen Handlungen zu stehen, und also die Repressa
lien ohne Unterschied gegen denselben gebraucht werden mögen. 

* * ) Herrmann, Geschichte der Israeliten in Böhmen. S . 53. 
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mit ihrem Blute besiegelt hatte, wie noch heute die in ihrer 

Hauptsynagoge aufgestellten Trophäen es darthun. 

Eben so wenig daher, als Verbannung und Receß stich

haltig erscheinen können, wird eS die daraus entstandene 

Receßsteuer als Consequenz der einen und des andern. Was 

die demoralisirende Einrichtung dies» Steuer anbelangt, so 

dürfte solche aus der gemachten Darstellung bereits hervor

gegangen' sein. Wie arg auch die Finanzverlegenheiten Oester-

reichs im letzten Iahrfünfzig waren, so wurde der öfters 

angeregte Gedanke an eine Vermögenssteuer wegen des in

wohnenden gehässigen und demoralisirenden PrincipS immer 

aufgegeben*). Aber eine jährlich wiederkehrende Vermögens

steuer, deren CensuS sich auf 10 — 1 3 L erhebt, während 

daS Gesetz eine höhere Zinsabnahme als 5 , höchstens 6 L 

verbietet, streitet so sehr gegm alle Billigkeit, daß man den

ken könnte, sie sei auf den offenbaren Ruin der Besteuerten 

abgesehen. Auch dürfte der eben so nachtheilig wirkende 

Mißbrauch mit den Erklärungen an Eidesstatt, wie er noch 

jetzt bei der böhmischen Vermögenssteuer stattfindet, einen 

entschiedenen Einfluß auf die Abschaffung der E l a s s e n -

steuer gehabt haben"). 

5) Selbst österreichische Staatsbeamte scheuen sich nicht, die Miß, 
billlgung dieser Eteuergattung öffentlich auszusprechen. So heißt es in 
Hofrath v. Krnner's „ Erörterung des Stempel - und Targesetzes vom 
27. Jänner 1640. (Wien I8W. Etaatsdruckerei.) S . 1 9 : " „E ine 
Stempelgebühr mit fortschreitenden unbeschränkten Ansitzen würbe eine 
brückende V e r m ö g e n s s t e u e r in sich begreifen, nnd daher alle Gründe 
gegen sich haben, welche die letztere a l s v e r w e r f l i c h b a r , 
stellen." 

" ) Turnbull in seinem schätzbaren Werk „Austrla" (London 1840) 
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Daß auch alle diese und ähnliche Bemerkungen über 

die Verwerflichkeit der böhmischen Iudensteuer nicht völlig 

unbeachtet geblieben sind, beweisen mehrere allerhöchste Er

lässe. 

Schon mit dem Eingang des Systemalvatentes vom 

Jahre 1797, worin die Mhebung des Unterschiedes z w i 

schen Christen und IudeH. U W M t wi rd , war der Fortbe

stand dieser Steuer schwer zu vereinbaren; in die entschie

denste CoUision tritt jedoch derselbe mit dessen §. 63, worin 

es heißt: „ D a die böhmische Iudenschaft bei der bisher be

stehenden Steuerpachtung die contractmäßige Bedingung nicht 

erfüllt hat, sondern vielmehr sehr beträchtliche Lasten ange

wachsen sind, auch die Iudenschaft selbst, wie es ihre zahl

reichen Beschwerden darthun, mit dieser Pachtung nicht zu

frieden ist, so wird dieser Steuerpachtungscontract hiemit 

dergestalt für aufgehoben erklärt, daß solcher imr noch bis 

zur nächst bevorstehenden Ginführung des neuen Steuersystems 

dauern, d a n n aber sogleich er loschen sein s o l l . " 

Einstweilen wurden aber schon durch den §. 5 1 . desselben 

Patentes diejenigen, welche ein ordentliches Zunftgewerbe 

betrieben, von dieser Steuer befreit, indem es darin heißt, 

daß sie weder in Ansehung der Heirathen, noch der Abga

ben anders als die christlichen Staatseinwohner gehalten 

werden sollen; dennoch ist eine solche Befreiung auch bis 

sagt über diese Steuer: ,,It« in<zui»itori»l <?l,nr»etul ronäsreä it!,»<,«» 

lul »nä it» tsnävncv» to proäuee perzurss «nn»bä l t tu bs 6«-

erseä »» unmornl." 
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zum heutigen Tage noch nicht factisch eingetreten. Endlich 

soll sich noch ein besonderes Handbillet des verstorbenen Kai

sers für die Aufhebung dieser Steuer aussprechen, was al

lerdings in Widerspruch mit den ihm darüber in den Mund 

gelegten Worten stände. 

Die Unbilligkeit der Beibehaltung der gleichen Ziffer 

bei eintretenden Abgängen von Familiennummern bedarf wohl 

kaum eines Commentars. 

Hinsichtlich der jüdischen Ve rzeh runHss teue rn in 

Böhmen, Mahren und Gallizien ist> abgesehen von der mehr 

oder minder drückenden Einwirkung derselben, zu bemerken, 

daß die Juden in den genannten Provinzen von der allge

meinen Verzehrungssteuer darum nicht befreit sind, wodurch 

eine Collision mit dem allgemein angenommenen Grundsah 

eintritt, daß e in und dasselbe O b j e c t nicht z w e i m a l 

vers teuer t werden s o l l . Die Verteuerung der unent

behrlichsten Lebensmittel, wodurch diese Steuer vornehmlich 

auf die ärmere Classe drückt, erspart uns jeden weiteren 

Commentar darüber. 

Was die mährischen I u d e n f t e u e r n anbelangt, so 

hatte die mährische Iudenschaft nach dem alten Ferdinandei

schen Begnadigungsbriefe ein Toleranzgeld von jährlichen st. 

12,000 zu entrichten, und nach dem Hofrescrivt vom 21 . 

December 1669 sollte sie über diesen j ä h r l i c h e n T r i b u t 

mit der jährlichen Eontrtbution nicht belegt werden. Noch 

im Jahre 1729 wurden die mährischen Juden eben dieser 

Kontribution wegen von allen weiteren Steuern und Gaben 

befreit, und erst im Jahre 1752 wurde dieselbe im Wider-
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spruche mit jenen Verordnungen auf den Betrag von f l . 

9l),000 geseht, während sie heut zu Tage sich auf das Dop

pelte belauft*). 

Ueber die verschiedenes Steuern, in welche diese Con-

tribution heut zu Tage zerfällt, wäre noch Folgendes zu be

merken. 

Die F a m i l i e n t a r . 4 ist eine Personalsteuer, welche 

ohne Rücksicht auf Verschiedenheit der Familiengesehe fi. 5 

C.-M. für jedes Familienhaupt oder für jeden überzähligen 

Juden feststellt. Erwägt man, daß die früher bestandene 

allgemeine Personalsteuer, welche nur auf 30 kr. C.-M. pr. 

Kopf bestimmt war, wegen des ihr inwohnenden fehlerhaften 

Princips der gleichen Besteuerung bei ungleichen Verhältnis

sen abgestellt ward, so läßt sich der Fortbestand dieser Steuer 

kaum vindiciren. Zudem war dieser Steuer auf denselben 

Betrag in Conv.-Münze gesetzt, den sie früher in Banco-

zetteln betrug. Eben so ward der Verzehrungssteueraufschlag 

von si. 61,280 Bancozettel auf si. 82,200 W. W. und von 

da auf fi. 75,760 C.-M. und endlich auf e l r « si. 120,000 

C.-M. gebracht! 

Hinsichtlich der mährischen Ve rzeh rungss teue r ba-

ben wir nur noch hinzuzufügen, daß sie l n ihrer Einrich

tung und Erhebung zu noch größeren Berattotten und Be

lästigungen Anlaß giebt, als in Böhmen. 

* ) Scar i , Systematische Darstellung der mährischen Iudenschaft, 
§. 1 0 1 — 1 0 2 , wo sich die allmahlige Entwlckelung des heutigen müh, 
tischen IudenfteuerMemS ausführlich angegeben findet. 
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Besondere Resultate ergeben sich bei aufmerksamer Ver

folgung der Entstehung des C o n t r i b u t i o n s t z r i t t e l H u -

schlags*). Die Devalvation der Landes-Valuta hatte An

laß gegeben, die Contribution der jüdischen Unterthanen wie 

der christlichen um ein Drittheil zu vermehren, wonach ihnen 

also bei einer Contribution von si. 82,200 W. W. noch ein beson

derer Drittelzuschlag von fi. 27,000 auferlegt, als Aequiva-

lent jedoch die Befreiung der bisher entrichteten 150procentigen 

Classenfteuer zuerkannt war. Als nun die Classenfteuer auf

gehoben ward, und sich Zweifel über die Begründung des 

Fortbestandes des ContributionSdrittelzuschlags erhoben, da 

derselbe als Entschädigung des Fiscus für die aufgelassene 

Classenfteuer eingeführt worden sei, verwarf das Hofdecret 

vom 27. October 1830 diese Ansicht, ohne daß der Grund 

dieser Verwerfung klar geworden wäre. Das ist nicht A l 

les. M i t der Einsehung der Steuer auf den gleichen Be

ttag in Conv.-Münze, als früher in W i e n e r W ä h r u n g , 

hätte doch füglich der Drittelzuschlag aufhören sollen, inso

fern derselbe als Devalvations-Entschädigung eingeführt ward. 

Nicht nur aber war dies nicht der Fal l , sondern es wurde 

dieser Drittelzuschlag selbst auf den gleichen Betrag in Conv.-

Münze wie früher in Wiener Währung gebracht, also dritt-

halbmal erhöht. 

Die ^ u l d N I l l ^ H " ' ! " , insofern sie fremde Juden be

trifft, welche seit 1798 sich in Mähren befinden, ohne einer 

Gemeinde incorporirt zu sein, dürfte denselben Einwänden 

*) Vcarl a. a. O. z. 119—120. 



398 

unterliegen, welchen die Toleranzfteuer für die Wiener Ju 

den unterliegt, da sich der Begriff der HeimathSzuständig-

keit mit dem der Duldung und somit der Duldungssteuer 

schwer vereinbaren ließe, und die vor dem Jahre 1798 in 

Mähren domilicirten Juden wohl keine andere Heimath nach

zuweisen im Stande sind. — Insofern aber hledurch der 

zeitweilige Aufenthalt f r e m d e r J u d e n besteuert wird, wäre 

diese Steuer in gleiche Kategorie mit der Bolletentare zu 

stellen, und das darüber Gesagte fände auch hier seine An

wendung. 

Noch ist zu bemerken, daß früher gewisse Ueberschüsse 

der gesammten mährischen Iudencontribution, welche auf die 

angedeutete Weise entstanden, zur Bildung eines mährisch

jüdischen Landesmaßfonds verwendet wurden, der theilweise 

zur Unterstützung der mährischen Iudenschaft dienen sollte, 

daß aber durch das Hofdecret vom 24. M a i 1831 das Ein

kommen desselben, den ursprünglichen im Hofdecret vom 26. 

Ju l i 1787 enthaltenen Bestimmungen en tgegen , mit Hin

wegnahme aller bisherigen Einkünfte, die nun in den Ca-

meralfonds fließen, einzig und allein auf die Interessen seiner 

Actio - Capitalien und auf die Strafgelder beschränkt werde. 

Nach Scari erscheint es zweifelhaft, ob nach Abtretung 

des größten TheilS von Sch les ien an Preufen im Jahre 

1742 fürd ie im Oesterre ich isch-Schles ier l v e r b l i e b e 

nen J u d e n i r g e n d eine Steuer bestimmt war, indem in 

den schleichen ständischen Rechnungen von 1742 bis 1747 

unter den Empfängen keine Einnahme von Juden vorkommt. 

Dieselbe scheint demnach ursprünglich im Jahre 1748 einge-
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führt worden zu sein. Laut Hofdecret vom 15. Juni 1820 

sollten jedoch alle Adminicularsteuern, worunter auch die 

Iudensteuern gerechnet wurden, aufhören. Bei Einführung 

der allgemeinen Classensteuer waren die Juden von derselben 

laut Hofdecret vom 21. December 1811 ganz befreit. Als darü

ber die Frage aufgeworfen wurde, ob nicht die Iudenschaft 

zur Classensteuer mit einem angemessenen Aequivalent beige

zogen werden sollte, wurde zwar zuerst mit Hofdecret vom 

14. M a i 1812 entschieden, daß es von der Ausschreibung 

einer Classensteuer auf die hierländische Iudenschaft ganz ab

zukommen habe; in Wide rsp ruch hiemit aber unterm 29. 

Jul i 1812 angeordnet, daß die schlesische Iudenschaft die 

100procentige Toleranztare als Classensteuer-Aequivalent mit 

fl. 1633 42A kr. und an 50procentigen Devalvationszuschlag 

pr. si. 816 51^ , kr., im Ganzen also f l . 2450 3 M kr. 

einzahlen sott. Bei der wiederhergestellten Circulation des 

Silbergeldes wurde die Entrichtung dieser Summe (des ur

sprünglichen und des Devalvations - Zuschlags) in Conv.-

Münze anbefohlen. Obgle ich aber die a l l geme ine 

Classensteuer abgeschaff t w u r d e , w a r d d ie F o r t 

en t r i ch tung des jüdischen C lassens teue r -Aequ i va -

lenteS i n Schlesien dennoch angeordne t . — Die 

Unregelmäßigkeit, die sich aus diesem genau nach Scari*) 

angegebenen Vorgange ergiebt, bedarf wohl keiner weitern 

Beleuchtung. 

Die durch gal l iz ische I udens teue rn entstehen

den Rechtscollisionen gehen schon größtentheilS durch die 

*) A. a. O. z. 125. 
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Darstellung derselben hervor; dennoch finden wir auch so 

manches speciell Hieher Gehörige nachzutragen. 

Insofern sich dieselben auf den Grund der alten Zuden-_ 

k o W e M (0»pit2tlo) zurückführen lassen, welche im alten 

Königreich Polen, nur nach einem weit mäßigeren Anschlage, 

bestand, dürste das Fehlerhaste, ihres Princips sich durch die 

bisher stattgefundenen Erörterungen bereits aufgedeckt finden. 

ES könnte vielleicht als von einem andern Gesichtspunkte 

ausgehend betrachtet werden, indem im Eingange des Iuden-

steuerpatenteS vom 16. September 1784 das System beson

derer Iudenabgaben dadurch vindicirt wi rd, daß das Ver

mögen der Iudenschaft größtentheils auf dem Handel und 

einem, beständigen Veränderungen und selbst den mannigfal

tigsten Zufällen unterworfenen Verkehre beruht. Ein solcher 

Gesichtspunkt dürfte aber schon in dem einfachen Bemerken 

seine Widerlegung finden, daß alle Handclsclasscn rücksicht

lich des Angeführten ganz in die gleiche Kategorie mit der 

Indenschaft zu stellen wären. 

AuS solchem unzulänglichen Grunde ist namentlich das 

bereits beleuchtete K o s c h e r f l e i ^ a ^ e ^ ä l l e hervorgegangen, 

und die progressiven Erhöhungen derselben bis zum heutigen 

unerschwinglichen Bettage machen wieder jede weitere Erör

terung fast überflüssig. Der Uebelftand dieser Steuer tritt 

uns in Gallizien vornehmlich darum noch stärker ins Auge 

als in Böhmen und Mähren, weil die Bevölkerung eine 

dichtere und ärmere ist. Hatten doch selbst die geknechteten 

Juden in Aegypten ihre Fleischtöpfe, nach welchen sie sich 

in den Drangsalen des Wüstenlebens hinsehnten, und sollen 
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sie nun in einem Lande, das im Ueberflusse der Viehzucht 

erstickt, im ochsenreichen Gallizien entbehren, sie, vielleicht 

die nützlichste, gewiß aber die höchst nochwendige Classe im 

Lande! Eo werden die Quellen und Brunnen, welche die 

gütige Natur überall in reicher Fülle yMMMüde ln läßt, 

dem Menschen vom Menschen vergiftet, und dies ist nicht 

etwa eine jüdische Brunnenvergiftung, wie nur der Wahn

witz des Mittelalters sie ersinnen konnte, es ist eine christ

liche beS neunzehnten Jahrhunderts l Es ist nickt der von 

Ehakspeare verleumdete Shylock, der einem Christen ein 

Pfund Fleisch abnehmen w i l l , es sind Aunderttallsende VM 

Juden< denen wirklich P f u n d e i h r e s F le isches durch 

Verordnungen eines christlichM Staates eMogen werden. 

Dies kann zu einer schauderhaften Parallele führen: der 

Verbrecher, der hartnäckig seine Schaud tha t l ä u g n e t , 

wird durch verschiedene Mi t te l , namentlich auch durch an

dauernde schlechte Kost zum Bekenntn isse der 

W a h r h e i t zu vermögen gesucht, während dasselbe Mittel 

hier angewendet erscheint, um Schu ld lose zu Bekenntnissen 

zu vermögen, die sie mit der i n n e r e n Uebe rzeugung nicht 

zu v e r e i n b a r e n wissen, da ja doch diese Steuer wieder 

nur an das Beharren in der väterlichen Religion geknüpft 

erscheint. 

Das LiHt_a_!U^ndgefäl le ist aus demselben Grunde, 

wie das Koscherfleischgefälle, nur später an die Stelle der 

Schuhsteuer hervorgegangen und eben so wie jenes, laut ver

gleichendem Tar i f , fortwährend erhöht worden. Ein Ruin 

für die verarmte Bevölkerung Galliziens, untergräbt diese 

26 
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Steuer, durch die daran geknüpften häufigen Eidesabnahmen, 

die Moral i tä i beS Volkes und übt den schädlichsten Einfluß 

auf die Gemeindevcrfassung aus. Allein es tritt bei ihr, 

so wie bei einigen andern, zum Thcil auch in Mähren be

stehenden Taren, der charakteristische Moment ein, daß sie, 

statt auf Besitz, Erwerb oder Physischen Genuß gerichtet zu 

sein, unmittelbar Handlungen und selbst Gesinnungen be

steuern, welche die Religion und Pietät zu Pflichten erhoben 

hat. Eine Steuer auf das P e t e n (Taren zur Errichtung 

von Synagogen, gottesdicnstliche Versammlungen mit und 

ohne Thora), auf die k ind l iche E h r f u r c h t , dem Andenken 

verstorbener Aeltern gezollt (Anzünden eines Seelenlichts an 

ihrem Sterbetage), ist wohl schwer vom sittlichen Standpunkt 

aus zu rechtfertigen. I n besonderem Widerspruch mit dem 

Fortbestand des Lichtanzündgefälls steht jedoch das Decret 

der Centralsinanz-Hofcommission vom 8. M a i 1813 (Kreisschrei

ben vom 28. M a i 1813, Z. 18945')), welches die Aufhe

bung desselben mit den Worten ankündigt: „Daß die mit 

dem höchsten Patent vom 31 . December v. I . einzuführen 

angeordnete Erwerbsteuer ohne Ausnahme allgemein werde, 

daß jedoch mit der Einführung derselben bei der gallizischen 

Iudenschaft der Lichteranzünbaufschlag aufgehoben werden soll." 

N u n w a r d die Erwerbsteuer bereits im Jahre 1813 bei 

der gallizischen Iudenschaft eingeführt, dagegen aber die 

Lichtanzündsteuer noch bis auf den heutigen Tag nicht auf

gehoben. 

* ) Ebenso Decret der Centralfinanz «Hofcommlssisn vom 14. Jänner 
1813. Krelöschrelben vom 10. März 1612. 
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Die drückenden T a r e n bei Verehelichungen I n d 

als Beschränkungen dieses Rechts schon besprochen worden, 

die andern lassen sich in die Kategorie der verschiedenen, be

reits erörterten besondern Iudcnabgaben cinbegreifen, nament

lich ist de^ G e l e i t s z o l l für die aus Polen kommenden 

Israeliten, als g le l l lMru l l l ld Mlk""3etbzoll, der Volletetztgxe 

zu coordinir.cn.. Die für die Juden der Bukowina einge

führte Kop fs teuer ist derselben Würdigung wie die bereits 

besprochene Kopf- und Personalsteuer zu unterziehen. 

W i r müssen eS tief bedauern, daß die einfache Darle

gung dieses Steuersystems es in ein so grelles Licht stellt, 

daß wir nur wünschen könnten, dasselbe zu mildern, nicht 

aber noch zu verstärken. Wenn es aber selbst öster re ich i 

schen S t a a t s b e a m t e n gestattet ward, ungeachtet der so 

sehr verschrieenen österreichischen Ccnsur, sich in Oest e r 

reich über das Unrecht und die U n g e h ö r i g k e i t eben 

abgeschaffter und noch bestehender Steuern auf ganz unum

wundene Weise auszusprechen*): so gehen wir unter weit 

*) „D ie Erbsteuer läßt sich, wie auch durch das neue Gesetz 

von der österreichischen Regierung anerkannt wirb, nicht rech t fe r t i« 

gen, aber auch die S t e m p e l a b g a b e entbehrt als eine Vermö

genssteuer eine« r ich t igen G r u n d s a t z e s . " Erörterung des 

Stempel- und Targeseheö vom 27. Jänner 1840, vom l . l . W i r ! , 

liehen H o f r a t h v. Krem er (Wien, Hof- und EtaatSararialdrucke-

rei 1640. S . 14). Ferner heißt es daselbst: „Nebensteuern sind b los 

dann unschädl ich, wenn ihre Ansitze mäß ig gehalten, wenn sie 

möglichst allgemein auferlegt weiden, und wenn nicht, um den Ertrag 

nur einigermaßen zu sichern, zu drückenden Maßregeln die Zuflucht ge« 

http://coordinir.cn
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begünstigenderen Verhältnissen wohl nicht zu wei t , wenn 

wir frei und offen behaupten, baß eine Regierung — eS 

wäre denn, sie ginge vom „ lucr i donu8 oäor ex re «Ml l -

de t " aus, das man dem Vcspasian über die Einwendungen 

gegen eine gewisse Steuer in den Mund legt — eher ihre 

letzten Domänen, ja eher die Kronjuwelen verpfänden sollte, 

bevor sie sich entschlösse, Steuern wie die erwähnten fortbe

stehen zu lassen. Das Unverdiente der Ehrcnlrankungen, 

welchen die Juden in Österreich ausgesetzt sind, haben wir 

nicht länger, als bei deren Erwähnung zurückgehalten. W i r 

fügen daher nur hinzu, daß sie uns nicht in Einklang zu 

stehen scheinen weder mit dem Geist der Milde und H u 

manität überhaupt, wie selber sich in der übrigen österrei

chischen Gesetzgebung ausgesprochen findet, noch selbst mit 

demjenigen des Tolcranzpatentes vom Jahre 1782, das jede 

kränkende Unterscheidung in Wohnung, Kleidung, Besuch 

nommen werben muß" ( S . !5 ) . Ferner: „ J e größern Spielraum dle 

getroffenen Maßregeln zu V e r a t i o n e n darbieten, desto v e r h a ß t e r 

wirb die Abgabe, desto mehr werden die Zahlungspflichtigen alle Künste 

anzuwenden versuchen, um das Eteucrobject zu verheimlichen und dle 

Finanzen um dle Abgabe zu verkürzen. Dle Folgen, dle aus solchen Umtrieben 

nothwenblg hervorgehen müssen, können unmöglich auf den Charakter der 

Nation eine» wohlthatigen Einfluß haben" ( S . 1?). „ D i e Regierung 

hatte zur Auflassung der Grbfteuer um so meh« Grund, als sie die ihrem 

Prlnclp nach in die gleiche Kategorie gehörige Personalsteuer und die 

Classensteuer aufgehoben hat, und durch die Beibehaltung der Erbsteuer 

in was immer für einer Form nur die vollkommene Regelung des Steuer-

Wesens verzögert worden wäre" ( S . 18). Wie sehr übrigens auch die 

hier entfalteten Grundsätze gegen den Fortbestand der Iudensieuern strel, 

ten, leuchtet von selbst hervor. 
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öffentlicher Orte aufhob, und am wenigsten mit jenem des 

Hofdecrets vom 27. December 1793, welches .bewilligt, daß 

in den an die tolerirten Juden zu erlassenden Verordnungen 

das Wort J u d e weggelassen werden möge, weil auch an 

andere Religionsgenofscn und Nationalisirte Religion oder 

Nation zum Unterscheidungszeichen nicht beigeseht werde. 



Achtes Gapltel. 

( S ch l u ß.) 

Und Gott sprach: lF« werke ^<^t! 

Und es ward Licht. 

1. M . 1, 3. 

J U l t eben dem ruhigen Bewußtsein, womit der Müller 

von Eans-Soucl von dem großen Friedrich die Erhaltung 

seiner Mühle erwarten konnte, „we i l es ja ein Ncichskam-

mergericht zu Verlin gebe," können auch die Juden in 

Oesterreich die Aufhebung von Zuständen gewärtigen, die 

nicht nur mit Gerechtigkeit und Humanität im Allgemeinen, 

sondern mit den am positivsten und unzweideutigsten ausge

sprochenen Rechtsbestimmungen im Widerspruche stehen. Wie 

diese Zustände entstehen und allmählig sich so gestalten konn

ten, darüber fanden wir im bisherigen Verlaufe Gelegenheit 

uns auszusprechen, und wird sich dieselbe am Schlüsse noch 

weiterhin ergeben. Auch wäre es eine übel angebrachte Be

scheidenheit, wenn wir das Verdienst verlaugncn wollten, 

sie zum ersten Male in einen Brennpunkt zusammengefaßt zu 
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haben, weil wir uns eben dadurch des vorzüglichsten Er

klärungsgrundes ihres Fortbestandes berauben würben. Je 

schreiender sich aber nun einm«l solche Mißverhältnisse 

gestalten, um desto vollständiger können sie Abhülfe erwarten, 

und je l ä n g e r sie derselben ve rgeb l i ch zu harren hatten, 

um so schleuniger können sie sie gewärtigen: darum, weil 

die (Grundlage des Staates Gerechtigkeit ist, die der Wahl

spruch des Monarchen: iecta Wer l , bekräftigt. 

Es kann in Europa noch Stimmen geben (und wir 

haben selbst deren angeführt), die sich einer völligen Eman-

cipation der Juden, namentlich hinsichtlich ihrer Thcilnahme 

an höheren Negienmgsangelegenheitcn, aus Gründen, die wir 

noch später zu beleuchten versuchen, entgegenstellen: aber über 

den Fortbestand so eigcnthümlich greller Mißverhältnisse kann 

und wird sich nimmermehr die öffentliche Meinung billigend 

aussprechen. — Diejenige Sache, für welche schon vor 

sechzig Jahren Männer wie DoHu^. Lessing. Herder auf

traten, für welche heut zu Tage so viele Männer von Geist 

und Gefühl, ja ganze Nationen sich vereinigen, kann mit 

nichten als eine verlorne angeschen werden, und muß viel

mehr mit jedem Tage wärmere und bedeutendere Anhänger 

gewinnen. 

Tenn cM schreiendes Unrecht treibt gewaltsam daS 

Sonnenlicht der warmen Sympathie und der hellen Vernunft 

heraus, mulM-^«..He,tnen Irrlichter des Vorurtheils und 

der Befangenheit verschwinden, und je mehr Thatsachen, wie 

die vorliegenden, an solches Sonnenlicht gezogen werden, und 

je verbreiteter deren Kunde wird, desto lebendiger und un-
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abweislicher wird sich die Gegenwart darüber vernehmen 

lassen. 

Könnte diese aber.auch schweigen, so gäbe es noch ein 

zweites A p p e l l a t i o n s t r i b u n a l , das mit einem solchen 

Ausspruch nicht zurückhalten würde, es sst das der G e 

schichte, in deren Archiv alle Beschwerden, wie deren Be

scheide vertrauensvoller, als in irgend eines niedergelegt wer

den können. Denn sie ist die unbestechliche Richterin, deren 

rücksichtsloser Hohlspiegel die Flecken an den Connen des 

TageS dereinst zurückwirft, sie ist der gottliche Hauch, der 

die Kränze der Unsterblichkeit grünen und welken macht. 

Und in letzter Instanz giebt es ja doch noch ein Tribunal, 

daS jedem gebrochenen Herzen Beruhigung über ein verkann

tes Recht gewährt, es ist das der obersten I n s t a n z , 

nicht der auf Erden, sondern der heiligen und untrüglichen 

überm Sternenzelt, vor welcher kein Unrecht ungcsühnt be

stehen kann; denn wohl ist die Weltgeschichte das Weltge

richt, aber das Weltgericht mag doch noch eine Geschichte 

fü? sich besonders sein! Und der das Ohr am Menschen 

gebildet hat, der hört wohl selbst die Wehklage seiner miß

handelten Creaturl — 

Druck «on V. V. T e u b n e » in Leipzig. 
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